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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Frühlingssitzung. — I8S«.

Kreisschreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den 8, Februar 1858.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem

Regierungsrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag den
22. Februar nächstkünftig einzuberufen. Sie werden demnach
eingeladen, sich an dem bezeichneten Tage des Vormittags um
10 Uhr in dem gewohnten Versammlungslokale deS Großen
Rathes auf dem Rathhause in Bern einzusinken.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

Gesetzesentwürfe.

». Solche, welche zur zweiten Berathung vorgelegt
werden:

1) Gesetz, betreffend den Aufenthalt und die Niederlassung
der Kantonsbürger;

2) Gesetz über die Armenpolizei;
3) Reglement für die Kantonalbank;
4) Dekret, betreffend daS Repräsentationsverhältniß im

Großen Rathe;
5) Dekret, betreffend die Trennung deS Wahlkreises Bricnz

in mehrere politische Versammlungen;
6) Dekret, betreffend Strafbestimmungen über WiderHand-

lungen gegen Verordnungen, Reglemente und Erlasse
des Regierungsrathes;

7) Dekret, betreffend die Anwendung von Bußen in Erb¬
schafts- und SchenkungSstetierfällen.

1». Solche,welche schon frübervorgelegt, abcrnicht
in Berathung genommen worden sind:

1) Entwurf eines Strafgesetzbuches nebst Projekt-Dekret
betreffend die Einführung desselben;

2) betreffend Bußen und Strafen gegen Holzfrevel und
andere Forstvergehen;

3) betreffend den Eheeinspruch;
4) betreffend die Heirathseinzuggelder.

c. Solche, welche neu vorgelegt werden:

1) über Einbürgerung der Heimathlosen und Landsaßen;
2) betreffend Wahlart und Besoldung der evangclisch-

rcformirlen Geistlichkeit;
3) betreffend Abänderung des Gesetzes über die Militär-

tare; je nach Umständen auch
4) Entwurf einer schweizerischen Wechselordnung.

L. Vor träge.

». DeS Regierungspräsidenten:

1) betreffend die Reduktion der Amtsbezirke.

d. Der Direktion deS Innern, Abtheilung Ge¬
sundheitswesen:

1) betreffend die finanziellen Verhältnisse der Außerkran-
kenhauSanstalt.

c. Der Justiz, und Polizeidirektion:

1) über Naturalisationsgesuche;
2) über Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgcsuche;
3) über die Grnndbuchbereinigung.

<l. Der Kirchendirektion.

1) betreffend ein ErpropriationSgesuch der Kirchgemeinde
Grelltngen.



e. Der Finanzdirektion.

1) Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für dàS

Jahr 1853;
2) beireffend die Abänderung des § 34 deS Bergwerkgesetzes

vom 21. März 1853.

1. Der Militärdirektion!

1) betreffend Entlassung und Beförderung von StabS,
offizieren.

g. Der Baudirektion:

1) betreffend den Neubau der Bözigenbrücke;
2) betreffend vas Gesuch der Enisumpfungsgesellschaft deS

Schönbühlthales um Verzichtleistung auf eine Ent«

schävigung für das Einsinken eines Stücks der Lyß-
Hinvelbankstraße;

3) betreffend den Neubau der Neubrücke bei Meiringen.

l>. Der Eisenbahn- und Ent sumpfungSdirektion.

1) betreffend die Juragewässerkorrektion (wenn die

Umstände es gestalten).

L. Wahlen.

1) Wahl eines HypothckarkassaverwalterS;
2) Wahl eines OberinstruktorS.

Für die erste Sitzung wird an die Tagesordnung gesetzt:

Der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr
1858.

Mit Hochschätzung!

Der GroßrathSpräsident:

Cd Carlin.

Erfte Sitzung.

Montag den 22. Februar 1853.

Morgens um 1l) Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Carl ich.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Kummer, Major;
Moor, Zeuscher, Weber und Wyß; ohne Entschuldigung: die

Herren Affolter, Jakob; Ambühl, Amstutz, Anderegg, Anderes,
Bangerter, Batschelet, Berbier, Bessire, Bigler, Bitzius, Botieron,
Brechet, Bucher, Buri, Jakob; Bützberger, Carrel, Charmillot,
Corbat, Dählcr, Feller, Fleury, Frösard, Froivevaur, Furer,
Gaffner, Gfeller zu Wichtrach, Girardin, Glaus, v. Gontcn,
Gouvernon, v. Grafenried, Grimaitre, Grüner, Gyst, Hänni,
Halbimann in Signa», Halbimann in Eggiwyl, Hennemann,
Herren, Hofer, Jaquet, Jeannerat, Jndermühle in Kiesen,
Jngold, Joß, Käser, Kaiser, Kanziger, Kasser, Kehrli, Kilcher,
Klaye, Knnchel, König, Kohler, Friedrich; Koller, Krebs,
Jakob; Krebs, Christian; Lehmann, Christian; Lehmann,
Johann; Lehmann, Daniel; Lehmann, I. U,; Lenz, Leuenberger,
Marquis, Mauerhofer, Methöe, Mischlcr, Morel, Moosmann,
Morgenthaler, Moser, Rudolf; Müller im Sulgenbach, Müller
in Hofwyl, Niggeler, Oberli, Oeuvray) Parrat, Peteut, Prudon,
Rätz, Reber, Reichenbach, Karl; Revel, RöthliSbcrger, Joh.;
RöthliSberger, Jsak; Nöthlisberger, Gustav; Röihlisberger,
MathiaS; Rollt, Roth in Wangen, Roth in Niederbipp,
Roihenbühlcr, Rubin, Sahli, Johann; Salchli, Schaffler,
Schälen in Stegen, Schären in Spiez, Scheurer, Schmid,
Scholer, Schrämli, Seiler, Seßler, Siegenihaler, Spring,
v. Steiger, Steiner, Streit, Benedikt; v. Tavel, Tièche, Theurillat,
v. Wattenwyl in Habstetlen und Wiedmer.

Die abwesenden Herren Stimmenzähler Kummer und
Teuscher werden vom Präsidium durch die Herren Großräthx
Geiser von Roggwyl und Fürsprecher Bühl mann ersetzt.

Herr Johann Gottlieb Karlen leistet als neu eintretendes
Mitglied den verfassungsmäßigen Eid.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Anrede:

«Meine Herren! Die Gegenstände, welche wir in der
gegenwärtigen Sitzung zu behandeln haben, sind Ihnen theilweise

bekannt, sei es weil sie zur zweiten Berathung gelangen,
sei es daß sie Ihnen schon vorgelegt, wenn gleich noch nicht
behandelt worden sind. Unter den Gesetzesentwürfen, welche
bereits die Probe einer ersten Berathung bestanden haben,
bemerken wir u. a. diejenigen über Aufenthall und Niederlassung
der KantonSbürger und über die Armenpolizei. Es ist dieß
eine sehr schwierige Sache, indem eS sich darum handelt,
republikanischen Bürgern eine möglichst ausgedehnte Freiheit
der Niederlassung und der Bewegung zu gewähren, und gleichzeitig

den Anforderungen einer guten Polizei Rechnung zu
tragen, ohne daß dieselbe belästigend oder veratorisch sein darf.
Möchten wir die richtige Mitte treffen. — Das Reglement für
die Kantonalbank hat, wie es scheint, nach reiflicher Prüfung
den Wünschen sachverständiger Personen und des Publikums
im Allgemeinen entsprochen. Der Entwurf eines Strafgesetzbuches

erscheint auch dieses Mal unier den Berathungsgegenständen.

Er ist dazu bestimmt, eine seit langer Zeit im alten
Kantonsthcil gefühlte Lücke auszufüllen. Scheint jedoch der
gegenwärtige Zeitpunkt der gesetzgebenden Behörde vielleicht
nicht geeignet, diesen Gegenstand zu behandeln? Darüber wird
die Versammlung entscheiden. Die Wechselordnung wurde oft
vom Handeisstande verlangt; wenn möglich, wird sie Ihnen in



dieser Session vorgelegt.^ Sehr wünschcnswerth wäre es

gewesen, daß man uns gleichzeitig mil dem Entwurf eines
Besoldungsgesetzes für die reformirte Geistlichkeit einen allgemeinen
Entwurf über die Erhöhung der Besolvungen der öffentlichen
Beamten und Angestellten hätte vorlegen können. Es ist ein-
ieuchtznd, daß, so lange die mit öffentlichen Beamtungen oder
Anstellungen betrauten Bürger nicht gehörig besoldet sind, die

Verwaltung darunter leidet. Sodann folgt das Büvget für
1858, und damit beginnen wir die Arbeiten dieser Session.
Die einzelnen Ansätze in Verbindung mit den Berichten der

Negierung und der Staatswirthschaftslommission werden Ihnen
die Ursachen klar machen, welchen das muthmaßliche Defizit
zuzuschreiben ist, daS auS dem Lüdgetentwurfe hervorgeht.
Jedenfalls steht es grundsätzlich fest, daß eine gut angewandte
Ausgabe besser ist, als eine schlecht berechnete Sparsamkeit.

„Seit der letzten Großrathssitzung hat. infolge von'
Ereignissen, die Sie kennen, eine sehr lästige Maßregel den Verkehr
der Schwcizerbürger mit Frankreich sehr erschwert; es ist die

Forderung persönlichen Erscheinens bet der französischen
Gesandtschaft in der Schweiz, wenn man einen Paß erhalten
will. Hoffen wir, das werde nicht von Dauer sein, sondern
der frühere Zustand werde auf die Vermittlung der Bundes-
behörde hin und Dank der wohlwollenden Stimmung einer
befreundeten Macht, beförderlich hergestellt werden.

„Endlich geht der Kanton Bern, wenn ich mich so aus-
drücken darf, auch seiner Krisis entgegen und zwar in der

Eisenbahnfrage. Die Eisenbahnen sind künftig für den Handel,
die Industrie, das öffentliche Wohl im Allgemeinen eine

Nothwendigkeit. Sie sind die verbesserten Hauptstraßen, die

vervollkommneten Verkehrsstraßcn, deren Erstellung aber bisher
in der Schweiz Privatgesellschaften überlassen war. Da liegt
nach meiner Ansicht das Uebel. Das öffentliche Interesse wird
durch die Privatspekulation niemals so gut gewährt, wie durch
den Staat, in dessen Pflicht es liegt, für alle Theile, aus
denen sein Gebiet besteht, sowie für jeden Einzelnen zu sorgen.
Hätte die Eidgenossenschaft die allmälige Erstellung eincS

Eisenbahnnetzes für die ganze Schweiz aus ihren eigenen
Mitteln und mit Hülse ihreS eigenen Kredites beschlossen, es

wären viele heftige Debatten unterblieben, viele Uebclstände aller
Art nicht zu Tage getreten. Wie dem auch sein mag, eine

Frage, die uns besonders angeht, ist neulich zur öffentlichen
Kenntniß gelangt, die Frage nämlich, ob die Konzession für
die Linie Bern-Thun noch in Kraft bestehe oder erloschen sei.

Ein Begehren um Kassation von Beschlüssen, welche der Re-
gicrungSrath in dieser Sache gefaßt hat, wurde nach Vorschrift
des ReglementeS zur Begutachtung an die Bittschriftenkommission
gewiesen, die Ihnen darüber Bericht erstatten wird. Zu gleicher
Zeit unv schon vor dem Entstehen dieser Art von Konflikt
tauchten KouzessionSbegehren,Gesuche, verschiedene Publikationen
auf sowohl bezüglich der Linie Neucnstadt-Viel, als für die
Linien Biel-Bern, Bern Luzern und das jurassische Netz, Die
Gerechtigkeit und unsere finanziellen HülfsqueUcn werden uns
in der Würdigung dieser Fragen leiten. Ich habe Ihnen noch

zu bemerken, daß Angesichts der Wichtigkeit einer geeigneten
Entscheidung dew Etscnbahnfrage mehrere Großrathsmttglieder,
gestützt aus ben Z 33 der Verfassung, eine außerordentliche
Einberufung der Behörde verlangt hatten; allein zu gleicher
Zeit erschien das vom RcgtcrungSraihe festgesetzte Traktanben-
vcrzeicbniß, mit dem wir uns nun zu beschäftigen haben, und
das eine außerordentliche Sitzung überflüssig machte.

' „Meine Herren Indem ich Sie herzlich willkommen
heiße, erkläre ich die Sitzung des Großen RathcS oeö Kantons
Bern als eröffnet."

Tagblatt des GroßkN Rathes 185«.

Tagesordnung:

Voranschlag
der Einnahmen und Ausgaben des Kantons Bern

für das Jahr 1858.

Brunner, Regierungsrath, als Berichterstatter des Re-
gierungsratdes. Die Negierung legt Ihnen das Budget für
das Jahr 1858 zur Berathung vor und hat mich bcaiiftraar,
Ihnen va-über Bericht zu erstarren. Da ich in diesem Ver-
wattungszweige noch sehr wenig Erfahrungen gesammelt habe,
so bltie lch zum voraus um Ihre gefällige Nachsicht Ich
erlaube mir vorerst, Sie auf diejenigen Posten aufmerksam zu
machen, bei welchen sich eine Vermehrung oder Verminderung
der Einnahmen over der Ausgaben gegenüber dem le-ujährigen
Budget herausstellt. Der Voranschlag hat schon

'
vielfache

Veränderungen erlitten. Nach den ursprünglichen Eingaben
der verschiedenen Dliekllvnen hätte sich ein Defizit von Fr
Stil,000 herausgestellt. Sowohl die Finanzdireklivn als der
Regierungsrath reduzirten dasselbe, so daß es nach dem vor-
ltegcnden Entwürfe noch Fr. 47,085 beträgt. Auch die StaatS-
Wirthschaflskommission, welche das Bridget einer genauen Prüfung

unrerwars, wirb Ihnen in mehrern Punkten Aenderungen
vvrichlagen, theils durch Erhöhung einiger Einnahmeposten,
theils burch Reduktion der Ausgaben, so daß sich statt eines
DeflzrtS em Ueberschuß an Einnahmen von Fr. 18,563
herausstellen würde. Gegenüber dem JahreSbübget von 1857
ergeben sich folgende Aenderungen, und zwar vorerst an
Mehreinnahmen: aus den Waldungen Fr. 30,380, auf den Kapitalien

Fr. 27,810, auf den Regalien (Salzregal) Fr. 40,066,
aus den lndirekicu Abgabe» (Ohmgeld) Fr. 36.050, und aus
den direkten Abgaben infolge Erhöhung der Grund- und Ka-
pitalfieuersckatzung um 22 Millionen Fr. 40.500 Im Ganzen
betragen also Ne Mehreinnahmen Fr. 181,836.' Ich bemerke
noch, daß die -kütaatsrechnung des Jahres 1856 gegenüber dem
Budget für 1857 eine Mehreinnahme von Fr. 328,365
ausweist. Mehrausgaden zeigen sich in folgenden PerwaltungS-
zweigen: bei den allgemeinen Verwaltungskosten Fr. 500,
bei der Direktion des Innern Fr. 35,100 Es ist zu bemerken,
daß das Armeiiwesen nach den Bestimmungen des neuen Ar-
mengefltzes eine Mehrausgabe von Fr. 113,609 zur Folge hat.
Bei der Direktion der Justiz lind Polizei werben Sie einen
neuen Ansatz von Fr. 56,500 für die Anstalt von Thorberg
finden, weiche früher auf dem Büvget der Direktion des
Innern stand. Trotzdem hat die Direktion der Justiz und Polizei
doch nur eme Mehrausgabe von Fr. 6565, was den günstigern
Verhältnissen des tzanveS im Allgemeinen zuzuschreiben ist. Im
Kirchenwesen haben wir eine Mehrausgabe von Fr. 21,73t
wegen Wiederaufnahme der frühern Besoldung der reformirten -
Geistlichkeit, welche für eine bestimmte Reihe von Jahren ans
einen Theil ihrer Besoldung verzichtet hatte. Die Erziebungs-
direktion hat eine Mehrausgabe von Fr. l5,10l, hauptsächlich
wegen Vermehrung der Betträge an die Primärschulen armer
Gemeinden. Die MiUtärdirektlon hat eine Mehrausgabe von
Fr. 75.270, namentlich infolge höherer Ansätze für die Kleidung

und Instruktion der Truppen, für Wiederholnngskurse
und Zeughaus. DaS Büdgcr der Baudircktion ist um Fr.
30,500 erhöht, wozu besonvorS der Bau und Untechalt der
Straßen, sowie Neubauten beitragen Ebenfalls eine
Mehrausgabe von Fr. 16,500 ergibt sich bei der Direktion der -Enr-
sumpfuKgen und Eisenbahnen und zwar hauptsächlich wegen '

Aufnahme der im Wassecbaupvtt.'eigffetze vorgesehenen Kan-
tonSfluizkarte, für welche Fr. 15,000 ausgesetzt werden. Endlich
zeigt sich noch eine Mehrausgabe'von Fr. 2005-aus den Kosten
der Gerichisverwaltung. Eine Minderausgabe von Fr. 10,125,
die sich auf mehrere Posten vertheilt, ergibt' sich aus dem Budget
der Finanzkirektivu. Nach Abzug dicscr Minderausgabe
betragen die Mehrausgaben .gegenüber dem Bsidger -von 1857
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a

t96,447. Nach dieser Auseinandersetzung stelle ich ven Antrag,
Sie möchten in die Berathung des BüvgetS eintreten und das»
selbe, »vie früher, abschnitt» oder ziffenvcise behandeln. Wir
beginnen mit dem Resultate der vorhergehenden Reckmungc»,
»reiche ein restanzliches Verwallungsdefisit von Fr. 32,656. 56
pro l854 einhalten Ich kann Ihnen indessen mittheilen, daß
daS Resultat der letzten Iahresrechnung, welche zwar noch nicht
ganz abgeschlossen ist, sich günstig gestaltet. Namentlich stellt
sich eine beträchtliche Mehreinnahme aus dem Ohmgelve und
auf dem Salzregale heraus, so daß Aussicht vorhanden ist,
auch die außerordentlichen Ausgaben, welche wir im Laufe deâ

letzten Jahres in Beireff des Feldzuges hatten, decken zu können,
ohne daß eine Abschreibung vom Staalsvcrmögen stallfinden
muß.

Dr. v. Gonzenback, als Berichterstatter der
StaatSwirthschaflskommission. Dem Antrage auf Eintreten in die

Berathung des Budget habe ich Namens der StaatSwirth-
schafiskommisfion keinen Gegenantrag gegenüberzustellen, wohl
aber soll ich Ihnen, bevor wir auf die Büdgelberathung
eingehen, aus dem schriftlichen Kommissionalberichte Folgendes
eröffnen: „Die Slaalsivirthschaftskommisston hat den vom Ne.
gierungsraihe für das Jahr t858 vorgelegten Büvgelenlwurf
ihrer einläßlichen Prüfung unterworfen und beehrt sich nun,
Ihnen hiemil über das Ergebniß ihrer Berathung Bericht zu
erstatten. Bevor sie indessen zu den einzelne» Büdgeiansätzen
übergeht, sieht sich die Siaalöwirthschaflskommission veranlaßt,
einige allgemeine Bemerkungen vvrauszuschlckcn. Ein gründlicher

Anrrag bezüglich des Bridgets läßt sich nicht machen
ohne genaue Kenntniß der AdminiftrationSbedürfnisse während
der letzten Jahre und zwar können bießfalls die StaaiSrech»
nungen allein nicht genügen, zumal auS diesen wohl das
Einnehmen und daö Ausgeben ersichtlich ist, nicht aber inwiefern
dieses i i den verschiedenen AdministralionSzweigcn genüg! .over
nicht g nügt hat, wo ohne Srbaden die Ausgaben vermindert
werde» können und wo sie hinwieder im wohlverstandenen
Interesse veS Staates zu vermehren wären. Dieß kann nur aus
den Verwaliungsberichten abgenommen werden. Die Slaais-
wirihschaflökommission spricht daher den lebhaften Wunsch auS,
der Regierungsralh möge in Zukunft ven § ck5 der Staats-
Verfassung besser vor Augen haben und nach Maßgabe desselben
seine Berwaliungsberichie erstalten, und zwar legt die Staalö-
»virihschaslskoinmission nicht sowohl Werth darauf, dickleibige
als gut g.ordnete, übersichtliche und wohl erwogene Vermal-
tungederichte ihren Arbeiten zu.Grunde legen zu können."
Die Stellung der Slaaiswirihschaftskommission ist eine solche,
daß eö ihr nicht genügen kann, die Verwendung der Kredite
nur der StaalSrechnung zu entnehmen, sondern sie sollte auch
prüfen können, inwiefern die gemachten Ausgaben ihrem Zwecke
knisprachen. DaS kann aber nur den Verwaltungsbeiichlen
eninvmmvn werden, welche jedoch nicht zu gehöriger Zeit
erscheinen. Die Komm'ssion glaubt, ein Grund der Verzögerung
liege darin, daß die Vcrwaliungsberichte nach und nach viel
zu dickleibig wurden; sie sollten daher abgekürzt werden und in
üdersichrlicher Darstellung die nöthigen Angaden enthalten. Eine
Kontrolle über den Gang der Staatsverwaltung ist bei dem
Direktvrialspsieme, welches Sie haben, einzig dann möglich,
wenn die SiaalSwirihschaslekommissiv» eine gehörige Einsicht
in die Verwendung der Kredite hat. Um ihre Ausgabe erfüllen
zu könne», ist es nothwendig, daß sie nicht im Dunkeln sei.
Die Staatöwirlhschaslekomiiussion verlangt keine Abstimmung
darüber, denn es ließe sich gar nicht denken, daß der Große
Rath etwas Anderes beschheßen würde, als die Verfassung
vorschreibt, nämlich die jährliche Erstattung des Verwaltungs-
beuchtes. Dm SraaiSwirihschastskommission wollte es Ihnen
nur als Wunsch vorlege». Im Kommissionalberichte heißt es

ferner: „Eine zweite Bemerkung gehl dahin, daß eS sehr
wünschbar erscheint, daß die verschiedenen Direktionen die
Ausgaben, die sie im künftigen Verwaltungöjahr zu machen
beabsichtigen, gehörig begründen und sich nicht darauf beschränken,

früher bewilliglc Büdgetansätze einfach »vieder abzuschreiben,
selbst u»ter ganz veränderten Verhältnissen, oder dieselben in
der Voraussicht, es werden eiwclche Reduktionen beantragt
werden, ohne gehörige Begründung wohl gar noch zn steigern.
In dieser Beziehung lassen die der StaatSwirihschafiskomiiiisston
zum Antrag des RegierungsratheS vorgelegten Beilage? viel
zu wünschen übrig, und es wäre ihr schwer zu sagen, welche
Direktion sich die Sache am leichtesten gemacht hat, indem
raisonnirciide Berichte von keiner dem Regierungsrathe vorgelegt
worden sind. Die Slaaiswirihschaftskommission hat getrachtet,
diesem Nebelstande dadurch einigermaßen abzuhelfen, daß sie
einzelne Direktoren oder Berichterstatter ersucht hat, ihr mündlich

die nöthigen Aufschlüsse zu ertheilen; allein für die Zukunft
muß sie wünschen, daß alle Ausgaben, die nicht durch das
Gesetz selbst sirirt sind, durch beleuchtende Berichte gerechisertigr
werden." Es ist namentlich dann, wenn, wie cS letztes Jahr
infolge längerer Krankheit zweier Regierungsmitglieder der Fall
war, andere Mitglieder der Behörde die Leitung einer Direktion
übernehmen müssen, welche sonst nicht die ihrige ist, nothwendig,
daß aUfällige Aenderungen in den Büdgetansätzen schriftlich
moiivirt werden. Von den RegierungSmilgliedern, welche ihrer
gewöhnlichen Direktion vorstehen, ist zu erwarten, daß sie aus
den Wunich der Staatöwirlhschaftskommission ihr allfällig Auskunft

über einzelne Punkte ertheilen. Die Staatswirlhschafts-
kommission ist aber auch billig genug, anzuerkennen, daß ein
Regierungsralh, dem zwei, möglicher Weise drei Direktionen
übertragen werden, unmöglich alle Details seiner Verwaltungs«
zweige fortwährend im Auge behalten kann. Um so nothwendiger

ist es, über allfällige Aenderungen einen schriftlichen
Bericht vorzulegen Auch hier stelle ich keinen Antrag, sondern
mache Namens der StaatSwitihschafiskommission in der Form
einer Bemerkung aus diesen Punkt aufmerksam.

Herr Be rich'erst alter des Regierungsrathes. Gegen
die Bemerkungen der Slaalöwirihschastökoiiimifsion im
Allgemeinen habe ich nichts einzuwenden. Es ist wirklich wahr,
daß die Büvgelö einzelner Direktionen in mancher Beziehung
hätten ausführlicher and genauee sein können. WaS indessen
die Ansätze betrifft, we.che, gestutzt auf bestehende Gesetze, sich
gleich bleiben oder nur wenig ändern, so möchte ich doch von
der AnffassangSweise der StaatSwirthschaflskommission etwas
abweichen. Ueber die Verwendung der Kredite gibt die
StaalSrechnung genaue Auskunft, indem Posten für Posten verrechnet
ist. Wenn nun nicht we-entltche Abweichungen stattfinden, so
schein- mir eine nähere Erörterung überflüssig, sonst würden die
Vorlagen sehr voluminös und man würde dadurch die Aufgabe
des FinanzdlrekrorS sehr erschweren. Handelt eS sich aber um
neue Ausgaben, um neue Anlchaffangen, so bin ich ganz damit
einverstanden, daß es nicht genügt, einfach den Ansatz e»a seinen
Platz zu stellen, sondern IN diejem Falle lst eine nähere
Begründung nottnvendig. Wenn die Bemerkung der SlaalSwirlh-
jchastskommission sich nur ans solche Fälle bezieht, so ist sie

nur zu billigen. Eine zu weit gehende Znmnlhung an die
Direktionen, welche ohnedieß mit Geschäften überhäuft sind,
wäre eS, über alle sich gleich bleibenden Posten Bericht zu
erstatten.

Herr Berichtersta tier der StaatSwirthschaflskommission.
Die AussassungSweile des Herrn Flnanzdircklvrs ist fast
diejenige der StaatSwirthschaflskommission, deren Bemerkung sich

ja aus Ausgaben bezieht, „die nicht durch daS Gesetz selbst
sirirt sind." Wenn nun der Herr Berichterstatter der Regierung

beifügt, dasselbe sei der Fall bezüglich solcher Ausgaben,
die sich gleich bleiben, so versteht es sich ebenfalls, daß über
solche Posten nicht ein weitläufiger Bericht nothwendig »st,

sondern nur da, wo wesentliche Abweichungen von frühern
Ansätzen oder Veränderungen erscheinen.

Sowohl daS Eintreten als die abschnittweise Behandlung
deS Budget wird durch das Handmehr beschlossen.



R. Resultate der vorhergehenden Rechnungen.
Verwaltung pro 1855 und 1356.

(Vom 1. Jänner 1855 bis und mit 31. Dezember 1356.)

1352. Ucbcrschuß der Ausgaben laut StaatSrechnung, mit Inbegriff der außerordentlichen Ausgaben für den
Wasserschaden

1853. Ueberschuß der ordentlichen Ausgaben laut StaatSrechnung
1854. Ueberschuß der ordentlichen Ausgaben laut StaatSrechnung

wovon abzuziehen, laut § 25 des Gesetzes vom 3. August 1343:
1355. Ueberschuß der ordentlichen Einnahmen laut StaatSrechnung
1356. Ueberschuß der ordentlichen Einnahmen laut StaatSrechnung

Ar. 282.505 93
«7.873. 53

253.380. 33

Fr. 603,764. 34

Fr. 87.106. 8?

„ 484.007.51

„ 571,114. 33

Summa restanzlicheS VcrwaltungSbefizit pro l354 Fr. 32,650. 56

II. Rechnungs- und Kafsarestanzen.
1856. Auf 31. Dezember
1857. Uebcrschuß der odentlichen Ausgaben über die Einnahmen

Muthmaßlicher Betrag der RechnungS. und Kassarestanzen auf 31. Dezember 1857

Fr. 2,978,839. 73

— -- --

Durchschnitt
»er tetzlen 4 Jahre

>8SZ—l8ä«.

Einnahme n.

2,247 22,370

Z72,237

1,200
900

6.202
15,343
7,732

24,853
7,620

57 314
19,076

21,040
2,205

222.643

Fr.
//

»

»

»
5

»

1,200
300

4,600
15,700

11,210
26.220

8,100
60,360

20,000
20,000

2,000

Reinertrag.

I. Ertrag des StaatsvermögcnS.
Liegenschaften.

Franken. 1) Waldungen 5).
Rohertrag an Spältenholz, Bauholz, Nutzholz:
s. auS freien StaatSwaldungen Klafter 20,347 Fr. 384,360
6. Antheil des Staats an Rechtsame-, Ge«

meindS« und Korporationöwaldungen „ 1,100 „ 14,000

Klafter 21,447 Fr. 333,960
Hievon sind abzuziehen:

Die Lieferungen an Berechtigte, das Armen-
Holz und die Steuern aus freien
StaatSwaldungen

Klafter 13,200 Fr. 376,530
Verschiedene Einnahmen, Mehrerlös von verkauftem Holz,

Erlös von Torf:c. Fr. 36,270
Abzug der Betriebskosten: " Fr. 412,860

Besoldung des ForstsekrctärS, Hälfte
», », Forst- und Domänen Buchhalters, Hälfte

Bureau- und Reisekosten der Centralverwaltung, Hälfte
Besoldung der 7 Oberförster, 5 à Fr. 2300 und 2 à Fr. 2100
5 Unterförster, 3 à Fr. 1400, 2 à Fr. 1200 und 5 Ge»

meindsförster im Jura
Sämmtliche Bannwarte in Geld und Holz
Bureau- und Reisekosten der Oberförster
Holzaufrüstungskosten
Waldkulturen, Weganlagen, BereinigungS» und KanronnementS

kosten
Staats» und Gemcindslasten
Vergütungen, Entschädigungen, Verlorne Ansprachen, Unvor.

bergcsehcneS „Bleibt Reinertrag von den Waldungen, ^ Fr. 170,230
geschätzt auf Fr. 15,377,506. 59 Fr. 242,570

Dte HauungSvorschläge ergeb»»:
tm allen Kanlonslheil:

im neuen Kantonsthetl:

Brennholz Klafter 7,530
Baubolz 2,420

Klafter iv,«tS
Brennbolz Klafter e,954!/,
Bauholz » «»269

Klafter 8.22Z'/,

für Fr. t20.9na. —

„ 72,so». -
für Fr. UZ,«42. -

S«/S7S.

Fr. tgz,zo». —

Summa Klafrer i8,2ZS>^
Mehrerlös
Diverse Einnahmen

« i4-i,äz«. —
Fr. 3iig,»Z0. —

„ 17,9,9.
tt,7St.

Fr. zss,7oo. —



Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Die Zahl
der Klafter, welche nach dem Antrage deS RegierungsralhcS
in den freien Skaatswaldungen geschlagen werden sollen, stützt
sich auf den Beschluß deS Großen RatheS vom 9. November
1857, als der Forstwirlhschaftsetat genehmigt wurde. Ueber«
dieß bat der Staat gewisse Rechte auf Antheil an Rechtsame-,
Gemeinde- und Korporationöwalvungen und zwar kraft Kan-
tonnementSverirägen aus älterer Zeit, Die Einnahmen der
Forstverwaltung erscheinen hier als ziemlich hoch gespannt. Die
Ausgaben stützen sich auf Berechnungen unv Erfahrungen, die
ma» namentlich im vorhergehenden Verwaltungsjahre machte.
Sie sind in jeder Beziehung gerechtfertigt, fo daß ich wünsche,
Sie möchten nichts daran ändern. Ich empfehle Ihnen
dieselben zur Genehmigung.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Siaatswirlhschaftskommission schlägt Ihnen hier eine kleine
Abänderung vor. Die bezügliche Stelle des Berichtes lautet
also: „Bei Durchsicht der vom Rohertrage der Waldungen
abzustehenden Betriebskosten glaubt die Staatswirthschastskom-
mission bei dem Ansätze „HolzaufrüstungSkosten" eine Ermäßigung

beantragen zu sollen, weil dieselben im Verhältniß zu
den frühern Jahren zu hoch angesetzt sind, und sie stellt
deßhalb bei Ihnen den Antrag, die HolzaufrüstungSkosten von
Fr, kl) 369 auf Fr. 59,l)l)l) zu reduziren, wodurch der Reinertrag

der Waldungen sich auf Fr. 243,939 erhöhen würde.
Gegenüber dem Erlrage des vorigen Jahres würde sich hiedurch
eine Mehreinnahme von Fr. 36,319 herausstellen." Obsebon
eS nicht rathsam ist, bei der Festsetzung des Budget die
Einnahmen zu weit hinaufzuschrauben, so glaube ich doch, es sei

nicht zu besorgen, daß man in Betreff der Waldungen Angesichts

der steigenden Holzprcise zu weit gehe. Um die
Betriebskosten möglichst zu reduziren, legte die Kommission die
frühern Ansitze zu Grunde, ohne sich durch die Einwendung
des Herrn Direktors der Domänen und Forsten, daß cS dann
schwer halte, geeignete Leute zu finden, abwendig machen zu
lassen. Sie ging von der Ansicht aus, wenn es früher bei

höhern LebenSmittclpreisc» ging, so werde es auch jetzt gehen,

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Es thut
mir leid, daß ich mich dem Antrage der SraalswirthschaftS-
kommission widersetzen muß. Für daS Jahr 1856 hatten wir
einen Ansatz von 69,999 Fr. für HolzaufrüstungSkosten. Freilich
kann man einwenden, eS.sei damals vorgeschlagen worden,
25,999 Klafter z» schlagen Vergleichen Sie beide Ansätze,
so finden Sie, daß mit Rücksicht auf den Umstand, daß die
Arbeitslöhne gestiegen sind, eine Reduktion nicht wohl
vorgenommen werden kann. Man kann nicht jeden Arbeiter in den
Waldungen verwenden; er muß die Vortheile des Füllens, deS

Aufrüstenö rc. kennen, wenn die Interessen deS Staates gehörig
gewahrt werden sollen.

v. Werbt. Die Arbeitslöhne sind in jüngster Zeit sehr
gestiegen. Früher zahlte man für daS Rüsten von l99 Wedeln
29 Btz,, jetzt muß man dafür bis 5 Fr. zahlen. Für, das
Ausrüsten eines Klafters Buchenholz wurde früher 19 Btz,
bezahlt, jetzt zahlt man 2 Fr ; für daS Stocken zahlte man früher
25 Btz,, jetzt zahl! man 5 Fr. Daraus mögen Sie schließen,
daß cS nicht wohl möglich ist, auf diesem Zweige eine Reduktion

vorzunehmen. Zudem hat man nicht eine große Auswahl
von Arbeitern, Ich möchte aber noch einen andern Punkt
berühren. Ein großer Theil deS Publikums beklagt sich über die
sehr hohe» Holzpreis, man hat Besorgnisse, ob dieselben sich
nicht noch mehr steigern werden. Der Holzverbrauch steht schon
jetzt in keinem richtigen Verhältnisse zum nachhaltigen Ertrage
der Waldungen. Vor nicht langer Zeit legte ein lüchiiger
Fachmann, der viele Erfahrungen in diesem Zweige sammcl«,
H rr all ReesterungSrarh Sträub, dem landwirthschafilichen
Vereine von B>lp ein Tableau vor, ans welchem hervorgeht,
daß dir gegeawäriigc Holzverbrauch im Kanton Bern den
nachhaltigen Ertrag in iö hoh>m Maße übirschreiiet, daß man

nur mit großer Bcsorgniß in die Zukunft blicken kann. Daher
wurde der Wunsch geäußert, es möchte von Staates wegen
untersucht werden, wie das Verhältniß deS Holzverbrauchs zum
nachhaltigen Ertrage beschaffen sei, ob nicht aus dem Wege der
Gesetzgebung daS Gleichgewicht hergestellt werben könne, ob eS

nichl nothwendig wäre, die Holzausfuhr einigermaßen z»
beschränken. Ich will keinen Antrag stellen, aber ich wünsche,
daß die Regierung diese Frage durch Fachmänner untersuchen
lasse unv dem Publikum feiner Zeit daö Resultat mittheile.

Herr Berichterstatter des RegieruugsrathcS. Ich hatte
die Ehre, im Laufe des letzten Jahres dem Großen Rathe einen
Bericht vorzulegen, der über daö von Herrn v. Werbt berührte
Verhältniß mit Zahlen Auskunft gab. In diesem Berichte
war nachgewiesen, daß zwar nicht Alles in Bezug auf die
Waldungen günstig steht; auf der andern Seite aber war darin
auch nachgewiesen, daß, wenn im Forstwesen künftig etwas
mehr gethan wird als früher, das eingetretene Mißverhältniß
sich ziemlich ausgleichen werde. Die Frage, ob die HolzauS-
fuhr beschränkt werben solle, ist eine sehr wichtige. Man greift
dabei in Privalverhältnissc ein, und die Waldbesttzer dürften
kaum damit einverstanden sein. Sie könnten mit Grund fragen,
ob es gerecht wäre, ihnen die'Ausfuhr zu verbieten. Von
Seftigcn her kam früher der Vorschlag, nur den Staat be-
züglich der Holzausfuhr zu beschränken. Es möchte Manchem
erwünscht sein, wenn er dem Staate das Hol, abkaufen und
eS dann auS dem Lande schicken könnte. DaS hat man be.
griffen. Man müßte also wenigstens Alle beschränken, nichl
den Staat allein. In diesem Falle möchte ich dann aber fragen,
wohin eS führen würde. Wir hatten lange niedrige Holzpreise,
infolge vermehrter Nachfrage stiegen sie, wie andere Artikel.
Die Holzprcise mußten, abgesehen von andern Umständen,
gegenüber andern Kantonen und Nachbarstaaten steigen.
Dadurch entstand ein größerer Trieb zur Erhaltung und Scho-
nung der Wälder. Bisher that man dafür sehr wenig. Man
betrachtete die Waldungen als eine Art Reservcfond. In den
letzten Jahren sahen die Waldbesitzer ein, baß mehr geschehen
müsse. Man verwandte mehr auf die Waldkultur, pflanzte
geeignete Grundstücke zu Wald an; so geschah eS im Emmenthal

unv an andern Orten, Wenn S>e nun, ungeachtet des
erwähnten, ziemlich ausführlichen Berichtes, eine neue
Untersuchung für nöthig erachten, so mögen Sie cS beschließen, aber
eS wird ziemlich kosten. Ich glaube die Sache gründlich uiucr-
sucht zu haben, und der Vergleich mit den von Herrn Marchand

aufgestellten Resultaten zeigt, daß es in Betreff der
Waldungen nichl so ungünstig steht, wie man behauptet.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommisston.
Ich bemerke nur, daß ein HvlzauSfuhrverbot gegenüber andern
Kantonen oder dem Auslande dem Kanton Bern so wenig
zustehen würde als ein Kornausfuhrverbvt; eS ist dieß Sache
der BnndeSbehörden, in deren Schooße dieselbe denn auch zur
Sprache gebracht wurde, weil man auch anderwärts große
Befürchtungen in Bezug auf die Holzpreisc hat. Nach der
von Herrn BundcSralh Franseini verfaßten Zusammenstellung
hat unter allen schweizerischen Kantonen nur Graubünden
im Verhältniß zu der Zahl seiner Familien noch genug Hol,.
Im Ganzen aber werden in der Schweiz jährlich 199,999
Klafter mehr Holz verbraucht, als der Ertrag der Waldungen
gestaltet, Herr Regierungsrath Brunner hat uns seiner Zeit
einen ehr einläßlichen Bericht vorgelegt, in welchem jedoch der
HoUvcrbrauch durch die Eisenbahnen noch nicht hinlänglich
berncksichligt werden konnte. Ich wünsche daher auch, daß die
Regierung diesen Punkt nicht auS den Äugen verliere und daß
die Forstverwaltung je nach den veränderten Verhältnissen ihren
Bericht ergänze.

Die Ausätze unter Ziffer 1 werden nach Antrag des

NegicrungS ratheS unverändert genehmig', der Anirag der

SlaatSwirlhschasîêkommissio» bicibî in Minserkftt.



Durchschnitt
der letzten ä Jahre

I8S8-I8S«.
2) Domänen.

210,66s Rohertrag von zinstragenden Fr. 5,-455,359. 97 Fr. 206,000
Ueberdieß sind nicht zinstragend » 4,351,663. 45

Schätzung ber Waldungen und Domänen Fr. 25,184,529. 92

Abzug der Ausgaben:
l Besoldung des Sekretärs, Hälfte

6,202 l „ » Buchhalters, Hälfte
s Büreau und Reisekosten der Eentralverwaltung, Hälfte

89,809 Unterhalt und Hauptreparationen der Amts- und Wirthschafts-
gcbäude sCioil-, Pfrund-, Kirchen- und Domanialgcbäude)

11,238 Brandversicherungsbeiträge
1,659 Bearbeitung von Liegenschaften

2,167 Holzlieferungen an Pächter von Staatsdomänen
11,170 Staats- und Gcmeindslasten

720 Pacht- und Domänen-BesichtigungS-, Steigerungs- und Ver¬

kaufskosten
798 Vermessungen, Bereinigungen

1,729 Vergütungen und Entschädigungen, Pachtaufkündungskosten,
Nachlässe an Lehenlcute und Kornhaus- und Kellcrkosten w. ^ ' Fr. 133,400

Fr. 1,200
» 900
-, 4,600

90,000
» 10.000

» 2,000
» 2,700
» 17,000

» 1,000
-, 2,000

-, 2,000

83,336 Bleibt Reinertrag der Domänen Fr. 72,600

Reinertrag der Liegenschaften Fr. 315,170

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Vorerst
muß ich mich eines Irrthums wegen entschuldigen, den mein

Buchhalter im frühern Büdget beging. Sie werden nämlich
finden daß die Angabe der zinstragenden und nicht zinstragenden

Domänen im Büdget von 1857 mit dem vorliegenden
nicht übereinstimmt. Im Büdget von 1857 finden Sie an
zinstragenden Domänen eine Summe von Fr 4,258.961. 74,

an nicht zinstragenden Domänen eine Summe von Fr.
5,626,977. 95. Im vorliegenden Büdget haben Sie fast daS

umgekehrte Verhältniß, waö daher rührt, daß die sogenannten

Domanialgcbäude, welche mit den Liegenschaften verpachtet und
daher auch zinstragend sind, nicht auf dem rechten Posten
erscheinen. Im Uebrigen muß ich bemerken, daß die Schätzung
deS Staatsvermögens, wie sie hier erscheint, keineswegs die

Grundsteuerschatzung ist. Nach der letztern würde sich der
Werth der Waldungen aklein um 7,813,000 Fr. rcdufiren. Die
Schätzung, wie sie im Büdget erscheint, wurde in Betreff der
Domänen im Jahre 1834, für die Waldungen im Jahre 1848

vorgenommen. Die Schätzung der Domänen weicht nicht viel
von der Grundsteuerschatzung ab, sie ist etwas tiefer als diese.

Der große Unterschied in der Schätzung der Waldungen hat
seinen Grund darin, daß man im Gesetze über die Grundsteuer
vom frühern Versahren abgewichen ist, indem man von dem

Grundsatze ausging, die Waldungen sollen nach ihrem nach,

haltigen Ertrage, nicht nach dem Werthe, den sie im gegebenen

Zeitpunkte haben mögen, geschätzt werden. Anders gestaltet
sich das Verhältniß, avenn ich frage: welches ist der Werth
des WalvcS in diesem Zeitpunkte? Wie viel ist der Grund und
Boden werth? Auf diese Weise komme ich in der Schätzung
bedeutend höher. Ich kann Sie daher gleichwohl versichern,
daß die Schätzung der StaatSwaldungcn, wie sie im Jahre
1848 ausgenommen wurde, keineswegs eine übertriebene ist,
und daß Sie, w.nn Sie dieselben heute nach dem nämlichen

Verfahren schätzen würden? in der Gesammtsnmme noch höher
kämen als damals. Was die vorliegenden Ansätze selbst

betrifft, so ist der Rohertrag der Domänen etwas geringer als
der Durchschnitt und die Summe des letztjährigen Budget. Der
Grund liegt rarin, daß in letzter Zeit bedeutende Domänen«

Verkäufe stattgefunden haben.

Herr Berichterstatter der Staatswirlhschaftskommisfion.
In Bezug auf den Ertrag der Domänen habe ich Namens der

Tagblatt des Großen Rathes <s;s

Staatswirthschaftskommission zwei Anträge zu stellen. Der
erste geht dahin, eS möchte der Ansatz für Staats- und Ge.
meindslasten von Fr. 17,000 auf Fr. 13,000 herabgesetzt werden.

Die leitenden Gründe, welche die Kommission zu diesem
Antrage veranlassen, sind folgende. Einmal sei kein Grund
vorhanden, bei demselben Steueransatze eine Steigerung dieser
Ausgaben vorzusehen. Sodann stellt sich der Rohertrag der
Domänen ungefähr um 4000 Fr. geringer heraus als letztes
Jahr. ES ist also anzunehmen, daß, wenn einerseits der
Ertrag der Domänen kleiner ist, unmöglich die Staats- und Ge-
meindelastcn, welche sie zu tragen haben, größer sein können.
Zweitens beantragt die StaatSwirthschaftSkommission, die Kosten
für Vermessungen und Bereinigungen von Fr. 2000 auf Fr. 1000
zu reduzircn. »Diese Anträge/ sagt der schriftliche Bericht,
rechtfertigen sich hauptsächlich auch durch den Umstand, daß
obige Ansätze, wie sie im vorliegenden Büdget aufgestellt worden
sind, niemals verbraucht wurden, sondern vielmehr, wie eS die
Durchschnittsbcrechnung der vier letzten Jahre zeigt, nicht einmal
die durch die StaatSwirthschaftSkommission beantragte Summe
erreicht haben. Der Ansatz für Vermessungen und Bereinigungen

sollte sich vollends immer niedriger gestalten. Sollten
fragliche Reduktionen beliebt werden, so würde sich der
Reinertrag der Domänen um Fr. 5000 vermehren." Ich ersuche
die Versammlung, ja nicht dem Gedanken Raum zu geben, als
lohne es sich nicht der Mühe, solche kleine Reduktionen
vorzunehmen. Es ist wohl der Mühe werth, denn wenn die be-'

treffenden Ansätze nicht rcduzirt werden, so wird der Durchschnitt

der nächstfolgenden Jahre um so höher. Die Staats-
willhschafiskommission ist gerne bereit, Ausgaben dekretiren zu
helfen, welche nothwendig sind und durch die des Landes
Wohlfahrt gefördert wird. Sie möchte aber auch da sparen,

wo dieß nicht der Fall ist.

Die Ansätze unter Ziffer 2 werden mit der von der

StaatSwirthschaftSkommission beantragten Modifikaliov
durch das Handmehr genehmigt.

3
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t8SZ —t8SS.
k, Kapitalien.

1) Rohertrag des Kapitals der Hypoihekarkasse (innerer Zinsrodel
und 4000 Centralbahnaklien inbegriffen) von

2) Rohertrag deö Kapitalfonds der Domänenkasse
3)
^)

5)

Fr.

f/

8.044

14,803

Zehnt- und Bodenzinsliquidation „
„ „ „ Kantonalbankobligationenliqui-

dation „
der Vorschüsse an den obrigkeitlichen Zinsrodel „

Toial Rohertrag
Abzug der Ausgaben:

1) Depotzinse, wovon zu
4 °/o Fr. 3,500.000 -

372 °/° » 1,500,000 j

2) 3 7° zder Landesfremben)
3) 3 °/o (der Auswanderungsagenten)
4) Domänenkassa-Schuld
5) Schuld des obrigkeitlichen ZinSrodelö
0) Staatsanleihen für Eisenbahnen

(Der Zins von diesem Anleihenskapital ist zu 4'/z 7° bestimmt
worden, wovon aber laut Verfügung der Finanzdircktion
7- °/°' nämlich die Differenz gegenüber dem Ertrage der
Centralbahnaklien, auf deren Rechnung kommen soll.)

7) Verwaltungskostcn:
a. Besoldungen des Verwalters, Kassiers und

Buchhalters
Besoldungen der Angestellten mit Inbegriff der
Büreaukosten Fr. 23,900
Abzug: Einnahmen von

Verwaltungsprovisionen „ 10,000

Fr. 14,500,000
1,200.000
1,010.000

Fr. 554,135

„ 48,000

„ 40,400

32,000
620,000

1,280
24,800

Fr. 668,615

5,000,000

130,000
30.000
15.000

620.000
2,000.000

Fr- 192.500

3,900
900
600

24,800
80.000

d.
Fr. 8,100

13,900

22,000

400,997 Bleibt Reinertrag der Hypothekarkasse

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Hier
muß ich die Bemerkung vorausschicken, daß mehrere von Ziff 1

bis und mit Ziff. 5 aufgezählte Posten sich in der Ziff. 1

wieder auflösen. Sowie nämlich auf einer Liquidation ein

einzelner Posten abbezahlt wird, fließt die betreffende Summe
in die Ziff. 1 (Hypoihekarkasse). Wenn Sie also auf der
einen Seite vernehmen, der Ertrag habe gegenüber frühern
Jahren abgenommen, so finden Sie dafür die Summe der

verkauften Domänen unter den Kapitalien verzeichnet. Der höhere

Ertrag der Hypvthekarkasse findet seine Erklärung theils in der
Zunahme der Kapitalien, theils in der Erhöhung des

Zinsfußes. Man wird fragen, wie es sich mit den Vorschüssen an
den obrigkeitlichen Zinsrodcl verhalte Bei der Liquidation der
Nydeckbrückenschuld wurde beschlossen, die erforderliche Summe
aus dem obrigkeitlichen Zinsrodel zu bestreiken. Zu Handen

.des letztern wurde bei der Kantonalbank ein Anleihen gemacht,
welches die Hypoihekarkasse später übernahm, so daß sie nun
ein Guthaben von Fr. 620,000 an den Zinsrodel hat. In
Betreff der Ziff. 6 habe ich zu bemerken, daß eö mir nicht klar
ist, warum hier nicht der vollständige Zins deS Eisenbahnan-
leihenS verrechnet wird. Die Finanzdireklion hat die Differenz
gegenüber dem Ertrag der Aktien auf ihr Büdget genommen,
während die daherige Summe von Fr. 10,450 hieher gehört;
dieser Posten soll also vom Büdget der Finanzdirektion
abgeschrieben werden. Der Reinertrag der Hypvthekarkasse würde
sich dann um so viel reduziren, das Büdger der Finanzdircktion
sich dagegen um so viel günstiger stellen.

Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkommission.
Der Kommisstonalbericht enthält über die vorliegende Abtheilung

folgende Bemerkung: „Bei Anlaß des Ansatzes für die
Hypothckarkagc, welcher sich sowohl wegen der Zunahme deS

Fr. 324,700

Fr. 343,9 l 5

Kapitals als der Erhöhung des Zinsfußes von 4 auf 47, 7,
gegenüber dem vorigen Jahre wieder um etwas höher herausstellt',

muß die StaatswirthschaftSkommission wiederholt den
Wunsch aussprechen, der Regierungsrath möchte nicht außer
Acht lassen, gemäß der ihm gegebenen Vollmacht, so bald wie
nur immer thunlich, wenigstens die Hälfte der Centralbahnaklien
deS S'aateS zu veräußern und wenn möglich dagegen
Obligationen einzulösen." Der Vorschlag stützt sich darauf, daß
Sie alljährlich auf der Slaalsrechnung eine Differenz von
10 450 Fr. haben, um welche die Eisenbahnaktien Sie mehr
kosten, als sie ertragen, während, wenn man dieselben in
Obligationen von 5 °/g umwandeln würde, diese Einbuße von
Fr. 10,450 wegfiele, abgesehen vom Gewinn, der sich dabei
machen ließe. Natürlich können wir die Aktien nicht von heute
aufmorgen aufeinen höhern Kurs bringen. Die Kommission erlaubt
sich deßhalb hier nur einen Wunsch, daß die Regierung ähnlich
verfahren möchte, wie es anderwärts geschah. Der Kanton
St. Gallen z. B, welcher sich für 67, Millionen Fr. bei der
Eisenbahn bethciligte, wandelte seine Aktien in Obligationen
um, von der Ansicht ausgehend, der Staatsolle nicht spekuliren.
Tie Obligationen haben bei den Eisenbahnen den Vorrang, sie
beziehen zuerst den Zins. Das ist der Grund, warum die
StaatswirthschaftSkommission die Sache neuerdings anregt, und
sie namentlich der Finanzdirektion zru Berücksichtigung empfiehlt,
damit sie, wenn die Aktien wieder steigen, die Verwandlung
vornimmt. Ferner stellt sie den Antrag, eS sei der RegierungS-
ralh anzuweisen, dafür zu sorgen, daß die dem obrigkeitlichen
ZinSrodel von der Hypothekarkasse gemachten Vorschüsse von
Fr. 620,000 jeweilen, so weit das Vermögen deS obrigkeitlichen
Zinsrvdels liquid ist, abbezahlt werden. Hicdurch würde dieser
Posten nach und nach aus dem Büdget verschwinden. Bei
dem Abzug der Ausgaben bei Art. 6 (Staatsanleihen für Eisen-



bahnen) ist die Staatswirthschaftskommission der Anficht, es

sollten die bis jetzt in den Ausgaben der Finanzdirektion figu-
rirenden Unkosten und Zinse auf diesem Anleihen von zusammen

Fr. 10,450 unter obige Rubrik gebracht und der
Finanzdirektion abgeschrieben werden; sie stellt deßhalb bei Ihnen den

Antrag, diese Ansicht zum Beschlusse zu erheben. Durch diese

Umschreibung würde sich der Reinertrag der Hypothekarkasse

zwar um Fr. 10,450 vermindern, dagegen ebenso die Ausgaben
der Finanzdirektion, so daß das Resultat das gleiche bleibt. Es ist
wirklich unbegreiflich, daß man diesen Postelk auf dem Büdget
der Finanzdirektion verrechnete, während er auf dasjenige der
Staatskapitalien gehört.

Ganguillet wünscht, daß die Ansätze der vorliegenden
Rubrik näher auseinandergesetzt werden möchten, damit das
Büdget eine klare Uebersicht deS Zinsertrages der Staatskapitalien

in den einzelnen Theilen gewähre und die Differenzen
deutlicher herausgehoben werden. Im Uebrigen wird der
Antrag der StaatSwirlhschaflSkommission vom Redner unterstützt.

M at thy s spricht sich gegen den ersten Antrag der

StaatSwirthschaftskommisston aus, weil die Eisenbahnaktien
gegenwärtig nicht hoch im Preise stehen und der Staat ein
Interesse habe, in der Verwaltung der Centralbahn repräsentirt
zu sein. UebrigenS liege es immerhin noch in der Befugniß
des Großen Rathes, später bei günstigerm Stande deS Kurses
einen Theil der Aktien zu veräußern.

11

Friedli wünscht Auskunft darüber zu erhalten, warum
verschiedene ZinSansätze auf dem Büdget der Hypothekarkasse »
erscheinen.

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes gibt
die Anträge deS Herrn Ganguillet und der StaatSwirthschaftskommisston

zu und führt als Grund der verschiedenen
Zinsansätze der Depotgelder an, daß ein Theil derselben noch aus
Obligationen bestehe, welche zu 3'/^ °/o verzinset werden,
während die Hypothekarkasse nun meistens 4 Zins zahlen
müsse.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom-
mission erklärt sich mit der Ansicht des Herrn Matthys
einverstanden und fügt die Bemerkung bei, daß hinsichtlich des
RepräsentationsrechteS bei der Eisenbahnverwaltung ein Marimum
deS Aktienbesitzes Regel mache, so daß der Staat bei einem
Besitz von Aktien im Betrage einer Million dieses Marimum
besitze.

Matthys erklärt sich durch diese Auskunft befriedigt.

Die Ansätze der Ziffern 1 bis und mit 5 werden nebst den

Anträgen der Staatswirthschaftskommission und des

Herrn Ganguillet durch das Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten t Jahre

t8SZ-t8ZS.

10,300

10,116

185,915
16,000

870

586,912

6) Rohertrag des Kapitalfonds der Kantonalbank Fr. 3,500,000
Abzug der Ausgaben:

Besoldungen des Verwalters, Kassiers, Kontroleurs und Buch¬
halters

Büreaukosten

Reinertrag des Kapitalfonds der Kantonalbank
7) ZinS deS Kapitalfonds der Salzhandlung
8) „ „ „ „ Staatsapotheke

Reinertrag der Kapitalien

Fr. 400,000

„ 18,840

Fr. 210,000

Fr. 23,000
2,000

25,000

Fr. ì 185,000

„ 16,000
870

Fr. 515,785

Diese Ansätze werden von beiden Herren Berichterstattern
empfohlen mit der Bemerkung, daß Aussicht vorhanden

sei, den um Fr. 22,000 erhöhten Ansatz des Reinertrags der
Kantonalbank durch die neue Organisation derselben erreichen
zu können

Aebi macht auf die unrichtige Eintheilung der Ausgaben
der Kantonalbank im gedruckten Entwürfe aufmerksam und
verlangt deren Berichtigung.

Die Ansätze unter Ziffer 6, 7 und 8 werden nebst dem

Antrage deS Herrn Aebi durch das Handmehr genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten i Jahre

I85Z-I8S«.

16,000
439,014
107,919

74,557
18,783

9.234
1,220

II. Ertrag der Regalien

1) Rohertrag des Salzregals, Verkauf von Centnern 137,000 à Fr. <0
Abzug der Ausgaben:

ZinS des Betriebskapitals von Fr. 400,000 à 4 "/<>

Ankaufspreis von 137,000 Centnern Salz
Fuhrlöhne in die innern Magazine und zu den Bütten
Auswägerlöhne
Besoldungen der Centralbeaintcn
Vergütungen an die AuSwäger für Barzahlungen

„ » Salzfakioren für Magazinlöhne
Verschiedene Unkosten
Eingangszoll auf netto Ccntnern 20,500 Salz oder brutto

Ccntncrn 21,500 à 15 Rp.
Amortisation für das abgelöste Salzregal der Stadt Viel Fr. 11,594
ZinS vom restanzlichen Kapital von Fr. 92,752 à 4 °/g „ 3,710

Bleibt Reinertrag des Salzregals

Fr-
»,

„
ff
ff
5,

ff
ff

Fr. 1.370.000

16,000
439,000

89,000
74,000
15,700
10,000

1,200
6,571

3,225

15,304

670,000

Fr. 700,000

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes bemerkt,
daß der Mehrertrag von Fr. 44,786 gegenüber 1857 nicht nur
dem Mehrverbrauch von Salz, sondern wesentlich auch der
Verminderung der Transportkosten durch die Eisenbahnen
zuzuschreiben sei. Wenn einmal der Hauenstcintunnel vollendet
und die Bahn nach Thun ausgeführt sein werde, so dürfte

sich auf diesem Zweige
Fr. 60,000 herausstellen.

eine jährliche Mehreinnahme von

Die Ansätze unter Ziffer 1 werden ohne Einsprache
genehmigt.

Durchschnitt
d-r letzten 4 Jahre

>85Z--t8âk.
237,605

3.600

1,474
8,462

4.742

600

10,346
4,072

15,406

2) Postrcgal, Entschädigung vom Bunde für die laufende Einnahme
3) Bergbauregal, Rohertrag:

. Bergbauprodukte. Bcrgbauabgabcn

Abzug der Ausgaben:

. Besoldung des Verwalters und Adjunkten

. Bergbauprodukte:
Bureau- und Reisekosten deS Verwalters re.
Dachschiefcrfabrikation, Fuhr- und Schiffslöhne,

Magazine rc.

Steinkohlen - AuSbeutungS -, Transport - und
Magazinkosten, Versuchsbau und Terrain-
Ankaus

c. Bergbauabgaben:
Bureau- und Reisekosten des Adjunkten

Fr. 249,252

Fr. 13,400
13,130

Fr. 3,200

Fr. 26,530

Fr. 600

„ 13,630

14,230

600

Bleibt Reinertrag der Bergwerke
4) Ertrag des Fischezenrcgals
5) „ „ Jagdregals

Reinertrag der Regalien

18,030

8,500
4,000

17,000

Fr. 978,752

Der Herr Berichterstatter des RcgicrungSrathes
bemerkt bezüglich des Jagdregals, daß dessen Ertrag trotz der
mangelhaften Handhabung der Jagdpolizei in einzelnen Bezirken
zugenommen habe, daß die Einführung einer andern Jagdordnung

sehr wünschenswerih wäre, noch mehr aber, daß die
Gerichtspräsidenten einzelner Amtsbezirke das bestehende Gesetz
gehörig anwenden würden.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirrhschafiSkom-
mission stellt den Antrag, den Ansirtz für Steinkohlcn-

Ausbeutungs-, Transport - und Magazinkosten wegzulassen,
weil keine Steinkohlenlager mehr ausgebeutet werden; stall
dessen könne einfach des Slockernsteinbruchs erwähnt werden.

Der Herr Berichterstatter deS RcgicrungsratheS erklärt
sich mit diesem Antrage einverstanden.

Die Ansätze unter Ziffer 2, 3, 4 und 5 werden nebst dem
Antrage der Staatswirthschaftskommission durch das
Handmehr genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten ä Jahre

<8-3—18SK.

275,000

III. Ertrag der Abgaben.

Indirekte Abgaben.

1) Zölle und Lizenzgebühren, Entschädigung vom Bunde

Ohne Einsprache genehmigt.

Fr. 275,000

704,776

33,881
10,385

661,312

2) Ohmgeld, Rohertrag
Abzug der Ausgaben:

Besoldungen der Centralbeamten und der Ohmgeldeinnehmer
Bureau und Reisekosten

Fr. 720,000

Fr. 42,000

„ 8,000

„ 50,000

Reinertrag des OhmgeldeS Fr. 670,000

Herr Berichterstatter des RcgierungSrathcs. Die
Staatswirthschaftskommissson wird Ihnen hier den Antrag
stellen, die Besoldungen der Centralbeamten und Ohmgelbeinnehmer

um Fr. 3000 zu rcduziren, einen Antrag, welcher nur
durch eine unrichtige Zablengruppirung veranlaßt werden
konnte. Die Ausgaben der Ohmgeldverwaltung waren im
letztjährigen Budget auf Fr. 47,000 veranschlagt. Die StaatS-
wirlhschaftskommission selbst will eine Erhöhung der Ausgaben
um Fr. 4000 zugeben. Die Vermehrung der letztern rührt
hauptsächlich von der Vermehrung des AufstchtSpersonalS auf
den Eisenbahnstationen und von der vermehrten Besoldung
her Wie Sie sehen, ist der Ansay für den Reinertrag deS

Ohmgeldes bedeutend höher als der Durchschnitt. Der
Reinertrag betrug im Jahr 1854 Fr. 508,000, im Jahr 1855
Fr. 589,000, im Jahr 1856 Fr. 741,000; der Durchschnitt
beirägi Fr. 661,312, während hier ein Ansatz von Fr. 670,000
vorgeschlagen wird Wenn Sie indessen die Einnahmen der
zwei letzten Jahre betrachten, so dürfen wir diese Erhöhung
des Ansatzes wagen. Man darf aber nicht übersehen, daß die
Größe der Einnahme auf diesem Zweige namentlich von der
Beschaffenheit der Weinjahre und der''Weineinfuhr abhängt,
und baß man sich daher im Voranschlage bedeutend irren kann

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommissson.
Der Kommisstonalbericht spricht sich über das Ohmgeld
folgendermaßen a»S: „Zum Ertrage der Abgaben übergehend,
hat die Staatswirthschaftskommissson gefunden, es solle der
Rohertrag des Ohmgeldes, welcher zwar bereits gegenüber
1857 um Fr 20,000 höher angesetzt worden ist, noch um
Fr. 12,000 erhöht und auf Fr. 732,000 festgesetzt werden."
Was sie biezu bestimmt, ist der Umstand, daß im Jahre 1857
der Ertrag des OhmgeldeS bedeutend größer war. als der
Ansatz im Büdqet, und voraussichtlich dieses Jahr, wenn schon
nicht die gleiche Höhe, wie im verflossenen, doch jedenfalls
obige Summe erreichen wird. Sie beantragt deßhalb, den
Rohertrag deS OhmgeldeS auf Fr. 732,000 festzusetzen.
Dagegen findet sie sich veranlaßt, Ihnen vorzuschlagen, die
Besoldungen der Centralbeamten und Ohmgcldcinnehmer, welche
um Fr. 7000 höher büdgclirt worden sind, als Anno 1857,
um Fr 3000 zu reduziren und auf Fr. 39,000 festzustellen
Die gegenüber dem Büdgetaniatze deS verflossenen Jahres
hiedurch immer »och um Fr. 4000 sich herausstellende
Vermehrung rechtfertigt sich dadurch, baß infolge der Erstellung
der Eisenbahnen auf den Stationen neue Ohmgeldeinnehmer
kreirt werden müssen. Es ist allerdings richtig, daß man den
Ertrag deS OhmgeldeS nicht genau zum voraus angeben kann,
daß er davon abhängt, ob ein gutes Weinjahr eintrete oder
nicht. Wenn man indessen vernimmt, daß vor einem Jahre
der wirkliche Ertrag den Büdgctansatz um Fr. 200 000
überstieg, so ist es doch ein Beweis, daß man denselben nicht

Tagblatl des Großen Rathes t8S8.

gehörig berechnete, sonst hätte nicht eine solche Differenz
eintreten können. Die Slaatswirthschaftskommission wird gerne
auf andern Posten, wo sie eine Erhöhung nicht für begründet
hält, eine Reduktion beantragen, so bei der Erbschaftssteuer.
Die Kommission wollte nicht das letzte Rechnungsresultat zur
Grundlage nehmen, weil es sich infolge außergewöhnlicher
Verhältnisse so günstig gestaltete, doch hält sie die beantragte
Erhöhung für hinlänglich begründet.

Ganguillet unterstützt den Vorschlag deS Regierungsrathes

und hält die von der StaatSwirlhschaflskommission
beantragte Erhöhung des Ohmgeldertragcs mit Rücksicht auf den

gegenwärtigen Stand der Weineinfuhr für nicht begründet.

Aebi stimmt ebenfalls zum Antrage des RegierungSrathes,
hält es nicht für rathsam, die Einnahmen zu hoch
hinaufzuschrauben, und findet die vorgeschlagene Vermehrung der
Ausgaben den bestehenden Bedürfnissen und den Umständen
angemessen.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSrathes
bekämpft wiederholt die Anträge der Staatswirthschaftskommission
rmd macht die Versammlung aufmerksam, daß die Einnahmen
der Ohmgeldverwaltung großen TbeilS vom Znfalle abhängen,
daß es sehr unangenehm wäre, wenn der Büdgctansatz nicht
erreicht würde. In Betreff des Aufsichtspersonals auf den
Eisenbahnstationen bestehe ein Vertrag mit der Eentralbahngescll-
schafl, nach welchem die fraglichen Funktionen den Eisenbahn-
hahnbeamren übertragen sind. Ein anderer Kredit, auS welchem
Ane allfällige Mehrausgabe zu decken wäre, stehe der
Ohmgeldverwaltung nicht zu Gebote, so daß die Büdgetansätze nicht
rcduzirt werden dürfen.

Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission

beharrt auf der Ansicht, daß zu Deckung der durch
Vermehrung deS Aufsichlspersonals auf den Eisenbahnstationen
veranlaßten Mehrausgaben vorläufig eine Erhöhung von
Fr. 4000 genüge, und verweist auf den Durchschnitt der letzten
vier Jahre.

Abstimmung.
Für den Ansatz von Fr. 720,000 als Rohertrag 34 Stimmen.
Für den Antrag der StaatSwirlhsch aftS-

kommission 33 „
Da mehrere Mitglieder an der Abstimmung nicht

Theil genommen haben, so nimmt das
Präsidium an, dieselbe sei gültig; eS erhebt sich

kein Widerspruch dagegen.
Für den Ansatz von Fr. 42,000 Minderheit.
Für Reduktion desselben auf Fr. 39,000 Mehrheit.
Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

l8SS-«856.
188,911 3) Ertrag der Wirthschafts-, Berufs- und Gewerbspatentgebühren

und der Konzessionsabgaben Fr. 185,WO

Ohne Einsprache genehmigt.

4) Stempelverwaltung, Rohertrag Fr. 130,WO
Abzug der Ausgaben:

1,200 Besoldung des Verwalters, Hälfte
1,320 Büreaukosten, Hälfte
8,343 Ankauf des rohen Papiers, Unterhalt deS Werkzeugs und Be¬

soldung der Arbeiter
3,514 Provision der Stempelverkäufer und Vergütung von obsoletem

Stempel

Fr- 1,200

» 1,300

V 9,750

3,850

106,505 Reinertrag der Stempelgebühren Fr. 113,400

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes macht Erhöhung der Gebühr für den kleinen Stempel erkläre,
darauf aufmerksam, daß der gegenüber 1857 um Fr. 4450
erhöhte Reinertrag des Stempels sich durch die eingeführte Ohne Einsprache genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

l85Z-lLSS.

1,200
1,320

21,982

2,228

3,865

383

15,007

5) Amtsblattgebühren, Rohertrag
Abzug der Ausgaben:

Besoldung des Verwalters, Hälfte
Büreaukosten, Hälfte ^
Für Druck, Spedition des deutschen Amtsblattes, der Verhandlungen

des Großen Rathes und der Gesetze und Dekrete
Für Druck und Spedition des französischen TagblatteS, der Gesetze

und Dekrete nebst Uebersetzungen
Besoldung deS Redaktors deö deutschen TagblatteS

» » o » französischen TagblatteS
Entschädigungen an die Redaktoren für Gehülfen

Reinertrag des Amtsblattes

Fr. 40,000

Fr- 1,200
1,870

13,030

4,200
2,500
2,000
1,200

31,000

Fr. 9,000

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS be- rückungen, anderseits von vermehrten Druckkosten der Gesetze
merkt, daß die um Fr. 3000 niedriger veranschlagte Reinein« und Dekrete, sowie der Großrathsverhandlungen herrühre,
nähme des Amtsblattes einerseits von Verminderung der Ein-

Ohne Einsprache genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

l85Z—t8SK.
123,052 6) Handändcrungs- und EinregistrirungSgebühren
51,693 7) Kanzlei- und GerichtSemolumente
18,351 8) Bußen und Konfiskationen

9) Militärsteuer, Rohertrag
Abzug der Ausgaben:

15,122 Taggelder an die Tarationskommission, Druckkosten, Bczugsprovisionen und
Nonvaleurs

32,163 Bleibt Reinertrag der Militärsteuer
93,525 10) Erb- und Schenkungöabgaben nach dem Gesetz vom 27. November 1852

'1,568,729 Neinertrag der indirekten Abgaben

Fr.

Fr. 45,000

5,000

124,000
52,000
15000

40,000

„ 100,000

Fr. 1,583,400



Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich habe

nur hinsichtlich der Erb- und Schenkungssteuer zu bemerken,
daß diese mit einem Ansätze von Fr. 30.000 begonnen, von
Jahr zu Jahr aber zugenommen hat, so daß der Regierungs-
raih den Ertrag auf Fr. 100,000 erhöhen zu können glaubte.

Herr Berichter st atter der Staatswirthschaftskommission.
Der Kommisstonalbericht enthält über zwei der vorliegenden
Büdgetansätze Bemerkungen, nämlich: „Der geringe Ansatz der
Militärsteuer veranlaßt die StaatSwirihschaftskommission, bei

Ihnen den Antrag zu stellen, der Regierungsrath möchte be«

auftragt werden, zu untersuchen, ob es nicht möglich wäre, im
Einverständniß mit den Bundesgesctzen diese Einnahmsquelle
ergiebiger zu machen. Die Staaiswirtlffchaftskommission ist
nämlich der Ansicht, es werden oftmals große Kosten auf Zn-
struirung, Uniformirung und Equipirung von Leuten verwendet,

deren Körperkonstitution sie kaum ermöglicht, im aktiven
Dienst dem Vaterland wirksame Dienste zu leisten. Vergleicht
sie aber überdteß den Ertrag der Militärdispensationssteuern in
andern Kantonen mit denen des Kantons Bern, so muß sie

beinahe annehmen, das bezügliche Bundesgesetz werde nicht
allerorts gleich inlerpretirt. Es lohnt sich aber um so mehr,
dieß genauer zu untersuchen, als möglicher Weise auf diesem
Wege nicht nur eine Vermehrung der Einnahmen durch größern
Ertrag der Militärsteuer, sondern auch eine Reduktion der
Ausgaben für Uniformirung, Bewaffnung, Jnstruirung u. s. w. sich

erzielen ließe." Es ist nicht sowohl die Absicht der Staats«
wirthschaflskommission, höhere Taren zu fördern von denjenigen,
welche der Militärsteuer unterworfen sind, als die Entbindung

vom Militärdienste allgemeiner zu machen. Wenn Sie den
Militäretat deS KanionS Bern mit demjenigen anderer Kantone

vergleichen, so werden Sie sehen, daß der Kanton Bern
verhältnißmäßig am meisten Leute zum Militärdienste einberuft,
darunter oft solche, die nicht die erforderlichen Eigenschaften
besitzen, um die Waffen zu tragen. Ich hörte von Mitgliedern
des Bundesrathes, eö sei dem bernischen Mililärbirektor schon
verdeutet worden, Bern gebe für sein Militärwesen mehr aus,
als eigentlich nöthig sei. Die zweite Bemerkung der Staais-
wirlhschaftskommission ist folgende: „Den Ansatz für die Erkund

Schcnkungsabgaben glaubte die Staatswirthschaftskommission
einer Reduktion unterwerfen zu sollen, einerseits weil

deren Ertrag ein sehr relativer ist, anderseits nach den Durch-
schnittsberechnungen der letzten vier Jahre nicht den
vorgeschlagenen Betrag erreicht. Sie beantragt daher bei Ihnen.
Sie möchten denselben von Fr. !00,000 auf Fr. 90,000
herabsetzen." Dieser Antrag stützt sich darauf, daß die Erbschaftssteuer,

welche erst seit einigen Jahren besteht, noch nie einen
Ertrag von Fr. 100,000 abgeworfen hat, und daß kein Grund
vorhanden ist, anzunehmen, der Ertrag werde dieses Jahr höher
steigen als das letzte Jahr. Eher könnte man annehmen, die
Einnahme werde etwas geringer sein, da außerhalb des Kan-
tonS anfallende Erbschaften der Entrichtung dieser Abgabe
enthoben sind.

Die vorliegenden Ansätze werden mit der von der Staats-
wirthschastskommi ssion vorgeschlagenen Modifikation
durch das Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

isss-tsss.

36,-111

778,353

9,400

3,000

L. Direkte Abgaben.
1) Grund-, Kapital- und Einkommenssteuer des alten KantonStheilS.

Rohertrag der
Grundsteuer von Kapitalschatzung Fr. 430,000,000 zu IVro
Kapilalsteuer von „ 170,000,000 „ „ «/>

Einkommenssteuer von Einkommen-
schatzung „ 3,600,000 „ 3'/, «ch

Fr. 602,000

„ 238.000

„ 126,000

Abzug der Ausgaben:
Erhebungskosten an die Gemeinden 2
Entschädigung von 5 Rp. für jeden Geundsteuerpflichtigen (8 64

des Gesetzes vom 15. März 1856)
Kosten bei der Centralvcrwaltung, Druckkosten, Reisen, Büreau-

auslagen rc.

Fr. 966,000

Fr. 19,320

„ 3,250

7,930

Reinertrag der Grund-, Kapital- und Einkommenssteuer
2) Rohertrag der Grundsteuer im Jura:

Bei einer Steuer im alten Kanton von 1 pro mille zahlt der Jura laut
Beschluß vom 21. Dezember 1353 einen siren Beitrag von netto Fr.

Bei einer Erhöhung dieser Steuer im alten Kanton trägt der Jura zu dieser

Vermehrung bei im Verhältniß des beidseitigen llletto-Ertrages der direkten
Steuern und zwar in der Proportion von Vn zu «/,.

Der Rohertrag der Sleuerzulage im alten Kanton von pro mille beträgt Fr.
Wovon die Bezugskosten abzuziehen sind mit

Es bleibt netto Mehrertrag im alten Kanton
Die Steuerzulage deS Jura im Verhältniß zu dieser Summe beträgt
Dazu die gewöhnliche Steuer mit

Zusammen kWtto-Beitrag deS Jura
Hicfür müssen bezogen werden brutto
Abzug an Bezugskosten 5 «/» an die Steuereinnehmer nach Gesetz

Besoldung des Direktors, der Grundsteucraufseher und deS luZcnieur-Vêrili-
cateur à caelastre Fr. 9,400

Büreau-, Reise- und Druckkosten „ 3,135

30,500

Fr. 935,500

125,000

276,000
7,000

Fr. 269,000

Fr. 59,800
125,000

Fr. 184,800

Fr. 207,200
» 9,865

Fr. 197,335

12,535

945,068 Neinertrag der direkten Abgaben
Bleibt netto wie oben 184,800

Fr. 1,120,300



Hen Berichterstatter deS NcgierungSratheS. Bei dem

Ei trag der direkten Steuer deS alten Kantonstheils finden Sie
eine Erhöhung deS Einnehmens von Fr. 37,70(1 infolge
Erhöhung der Kapitalschatzung der Grundsteuer um 17 und
derjenigen dei Kapitalsteuer um 5 Millionen. Die Ausgaben sind

um Fr 7500 kleiner als im Budget von 1857, indem die

Entschädigung an die Gemeinden für die Einrichtung der neuen
Gtundsleuerregister wegfällt. Bezüglich des SteuerveihältnisseS
des neuen KantonstheilS soll alle fünf Jahre eine Abrechnung
statlfindcn und zwar das erste Mal im Jahre 1858. Gestützt

auf die in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen und mit
Rücksicht auf die vielfachen Ausgaben, deren Deckung dem
Staate obliegt, glaubte der Regierungsrath, auch für dieses

Jahr den Bezug einer Grund- undKapitalsteuervonIV.o pr» '»>0«
beantragen zu sollen. Die Einkommenssteuer ist auf3>/z «/„
festgesetzt. Noch im Bübget für 1857 erscheint eine Summe von
80 Millionen Fr. als Kapitalschatzung der ElnkommenSsteuer,
weil man die Steuer auf dem angegebenen Fuße kapiialisire»
zu sollen glaubte. Dieses Verfahren ist aber nicht richtig,
denn für das Einkommen als solches besteht kein eigentliches
Kapital. Ein Beamter z. B. hat für seine Besoldung nicht
das entsprechende Kapital. Die bisherige Berechnung war
dader eine illusorische. Deßhalb wird nur die Schätzung des
Einkommens und der Steuerbetrag in das vorliegende Büdget
aufgenommen.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommisston.
Hinsichtlich der Zahlen macht die StaatswirthschaftSkommission
keine Bemerkung, dagegen erlaubt sie sich, folgenden Antrag zu
stellen: „Bei Anlaß des Ansatzes für die Einkommenssteuer
kann die StaatSwirthschaftskommisston nicht umhin, auf das
Unbillige des bezüglichen Gesetzes aufmerksam zu machen und
den Antrag zu stellen, Sie möchten dew Regierungsralh
anweisen, mit möglichster Beförderung einen Gesetzesentwurf
auszuarbeiten, durch welchen dasselbe auf Grundlage des Patentsystems

revidirt werde. Auch in dieser Beziehung ist die Ver-
gieichung mit andern Kantonen auffallend und weist darauf
hin, daß die Grundsätze, nach welchen im Kanton Bern die

Einkommenssteuer erhoben wird, fehlerhaft sein müssen." Schon
wiederholt wurde im Großen Rathe darauf aufmerksam
gemacht, eS sei auffallend, daß die Einkommenssteuer nur Fr.
120,000 abtrage. Wenn Sie die Stellung derjenigen, deren
Einkommen man genau kennt, wie z. B. der Beamten, gegenüber

andern Staatsbürgern in's Auge fassen, bei welchen dieß
nicht der ^all ist, so müssen Sie sich überzeugen, daß ein
unbilliges Verhältniß besteht. Der Staat würde aber auch eine

größere Einnahme erhalten, wenn man, wie in andern
Kantonen, das Patentsystem einführen würde.

Ganguillet. Ich verdanke der StaatSwirthschaftskommisston

den Antrag, welchen sie stellte. ES war meine Absicht,
diesen schon früher gestellten Antrag zu erneuern. Ich war
schon zur Zeit der Erlassung VeS bestehenden Gesetzes für daS

Patentsystem und der damalige Herr Finanzdirektor kam
nachgerade selbst zu der Ansicht, daß dasselbe dem bestehenden
Systeme vorzuziehen sei Der Grund, warum noch nicht Hand
an'S Werk gelegt wurde, liegt in dem Umstände, daß unser
Herr Finanzdirektor seit längerer Zeit krank ist. Ich möchte
noch weiter gehen als die Staaiöwirthschafiskommission und
sagen, im Laufe dieses JahreS noch solle ein neues Gesetz
vorgelegt werden. ES ist nicht nur der Steuer wegen, die man zahlt,
sondern wegen der Ausgleichung. Nehmen Sie z. B. die Zahl
der stimmfähigen Bürger als Grundlage an, so haben Sie auf
90,000 Bürger einen Steuerbetrag von durchschnittlich ungefähr
t'/z Fr. ES ist einleuchtend, daß daS bisherige System auf
einer falschen Basis berühr.

Matthys Ich stimme zum Antrage der Staatswirth-
schaflökvmmissivn in dem Sinne, daß der NegierungSrath
eingeladen werde, das Gesetz über die Einkommenssteuer zu
revirsiren, dagegen möchte ich heute nicht üver daS Prinzip
entscheiden. Die Klagen über den geringen Ertrag der
Einkommenssteuer sind begründet, aber es fehlt nicht am Gesetz,
sondern an der Vollziehung. In der Tyai haben wir die
Erscheinung, daß ein einfacher Schulmeister mehr Einkommenssteuer

an den Staat zahlt als große Etablissements, die 5000 bis
0000 Fr. reines Einkommen haben.

Bernard. Die bisherige Diskussion bezieht sich

ausschließlich auf die Steuer des alten KantonstheilS, und Niemand
sagt eiwaS zu Gunsten des Jura. Bei der letzijährigen Büdget-
berathung reproduzirte ich einen schon am 21. März 1855 ge-
stellten Antrag, dessen Zweck darin bestand, durch Einführung
eines PatenlsystemeS dem Ackerbau zu Hülfe zu kommen, welcher
im neuen Kantonsiheile dieses Jahr die Summe von Fr. 207,200
zu tragen hat. Rechnet man die Summe von Er. 86,600 an
Steuerzulage sowohl als für das außerordentliche Büdget dazu,
so haben die jurassischen Steuerpflichtigen eine Last von
ungefähr Fr. 350,000 zu tragen, die ausschließlich auf der Land-
wirlhschast ruht. Bei dieser Sachlage unterstütze ich den
Antrag der StaatSwirthschaftskommisston mit dem Begehren, daß
das Patentsystem auch auf den Jura ausgedehnt werden möchte,
dessen Landwirthschaft sich nur dann heben kann, wenn die auf
ihr lastende Grundsteuer vermindert wird.

Der Herr Berichterstatter des Regicrungsrathes stimmt
dem Antrage der StaatswirthschaftSkommission bei, möchte
jedoch keine Frist festsetzen, von der Ansicht ausgehend, daß die

Entwertung veS neuen Gesetzes Sache deS künftigen
Finanzdirektors sei.

Die Ansätze unter lttt. ö werden nebst dem Antrage der

StaatswirthschaftSkommission mit der von Herrn
Bernard vorgeschlagenen AnSdehnung durch das Handmehr
genehmigt

IV. Verschiedenes

2,l-iO Beiträge von Gemeinden und Partikularen zu Geistlichkeitsbesoldungen Fr. 1,335

Summe EinnchmenS an Verschiedenem Fr. 1 335

Ohne Einsprache genehmigt.



Zufammenzug dee Einnahmen.

l. Ertrag deS Staatsvermögens:
H.. Liegenschaften Fr. 320,170
k. Kapitalien „ 545,785

II. Ertrag der Regalien „ 978,752
III. Ertrag der Abgaben:

á. Indirekte Abgaben „ 1,576,400
L. Direkte Abgaben „ 1,120,300

IV. Verschiedenes „ 1,335
Summa der Einnahmen Fr. 4,542,742

Noch wird ein Anzug des Herrn Großrath Jak. Karlen
verlesen mit folgenden Schlüssen:

1) ES solle vom Großen Rathe eine Spezialkommission
niedergesetzt werden, um zu untersuchen, ob und in wie
weit in der Praxis an den gesetzlichen Tarifen in Be-
treibungs- und Liquidationösachen festgehalten
werde oder nicht.

2) Es solle der Regierungsrath angewiesen werden, zu unter¬
suchen, auf welche Weise das Betreibungsverfahren
vereinfacht und wohlfeiler gemacht werden könne,
namentlich :

a. Ob nicht die Betreibung direkt vom Gläubiger an den
Weibel übertragen werden könne, der dieselbe dann
ohne erneuerte Aufträge oder Vakationen in den gesetzlichen

Fristen des Gläubigers und ohne die Einholung
richterlicher Bewilligungen bis zu Ende zu führen hätte.

I>. Ob nicht an die Stelle der gegenwärtigen weitläufigen,
in der Regel bis in die Hunderte von Franken kostenden
Gantliquidationen ein anderes Verfahren, ungefähr wie
es vor 1847 ganz ohne Kosten bestand, gesetzt werden
könne.

Schluß der Sitzung : 2 Uhr Nachmittags.

Berichtigung. Unter den in der Sitzung vom 22.
Februar als abwesend verzeichneten Mitgliedern befindet sich

irriger Weise Herr Großralh Roth von Nicderbipp, welcher
anwesend war. Ferner ist auf Seite 15 hicvor die Kapitalsteuer

zu 1s/>o pro mille statt zu ls/,0 °/o festgesetzt worden.

Zweite Sitzung»

Dienstag den 23. Februar 1858.

Morgens um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Grüner, Krebs
in Twann, Moor, Siegenthaler, und Teuscher; ohne Entschuldigung:

die Herren Ambühl, Bangerter, Berbier, Bigler,
Botteron, Buri, Jakob; Bützberger, Carrel, Charmillot, Corbat,
Dähler, Flcury, Gaffner, Girardin, Glaus, v. Gontcn,
Gouvernon, v. Grafenried, Grimaitre, Gyger, Hennemann,
Jaquet, Jeannerat, Kaiser, Kasser, Kilcher, Knuchel, König,
Kohler in Nidau, Koller, Lehmann, Christian; Lehmann,
Johann ; Lehmann, Daniel; Lehmann, I. U. ; Marquis.
Malthys, Methöe, Morgenthaler, Müller im Sulgenbach,
v. Muralt, Riggeler, Oeuvray, Parrat, Peteul, Prudon, Rätz,
Räber, Reichenbach, Karl; Rolli, Rubin, Sahst, Johann;
Schaffte?, Scheurer, Schmid, Scholer, Schrämst, Seiler,
Spring, v. Steiger, v. Tavel, Tièche, TheuriUat, v. Wattenwyl
in Habstetten, Weber und Wyß.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Redaktor: ^

S r. F aßbin d. Das Präsidium zeigt mehrere eingelangte Vorstellungen
an mit der Bemerkung, daß deren Verzeichniß in der Bittschriften,
kontrolle zur Einsicht der Mitglieder auf dem Kcmzlcitische liege.

Tagblatt des Großen Rathes isss. Ä



Tagesordnung:
Fortsetzung der Büdgetberathung.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 5 ff. hievor.)

Ausgaben.

I. Allgemeine Verwaltungskosten.
Durchschnitt

der letzten 4 Jahre
IS53—

1) Großer Rath:
29,286 Sitzungsgclder und Reiseentschädigungen zu 47 Sitzungen

2) Regierungsrath:
35,900 Besoldungen des Präsidenten und der Mitglieder nach dem Gesetz vom

9. Jänner 1851 Fr. 36,800
13,766 Kredit für unvorhergesehene Ausgaben „ 20,000

Fr. 30,000

56,300

Diese Ansätze werden von den Herren Regierungsrath schaftskommission, zur Genehmigung empfohlen und ohne

Brunner, als Berichterstatter des Regierungsrathes, und Einsprache angenommen,
vr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der StaalSwirth-

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

IS5Z-lSsk.

2,612 3) Taggelder für Ständeräthe und für Absendung von Kommissarien Fr. 4,000

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Dieser
Kredit von 4000 Fr. für Ständeräthe und Absendung von
Kommissarten wurde letztes Jahr gänzlich aufgebraucht, er

reichte nicht einmal ganz hin und mußte aus dem Ralhskredit
ergänzt werden infoige Absendung von Kommissarien in Eisen»
bahnsachen u. dgl. Ich empfehle Ihnen daher den Ansatz zur
Genehmigung, obschon derselbe den Durchschnitt übelsteigt.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafiskommisston.
Hier habe ich Namens der StaatSwirihschastskommission den

Antrag zu stellen, Sie möchten den Ansatz unker Ziff. 3 von
4000 auf 3000 Fr. herabsetzen, weil für denselben bis jetzt

diese letztere Summe genügt hat. Es ist sehr leicht, solche

Kredite zu verwenden, und ich würbe mich nicht verwundern,
wenn der Herr Finanzdirektor sagen würde, die Behörde bedürfe
dafür eines Ansatzes von 10,000 Fr. Es gibt gar verschiedene

Gelegenheiten zur Absendung von Kommiffarien. Man kann

solche in die Welt hinausschicken, um Strafanstalten zu be.

suchen, oder mit dem Auftrage, nach Frankfurt zu reisen, um
einem Wohlthätigkeitskongresse beizuwohnen, von dort sich nach

Brüssel und Paris zu begeben. Mann kann aber auch sparen,
und die Kommission wünscht, daß man solche Ausgaben nicht
steigere. Der Durchschnitt der letzten 4 Jahre beträgt 26 l 2 Fr ;

nun schlägt man Ihnen einen Ansatz von 4000 Fr- vor; der
Durchschnitt der nächsten Jahre wird dadurch größer, man
fordert dann noch mehr, und so kommt man nach und nach zu
einer Staaisasministralion, die zu viel kostet, während daS

öffentliche Wohl dabei nicht gewinnt. Dann macht sich die

Tenvenz geltend, das VerwaltungSwesen zu vereinfachen,
einzelne Zweige zu zentralisiren, bis man am Ende die Helvetik
hat. Die Etänderäthe kosten den Staat kaum 500 Fr., dann
blieben nach dem Vor chlage der Kommisston immerhin noch
2500 Fr. für Kommissarien. Dazu hat die Regierung noch
den Ralhskredit, mit dem sie sich im Nothfalle behelfen kann.
Von allen Staatsausgaben reuen mich keine so sehr, wie die

sogenannten Büreaukosten und Gelder, die man mehr oder

weniger nach Gunst oder Ungunst verwenden kann. Ich erlaube
mir ein Beispiel anzuführen, welches den Beweis liefert, daß
die Regierung sich zu behelfen weiß. Die Regierung bat Herrn

Prof. Leuenberger mit der Zusammenstellung der noch geltenden
bernischen Gesetze beauftragt und ihm dafür ein sehr schönes

Honorar ausgesetzt. Glauben Sie, der Große Rath werde eS

nicht genehmigen? Er wird es ohne Zweifel sanktioniren,
obschon das Bridget nichts dafür aussetzte.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Es handelt

sich hier wahrhaft nicht um die Bewilligung von
Krediten, die nach Gunst oder Ungunst zu Deckung der im In«
reresse des Landes nothwendigen Ausgaben verwendet werden
sollen. Wenn der Herr Direktor des ArmenwesenS nach
Frankfurt reiste, so geschah es, um Interesse deS KantonS mit
ausgezeichneten Männern von ganz Europa das Arwenwesen
zu besprechen. Die Regierung kommt oft in den Fall,
Kommiffarien abzuordnen. Schon im Jahre 1856 beliefen sich die

daherigen Ausgaben auf Fr. 3278, letztes Jahr mußte infolge
vermehrter Erpertisen in Eiscnbahnsachen eine größere Summe
verwendet werden. Haben wir zu befürchten, daß wir uns
deßhalb der Helvetik nähern? Unsere Finanzzustände sind
gegenwärtig gar nicht so schlecht beschaffen, und wenn wir
uns nicht zu unvorsichtigen Operationen verleiten lassen, so

haben wir vielleicht in 4 - 5 Jahren daS außerordentliche Bridget
gedeckt und werden dann wahrscheinlich mit 1 pro mille wieder
fahren können. Die Regierung hat Ihnen durch die letzte
Staatsrechnung bewiesen, daß sie zu sparen weiß, und ich hoffe,
Sie werden ihr auch hier das Zutrauen schenken, daß sie die
ihr bewilligten Kredite recht verwende.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Wenn ein Mitglied der Regierung Ihnen erklärt: ich hoffe,
Sie werden der Regierung so viel Zutrauen schenken, daß sie

die bewilligten Kredite recht zu verwenden wisse, — so könnte
man Ihnen eben so gut sagen: Sie bedürfen keiner StaatS-
wirthschaftSkommission mehr, welche Ihr Büdget untersucht,
sondern Sie haben den Vorschlag der Regierung einfach zu
genehmigen. Was den WohlthätigkeitSkongreß von Frankfurt
betrifft, so hatte dessen Vorstand sich mit einer Einladung an
den BundeSrath gewandt, damit dieser sich ebenfalls vertreten
lasse, was jedoch abgelehnt wurde, gestützt auf die Ansicht,
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solche Vereine seien eine schöne Sache, ihre praktische
Wirksamkeit dagegen nicht immer von großer Bedeutung. Ich frage
den Herrn Berichterstatter der Regierung, ob derjenige, welcher
von ihr nach Frankfurt abgeordnet wurde, dieß nicht
bestätigt habe. Die Staatswirihschaftskommission will die
Regierung nicht in der Bestreitung wirklich nothwendiger
Ausgaben beschränken, noch viel weniger sie tadeln, aber sie will
auch nicht plötzlich von einem Durchschnitte von Fr. 2612

auf 4000 Fr. steigen, sondern einstweilen bei Fr. 3000 stehen
bleiben.

A b st i m m u n g.

Für den Ansatz unter Ziff. 3 nach Antrag des

RegierungSratheS 37 Stimmen.
Für den Antrag der StaatSwirthschafts-

kom mission Gr, Mehrheit.

Durchschnitt
der letzten » Jahre

I8SZ-tSSV.

13,363

22,537
3,947

66,594
6,256
5,647

668

25,500
391

4) Staatskanzlei:
». Besoldungen nach dem Gesetz vom 9. Jänner 1851:

Des Staatsschreibers, Rathsschreibers, Substiluten und Uebersetzers, der
Standeöweibel und Kanzleiläufer

t,. Büreaukosten und Unvorhergesehenes
c. Bedienung und Unterhalt des RathhauseS

5) Regierungsstatthalter und AnüSverweser:
s. Besoldungen nach dem Gesetz vom 9. Jänner 1851
6. Büreaukosten
c. BeholzungSkosten
6. Miethzinse für Lokalien

6) Amtschreiber:
». Besoldungen nach dem Gesetz vom 13. Dezember 1838
6. Miethzinse für Kanzleilokalien

Summe der allgemeinen Verwaltungskosten

Die Ansätze unter den Ziffern 4, 5 und 6 werden ohne Einsprache genehmigt.

Fr. 14,140
21,900

kl 5,000

Fr. 66.500
6,500
6,500

s/ 650

Fr. 25,574
392

Fr. 41,040

80,150

„ 25,966

Fr. 236,956

II. Direktion des Innern.

1) Kosten des Direktorialbüreaus:
2,600 ». Besoldung des Sekretärs Fr. 2,600

11,145 6. Büreaukosten „ 14,000
c. Kosten der Gemeindsorganisation „ 3,000
6. Statistisches Büreau „ 2,000

Fr. 21,600

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirchschaftskom- Die Ansätze unter Ziff. 1 werden ohne Einsprache gc-
mission spricht den Wunsch aus, daß künftig auch der Durch- nehmigt.
schnitt der Ansätze unter c und cl im Büdgel angegeben werden
möchte.

Durchschnitt
der letzt, n 4 Jahr«

t853—l8)k.
2) Volkswirthschaft:

9,247 ». Unterstützung von Gewerbeschulen, Industrie und Landwirthschaft Fr. l 2,000

aaa« Beförderung der Pferdezucht „ 10,000
' ' c. „ „ Hornviehzucht „ 5,000

IXL. Zu diesen letztern Fr. 5000 werden noch Fr 5000 aus der Viehcnt-
schädigungskasse beigeschossen.

Fr. 27,000

DerHerr Berichterstatter des Regierungsrathes bemerkt, v. Erlach wünscht zu vernehmen, ob in der Summe der
die StaatswirthschaflSkommisston gehe von der Ansicht aus, daß Fr. 12,000 bei litt. » auch etwas für Errichtung einer landin

den unier litt. » ausgesetzten Fr. 12,000 auch die Hand- wirthschafilichen Schule begriffen sei, und stellt mit Rücksicht
werksstipendien begriffen seien. auf den Umstand, daß andere Kantone bereits derartige In-
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stitute besitzen, während der Kanton Bern, dessen Haupterwerbsquelle

doch in der Landwirthschaft liege, noch immer eines

solchen entbehre, sowie mit Bezug auf daS bereits ausgearbeitete

Projekt den Antrag, eS seien aus der Summe von
12,000 Fr. auch die ersten Einrichtungskosten für eine land-
wirthschafiliche Schule zu bestreiten.

Dr. Lehmann, RegierungSrath, spricht, da der Herr
Direktor des Innern, welchem die Sache überwiesen worden,
abwesend ist, die Ansicht auS, unter den 12,000 Fr. seien die
Einrichtungskosten für eine landwirthschaftliche Schule nicht begriffen,
und fügt die Bemerkung bei, die bisherige Verzögerung in der

Errichtung einer landwirthschaftlichen Schule, welche der Redner
allerdings für wünschenswerth hält, habe ihren Grund in der

langen Krankheit des Herrn Direktors.

v. Er lach stellt den Antrag, der RegierungSrath sei zu
beauftragen, binnen Jahresfrist einen Dekretsentwurf über
Errichtung einer landwirthschaftlichen Schule vorzulegen.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes gibi
diesen Antrag grundsätzlich zu, jedoch ohne Fristbestimmung,
indem er die Erklärung beifügt, der RegierungSrath werde sich
mit dem Gegenstande befassen, sobald die Umstände eS gestatten.

Fried li erinnert die Versammlung, daß ungeachtet eines
schon früher erheblich erklärten ähnlichen Antrages noch nichts
Entscheidendes in der Sache geschehen sei, während das Land
mit Verlangen der Errichtung einer landwirthschaftlichen Schule
entgegensehe und die Söhne vieler Landwirthe nicht auswärtige
Anstalten besuchen würden, wenn der Kanton Bern eine solche
Schule hätte.

Abstimmung.
Für die Ansätze unter Ziffer 2 Handmehr.
Für den Antrag des Herrn v. Er lach ohne

Fristbestimmung Minderheit.
Für eine Fristbestimmung Mehrheit.

Durchschnitt
der lehren 4 Jahre

t833-t8SK.
3) Gesundheitswesen:

2,619 a. Gesundheitspolizei im Allgemeinen Fr. 2,500
1,530 6. Wartgelder an Aerzte „ 1,500
2,137 c. Hebammenschule ' „ 3,000

Fr. 7,000
6,078 4) Militärpensionen Fr. 4,300

Die Ansätze dieser Rubrik werden ohne Einsprache genehmigt.

5) Armenwesen:
Ausgaben für daS Armenwesen deS alten KantonStheils, nach § 85 der

Staalsverfafsung:
432,752 1) Staalsbeitrag für die Versorgung der Notharmen an die Armenbehörden

der Gemeinden des alten KantonstheilS (laut Z 31 des Armengesetzes
von 1857) Fr. 500,000

21,716 2) Unterstützung der notharmen Angehörigen des alten Kan¬
tonstheilS, welche außerhalb desselben sich befinden „ 30,000

28,657 3) Unterhalt der Verpflegungsanstalt in Bärau, 250 Zöglinge „ 27,000
12,834 4) „ der Knabenerziehungsanstalt in Köniz, 60 „ „ 12,000
7,085 5) „ der Mädchenerziehungsanstalt in Rüeggtsberg,

55 Zöglinge „ 7,000
6) Entschädigung an die Armeninspektoren „ 3,000

Fr. 579,000

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes macht Die Ausätze unter litt. .ä. werden ohne Einsprache ge,
darauf aufmerksam, daß die unter dieser Rubrik enthaltenen nehmigt.
Ansätze sich auf die Vorschriften deS Armengesetzes stützen und
empfiehlt dieselben zur Genehmigung.



Durchschnitt
der letzten â Jahre

Z8SZ-l8SS.

8,916

8,461

k. Für vas Armenwcsen des ganzen Kantons, nach Z 32, litt. b., §§ -16

unv 47 ves ArmengcsetzeS:
1) Unterhalt der RettungSanstalt für verwahrloste Kinder in Landorf,

39 Zöglinge Fr. 8,699
admglrch vas Kostgeld für die vcrurtheilten
Kinder, welches von der Direktion der
Strafanstalten an die Anstalt zu bezahlen ist, laut
deren Büdgetkredit „ 3,999

'
Fr. 5,999

2) Beiträge an die BezirkSarmenanstalten „ 19,999

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes bemerkt,
daß nun auch Beiträge an die jurassischen BezirkSarmenanstalten
verabfolgt werden müssen, daher eine Erhöhung des Kredites
von 2999 Fr. gegenüber dem Bridget von 1857 nothwendig sei.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftökommisston.
Erlauben Sue mir, Sie zuerst aufmerksam zu mache», daß dieses

Bridget, welches Sie als das erste für das neu organisirtc
Armcnwesen ausstellen, wahrscheinlich als Norm für die Zukunft,
wenigstens für die nächsten Jahre gelten wird, und daß es sich

daher der Mühe lohnt, dafür zu sorgen, daß die Ausgaben
nicht höher angesetzt werden, als nöthig ist. Sie geben den

Zins eines Kapitals von ungefähr 29 Millionen Franken
Staatsvermögen für das Armenwesen aus. Wenn die

Staatswirihschaftskommission bei den großen Ansätzen, welche
Sie bereits genehmigt haben, kein Wort einwendete, so geschah
es deßwegen, weil dieselben sich auf das Gesetz stützen; sie ging
von der Ansicht aus, man werde bei der eisten Einführung
deS Armengesetzes ohnehin Schwierigkeiten genug haben, die

man nickt v-rmehecn dürfe. Andererseits soll da, wo daS
Gesetz nicht eine bestimmte Borschrift enthält, untersucht werden,
ob Ansätze, die bei der bisherigen Organisation nothwendig
waren, auch in Zukunft bei veränderten Verhältnissen gerechtfertigt

seien. Der eiste Ansatz, bei welchem die Kommission
Zweifel hat, betrifft die BezirkSarmenanstalten. Ein Grund
der Erhöhung desselben besteht darin, daß man sagt künftig
sei auch der Jura bei diesen Anstalten betheiligt; allein diesem

Unistande gegenüber hält die Kommission dafür, es dürfe dem
Staate, der nunmehr im alten Kantonstheile jährlich Fr. 599,999
an die Notharmenpflege leistet, kaum zugemuthet werden, auch
andere Armenauogaben, rückst htlich welcher er durch das Gesetz

nicht gebunden ist, im Vergleiche zu früher noch zu steigern.
ES ist nicht zu bestreiken, daß in verschiedenen Bezirken, wie
z. B. im Bezirk Trachsclwald, Armenanstalten bestehen, deren
Werth unzweifelhaft und bei welcher der StaalSzuschuß ganz
gerechtfertigt ist; dennoch wäre eine Erhöhung deS Kredites
hier nicht gerechtfertigt. Wir hatten in der StaatswirlhschaftS-
kommit'sion ein Mitglied aus dem Jura in unserer Mitte,
welches bemerkte, der Jura habe bisher für seine Armenanstalten

keinen SraatSbeitrag verlangt, und wenn es wirklich der

Fall ist, daß dieser LandeStheil keinen Anspruch darauf macht,
so könnte man die betreffende Summe für die Anstalten des
alten Kantonstheils verwenden. Von diesem Standpunkte auS
stellt die Staatswirthschaftskommission den Antrag, den Ansatz
unter Ziffer 2 auf Fr. 8999 zu rebuziren.

Schenk, Regierungsrath. Ich beginne auch damit, daß
die Festsetzung des ersten Bridget im Armenwcsen sehr wichtig
ist, daß es Einfluß hat auf die Stellung der Gemeinden und
Privaten gegenüber dem Staate. Ich muß Sie daran erinnern,
wie nachtheilig das Zurücktreten deS Staates in frühern Zeiten
gegenüber Gemeinden und Privaten wirkte. Es kann nicht
bcstritten werden, daß der Staat von Anfang an dasjenige, was
er in Aussicht stellte, nicht hielt, so daß man sich allenthalben
sagte: wenn der Staat der Erste ist, der zurückhält, so wollen
wir nicht diejenigen sein, welche den Wagen ziehen, und so

Tagblatt des Groß,» Rathes 1858.

trug dieses Verfahren eine große Schuld an der Lähmung deS

Eifers. Ich möchte Sie nun vor einem solchen Verfahren
warnen und vor dem Argumente.- weil der Staat laut Gesetz

Fr. 599,999 für die Notharmenpflege ausgibt, so wollen wir
nun sehen, wo wir etwas abreißen können. Es hätte einen
üblen Einfluß auf die Handlungsweise der Gemeinden und
Privaten. Ein anderer Grund liegt im Verhältnisse des alten
KantonStheils zum Jura. Die Kommission, welche dieses

Verhältniß zu untersuchen hatte, untersuchte auch das Büdgel;
man verständigte sich darüber, welche Kredite nach § 85 der
Verfassung zu verwenden, und welche für den ganzen Kanton
bestimmt seien. Man kam überein, die BezirkSarmenanstalten
auf das allgemeine Bridget des Armenwescns zu setzen, weil
sie schon vor 1846 bestanden haben; ebenso die Handwerks-
stipendien. Gleichzeitig gab man dem Jura das Versprechen,
daß er dafür einen Antheil an der Benutzung der betreffenden
Anstalten habe, ein Versprechen, das im Großen Rache wiederholt

wurde. Nun sagt man, der Jura verzichte darauf. Ich
weiß nicht, wie eS sich damit verhält, aber wenn es wirklich
der Fall sein sollte, so ist unsererseits die Treue gehalten, indem
wir den Antheil veS Jura in das Büdget aufnehmen. Ich
möchte den Ansatz zur Genehmigung empfehlen.

Geißbühler. Das Gesetz von 1317 sicherte den Ar-
menanstalten einen Beitrag von Fr. 59 a W. per Kopf zu;
dieses Verhältniß hat durch das neue Armengesetz keine
Aenderung erlitten, es bleibt daher gesetzlich normirt. Ich stimme
deßhalb gegen den Antrag der Slaatswirthschaftskommissio»,
»m so niehr, als die BezirkSarmenanstalten einer Menge armer
Kinder die Möglichkeit geben, eine Erziehung zu ei halten, die
ihnen sonst nicht gegeben würde, und denselben zu einer Eristcnz
zu verhelfen. Wir haben daS Glück, aus derartigen Anstalten
junge Männer Hersorgehen zu sehen, welche als gute Bürger
eine ehrenhafte Stellung in der Gesellschaft einnehmen, und
ich möchte daher die Versammlung ersuchen, den Armenanstalten
die verhältnißmäßig kleinen Beiträge nicht zu schmälern.

Herr Präsident deS Regierungsrathes. Zwischen der
ersten und zweiten Berathung deS ArmengcsetzeS trat eine
Konimission zusammen, um einerseits die Durchführung der
Reform zu erleichtern, anderseits auszumitieln, in welchem
Verhältnisse sich die Büdgetansätze auf beide Kantonstheile
vertheilen. ES fand dießfalls eine Verständigung statt Wie
Ihnen bereits bemerkt wurde, stand der unter Ziffer 2 ausgesetzte

Kredit früher auf dem speziellen Büdget für das
Armenwesen, an welchem der Jura nach der Verfassung keinen

Theil hatte. Schon bisher betrug der Durchschnitt der Aus
gaben für die Bezirksarmenanstalten Fr. 3461. Ich begreife
daher nicht, daß die StaaiSwirthschaftSkommissivn diesen Ansatz
reduziren will. Der Jura hat bedeutende Armenanstalten, wie
z. B. diejenige in Pruntrut. Hier ist nicht der Ort zu sparen,
denn wenn durch die Verwendung von Privaten Anstalten für
die Erziehung armer Kinder zu Stande kommen, so soll der
Staat ihnen seine Unterstützung nicht entziehen.
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Tscharner zu Kehrsatz spricht den Wunsch aus, daß bei

der Heranbildung der in Armcnanstalten versorgten Kinder
vorzugsweise die landwirthschaftliche praktische Ausbildung im

Auge behalten werden möchte.

Bernard. Ich ergreift daS Wort nicht sowohl, um
mich über die verschiedenen Büdgetansatze auszusprechen, als
um von den Herren Berichterstattern Auskunst über einzelne

Ansätze zu erhalten. Wenn man ein Budget vor sich hat, das

sich auf Fr. 810,000 beläuft, so haben Unkundige, wie ich, das

Recht, über die Verwendung dieser Summen Aufschluß zu

verlangen. Ich weiß, daß die Zeitungen seiner Zeit von einer

Verständigung sprachen, welche infolge der Berathungen einer

Kommission zu Stande gekommen sein soll. Man sagte, der

Jura habe sich mit dem alten Kantonslheil in Betreff seines

Beitrages zum Unterhalte der Armen verständigt; das ist denn

auch alles, was ich in dieser Beziehung vernahm. Wenn nun
der Jura zur Deckung der enormen Ausgaben für das Armenwesen

beilragen muß, so scheint es mir, er sollte auch seinen

Antheil daran haben. In der That möchte ich daher wissen,

wie viel dieser Kantonslheil z. B. von dem Kredite für Aus-
wanderungssteucrn von Fr. 20,000 zu beziehen hat. Bisher
wußte ich nie, daß er etwas davon bezogen hätte. Ferner
erblicke ich einen andern Ansatz von Fr. 30,000 für die

Landsaßen. Ich frage, in welcher Beziehung diese Klasse zu den

Interessen des Jura stehen kann. So viel an mir, sehe ich

da kein Verhältniß zwischen beiden. Ich hätte das Votum des

Herrn Regierungsrath.Migy begriffen, wenn wir im Jura
Bezirksarmenanstaltcn hätten. Ich wenigstens kenne keine

solchen, es sei denn, daß man die Anstalt von Pruntrut als
solche betrachten wolle, welche aber einen ausschließlich lokalen

Charakter hat. Deßhalb möchte ich gerne vernehmen, in welchem

Verhältniß die Bezirke einen Antheil an diesen Hülfsmitteln
haben, denn, einzelne Bezirke, wie z. B. Münster, sind in der

Lage, beizusteuern, ohne irgend einen Antheil an der Benutzung
dieser Hülfsqucllen zu haben. Ich ersuche daher die Herren'
Berichterstatter, mich in dieser Beziehung aufzuklären.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskom-
misston bemerkt, die Kommission theile ganz die Ansicht der
Herren Regierungsrälhe Schenk und Migy, daß man sich
glücklich schätzen solle, wenn sich Leute im Kantone finden, die
solche Anstalten gründen, indem sie dadurch dem Staate eine

große Last abnehmen; dabei dürfe man indessen nicht außer
Acht lassen, daß in den Armenanstalten meistens solche Kinder
Aufnahme finden, für die nun als Nolharme durch das neue
Armengesetz gesorgt werde, sei es durch Verabreichung des
DurchschnittskostgelbeS oder durch Vertheilung auf die Höfe.

Der Herr Berichterstatter dcS RcgierungsratheS
erwiedert auf die Anfrage des Herrn Bernard, daß bisher schon
der Jura seinen Antheil an einzelnen Büdgetansätzen gehabt
habe, so z. B durch Benutzung der Staatsanstalten von
Tborberg und Landorf. Infolge der bet der Reorganisation
deö ArmenwesenS stattgehabten Ausscheidung der Ausgabeposten
nehme der Jura an allen unter litt. lZ enthaltenen Ansätzen
Theil, ohne daß man gerade angeben könnte, in welchem
Zahlenverhältnisse dieß stattfinde, da die Verwendung der Kredite
von dem jeweilen vorhandenen Bedürfnisse abHange. Von
einer gleichmäßigen Vertheilung auf die Bezirke könne keine
Rede sein.

Auf die Anfrage des Präsidiums an Herrn
Bernard, ob er durch die erhaltene Auskunft befriedigt sei, ent-
gegnct derselbe, der Jura habe bisher weder für Gebrechliche
noch für Landsaßen etwas erhalten; wenn er aber künftig seinen
Theil erhalte, so stimme der Sprechende zum Antrage dcS

RegierungSrathes.

Abstimmung.
Für den Ansatz unter Ziffer 2 nach Antrag des

RegierungSrathes Gr. Mehrheit.
Für den Antrag der Staatswirthschafts-

kom mission Minderheit.

Durchschnitt
der letzten -t Jahre

t»53-t856.

3,828 3) Handwerksstipendien an arme Jünglinge und Mädchen Fr. 5,000

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Hier stelle ich Namens der Staatswirthschaftskommission den

Antrag, die Ziffer 3 (Handwerksstipendien an arme Jünglinge
und Mädchen) gänzlich aus dem Armenwesen zu streichen und
unter Ziffer 2 (Volkswirthschaft) zu rubrizircn, jedoch ohne
den dafür ausgesetzten Kredit von Fr. 12,000 deßwegen zu
erhöhen. Es müßte demnach dieser Artikel litt, a folgendermaßen

redigirt in's Büdget aufgenommen werden: „2) Volks-
wirthschaft, ». Unterstützung von Gewerbeschulen, Jsdustrie und
Landwirtschaft (Handwerksstipendien) Fr. 12,000." Die
Gründe, welche die Kommission zu diesem Antrage veranlaßten,
bestehen nicht darin, als hielte sie dafür, solche Stipendien
seien nicht unter Umständen eine passende Unterstützung, obschon
die gemachten Erfahrungen im Zweifel lassen, ob dieselbe in
allen Fällen die erwartete Wirkung hatten. Die Kommisston
ging von der Ansicht aus, die Handwerksstipendien lassen sich

ganz füglich mit dem unter Ziffer 2 sür Unterstützung der
Gewerbeschulen und Industrie ausgesetzten Kredite vereinigen.
Wenn Sie den Durchschnitt beider Posten in'S Auge fassen, so

sehen Sie, daß für Handwerksstipendien nur Fr. 3328
ausgegeben wurden, während der Büvgetansatz auf Fr. 5000
festgesetzt ist, und daß für Gewerbeschulen u. f. w. nur Fr. 9247
verwendet wurden, während im Büdget Fr. 12,000 dafür aus.
gesetzt sind. Gestützt auf die Differenz, welche sich bei diesem

Posten herausstellt, glaubte die Staatswirthschaftskommission
die erwähnte Reduktion vorschlagen zu sollen.

Schenk, Regicrungsrath Wenn Sie den Ansatz unter
Ziff. 3 streichen, und die 12,000 Fr. unter litt, a der Ziff. 2
einfach stehen bleiben, wenn das Volk den § 46 des Armen-
gesetzes, wo es heißt: „An den Zwecken dieser Armenpflege
betheiligt sich der Staat durch freiwillige Beiträge Er leistet
sie unabhängig von einzelnen Kassen direkt und mit Berücksichtigung

des ganzen KantonS in der Regel in der Form von
litt. » Stipendien an arme Zöglinge und Mädchen zu Erlernung

von Handwerken" —, ich sage, wenn man diese
Vorschrift mit dem Büdgetansatze vergleicht, und von den im Gesetze
versprochenen Beiträgen nichts zu finden ist, so bleibt der
Eindruck nicht aus, und fragt man sich: was thut der Staat?
Er streicht einfach die Beiträge, welche er in Aussicht gestellt
hat und sagt, man solle sie in einem Büdgetansatze suchen, der
schon früher bestand, aber nicht erhöht wurde. Sie werden
mir zugestehen, daß ein solches Verfahren nicht rm Interesse
der Sache und nicht geeignet ist, das öffentliche Vertrauen zu
heben Ich bemerke nur nock, daß die Gemeinden bereits die

angeführte Gesetzesbestimmung in Anspruch nahmen und in
ihren Reglementen die Verabreichung von Handwerkftipendten
vorsehen wollten. Ich strich die betreffenden Bestimmungen,



weil es im Gesetze heißt, der Staat leiste diese Beiträge
freiwillig und „unabhängig von einzelnen Kassen direkt". Ganz
etwas anderes ist es aber, wenn man die Handwerksstipendien
als selbstständige Posten auf dem Budget streicht. Man will
diesen Posten mit demjenigen unter Ziff 2 litt, s vereinigen,
Sie haben jedoch gehört, daß aus jenem Kredite von 12,WO Fr.
ganz andere Dinge bestritten werden sollen, daß man auch die

Einrichtungskosten einer landwirihschaftlichen Schule daraus
bestreilen wollte, weil eS allerdings zu unserer Unehre -gereicht,
daß wir eine solche Anstalt noch nicht haben. Aargau hat
bereits eine landwirchschafttiche Schule eingerichtet, Zürich hat
längst eine solche. Man sah an der landwirihschaftlichen
Ausstellung, wie eS in dieser Beziehung mit uns steht. Es kann
also nicht wohl die Rede davon sein, den Kredit für
Handwerksstipcndien aus dem erwähnten Ansätze zu decken. Ferner
kann die Direktion des Innern, welche über den Ansatz von
Fr. 12,VW zu verfügen hat, sich nicht auf den Standpunkt der

Armenunterstützung stellen, sondern diese ist Sache der Armen«
direktion. Bisher leisteten die Gemeinden auS dem Armcngute
etwas an solche Stipendien, jetzt wird der Gesammtertrag deS

Armengutes zum Unterhalte der Notkarmcn in Anspruch
genommen. Es ist also unmöglich, künftig auS dem Armcngute
etwas in dieser Richtung zu leisten. Es bleibt somit der
Armenpflege der Dürftigen, resp, der Spendkasse übrig, diese Aufgabe

zu erfüllen, und es wird für sie eine große Wohlthat sein,

wenn der Staat ihr in einzelnen Fällen eine Unterstützung
gewähren kann. Die Streichung des vorliegenden Ansatzes wäre
also gegenüber dem Armengesetze nicht gerechtfertigt, sie würde
einen üblen Eindruck im Lande machen und die Reform selbst

hindern, statt sie zu fördern. Ich bitte Sie daher, den Ansatz

zu genehmigen.

v. Werdt empfiehlt ebenfalls den Büdgetansatz zur
Genehmigung, damit der Regierung ein Kredit zur Verfügung
stehe, mit welchem sie der Spendkasse zu Hülfe kommen könne.

Buch er stimmt dem Antrage auf Streichung des Ansatzes
unter Ziffer 3 auch nicht bei, obschon er die Erfolge dieser
Unterstützung nicht für ganz günstig hält, da nicht selten junge
Leute, die ein HandwerkSstipendium erhalten, ihren Beruf in
der Folge wieder verlassen hätten; der Sprechende möchte daher
den Kredit auf die Durchschnittssumme beschränken und den
Ueberschuß auf den folgenden Posten (Spenden rc.) übertragen

Dr. Lehmann, Negierungsrath, bekämpft den Antrag
des Präopinanten und zwar aus folgenden Gründen. Einmal
lasse sich nicht bestreiken, daß eS arme Jünglinge gebe, welche
eines Stipendiums zu Erlernung eines Handwerks bedürfen.
Sodann dürfe man aus dem Umstände, weil einzelne
Gemeinden mit ihren jungen Leuten nicht glücklich waren, nicht
schließen, die ganze Sache sei nicht gut, vielmehr könnte man
annehmen, die betreffenden Gemeinden hätten bei der Auswahl
deS Berufs oder der Lehrmeister nicht mit gehöriger Umsicht
gehandelt. Der Sprechende hält die Erlernung praktischer
Berufsarten für eine Hauptsache und ist der Ansicht, daß na-
menilich das in frühern Jahren beobachtete Verfahren der
Ausschreibung von Prüfungen solcher, jungen Leute viel zu Erreichung

deS Zweckes beigetragen habe. Wenn ein Fehler
vorhanden sei, so liege er vielmehr in der Form als in der Sache.

Geißbü h ler schreibt den ungünstigen Erfolg in einzelnen
Fällen hauptsächlich dem Umstand« zu, daß einzelne Gemeinden
beim Abschluß ihrer Verträge nur darauf sahen, so wenig als
möglich jährlich zahlen zu müssen und die Erfüllung ihrer
Verbindlichkeiten auf eine Reihe von Jahren auszudehnen,
während von Seite des Staates eine zweckmäßigere Verwendung

der Beiträge zu erwarten sei. Der Sprechende unterstützt
daher den Vorschlag des Regierungsrathes.

Revel setzt, in Uebereinstimmung mit dem Herrn
Berichterstatter der Staatswirthschaftskommissivn, die Motive
auseinander, welche dieselbe veranlaßten, hier eine Reduktion zu
beantragen, indem sie Angesichts der sehr großen Mehrausgabe
von Fr. 1l3,vvv, welche das neue Armengesetz in diesem Ver-
waltungSzweige zur Folge habe, eine genaue Prüfung der
einzelnen Bübgetansätze um so mehr für nöthig gehalten habe,
weil die einmal festgesetzten Kredite in den nächstfolgenden
Jahren schwerlich eine Reduktion erleiden würden. Auch theilt
der Sprechende bezüglich deS bisherigen Erfolges der
Handwerksstipendien die Ansicht des Herrn Bucher und unterstützt
daher die beantragte Reduktion.

Schenk, Regierungsrath, bemerkt, er habe beim Antritt
seines Amtes allerdings gesehen, daß in Betreff der Verwendung

der Handwerksstipendien nicht alles in Ordnung sei, und
dieß denn auch in seinem Berichte an den Großen Rath
ausdrücklich erklärt. Das bei der Verwendung der fraglichen
Stipendien bestehende Verfahren ist nun folgendes. Es wird
eine Prüfung der jungen Leute veranstaltet, welche sich für ein
HandwerkSstlpcndinm melden, dann wird über jeden Einzelnen
Bericht erstaltet; die Gemeindebehörden haben über die Familien-
Verhältnisse, über Aufführung deS Betreffenden rc. Aufschluß zu
geben; je nach dem Ergebnisse der Prüfung wird über daS
Stipendium verfügt. Trotz dieser Vorsichtsmaßregel ging aber
manches Stipendium verloren, wie es auch begegnet, daß in
einzelnen Fällen junge Leute, die von ihren eigenen Eltern
versorgt werden, plötzlich ihr Handwerk verlassen und sich einem
andern Berufe zuwenden. Die Direktion des Armenwesens,
von der Ansicht ausgehend, der Fehler liege wesentlich an den
Behörden, verlangte von den Gemeindebehörden, daß sie den
betreffenden jungen Leuten aus der Mitte der Gemeindevor-
gesctzten einen besondern Patron bezeichnen, welcher die Pflicht
hat, einen Handwerkslehrling zu beaufsichtigen. Während bisher
die Betreffenden, ganz abgesehen von der erhaltenen
Unterstützung, später heirathen konnten, wurde von der Direktion
ferner die Einrichtung eingeführt, daß der Jüngling einen Akt
zu unterzeichnen hat, worin er sich zu einem guten Verhalten
verpflichtet, in welchem Falle man auf den Ersatz des Stipen.
diumS verzichte, während im entgegengesetzten Falle die
Abtretung an die Armenbehörde und bei der Verheirathung
Einspruch erfolgen werde. Der Redner macht sich zwar über
die civilrechtliche Tragweite einer solchen Verpflichtung keine

Illusion, aber er erblickt in der ganzen Einrichtung hinlängliche
Garantien, daß der Erfolg künftig ein besserer fein werde, wenn
die Behörden ihre Pflicht thun.

Der Herr Berichterstatter des Rcgierungsrathes
empfiehlt den Büdgetansatz, wie er vorlicgr, zur Genehmigung,
und macht die Versammlung aufmerksam, daß der Staat
hinsichtlich deS Maßes der zu verabreichenden Summe durch das
Gesetz nicht gebunden sei.

Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission
hätt trotz der von verschiedenen Rednern gemachten

Einwendungen am Kommissionalantrage fest und fügt die
Bemerkung bei, daß die SlratSwirthschaftökommisston eigentlich
mit Rücksicht auf die bisher zu Tage getretenen ungünstigen
Resultate auf gänzliche Streichung des' vorliegenden Postens
hätte antragen mögen, und daß ein solcher Antrag lediglich
im Hinblick auf die Vorschrift des ArmengesetzeS unterlassen
worden; dagegen liege durchaus kein Grund zu Erhöhung deS

Ansatzes gegenüber dem Durchschnitte vor. Der Antrag der
Staalswilthschafiökommission hat also den Sinn: den Büdgetansatz

von 5WV Fr. für Handwerksstipendien auf 30W Fr.
zu reduziren, und diese 3t)M Fr. aus dem Kredite von l2,Wl1Fr.
unter Ziffer 2 !!u. a zu decke». Der Redner erinnert an daS
Entstehen des letziern Ansatzes, welcher aus einer Zeit herstamme,
wo im Kanton Bern die Ansicht vorherrschte, man könne von
Staates wegen die Industrie heben. Die Erfahrung habe



aber auch hier gezeigt, daß die Industrie durch sich selbst

gebethen, daß in den betreffenden Landesgcgcnden die nothwendige!^

Bedingungen zu ihrer Erhallung und Pflege vorhanden
sein müssen, sonst tragen die von den Behörden verabreichten
U it.rssûîìungìN, wie die Akten beweisen, keine guten Früchte.

A b st i m m u n g.

Für Beibehaltung eines besondern Ansatzes für
Handwcrksstipendicn Mehrheit.

Dagegen Minderheit.
Für einen Ansatz von Fr. 5000 5> Stimmen.
Für weniger 46 „

4) Spenden an Gebrechliche u. s. w. nach dem

Herr Bekichterstatter der StaatswirthschaftSkommisston.
Hier stellt die StaaiswirlhschaflSkommission den Antrag, den
Ansatz von 46.(160 Fr. auf 40,000 Fr. herabzusehen. Der
Bericht enthält darüber folgende Stelle: „Auch diese Herabsetzung

rechtfertigt sich durch den für alle Zukunft festgesetzten

höhern SiaatSbeitrag an die Notharmenpflege, infolge dessen

doch wohl weniger Gebrechliche, die schon als Nolharme das
DnrchschniitSkostgelv erhalten, noch fernerer Spenden bedürfen
sollten. Die Staatswirthschaftskommisston hält sich aber um
so mehr verpflichtet, die fraglichen Büdgetansätze auf das
Nöthige zu revuziren, als dieses Budget als daS erste seit

Einführung des neuen Armengesetzes für alle Zukunft
maßgebend sein wird." Ich erlaube mir nur, die Bemerkung
beizufügen daß im Budget von 1857 der nämliche Ansatz von
46,000 Fr. steht. Wenn dieser Kredit zu einer Zeit, wo der

Staatsbcnrag an die Armenpflege nicht so groß war, wie
gegenwärtig, gerechtfertigt sein mochte, so sollte jetzt, da der

Staatsbeilrag bedeutend höher steht, eine Reduktion eintreten
können.

Schenk, Regierungsrath. Sie wissen, daß die Spenden
für Unheilbare von den sogenannten Mütschen herstammen,
welche früher von den Klöstern von Jnierlaken, Frieniöberg,
Münchcnbuchsee u. f. f. an die Armen ausgetheilt wurden und
zwar noch in den dreißiger Jahren in nàra, daß der Staat
diese Unterstützung allmälig in Geld umwandelte und später
zcntralisirte. Das geschah im Gesetze von (848, dessen

Vorschrift, nach welcher diese Spenden 32,000 alte oder 46,000
Fr. n. W betragen sollen, nicht abgeändert ist Man muß
sich an daS Wesen dieser Spenden erinnern, um sie richtig zu
beurtheilen, und bedenken, daß es in den betreffenden Gegenden
noch viele Leute gibt, die sich nicht mit dem Gedanken vertraut
machen können, daß der Staat die Spenden zentralisirte. Einen
noch liefern Eindruck müßte eS macheu, wenn die Spenden
allmälig sä'ularisirt und dem StaatSvermögen einverleibt würden.

Uebrigcns nimmt das Armengesetz diese Spenden in
Anspruch, indem der Z 32 Ziff. 5 einen Theil derselben für noth-
arme Kinder, Gebrechliche und Irre, welche in Anstalten
untergebracht werden müssen, bestimmt. In solchen Fällen reicht
eben das DurchschnittSkostgcld nicht hin, sondern es müssen
besondere Spenden verabfolgt wzrden, um die Versorgung der
betreffenden Personen in Anstalten möglich zu machen. Den
andern Theil der Spenden nimmt die Krankenkasse nach 8 49
litt, f a!S Hülfsmittel in Anspruch. Es wurde schon bei der
Bcratbuug des ArmengesetzeS daraus hingewiesen, es liege im
Interesse des Staates selbst, einem kranken Armen mittels einer
Spende >m gegebenen Falle die Benutzung einer Badekur möglich

zu machen und so dessen Arbeitsfähigkeit zu erhalten,
abgesehen davon, daß die Heilquellen, welche Gott unserm Lande
geschenkt hat, nicht nur dem Reichen, sondern auch dem Armen
zugänglich sein sollen.

Geißbühler betrachtet die Spenden an Gebrechliche als
die Rente eines bestimmten Kapitals, das früher in Natural,
ltistungen der Klöster bestand, später aber vom Staate gleich,
sam geerbt und zweckmäßig organism wurde. Der Sprechende

lrmengesetz § 32 u. f. Fr. 46,000

gesteht dem Großen Rathe nicht das Recht zu, diesen Kredit
zu vermindern und möchte fast gegen den Antrag der Staats-
wirrhschaftskommission protestiren.

Tscharner zu Kehrsatz erinnert daran, daß die Verwaltung

während vielen Jahren keinen andern Kredit für das
Armenwesen zur Verfügung gehabt habe als die Spenden.
Später, als die Verfassung einen Kredit von 400,000 Fr.
aussetzte, habe man die Spenden allerdings beibehalten, aber aus
dem verfassungsmäßigen Kredite bestricken. Der Redner warnt
davor, durch fortwährende Erhöhung der Kredite die Ansprüche
an den Staat immer größer zu machen und möchte die Büdget«
ausätze nicht von Jahr zu Jahr steigern.

Schenk, Regierungsrath, erwiedert dem Präopinanlen,
daß das Armengesetz über die Verwendung des verfassungsmäßigen

Kredites maßgebende Vorschriften cuthalte. Allerdings
könnte der Staat auch jetzt noch seine Ausgaben auf eine
kleinere Summe beschränken, dann aber wäre die Lage der
Gemeinden zu berücksichtigen, welche früher 4—6—8 pro mille
Armentellen zu erheben genöthigt waren. In andern Kantonen
leiste zwar der Staat im Armenwesen weniger, dafür aber
beziehen die Gemeinden Armentellen bis auf 40—43 pro mille,
während im Kanton Bern keine Gemeinde mehr bestehe, die
über 2 pro mille beziehen müsse. Das Slaatsbüdgct habe
einen Theil des Gemeindebüdgets in sich aufgenommen, und
darin liege eben eine Kräftigung der Gemeinden. Der Spre.
chende erinnert Herrn Tscharner schließlich an den eigenen
Bericht, den er im Jahre 4844 über das Slrmenwesen erstattete,
und worin er über zunehmende Begehrlichkeit klagte, also schon
vor der Verfassung von 4846.

Berger spricht sein Bedauern darüber aus, daß man
immer über enorme Lallen im Armenwesen klage, und es daraus
ankommen ließe, die Gemeinden geradezu zu ruinircn, während
doch die Ausgaben in diesem WrwaltungSzwcige nur gerechter
vertheilt und ausgeglichen seien. Der Sprechende stimmt daher
mit voller Ueberzeugung zum Autrage deS Regierungsrathes,
indem er noch daran erinnert, wie man bei der Berathung des
ArmengesetzeS darüber geklagt habe, daß für die Dürftigen zu
wenig gesorgt sei; jetzt wolle mau die betreffenden Ansätze noch
beschneiden.

v Werdt glaubt, der Präopinant befinde sich im
Irrthume, wenn er tue Gebrechlichen zur Klaffe der Dürftigen
zähle, während sie auf den Nolharmenetat gehören, welchem
das Armengesetz feste Einkünfte anweise; deßhalb möchte der
Sprechende um desto mehr für die Dürftigen sorgen, in dem
Sinne, daß die Summe von 6000 Fr., welche die
StaatswirthschaftSkommisston unter Ziff. 4 streichen will, dem Kredite
für AuSwanderungssteuern von Fr. 20,000 beigefügt werden
solle.

Schären in Spiez rechtfertigt gegenüber Herrn Berger
seine Stimmgebung bei Ziff. 3 mit der Erklärung, daß er dort
zu einer Reduktion stimmte, weil bei der Verwendung der



Handwerksstipendien der Zweck nicht erreicht worden ftp Im
vorliegenden Falle dagegen stimmt der Sprechende gegen die

beantragte Reduktion.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom-
misston vertheidigt den Kommissionalantrag sowohl vom Standpunkte

des Rechtes als von demjenigen der Konvenienz aus, —
vom Standpunkte des Rechtes aus, indem er dem Staate die

Befugniß zugesteht, hinsichtlich der Spenden zu verfügen, wie
es auch in Betreff der Besoldungen der Geistlichkeit der Fall
sei, ungeachtet einzelne Gemeinden in dieser Beziehung ihre
besondern Bestimmungen hatten. Allerdings habe der Staat
die von den Klöstern einst verabreichten Spenden zentralisirt,
dafür aber setze er für die Notharmen allein einen Kredit von
566,666 Fr. aus. Nun köüne er vom Standpunkte des Rechtes
aus nicht angehalten werden, überdieß noch die volle Summe
der früher verabreichten Spenden auszugeben, sondern eS sei

vielmehr vom Slanbpstnkte der Konvenienz auS anzunehmen,
daß ein Theil der Spenden in dem verfassungsmäßigen Kredite
der 466,666 Fr. a. W. enthalten fei, und zwar als Beitrag
an die Noiharmenpflege nach § 32 Ziff. 5 des Armengesetzes,
nicht als Beitrag an die Armenpflege der Dürstigen. Der
Redner verweist auf Ns lchtjähiige Bübget, welches unter dem

Durchschnitt
der lehren t Jahre « ^
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21,716 5) Auswanderungssteuern

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
bemerkt, daß dieser Ansatz ebensowohl einen polizeilichen Zweck
als Bedeutung für das Armenwesen habe, indem schon manchem
Staatsbürger, der irgend eines Vergehens wegen in einer Straf,
anstatt enthalten war, die Auswanderung nach Amerika mittels
einer Steuer möglich gemacht und ihm dadurch Gelegenheit
gegeben wurde, wieder ein gutes Glied der menschlichen
Gesellschaft zu werden.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom«
misston erklärt, die Kommisston habe sich der Erörterung der
Frage, ob es rathsam sei, daS Auswanderungswesen zur StaatS-
sache zu machen, enthalten, und wolle aus dem Grunde leisten
vom Antrage deS Regierungsrathes abweichenden Vorschlag
machen, weil die Regierung im Lauft des vorigen JahreS einen
eigenen Abgeordneten nach den zentralamerikanischen Staaten
geschickt habe, der einen ziemlich günstigen Bericht erstattete,
und weil es stch sonderhar ausnehmen würde» jetzt für die

Auswanderung nichts mehr auszugeben, während die Regierung

seiner Zeit diesen Kredit selbst auf Fr. 166,666 habe
erhöhen wollen. ^ > z

' ''
'
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Karrer stellt den Antrag, den Ansatz für Auswanderungs-
stcuern wenigstens um Fr. 10,666 zu reduzircn, und zwar von
der Ansicht ausgehend, die Auswanderung an stch sei für jedes
Land ein Unglück und könne, mit Ausnahme polizeilicher
Rücksichten, nur unter ganz außerordentlichen Umständen gerechtfertigt

werden. Bisher hätten eigenthümliche Verhältnisse, wie
Mangel an Verdienst, höhe Lebenömittelpreike u. dgl die

Unterstützung der Auswanderung arbeitsfähiger Leute gerechtfertigt,
gegenwärtig aber, da man eher Mangel an Arbeitskräften habe,
sei dieß nicht mehr der Fall. Der Redner hielte es sogar für
LuruS, unter solchen Umständen die Auswanderung zu fördern,
es sei denn auS polizeilichen Rücksichten, weil die Arbeitsfähigen
im Lande selbst Brod finden, arbeitsunfähige Auswanderer aber
in der Ferne einem traurigern Loose ausgesetzt wären als in
der Heimath. Ucberdieß seien die aus einzelnen Kolonien
erhaltenen Berichte nicht geeignet, die Lust zur Auswanderung

Tagblatt des G-oßcn Rathes <8S8.

verfassungsmäßigen Kredite auch Spenden für Waisen und
verlassene Kinder enthalte. Wenn die StaatSwirthschaftskommission
dem Direktor deS ArmenwescnS die Summe von 566,606 Fr.
für die Notharmenpflege zugebe, so erwarte sie auch seinerseits
das Zugeständniß, daß der Kredit für Spenden nicht mehr die
frühere Höhe erreichen solle, weil ein Theil der Gebrechlichen
nach dem Gesetze als Notharme versorgt seien.

Schenk» RegierungSrath, macht die Versammlung wiederholt

aufmerksam, daß das Armengesetz auf die Spenden
Anspruch mache, sowohl als Hülfsmittel der Notharmenpflege als
für die Dürftigen, und erwiedert dem Herrn Berichterstatter
der StaatSwirthschaftskommission, daß et den 8 49 litt, l deS

Armengesetzes übersehen habe. <

Der Herr Berichterstatter des Regicrungsrathes gibt
die von der Staatswirthschaftskommisstvn beantragte Reduktion
nicht zu. "

Abstimmung. >

Für den Ansatz von 46,666 Fr. Gr. Mehrheit.
Für Herabsetzung desselben aus 40,666 Fr. Minderheit.
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Fr. 20.006
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zu wecken. Endlich solle man erwägen, welches bedeutende

Kapital mit den auswandernden Arbeitskräften auch an Geld
dem Lande entzogen werde, auf welche enorme Summe es
ansteige, wenn man die Zahl der während der letzten Jahre
ausgewanderten Personen auf 3660 schätze.

G fell er zu Wichtrach begreift nicht, wie man zu einem
solchen Schlüsse gelangen könne, wie Herr Karrer, und trägt
darauf an, den Kredit für Auswanderungssteuern wenigstens
um 5666 Fr. zu erhöhen, weil viele Staatsbürger, die theils
von den Gemeinden, theils vom Staate unterstützt werden, einer
glücklichern Eristenz entgegengingen, wenn sie mittels einer
solchen Unterstützung auswandern könnten.

Tscharner zu Kehrsatz unterstützt die AuffassungSweise
des Herrn Karrer, weil nach seiner Ansicht durch die

Auswanderung die guten Elemente mit den Geldmitteln aus dem
Lande geschickt werden, während die schlechten Elemente bleiben;
selbst i« polizeilicher Hinsicht sei die Auswanderungsunterstützung
nickt zu rechtfertigen. Zudem werden viele Familienväter ver-
»laßt, ihre Familien im Stiche zu lassen und auszuwandern.
Ferner hält der Redner dafür, diejenigen Staatsbürger, welche
ausgewandert sind, sollten sich mehr ihrer dürftigen Mitbürger
in der Heimath annehmen, wie die Jrländer, welche jährlich
enorme Summen nach Hause schicken, um den Zurückgebliebenen
die Auswanderung zu erleichtern. Durch die Auswanderung
vermindere sich im Allgemeinen die Bevölkerung nicht, die
entstehenden Lücken füllen sich schnell wieder aus, und zwar oft
so, daß man lieber die Ausgewanderten zurückwünschen möchte.
Endlich sei nicht zu übersehen, in welche traurige Abhängig-
keitsverhältnisse viele Auswanderer gerathen, so daß ihr Schicksal
vor demjenigen der schwarze» Sklaven keinen großen Vortheil
darbiete. ' ^

Schären zu Spiez bekämpft die Ansicht des Präopi-
nantcn mit der Bemerkung, daß es sich hier nicht um einen
Zwang handle, sondern daß die Auswanderung Sache der

freiwilligen Entschließung sei. Noch gebe eS viele junge Leute,



die sich in ihrer Heimath vergeblich bemühen, eine ordentliche
Eristenz zu erringen, die später dem Staate und den Gemeinden

zur Last fallen, während sie mit einiger Nachhülfe anderwärts
leicht ihr Auskommen finden könnten; solchen möchte der Spre-
chende die Auswanderung möglich machen.

DerHerr Berichterstatter des RegierungSratheS hält den

Antrag des RegierungSratheS fest und ersucht die Versammlung,
wohl zu unterscheiden zwischen Ländern, deren Verhältnisse so

beschaffen sind, daß die Bevölkerung mit Leichtigkeit ihr
Auskommen findet, und zwischen Ländern, wo dieses nicht der Fall
ist. In dieser Beziehung hätten die letztverflossencn Jahre den
Beweis geliefert, daß viele arbeitsfähige Leute im Lande herumzogen

und gerne um 10 Kr. Lohn gearbeitet, aber oft kaum um
daS Essen Arbeit gefunden hätten. Wohl seien gegenwärtig
viele Arbeiter bei den Eisenbahndauten beschäftigt, allein wenn
diese einmal aufhören, werden Massen wieder brodloS, da die

einheimische Industrie nicht alle Hände zu beschäftigen vermöge.
Mancher Familienvater, der jetzt noch ein kleines Vermögen
besitze, daS aber nicht hinreichen würde, die Zukunft seiner
zahlreichen Familie sicher zu stellen, strebe dahin, sein Besttzthum
in Geld umzuwandeln, um in einem andern Lande seiner
Familie unter günstigern Verhältnissen eine bessere Zukunft zu
sichern; solche Bestrebungen möchte der Sprechende von Seite
des Staates unterstützt wissen.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskom-
mission bekämpft die Anschauungsweise deS Herrn Karrcr ebenfalls

und zwar aus folgenden Gründen. Einmal könne der

Staat die Auswanderung nicht hemmen, noch weniger verbieten.

Wenn derselbe gleichgültig zusehe, so entstehe daS Mißverhältniß,
daß nur solche Leute auswandern, die Geld haben, diejenigen
aber, welche nichts besitzen, zu Hause bleiben. Deßhalb sei
man auf den Gedanken gekommen, von Seite deS Staates
etwas zu thun. Nicht nur agrikole Kantone seien übrigens in
diese Lage gekommen, ein Blick auf die gegenwärtigen
Verhältnisse industrieller Kantone zeige vielmehr, daß auch sie
zeitweise chre Krisis haben und der Bevölkerung nicht immer
hinlänglich Brod darbieten können. Viele halten nun die
Auswanderung für die einzige Armenmedizin, Andere dagegen nicht.
So viel sei indessen richtig, daß alle großen Nationen die
Kolonisation begünstigten, so die Römer, die Griechen, die Eng.
länder. Es können Verhältnisse eintreten, unter welchen eine
Unterstützung der Auswanderung gerechtfertigt sei. Allerdings
lasse sich mit einem Kredite von 20,000 Fr. nicht viel bewirken,
namentlich wenn man die Sache großartiger in's Auge fassen
würde, allein der Sprechende ist überzeugt, daß mittels einiger
Unterstützung manche Familie, die hier psne Last wäre, jenseits
des MeereS nicht nur eine bessere Eristenz finde, sondern ihrem
Heimathlande selbst ein wahrer Nutzen werde, denn der Schweizer
kleide sich auch in der Fremde gerne in die von der heimathlichen

Industrie verfertigten Stoffe und werde so deren
Abnehmer, Der Redner stimmt daher zum Vorschlage des
Regierungsrathes.

A b st i m m u n g.

Für den Ansatz unter Ziffer 5 nach Antrag des

RegierungSratheS Gr. Mehrheit.
Für Abänderung desselben Minderheit.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tS53—t8S6.

30,017 6) Landsaßenkorporation

Der Herr Be rich ter statter des Regierungsraths empfiehlt
diesen Ansatz mit der Bemerkung, baß derselbe sich auf den
K 32 des Armengesetzes stütze und so lange nothwendig sei, als
die Landsaßen nicht eingebürgert werden.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommisstori.
Ich stelle Namens der StaatSwirthschaftSkommission den Antrag,
unter Ziffer 6 das Wort „Landsaßenkorporation" zu streichen
und dafür zu setzen: „Für Ausrichtung deS vollen Durch-
schnittSkostgeldeS an die Gemeinden für sämmtliche auf die
Notharmenetats aufgenommenen Landsaßen t§ 32 Ziffer 6 deS

Armengesetzes) und Kosten deS VormundschaftSwesens <§ 55
des Ärmengesetzes) Fr. 15,000." Der Kommissionalberich»
enthält hierüber folgende Stelle: „Einmal soll nämlich von
keiner Landsaßenkorporation mehr die Rede sein (K 57 deS

Ärmengesetzes), sodann erlaubt der K 32, 1» ti des Armen-
gesetzeS nur, den notharmen Landsaßen das Durchschnittskostgeld
zukommen zu lassen. Die dürftigen Landsaßen sollen aber keine

Staatsuntcrstützung erhalten. Das Bridget soll sich streng an
das Gesetz halten. Der Ansatz von Fr 30,000 ist aber der
bisher an die Landsaßenkorporation ausgerichtete Slaatsbeitrag,
der gemäß dem neuen Armengesetze nicht mehr ausgerichtet
werden darf, da aus demselben auch die dürftigen Landsaßen
unterstützt werden, was in Zukunft nicht mehr geschehen soll."
Sie wissen, daß bereits ein Gesetzcsenlwurf über Einbürgerung
der Landsaßen gusgearbeitet wurde. Die Staatswirthschafts-
kommission glaubte, man solle sich ganz auf den Boden des
Ärmengesetzes stellen, welches nur den notharmen Landsaßen
eine Staatsunterstützung zusichert. Von diesem Standpunkte
aus fand aber die Kommission den Büdgetgnsatz von Fr, 30,000

Fr. 30,000

nicht gerechtfertigt und schlägt Ihnen dessen Reduktion aus die

Hälfte vor.

Schenk, RegierungSrath. Ich anerkenne daS Bestreben
der SraalSwirthschaftskommission, daß man sich streng an den
Buchstaben des Gesetzes halte; sie vergißt dabei nur Eines.
Der RegierungSrath hat nämlich beschlossen, daß die Mitglieder
der Landsaßenkorporation vor der Hand noch im gleichen
Verhältnisse bleiben sollen, wie die Angehörigen der unter den
§ 25 des Armengesetzes fallenden Gemeinden. Nun kann man
fragen: wie läßt sich dieß rechtfertigen? AIS das Slrmengesetz
erlassen wurde, war von einem Gesetz über die Einbürgerung
der Landsaßen noch nicht die Rede, man mußte also annehmen,
daS bisherige Verhältniß daure noch einige Zeit lang fort.
Kaum war daS Armcngesetz erlassen, so wurde dem Regierungs-
rathe ein Entwurf über diese Einbürgerung vorgelegt, mit
welcher der Wohnsitz und die Armengenößigkeit der Armen
zusammenhängt. Nun wäre infolge der Erlassung des Gesetzes
im Laufe deS Jahres eine vollständige Umänderung nöthig
geworden, indem man die Betreffenden auf den Etat ihres
EinbürgerungSortcs hätte eintragen müssen. Daher hielt man
ein provisorisches Fortbestehen der Korporation für zweckmäßig,
bis das Gesetz, welches der RegierungSrath berathen hat, erlassen
sein wird. DaS war der eine Grund, welcher den RegierungSrath

veranlaßte, die fragliche Verfügung zu treffen. Dazu
kommt aber noch ein anderer Umstand. Sie wissen, daß
zwischen der Erlgssung des Armengesetzes und des Niederlas-
sungSgesctzes ein Zeitraum von mehrern Monaten bestand,
gegen die Absicht der vorberathenden Behörde, denn eS entstand
dadurch eine Lücke; und wie dieser Zwischenraum auf die Ge-



meinden wirkte, ist Ihnen Men bekannt. Es war ein
Zeitpunkt der Unbill und der Schwierigkeiten; Fortweisungen,
gerichtliche Urtheile, Ucbelstände verschiedener Art traten ein.
Einzelne Gemeinden suchten sich zu säubern. Auch Landsaßen
wurden fortgewiesen. Was war da zu thun? Die Landsaßen
hatten keine Heimathgemeinde, in die sie sich begeben konnten,

nur das Stifigebâude stand ihnen offen, wo die Verwaltung
ihren Sitz hat. Da trat die absolute Nothwendigkeit ein, den
Gemeinden zu erklären, daß der Staat für die armen Landsaßcn
sorgen werde; man mußte HauszinS versprechen, neue

Verkostgeldungen eingehen u. s. f., weil sonst Hunderte von fort-
gewiescnen Landsaßen einfach auf das Stiftgebäude gekommen

wären, denn sie haben kein Heimathterritorium. So waren
die Umstände beschaffen, und mit Rücksicht darauf blieb der
Direktion deS Armenwesens nichts übrig, als den Antrag zu
stellen, daß man die Landsaßenkorporation vor der Hand wie
die unter § 25 deS Armengesetzes stehenden Gemeinden betrachte
und die Landsaßen möglichst schnell einbürgere. Ich nehme
den Vorwurf an, daß der Buchstaben des Gesetzes dabei nicht
vollständig festgehalten wurde, und wünsche, daß man sich im
Interesse der Sache streng daran halte. Ich kann dem Großen
Rathe nur sagen, welche mächtigen Gründe die Behörde
veranlaßten, so zu verfahren. Das Einbürgerungsgesetz steht auf
dem Verzeichntß Ihrer Traklanden.

DerHerr Berichterstatter der Siaatswirthschaftskommission
verdankt die vom Präopinantcn erhaltenen Aufschlüsse, glaubt
aber dennoch auf dem Kommissionalantrage beharren zu können
und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, daß eS nicht
nothwendig gewesen wäre, den Notharmenetat bezüglich der Landsaßen

nach deren Einbürgerung zu verändern, weil ein
eingebürgerter Landsaße ebenso wenig wegen Armuth forigewiesen
zu werden riskire als ein anderer Einsäße, sondern auf dem
Armenetat des Wohnsitzes bleibe, daher die neben dem Gesetze
bestehende Fiktion, welche in der Gleichstellung der Landsaßen-
korporation mit den unter § 25 deS ArmengesetzeS stehenden
Gemeinden liege, hätte unterbleiben können.

Schenk, RegierungSrath, erwiedert auf die Einwendung
des letzten Redners, daß nach seiner Ansicht allerdings eine
Wohnsitzveränderung der notharmen Landsaßen infolge der
Einbürgerung stattfinden müsse, wenn man nicht die größten
Unbilligketlen gegenüber einzelnen Gemeinden gewärtigen wolle.

Abstimmung.
Für den Antrag deS Regierungsrathes Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

Durchschnitt
der letzten ä Jahre

<8S3-«8SS.

2,50V 7) Besoldung des Berichterstatters im Armenwesen Fr. 2,500
8) Unterstützung und sonstige Kosten der Heimathlosen „ 3,000
9) Kostgeldbeiträge für Unheilbare in der Pfründeranstalt

des äußern Krankenhauses „ 3,000

Die Ansätze unter den Ziffern 7, 3 und 3 werden ohne Einsprache genehmigt.

10) Staatsbeitrag an das äußere Kran

In Bezug auf diese Rubrik stellt der RegierungSrath
in einem besondern Vortrage folgende Anträge:

1. ES sei eine rechtliche Verpflichtung des Staates zu
Deckung der im Vermögen des äußern Krankenhauses
in den Jahren 1816—1850 entstandenen Verminderung nicht
anzuerkennen;

2. indeß sei dieser Anstalt speziell zum Zwecke der Tilgung
ihrer VermögenSverlustc, welche mit Ende des Jahres 1857,
abgesehen von den Zehnt- und Bodenzinsverlusten, Fr. 70,000
übersteigen, diese Summe in jährlichen Staatsbeiirägen von
Fr. 10,000 und zwar erstmals pro t858 in der Weise zu
ersetzen und der Jnselverwaltung abzuliefern, daß aus diesen

Beiträgen vorab der Zins von Fr. 70,000, respektive der

jeweiligen Restanz zu 4 «/o berechnet, abgezogen und der Ueberschuß

mit erstmals Fr. 7200 auf Tilgung des Kapitalrückschlags
verwendet werden soll;

3. die Direktion deS Innern, Abtheilung Gesundheitswesen,

sei zu beauftragen, der Jnselverwaltung die nöthigen
Weisungen zu ertheilen, damit durch geeignete Anordnungen
in der Administration der Anstalt, sei es vermittelst Verminderung

der Zahl der aufzunehmenden KurhauSpatienten, sei eS

nhaus Fr. 10,000

durch sonstige Reduktionen der Entstehung neuer Defizit«
künftighin vorgebeugt werde.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Unterm
5. November 1857 wurde der Finanzdirektion ein sehr
ausführlicher Bericht der Direktion des Innern, Abtheilung
Gesundheitswesen, über den ökonomischen Zustand des äußern
Krankenhauses zum Mitrapporte überwiesen. Nach demselben
stellte sich heraus, daß die Einnahmen nicht hinreichten, die
Ausgaben zu decken und daß schon im Jahre 1856 das Defizit
die Summe von Fr. 64,000 erreicht hatte. Einer der
wichtigsten Anträge der berichtcrstattenden Direktion geht dahin, daß
der Staat die Pflicht der Ersetzung des Betrags der fraglichen
Vermögensverminderung anerkenne. Das Vermögen der Anstalt

betrug im Jahre 1846 Fr. 893,000, auf Ende 1857
dagegen noch Fr. 820,000, so daß eine Verminderung von Fr.
73,000 eingetreten ist. Der Hauptgrund dieser Verminderung
besteht darin, daß das äußere Krankenhaus in den letzten Theu-
rungSjahren mit Patienten überfüllt war. Die Jnseldirektion
erklärte zwar schon früher, die Patientcnzahl im Verhältniß
zum Einkommen zu reduziren, was aber nicht zugegeben wurde.
Die Frage ist nun diese: ist der Staat rechtlich verpflichtet,
dieses Defizit zu decken? Die Finanzdirektion fand — und der

RegierungSrath billigte ihre Anschauungsweise —, daß eine



rechtliche Pflicht deS Staates nicht vorhanden sei, indcfn
derselbe gestüht ans das Organisationsreglement vom 31, Juli 1843
nur die Aufsicht über die Jnselkorporation, wie über andere
Korporationen habe. Bezüglich der Frage, ob es zweckmäßig
sei, dieses Defizit zu decken, fand der Regierungsrath eben so

entschieden, es liege im Interesse des Staates, diese Anstalt zu
schützen und vor Untergang zu bewahren. Sie leistet in sani-
tarischer Beziehung, was unsere Strafanstalten uni? Gefangenschaften

in polizeilicher Hinsicht. Daher werden Ihnen zu
Deckung deS Defizits die mitgetheilten Anträge gestellt. Der
Regierungsrath ging nämlich von der Ansicht aus, eS sei für
den Staat erträglicher) auf diese Art zu verfahren, als eine
Aversalsumme auszusetzen, Angesichts der übrigen sehr beträcht.
I'chen Ausgaben, welche der Staat ohncdieß zu tragen hat.
Der NegierungSrath genehmigte die Anträge der Finanzdirek-
tlon mit Ausnahme einer kleinen Abänderung bezüglich der
beantragten Weisung an die Direktion deS Innern, Abtheilung
Gesundheitswesen, indem die Finanzdirektion von der Ansicht
ausging, wenn der Große Rath einmal den Ausfall decke, so

solle die Aufsichtsbehörde auch dafür sorgen, daß nicht mehr
solche Defiziie entstehen. Ich empfehle Ihnen die Anträge deS

Regierungöralhcs zur Genehmigung.

Dr. v. Gonzenbach. Ich erlaube mir, als Mitglied
tus Großen Rathes Ihnen einige Bedenken gegenüber dem

Antrage des Regierungsralhes mitzutheilen. Ich gehe von der
Ansicht aus, daß der Staat sich wohl hüten solle, für Anstalten,
die besonders dolirt sind und die sich in ihren Ausgaben nach
der Decke strecken sollen, Zuschüsse auf seinem Bridget auszusetzen,

wenn ein Defizit entsteht. In diesem Falle befindet sich

das äußere Krankenhaus, daS mit einem Vermögen von
Fr 893,000 dolirt wurde. Nun ergibt sich aus den Akten,
daß während deS Zeitraumes von, 1845 bis und mit 1856 im
Ganzen eine VcrmögenSverminderung von Fr 103,798. 24
eingetreten ist. Ich fragte mich: wäre eS nicht möglich, daß
diese Anstalt aus den Zinsen ihres Vermögens in Verbindung
mit den Kostgeldern bemittelter Patienten ihre Aufgabe erfüllen
könnte? Aus der Korrespondenz der Jnseldirektion mit den
Aufsichtsbchöcden des Staates habe ich entnommen, daß die
Direktion seiner Zeit den Wunsch äußerte, nur so viele Kranke
in das äußere Krankenhaus auszunehmen, als die Mittel der
Anstalt gestatten, daß aber die Regierung die Weisung ertheilte,
tue Aufnahme von Kranken solle nicht beschränkt werden.
Dadurch kam die Inselverwaltung in die Lage, eine Reihe von
Defiziten entstehen zu sehen, und zwar betrugen dieselben: 1854
Fr. 15,000, 1855 Fr. 16,000, 1856 Fr. 17,700. «schon im
Jahre 1850 gab die Regierung eine Unterstützung von Fr, 5473
a. W. AuS dem Berichte des Herrn Direktors des
Gesundheitswesens chöpfte ich die Ueberzeugung, daß die Anstalt bei

gehöriger Führung des Haushaltes mit ihren Mitteln bestehen
könne. Die Wissenschaft hat auch auf dem Gebiete der
Heilkunde solche Fortschritte gemacht, daß gegenwärtig die Heilung
und Pflege der Kranken viel weniger kostet als früher. So
betrugen die Gesammlkvsten eines Patienten des äußern Krankenhauses

in den Jahren 1834 1839 noch Fr. 58. 87, in den
Jahren 1852—1856 dagegen nur noch Fr. 25 54. Die Zahl
der Pflegctage belief sich im Jahr 1848 auf 69,989, im Jahre
1856 bei einer größern Zahl von Kranken auf 38,800. Die
Ellckünfte der Anstalt erlauben 57,72t Pflegetage zu 70 Rp.
a W. oder 1 Fr n. W Der Durchschnitt der letzten zehn

Jahre^ beträgt 64,059 Pflegerage, aber m solchen Dingen muß
man sich oft sehr hüten, dem Durchschnitte zu viel Gewicht
beizulegen, wenn besondere Verhältnisse eintreten. Die Mehrzahl

der Kranken, welche im äußern Krankenhause verpflegt
werden, sind die Syphilitischen und die Krätzigen. Die letzlern
werden infolge der viel kürzern Dauer der Kur nicht mehr so

lange behalten, wie früher, und der Bericht der Direktion spricht
sich dahin aus, daß die Krätzigen sogar eben so gut in den
Dörfern auf dem Lande besorgt werden könnten. Was die
Syphilitischen betrifft, so ist ihre Krankheit nicht mehr diejenige,

wie zur Zeit, als die Siechenhäuser errichtet wurden Damals
war es eine allgemein erbliche Krankheit, die sich sehr leicht
mittheilte, während jetzt derjenige, welcher sie erbt, die Schuld
sich selbst beizumesscn hat. Ich glaube nun nicht, daß der
Staat deßhalb verpflichtet sei, dem Betreffenden in seinem Spital
ein Bett zu öffnen und die Bevölkerung zu besteuern, damit die
Kosten gedeckt werden können. Viel nothwendiger schiene eS

mir, wenn die Inselverwaltung armen Patienten mehr Bäder
öffnpn könnte. Zu diesem Zwecke würde ich lieber der Insel
oder den Nolhfallstuben, welche sehr segensreich wirken, etwas
aussetzen. Die Kostenberechnung beweist, daß man heutzutage
bei einer größern Zahl von Kranken mit kleinern Summen
ausreichen kann, denn während die Arzneien für einen Patienten
im Jahre 1834 Fr. 22 kosteten, betrugen die Kosten dafür 1854
Fr. 10. 72 Der Gericht des Herrn Regierungsrath I)r.
Lehmann spricht sich ll. A. folgendermaßen aus: „Glücklicher Weile
sind nun aber die Verhältnisse bereits wesentlich günstiger als
im vorigen Jahre z. B. die Lebensrnittel und Verdicnstver-
hälknisse waren so, daß wenn die Krankenzahl von 1355 aus
1856 schon gegen 500 niedriger ist, wohl Ane noch weitere
Verminderung derselben erwartet werden darf. Ebensowohl
als Anno 1850 die Zahl auf 1586 und 1351 auf 1750 herabging,

dürfen wir wieder euren Krankenstand von 1600—1800
erwarten. Wenn nur 1600 aufgenommen werden müssen, so

betrüge die Differenz 682 gegen 1856, womit die Kosten für
das Kurhauö um '/z verringert würden, d. h. von Fr 34,318. 36
auf Fr. 22,878. 91
rechnet man dazu noch die Kosten für das
Pfründerhaus mit „ 11,960. 77

Fr. 34,839. 68
Die Einnahmen sollen betragen „ 28,579. 13

Bliebe also noch ein Defizit von Fr. 6,260. 55
Diese Ausgabe stützt sich auf die außerordentlich hohen Durch-
schuiltSkosten per Pflegetag von Anno 1856 von 11964 Eenl.
Würde nun aber nicht nur die Krankenzahl auf die Höhe von
1850 und 1851 fallen, sondern wie damals auch die Kosten
per Pflegetag auf 90 bis 95, also 25—30 Cent, niedriger zu
stehen kommen, als 1854, so würde dadurch das Ausgeben
wiederum um Fr. 7307 bis 8769 (d. k. 29,230 Pflegelage x25—30 Cent. Fr. 7307 bis Fr. 8769), vermindert, womit
sogar ein Einnahmenüberschuß einträte von Fr. 1000 bis Fr.
2500." Wenn wir annehmen können, daß die Lebeusmiilel-
preise herabgehen, daß der Pflegelag nicht mehr so viel kosten
werde, wie früher, dann seilte die Anstalt sich selbst helfen
können. Ich glaubte daher, man sollte der Inselverwaltung
antworten, sie solle sich bei der Aufnahme der Kranken nach
ihren Einnahmen richten. Wollen Sie generös sein, so könnte
ich in zweiler Lulle dazu hanvbieten, mit Rücksicht auf die
wohlthätige Wirksamkeil der betreffenden Anstalt eine Summe
zu bewilligen in dem Sinne, daß sie aus irgend einer
Mehreinnahme» welche sich auf einem Büdgetansatze herausstellen
mag, wie eS z. B. voriges Jahr bezüglich des Ohmgcldes der
Fall war, gedeckt werden soll. Ich bin also nicht dagegen,
dieser Anstalt eine Unterstützung zukommen zu lassen, aber
dagegen bin ich mit Rücksicht auf die Konsequenzen, daß man
einer Korporation, welche besonders dotirt ist, ein eingetretenes
Defizit decken helfe, namentlich wenn man dem erwähnten
Berichte selbst entnehmen kann, daß die großen Kosten vielleicht
nicht immer die richtige Verwendung fanden. Ich führe z B.
die Kosten für das Brennmaterial an, über welche der Bericht
folgende Zusammenstellung enthält:

Fr. Holz, Klafter. Torf, Doppelfuder.
„Anno 1834 4333 200 175

„ 1841 5594 265 163

„ 1847 7300 325 225

„ 1849 6876 351-/z 212

„ 1852 — 201 136

„ 1853 - 261 149

„ 1854 5025 268 147",-



so daß Hcrr Regierungsrath Or. Lehmann in seinem Berichte
selbst die Differenz zwischen 1819 und 1852 auffallend findet,
nämlich 156/z Klafter und 76 Fuder, während die Krankenzahl

gegenüber andern Jahren nicht vermehrt war. Es lassen
sich also vielleicht in der Anstalt selbst Ersparnisse machen, z. B.
durch eine andere Heizeinrtchiung. Von diesem Standpunkte
aus stelle ich den Antrag, es sei eine Kommission niederzusetzen
mit dem Auftrage, zu untersuchen, ob eine Siaatsunterstützung
zu Deckung deS Defizits des äußern Krankenhauses nöthig sei,
und wenn ja, in welcher Form sie stattfinden solle, sei es durch
Bewilligung einer Aversalsumme oder durch jährliche Beiträge.
Die Zusammensetzung der Kommission würde ich dem Herrn
Direktor deS Gesundheitswesens überlassen.

Dr. Lehmann, Regierungsrath Auf den Vortrag deS

Herrn Präopinantcn hin bin ich nun genöthigt, auch meinen
Bericht zu erstatten. ES war am 25. Mai v. I,, als die

Jnseldirektion sich mit der Anfrage an den RegierungSrath
wendete, ob für die AußerkrankeIhauskorporation eine
hinreichende Aushülfe von Seite des Staates in Aussicht stehe,
oder ob sie solche Maßregeln zu treffen habe, welche eine

Beschränkung auf ihre eigenen Hülfsmittel ihr nothwendig
auferlegen müßte. Der Entscheid deS RegicrungSralhes über
diese Anfrage verzögerte sich etwas wegen der Nothwendigkeit,
die Verhältnisse genauer zu untersuchen und die statistischen
Angaben zu vervollständigen, so daß sowohl die Jnsclverwal-
tung als die Jnseldirektion selbst zu verschiedenen Malen darauf

drang, daß der Regierungsrath endlich einen Entscheid
fassen möchte. Die Jnselverwaltung hatte sogar die
Jnseldirektion angewiesen, die Zahl der KurhauSpatientcn im
Verhältniß der Einnahmen der Anstalt zu beschranken, wenn der
RegierungSrath nicht in nächster Zeit die nachgesuchte
Unterstützung gewähre. Der RegierungSrath sprach endlich seine

Geneigtheit aus, dem Großen Rathe, wenn auch nicht den
Ersatz des dem äußern Krankenhause durch die allzugroße
Krankenzahl erwachsenen Schadens, doch eine den Umständen
angemessene Unterstützung für die Zukunft zu empfehlen. Die
Behörden der Znselkorporation motivirten ihr Begehren durch
die jährlich wiederkehrenden Defizite deS äußern Krankenhauses,
deren Gesammtsumme über 116,666 Fr. betragen würde. Als
Ursachen dieser Defizite, die sich seit 1816 fast ununterbrochen
wiederholten, darf man mit Sicherheit annehmen: den Verlurst
auf Zehnten und Bovenzinsen bei der Liquidation der Feudallasten

im Betrage von ungefähr 16,606 Fr., deren Zins,
à 1 o/g berechnet, schon einen Betrag von >666 Fr. ausmacht;
ferner die in den verflossenen Jahren eingetretene Theurung
der LebenSmittel und die Verdienstlostgkeii, die Ueberhäufung der
Anstalt durch Kurhauspaticnlen infolge dieser Landeskalamität.
Die Oekonomie der Anstalt kann nicht beschuldigt werden, im
Gegentheil wäre der Rückgang viel bedeutender, wenn nicht
gegen frühere Jahre Ersparnisse gemacht worden wären. Die
Deckung der bisherigen Defizite kann nur mittels StaatSunter-
stützung geschehen, künftige Defizite können nur dadurch
vermieden werden, wenn die Anstalt sich streng nach ihren
Einnahmen richtet, und die Zahl der aufzunehmenden Kranken in
einem richtigen Verhältniß zum Ertrage ihres Vermögens steht.
Daß es Pflicht der Aufsichtsbehörden ist, für die Wiederherstellung

des Vermögens ans den Bestand nach der Rechnung
von 1816, nach Abzug des Verlurstes auf Zehnten und
Bodenzinsen, zu sorgen, das unterliegt keinem Zweifel, wenn man
den DotationSvergleich vom Jahre 1811, 88 3, 1 ff »nd den
§ 51 des OrganisationsreglemcntcS von 1813 zu Rathe zieht.
Also auf die Behauptung, eS liege da kein Recht vor, die
Deckung deS Defizits zu verlangen, gebe ich nicht viel. Der
Staat hat die moralische Pflicht, es zu thun, und wenn er es

nicht thut, so leidet das allgemeine Wohl darunter. Uebrigens
lag mir an diesem Einwürfe um so weniger, als die Finaizz-
direktion zur Deckung des Ausfalles handbietet. Der Herr
Berichterstatter des RegierungsratheS hat selbst zugegeben, diese

Anstalt wirke in polizeilicher Hinsicht wohlthätig.' Deßwegen

Tagblatt des Großen Rathes tsss.

und weil die Aufsicht des Staates die Vermögensverminderunz
geschehen ließ und zwar wissentlich, finde ich, der Staat soll
seine milde Hand öffnen und die entstandenen Defizite decken;
hauptsächlich aber deßwegen, weil die Regierung die
Unterstützung des Staates nicht nur versprochen, sondern auch im
Jahr 1856 halte eintreten lassen, nachdem sie die Jnselverwaltung

angewiesen hatte, ihren Beschluß, die Krankenzahl im
Verhältniß zu den Einnahmen zu reduziren, aufzuheben, und
zwar im allgemeinen Interesse. Damals liefen cristenzlose
Leute, Vaganten, die mit ansteckenden Krankheiten behaftet
waren, im Lande herum. Jeder Staat erachtet es für seine
Pflicht, die Verbreitung solcher Krankheiten zu verhüten-.
Damals wurde dem Großen Rathe angezeigt, daß unter den
obwaltenden dringenden Verhältnissen der Gewinn der Staats-
apothekc dem äußern Krankenhaufe zugestellt worden sei. Es
beantragt daher die Regierung im allgemeinen Interesse und
mit Recht, daß Sie beschließen möchten, das vorliegende Defizit
zu decken, mit Ausnahme desjenigen Theils, welcher von der
Zehnt- und Bodenzinsliquidatìon herrührt. In Bezug auf die
Art und Weise der Deckung könnte ich mit dem Vorschlage
des Herrn v. Gonzenbach, die Summe aus einmal zu decken,
einverstanden sein. Es ließe sich viel dafür sagen, und man
kann einwenden, wenn dieser Posten eine Reihe von Jahren
auf dem Bridget figurire, so wisse man später nicht mehr rech',
warum es der Fall sei. Ist das Defizit einmal gedeckt, dann
kann eS für die Zukunft gehen; es ist dann möglich, dem
Bedürfnisse zu entsprechen, ohne fernere Defizite gewärtigen zu
müssen. Die Verhältnisse der Anstalt haben sich im Laufe der
Jahre viel günstiger gestaltet als früher. Während die
Paticntcnzahl im Jahr 1855 in allen drei Abtheilungen der
Anstalt noch auf 2812 gestiegen war, betrug sie im Jahr 1856
nur 2282, sie hat sich also um mehr als 566 vermindert.
Dieser Umstand, verbunden mit den günstigern LebenSmittclver-
hältnissen, läßt annehmen, daß es in Zukunft gehen werde.
Zum Schluß erlaube ich mir, noch auf einige Einwendungen
des Herrn v. Gonzenbach zu antworten. Er sagte so viel, daß
ich glaubte, er werde nicht einfach mit dem Antrage auf Nie-
dcrsetzung einer Kommission schließen. Ich möchte diesen Antrag
bekämpfen. Herr v. Gonzenbach wird zugeben, daß diese
Frage auf das Gründlichste untersucht worden ist. Es haben
sich damit befaßt: die Jnseldirektion, die Jnselverwaltung,
nachher wurde der Gegenstand mir zur Begutachtung
überwiesen. Ob ich die Sache oberflächlich behandelte, mögen
Sie sich aus den Akten überzeugen. Hierauf kam dieselbe an
den RegierungSrath. Nachdem sich nun vier Behörden damit
befaßt haben, frage ich: wozu denn noch eine besondere
Kommission? Bezüglich der Oekonomie ist nicht zu ersehen, daß sie

viel zu wünschen übrig lasse. In der Jnselv.rektion sitzeil
Männer, die mit den Verhältnissen der Anstalt vertraut sind.
Die Sache scheint mir spruchreif zu sein. Herr v. Gonzenbach
sagt, man solle sich hüten, für dolirte Anstalten solche Zuschüsse
auf das Bridget zu nehmen. Ich kann eS mir wohl gefallen
lassen, nur einmal einen Ansatz auf das Bridget zu nehmen
und ihn dann verschwinden zu lassen, aber wenn außerordentliche

Umstände eS verlangen, so muß der Staat eben helfen.
Es war seiner Zeit nöthig, über die Normalzahl hinaus
Syphilitische und Krätzige in die Anstalt aufzunehmen, und das
war nur erhältlich, wenn man gleichzeitig die Deckung der
dadurch entstehenden Mehrkosten in Aussicht stellte. Hcrr
v Gonzenbach sprach die Hoffnung aus, die Anstalt werde bei
gehöriger Führung des Haushaltes ihr Defizit auch ohne
Staatshülfe decken können, und berief sich zur Unterstützung
seiner Ansicht auf die Fortschritte der Wissenschaft, auf dahe-ige
verbesserte Einrichtungen u. s. w. Der genannte Redner schlägt
diese Umstände etwas zu hoch an. Seit den dreißiger Jahren,
als Herr Professor Tribolet die Leitung der Anstalt übernommen

hatte, wurden schon bedeutende Verbesserungen eingeführt,
namentlich für die Heilung der Krätzigen; dessenungeachtet aber
mußten sich die Ausgaben steigern, weil die Patienienzahl sich

seit 1831 nicht nur verdoppelte,' sondern fasi vervierfachte, indem
d



sie von 799 auf 2812 anstieg. Wenn das der Fall ist, so

kann man von der Zukunft nicht wohl die Deckung der Defizile
ohne Hülfe vcS Staates erwarten. Herr v Gonzenbach sagte,

er würde lieber etwas mehr auf die Nvlhfallstuben verwenden,
als auf die Syphilitischen. Es wäre gar schön, wenn man
mit solchen frommen Wünschen ausreichen könnte, aber diese

Krankheil ist nun einmal leider vorhanden, und man muß wegen
der allgemeinen Gefahr, welche in ihr liegt, ihre Verbreitung
verhüten. Die Jnselbehörden wollten seiner Zeit, wie ich schon

bemerkte, die Aufnahme der Kranken beschränke», aber bald
mußte der Staat dieselben veranlassen, ihren Beschluß wieder

aufzuheben. Unter den obwaltenden Umständen bleibt nichts
anderes übrig, als den Uebelstand zu heben und den Korpora-
tionsbehörden zu sagen, daß sie sich für die Zukunft einzurichten
suchen Ersetzt muß das Defizit werden, denn ungeachtet
günstigerer Verhältnisse ist es nicht immer möglich, einen Ausfall
z» verhüten, wenn die Ausnahme der Patiemen in die Anstalt
nach Bedürfniß stattfinden soll; und das soll geschehen. Armen
Krätzigen und armen Syphilitischen muß man Aufnahme
gewähren; das allgemeine Wohl würde zu sehr gefährdet, wenn
man sie abweisen würde. Was die vom Herrn Präopinanten
ebenfalls berührte Heizeinrichtung betrifft, so wurden daran schon
bedeutende Verbesserungen angebracht. Auf dem Anbringen
anderer künstlicher Einrichtungen halte ich nicht sehr viel. Wenn
man übrigens die nähern Verhältnisse der Anstalt kennt, wenn
man weiß, daß von Morgen bis Abend Bäder bereitet werden
müssen, so kann man sich den großen Holzverbrauch erklären.

Ich möchte daher dringend die Anträge des RegierungsratheS
zur Genehmigung empfehlen und Sie sehr bitten, von der
Niedersetzung einer Kommisston zu abstrahiren. Wenn je in einem

Falle, so könnte man im vorliegenden in der Nieversetzung einer
Kommission ein Mißtrauensvotum, nicht sowohl gegenüber der

Regierung als gegenüber den Jnselbehörden erblicken, die aus
Männern bestehen, welchen Sie vertrauen dürfen Zum Schlüsse
muß ich noch die Erklärung beifügen, daß im ganzen Kantone
keine Anstalt besteht, in welcher der Pflegelag so wenig kostet

wie gegenwärtig im äußern Krankenhause Es gab Zeiten,
wo die Kosten des Pflegetages sich fast auf das Doppelte be.

liefen. In den Nothfallstuben ist das Minimum 143 Rp. Das
soll Ihnen beweisen, daß im äußern Krankenhause ökonomisch

gehaushaltet wird.

Bitzius pflichtet im Allgemeinen dem Votum des Herrn
Präopinanten bei, mit Ausnahme des ersten Antrages des
Regierungsrathes, dessen Streichung der Redner beantragt, indem
er sich sowohl auf die Bestimmungen des Organisationsregle-
mentes als auf den Umstand stützt, die Jnselverwaltung habe
Wiederholt dem RegierungSralhe erklärt, daß die Zahl der
Patienten, weil mit den Einnahmen der Anstalt nicht im
Einklänge stehend, vermindert werden müsse, was jedoch nicht
zugegeben worden sei, so daß es nun in der Pflicht VcS Staates
liege, das Defizit zu ersetzen.

Tscharner zu Kehrsatz spricht sich gegen die Niedersetzung
einer Kommission aus, um nicht den Verwaltungsbehörden einen
indirekten Vvrwurf zu machen, und erwartet von denselben,
daß sie diejenigen Vorkehren treffen, welche sowohl im Interesse
der öffentlichen Sicherheit als der Anstalt liegen.

Jmobersteg möchte gegenüber der nicht bestrittenen Thatsache,

daß die Regierung seiner Zeit die Weisung ertheilte, die
Patientenzahl nicht zu beschränken, von der Frage abstrahiren,
ob der Staat schuldig sei, das Defizit zu ersetzen oder nicht,
und unterstützt aus Billigkeitsrückstchtcn den Antrag des Regie-
rungörathes mit der Modifikation, daß der Ueberschrift unter
Ziff. 19 beigefügt werde: „auf Abschlag der bewilligten 79,999 Fr.
Zins und Kapital".

Seßler hält dafür, der Staat sei von Rechtes wegen
verpflichtet, den Ausfall zu decken, nachdem er den Jnselbehörden
die Beschränkung der Patientenzahl untersagt hatte, und macht
darauf aufmerksam, wie nachtheilig ein entgegengesetztes
Verfahren auf die Hülfsquellen der Anstalt wirken würde, indem
mildthätige Personen dadurch abgeschreckt würden, derselben
ferner Legate zukommen zu lassen. Der Sprechende stellt daher
den Antrag, das Defizit auf einmal zu decken, dann die Sache
an die Finanzdirektion zurückzuweisen, damit sie uniersuche, ob
die Summe vom Ueberschusse der letzten Jahrcsrechnung gedeckt
oder auf daS dießjährige Bridget genommen werden solle.

Dr. v. Gonzenbach verwahrt sich gegen den Vorwurf,
als liege in seinem Votum ein Mißtrauen gegen die Behörden,
mit der Erklärung, er wolle nur untersuchen lassen: ob eS

nicht möglich sei, die Zahl der aufzunehmenden Patienten zu
beschränken, mit andern Worten, ob ein Vermögen von
829,999 Fr. bei zweckmäßigerer Verwendung nicht genügen
könne zur Verpflegung der Syphilitischen und der Krätzigen;
ob ein anderer Staat in diesem Zweige verhältnißmäßig so

viel ausgebe, wie der Kanton Bern? In der Sache selbst
würde der Redner sich lieber dem Antrage des Herrn Seßler
anschließen als demjenigen deS RegierungsratheS, um nicht
die bewilligte Summe wie einen gewöhnlichen Staatsbeitrag
während einer Reihe von Jahren aus dem Büdget erscheinen
zu lassen.

Der Herr Berichterstatter des RegierungsratheS gibt
nur den Antrag des Herrn Jmobersteg als erheblich zu und
erwiedert gegenüber Herrn Bitzius, daß man auS der Bestimmung

des OrganisationSreglementes, welche dem Staate die
Oberaufsicht über die Erhaltung des Vermögens der Anstalt
übertrage, keineswegs eine Pflicht deS Staates, allfällig vor.
kommende Defizite zu decken, herleiten könne, weil sonst die
Konsequenzen auch gegenüber andern Anstalten zu weit führen
würden; vielmehr hätten früher schon bestimmtere Weisungen
an die Jnselbehörden ertheilt werden sollen. Der Antrag des
RegierungsratheS wird daher mit der zugegebenen Modifikation
zur Genehmigung empfohlen.

Abstimmung.

Für sofortiges Eintreten Gr. Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn v. Gonzenbach Minderheit.
Für die regierungSräthlichen Anträge mit oder

ohne Abänderung Handmehr.
Für Ziffer 1 nach Antrag des Regierungsrathes

Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn BitziuS Minderheit.
Für Ziffer 2 nach Antrag des RegierungS-

ratheS Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Seßler Minderheit.
Für den Büdgetansatz, den zugegebenen Antrag

des Herrn Jmobersteg inbegriffen Handmehr.
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Durchschnitt
der letzten 1 Jahre

tSZZ—I8SK.
40,000
41.585

8,817
2,250
3.309

11) Staatsbcitrag an die Irrenanstalt Waldau
12) Nothfallanstalten
13) Entbindungsanstalt für arme Wöchnerinnen
14) Poliklinik

'

15) Armenimpfungen

Summe für die Direktion des Innern

Der Herr Berichterstatter deS RegierungöratheS
empfiehlt die vorliegenden Ansätze zur Genehmigung und zwar
denjenigen unter Ziffer 11 speziell mit Htnweisung auf daS

Dekret vom 9. Februar 1850, durch welches der Staat der

Irrenanstalt seinen Beistand für den Fall zusicherte, wenn die

Hülfsmittel der Insel- und Außerkrankenhauskorporation nicht
hinreichen.

Die Büdgetansätze unter den Ziffern 11, 12, 13, 14 und
15 werden ohne Einsprache genehmigt.

Fr.
»f

l/
f,

40,000
43,000
8.800
2.000
3,500

Fr. 251,800

Fr. 810,800

Fr. 870,700

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 24. Februar 1353.

Morgens um 3 Uhr.

Schluß der Sitzung: 2'/, Uhr Nachmittags. Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Berichtigung. Auf Seite 18 hievor, dritte Zeile im
Votum deS Herrn Berichterstatters des Regierungsrathes, ist
nach dem Worte „Ungunst" beizufügen: „,sondern."

Der Redaktor :

Fr. Faßbind

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Grüner, Krebs
in Twann, Moor, Siegenihaler, Spring und ».Steiger; ohne
Entschuldigung: die Herren Aebersold, Ambühl, Bangerter,
Berbier, Bessire, Bigler, Botteron, Bühlmann, Bützberger,
Carrel, Corbat, Dähler, Etter, Gaffner, Girardtn, v. Grafcnried,
Grimattre, Jaquet, Kasser, Kilcher, Knuchel, Kohler in Nidau,
Koller, Küng, Lehmann in Nüedtlingcn, Lehmann, Daniel;
Lehmann, I. U. ; Marquis, Mallhys, Methee, Morgenthaler,
Müller, Ed.; Niggeler,. Oeuvrai), Parrat, Peteut, Prudon,
Rätz, Räber, Reichenbach, Karl; Rollt, Rubin, Sahli,
Johann; Schaffter, Schären in Stegen, Scheurer, Schmutz,
Scholer, Seiler, v. Tavel, Tièche, Theurillat, v. Wattenwyl in
Habstetten, Wiedmer und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Bevor zur Tagesordnung geschritten wird, läßt das
Präsidium einen Bericht der Bittschriftenkommis-
sion über die eingelangten Petitionen betreffend die
Eisenbahnangelegenheit verlesen, welcher dahin schließt:

Der Große Rath möge diese Petitionen der Regierung
zur Berichterstattung überweisen mit dem Wunsche, daß
ihr Bericht sammt der erforderlichen Ergänzung der
Akten in Betracht der Dringlichkeit der Sache bis
längstens Ende der lausenden Woche vorgelegt werden
möchte.
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Stettler, als Berichterstatter der Bittschriftenkommission,
empfiehlt diesen Antrag mit der Bemerkung, die Bittschriften-
kommission hätte die eingelangten Vorstellungen in formeller
Beziehung wohl ausscheiden können, sie habe jedoch mit Rücksicht

daraus, daß dieselben in einem innern Zusammenhange
stehen, mehr den materiellen Standpunkt in'S Auge gefaßt,
daher die Ueberweisung aller Vorstellungen an den RegierungS-
rath zur Berichterstattung beantragt und zwar mit Bestimmung
einer Frist, die, wenn sie auch kurz zugemessen, doch durch die

Dringlichkeit der Verhältnisse geboten werde.

Revel verlangt, daß der Herr Präsident den Tag
festsetze, an welchem die Angelegenheit zur Behandlung kommen

werde, weil es mit Bezug auf ihre große Bedeutung für das
Land wichtig sei, daß die verschiedenen Interessen dabei
vertreten seien. Deßhalb wünscht der Redner, daß die nicht
anwesenden Mitglieder speziell auf den betreffenden Tag
einberufen werden, denn der Große Rath müsse noch im Laufe
dieser Sitzung einen Entscheid fassen.

Der Herr Präsident erwiedert, daß ein besonderer
Beschluß zur Festsetzung des TageS nicht nothwendig sei, und
nimmt es auf sich, den nächsten Dienstag oder Mittwoch dafür
zu bestimmen. Immerhin hange dieß davon ab, wann der
Bericht dcS RegicrungSratheS und derjenige der Bittschriftenkommission

einlange; letzterer müsse nach dem Reglement
überdieß während zwei Tagen auf dem Kanzlettische deponirt
werden, bevor die Versammlung sich damit beschäftigen könne.
Was die besondere Einberufung der abwesenden Mitglieder
betreffe, so könne dieselbe stattfinden, sobald die Versammlung
eS verlange; für den entgegengesetzten Fall setzt der Redner die
Eisenbahnfrage auf die Tagesordnung vom nächsten Mittwoch
den 3. März.

Der Antrag der Bittschriftenkommission wird durch
das Handmehr genehmigt.

Fr. 12.100

Tagesordnung:

Fortsetzung der Büdgetberathung. »

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 13 ff. hicvor.)

III. Direktion der Justiz und Polizei und des Kirchenwesens

Durchschnitt
der letzten » Jahre

tSâZ —t85S.

1) Kosten des DircktorialbüreauS:
4,600 a. Besoldungen deS ersten und zweiten Sekretärs Fr. 4,600
6,389 h. Büreaukosten » 7,500

2) Centralpolizei:
4,500 s. Besoldungen des Chefs und des Sekretärs Fr. 4,500
6,946 d. Büreaukosten » 7,500

24,097 c. Gefangenschaftskosten in der Hauptstadt „ 12,000
3,523 6. Verschiedene Polizeiausgaben:

10,135 Entdeckung und Einbringung von Verbrechern, Paß-, Fremden -, Markt-
177 und Hausirpolizei, Ärmenfuhranstalt „ 10,000

Fr. 34,000
3) Justiz- und Polizeiausgabcn in den Amtsbezirken:

7,144 a. Kriminalpolizeikosten Fr. 6,000
70,166 b. GefangenschaflSkosten: Unterhaltungskosten, medizinische Besorgung der

Gefangenen, und Ankauf von Gefangenschaftseffckten „ 40,000
28,878 c. Judizialkosten, incl. Rechts- und Betreibungskosten „ 23,000
2^54 <1. Verschiedene Polizeiausgaben:

1) Allgemeine Polizeikosten
2) Belohnungen für LcbenSrettungen
Z) Löschanstalten, Unterhalt und Musterungen über Löschgeräthschaften deS „ 2,600

Staates und Taggelder der Inspektoren bei diesen Musterungen
4) Drucksachen, Formularien, Einbände u. dgl.

2,189 e. Maß- und Gewichtsinspektion „ 2,700

Fr. 71,300
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Brunn er, Regierungsrath, als Berichterstatter deS Re-
gierungsrathes, empfiehlt die vorstehenden Ansätze zur
Genehmigung mit der Bemerkung, daß die Zwangsarbeitsanstalt in
Thvrberg hier zum ersten Mal auf dem Budget der Justiz-
und Polizeidirektion erscheine, dessenungeachtet sich aber die

Ausgaben derselben nur um Fr. 60(10 gegenüber dem letztjäh¬

rigen Budget vermehrt haben, was den eingetretenen günstigern
Verhältnissen bezüglich der Gefangenschaften und Strafanstalten
zuzuschreiben sei.

Die Ansätze unter den Ziffern 1, 2 und 3 werden ohne
Einsprache genehmigt.

Fr, 5,670

„ 22,130

„ 12,000

Durchschnitt
der letzten 1 Jahre

lSSZ—lsss.

4) Strafanstalten:
a. Strafanstalt in Bern (550 Sträflinge):

Verwaltungskosten ^ " Fr. 47,200
Nahrung „ 90,300
Verpflegung „ 61,000

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt:
Fabrikation Fr. 40,000
Landwirlhschaft „ 29,900
Taglohn, Akkordarbeiten, Zieglerei u. s. w. „ 66,100

114,089 Erforderlicher Zuschuß des Staats
t). Strafanstalt in Pruntrut (110 Sträflinge):

Verwaltungskosten
Nahrung
Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt: »

Fabrikation Fr. 12,100
Landwirlhschaft „ 9,900
Taglohnarbeiten u. s. w. „ 5,300

18,253 Erforderlicher Zuschuß des Staates
c. Zwangsarbeitsanstalt in Thorberg (305 Sträflinge):

Verwallungskosten Fr. 8,000
Gebäudezins und Unterhalt „ 6,000
Nahrung „ 51,000
Verpflegung „ 17,600
Schuldentilgung für Mobiliar „ 6,500

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt:
Erlös von Arbeiten Fr. 12,900
Landwirlhschaft „ 19,100
Kostgelder „ 600

52,882 Erforderlicher Zuschuß des Staates
<1. Rettungsanstalt für verwahrloste Knaben im Landorf:

Kostgeld für die in diese Anstalt verurtheilten Kinder

Fr. 198,500

Fr. 136,000

Fr. 62,500

Fr. 39,800

Fr. 27,800

Fr. 12,000

Fr. 89,100

Fr. 32,600

Fr. 56,500

3,000

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes weist
darauf hin, daß der Staatszuschuß für die Sirafanstalt in
Bern um Fr. 32 °^00 gegenüber dem letztjährigen Büdgct infolge
günstigerer Verh « M reduzirt wurde, daß dagegen unter
Ííìt. c sich zwei T Hätze hefin den, die bei den andern
Strafanstalten nicht vo.^mmen, nämlich die Posten für Gebäuvezins
und Unterhall, sowie für Schuldentilgung für Mobiliar,
Ansätze, welche auf einem Beschlusse beruhen, welchen der Große
Rath bet Errichtung der Zwangsarbeitöanstalt in Thorberg
gefaßt hat. Es mußten nämlich neue Gebäude errichtet werden,
für welche die Anstalt das Baukapital zu verzinsen hat. Gleich
verhält es sich mit der Schuldentilgung für Mobiliar.
Bezüglich der Nahrung der Sträflinge fand die vvrberathende
Behörde, der betreffende Ansatz stehe zu den Kosten der Straf-

Tagblatt des Großen Rathes töss.

anstatt in Bern nicht in einem richtigen Verhältnisse; da jedoch
das Protokoll des Regierungsrathes nichts darüber enthält, so

machte der Redner die Staatswirthschaftskommission darauf auf-
meiksam, die nun eine Reduktion von Fr. 2000 beantragt, mit
wâcher derselbe sich einverstanden erklärt.

vo. v. Gonzcnbach, als Berichterstatter der Staats-
wirthschaftskommission, theilt der Versammlung anß dem Kom-
mifstonalberichte Folgendes mit: „Der Voranschlag der Justiz,
und Polizeidirektion erzeigt gegenüber dem verflossenen Jahre
eine scheinbare Erhöhung von Fr. 29,000, welche sich jedoch
durch die früher aus dem Budget der Direktion deS Innern
figurirenden Ansätze der Zwangsarbeitsanstalt Thvrberg erklären,
nach deren Abzug, sowie des neuen Ansatzes für Kostgelder der

9

1
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in die Rettungsanstalt von Landorf verurtheilten Kinder sich

im Gegentheil eine Ersparniß von Fr. 28,000 herausstellt. Den
Ansatz für Nahrung in der ZwangSarbeitSanstalt Thorberg muß
die SlaatSwirthschaftskommission beantragen auf Fr. 49,000
herabzusetzen, indem sich die Kosten derselben im Verhältnisse

zu den für die Strafanstalt von Bern angesetzten auf diese

Summe belaufen werden und kein Grund vorliegt, daß die
NahrungSkostcn sich in Thorberg höher belaufen sollen."

Die Ansätze unter Ziff. 4 werden mit der von der StaatS-
wirtbschaflskommissio» beantragten Reduktion durch das
Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tSS3—t8SK.

1,028 5) Gesetzgebungskommission

Der Herr Berichterstatter der SlaatSwirthschaftskommission

beantragt, bei Ziff. 5 die Worte „und Gesetzesrevisions-
kosten" beizufügen und zwar mit Rücksicht auf die dem Herrn
Professor Leuenberger gegen ein Honorar von 4000 Fr.
übertragene Gesetzesrevision, deren Kosten auS dem vorliegenden
Posten gedeckt werden sollen.

v. Wattenwyl zu Dießbach. Ich bin zufällig Mitglied
der Gesetzgebungskommissio», die nur auf dem Papiere steht,

indem sie seit acht Jahren nur dreimal versammelt wurde. Nun
wurden von derselben während der letzten vier Jahre keine

Arbeiten gemacht, die Ausgaben verursachen konnten, so daß
ich fragen möchte, woher der Durchschnitt von Fr. 1028 rühre.
Die Gesetzesrevision steht nicht unter der Gesetzgebungskommission,

sie gehört auch nicht in ihren Geschäftskreis, denn nach
dem Gesetze von 1846 hatte dieselbe nur drei Gesetze vorzube-
rathen. Nach meiner Ansicht wäre es daher zweckmäßig, «die

Gesetzgcbungskommission, deren ursprüngliche Aufgabe nun
erschöpft ist, anders zu organisiren und ihre zukünftige Aufgabe
zu bestimmen. Ich bin so frei, den Antrag zu stellen, daß die

Regierung dem Großen Rathe einen sachbezüglichen Gesctzes-

entwurf vorlegen möchte. Jedenfalls wäre es zweckmäßig, dieser

Kommission größere Gesetzesentwürfe jeweilen vor ihrer Be.
Handlung im Großen Rathe zu überweisen, damit nicht solche

Konfusion in der Gesetzgebung herrsche, so daß man nicht weiß,
welche Bestimmungen in den Gesetzen aufgehoben seien und
welche noch Geltung haben. Wenn eine solche Kommission
jewâen untersuchen würde, in welchem Verhältniß ein neuer
Gesetzesentwurf zu den früher erlassenen Gesetzen stehe, so wäre
die Sache viel klarer.

Herr Präsident des Regierungsrathes. Ich erlaube mir
nur einige Worte über die vom Herrn Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission berührte Gesetzesreviston. Vorerst
ist eS unrichtig, wenn man die Sache so auffaßt, als beziehe

Herr Professor Leuenberger einen Jahresgehalt von Fr. 4000
dafür. Die Sache verhält sich folgendermaßen. Seil langen
Jahren ist eS ein unausweichliches Bedürfniß, Ordnung in
unsere Gesetze und Dekrete zu bringen. Denn wenn man die

Gesetzessammlung bis auf 1804 zurück durchgeht, so findet mau,
daß darin ein wahres Chaos herrscht, und wer als Richter
oder als Advokat in den Fall kam, die Gesetze anzuwenden,
wird mir zugeben, daß eine große Rechtsunsicherhcit daraus
entstand. Ich könnte Ihnen einen Fall anführen, in welchem
vor Obergericht ein Prozeß durch Stichentscheid deS Präsidenten
entschieden wurde, weil Alles von der Frage abhing, ob ein
gewisser GesctzeSartikel noch in Kraft bestehe oder nicht. Als
ich in die Verwaltung trat, legte ich der Regierung Anträge
vor, welche eine Revision der bestehenden Gesetze bezweckten.

Anfänglich fand die Sache einigen Widerstand, nachher wiederholte

ich meinen Vorschlag, welcher dann genehmigt wurde.
Nun mußte man vorerst einen sachkundigen Man» haben,
welcher die Niedersctzung einer Kommission überflüssig machen
konnte. Vorerst handelte es sich um die Aufstellung einer tabel-

Fr. 5,000 '

larischen Uebersicht derjenigen GesctzeSartikel, welche nicht mehr
in Kraft bestehen. Diese Aufgabe wurde Herrn Professor
Leuenberger übertragen, und ich glaube, diese Wahl sei eine

gelungene. Für die erste Arbeit, welche unter meiner Leitung
gemacht wurde und dann der Untersuchung einer Kommission
unterliegt, wurde ihm vorschußweise eine Zahlung gemacht.
Sodann handelt es sich um Ausscheidung der nicht mehr
geltenden und um Zusammenstellung der noch in Kraft bestehenden
Artikel. Ich glaube, wenn diese Arbeit auch einige tausend
Franken kostet, so werde sie doch den Behörden und dem
Publikum sehr willkommen sein, weil sie Allen gute Dienste leistet.
Die gewandtesten Fürsprecher hefiuden sich oft in Verlegenheit,
zu entscheiden, ob irgend eine Gesetzesvorschrifl noch in Kraft
bestehe oder nicht. Ich hätte sehr gewünscht, diese Arbeit noch
vor Ende der gegenwärtigen Amtsperiode beendigt zu sehen.

Nach stattgehabter Prüfung durch eine Kommission soll dieselbe z

dann dem Großen Rathe vorgelegt werden. Wenn man auch
zugeben muß, daß, wie Überhaupi jedes Menschenwerk
unvollkommen ist, sich auch auf diesem Gebiete nicht jede Unrichtigkeit
vermeiden läßt, so ist eS doch gut, einmal zu erklären: diese

Bestimmungen gelten, alles Andere ist aufgehoben. Bisher
geschah es oft, daß kleine Dekrete dem Großen Rathe zur
Genehmigung vorgelegt wurden, mit der Erklärung im Schluß- ^

artikel: alle damit im Widerspruch stehende» Vorschriften sind
aufgehoben. Dann konnte man aber die Frage auswerfen:
waS steht mit dem betreffenden Dekrete im Widerspruch? Hätte
man die betreffenden Bestimmungen gesammelt, so wäre vielen
Zweifeln abgeholfen worden Da Herr Leuenberger bereits
18 Monate mit seiner ausgezeichneten Arbeit beschäftigt ist, so

wurde ihm ein Vorschuß als Belohnung verabreicht. Ich
wünsche, daß der von der StaatSwirthschaftskommission
vorgeschlagene Zusatz nicht gngeuommen werde.

Lauterburg Wir werden wahrscheinlich Alle über die
Nützlichkeit der eingeleiteten Gesetzesrevision einverstanden sein.
Dagegen erscheint die Summe von 4000 Fr., sofern sie einem
einzelnen Manne zu gut kommt, als enorm. Wenn man
erwägt, daß ein Schriftsteller, der Jahre lang an einem
wissenschaftlichen Werke arbeitet und vielleicht kostspielige Bücher zu
dessen Vollendung anzuschaffen genöthigt ist, am Ende nicht
4000 Fr. Honorar dafür erhält, so muß es auffallen, wenn
für eine solche, meistens mechanische Arbeit eine so hohe Summe
bewilligt wird. ES ist nicht gesagt, baß eS damit gethan sei.

Wie ich höre, genügt dieser Vorschuß noch gar nicht; es kommt
dann gewöhnlich noch ein Nachschuß, und vieler ist am Ende
noch größer. Ich wünsche daher genauere Auskunft darüber
zu erhalten, wie hoch die Schriftstellerei in der Gesetzgebung
bezahlt werde.

Stettler. ES würde mich nicht reuen, wenn noch einmal
4000 Fr. für die Gesetzesreviston ausgesetzt würden, wenn diese

nur gründlich vorgenommen wird. Schon in den dreißiger
Jahren fragte man sich, ob es einen Mann im Kanton gebe,
welcher die ganze Gesetzgebung gründlich kenne. Man nahm



an, eS befinden sich vielleicht zwei oder drel solche Männer im
Lande. Heute würde man sagen, eS finde sich kaum Einer.
Wenn man nuitelS eines Opfers von 10 12,WO Fr. zu einer
gründlichen Revision gelangen könnte, so wäre eS nicht zu theuer
erkauft. Das ist indessen nichl der Grund, warum ich das
Wort ergriff. Ich wünsche, daß ein anvcreS Verfahren bei der
Gesetzgebung eingeführt werde. Nach dem bisherigen Verfahren
kann jede Direktion nach Belieben einen Gesetzesentwurf
vorlegen, wodurch ältere Gesetzesbestimmungen mannigfach
abgeändert werben. Ich will nur ein Beispiel anführen. Bei
Erlassung des ArmenpolizeigesetzeS wurr>en solche Bestimmungen
aufgestellt, daß z. B. ein Bettler, der auf dem Bettel ergriffen
wirv, strenger bestraft werden kann, als ein Dieb, der
nur einen kleinen Betrag stiehlt. WaS wirv die Folge einer
solchen Bestimmung sein? Daß ein Beliler künftig vorzieht,
einen kleinen Diebstahl zu begehen, als auf dem Bettel ergriffen
zu werden. Ich wünsche daher, daß die Revision von Herrn
Professor Leuenberger, der gewiß der dazu geeignete Mann ist,
bald vollendet werve, daß aber dann eine Art Kontrolle über
die Gesetzgebung selbst aufgestellt und jedes bleibende Gesetz vor
seiner Behandlung einer Kommission zugewiesen werde. Ich
stelle deßhalb den Antrag, es solle jeder Entwurf eines
bleibenden Gesetzes jeweilen der Gesetzgcbungskommission übersandt
werden zur Prüfung und Berichterstattung, ob derselbe mit der
bestehenden Civil- und Criminalgesetzgebung in Uebereinstim-

.mung sich befinde oder nicht.

Herr Präsident des RegierungSratheS. Ich erkläre nur,
daß ich die Arbeit des Herrn Professor Leuenberger eingesehen
und im Einverständnisse mit mehrern sachkundigen Männern
gefunden habe, daß das dafür bereits ausbezahlte Honorar
nicht genügend ist. Es handelt sich hier nicht um eine mechanische

Arbeit. Derjenige, welcher sich damit befaßt, mußte
Sekretäre beizichen. Herr Leuenberger ist ein sehr bescheidener

Mann, welcher seine Arbeit auf gewissenhafte Weise vollendet.
Ich wünsche, daß Sie davon Einsicht nehmen.

Feune. Vor einigen Monaten wurde von der Regierung
eine Kommission niedergesetzt, um eine Revision der jurassischen
Gesetzgebung einzuleiten. Ich glaube, sie habe sich bis dahin
noch nickt ein einziges Mal versammelt, und es sei noch nichts
in der Sache geschehen. Und doch ist die Sache für uns eben
so dringend als für den alten Kanton, denn im Jura haben
wir ebenfalls ein Chaos von Gesetzen. Nun hätte eS den
Anschein, als wäre die unter der Rubrik „Gesetzgebuugskommission"
ausgesetzte Summe von 5000 Fr. nur zur GesetzeSreviston des
alten Kantonstheiles bestimmt, und als Härte sie keinen Bezug
auf die Gesetzgebung des Jura. Ueber diesen Punkt wünschte
ich vom Herrn Justizdirektor Auskunft zu erhallen.

Herr Präsident deö Regierungsrathes. In der That
wurke vor einigen Wochen eine Gesetzgebungskommission
ernannt, um zu untersuchen, in wie weit der Locke civil, der
Locke cku comluerce und der Locke pênsl für den Jura einer
Revision bedürfen. Diese Frage wurde von der Justizdirektion
untersucht, welche von der Ansicht ausging, baß es, um eine
nützliche Arbeit zu Tage zu fördern, nicht genügt, das
Betreibungsgesetz durch das für Frankreich erlassene Vollziehungs-
verfahren zu ersetzen, weil dieses, um im Jura eingeführt werden
zu können, einer vollständigen, durchgreifenden Revision bedürfte,
sonst würde ein großer Nachtheil für die Bevölkerung daraus
entstehen, während es den Advokaten große Vortheile bieten
würde. Aus diesem Grunde hielt ich eS für nothwendig, vorerst
in die erwähnten Gesetzbücher Ordnung zu bringen, und
verlangte ich die Ernennung einer ausschließlich auS jurassischen
Mitgliedern bestehenden Kommisston, welche mit ihrer Aufgabe
vertraut sind, weil, wenn zu diesem Zwecke eine gemischte
Kommission aufgestellt worden wäre, wir eine gemischte Gesetzgebung
bekommen hätten. Nun wird man die Anwesenheit der Groß-

ratbsmitgliêder benutzen, um diese Kommisston im Lause dieser
Sitzung zu versammeln.

Gfeller zu Wichlrach spricht den Wunsch aus, daß
künftig bei der Erlassung bleibender Gesetze der Z 30 der
Verfassung besser beobachtet werde als bisher, da der Große Rath
öfter Gesetze nach wr ersten Berathung schon in Kraft erklärte,
und macht darauf aufmerksam, daß sich infolge der in den
Gesetzen über das Armenwesen zu Tage getretenen Widersprüche
ein bedenklicher Wirrwar aus dem Lande gezeigt habe.

Karrer. Ich möchte »nr gegenüber der Einwendung deS
Herrn Lauterburg eine Parallele zwischen den gegenwärtigen
Verhältnissen und denjenigen einer frühern Periode ziehen. Im
Jahre 1821 erschien der erste Theil unserer Civilgesctzgebung,
im Jahre 1824 folgte der zweite und im Jahre 1630 der dritte
Theil. Während dieses Zeitraumes halte der Gesctzesredakior,
Herr Sam. Schnell sel., eine Besoldung von 3000 Fr. a. W.
und bezog übcrdieß sein Honorar als Professor. Darin waren
die Taggelder der Kommtsstonsmitglieder nicht inbegriffen. Die
Vergleichung zwischen einem Schriftsteller und einem Gesetzes-
rebakior ist nicht statthaft. Nicht Jeder, der studirt hat, der
schreiben kann, kann Gesetze machen; eS bedarf dazu einer
besondern, seltenen Eigenschaft. Es muß Einer sozusagen zum
Gesetzgeber geboren sein. Diese Eigenschaft halte Sam. Schnell,
und deßhalb war das Geld gut angewandt. Einen solchen
Mann haben wir, und wenn man mit einem Honorar von
5000 Fr. Ordnung in unsere Gesetzgebung bringen kann, so
wäre es ein Spottgeld gegenüber der wohlthätigen Wirkung,
welche die Revision hat. Deßwegen sollte man sich davor
hüten, daß in diesem Saale Jedermann Gesetzgeber sein wolle.
Die Gesetzgebung soll ein konsequent entwickeltes Ganzes bilden,
das nicht durch einzelne hineingeflickte Rädlein gestört werden
darf. Von diesem Standpunkte aus möchte ich den Antrag
deS Herrn Stetster unterstützen, daß die Civil- und Strafgesetze
vor lbrer Behandlung im Großen Rathe der Gesetzgebungskommission

zu überweisen seien.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich habe
aus die Anfrage deS Herrn v. Wattenwyl zu erwiedern, daß
die Durchschniltsumme der Ausgaben hauptsächlich von der
Bearbeitung eines neuen Strafgesetzbuches heriührt, das bereits
in mehrern Entwürfen vorliegt. Was die Einwendung des
Herrn Lauterburg betrifft, so wurde Herrn Professor Leuenberger

auf Rechnung seiner mühsamen Arbeit vorläufig ein
Betrag von 4000 Fr. ausbezahlt; diese Summe, welche als
gerechtfertigt erscheint, genügt indessen nicht. Bezüglich des
von Herrn Stetster gestellten Antrages denke ich, der Herr
Antragsteller werde denselben wohl in dem Sinne modifiziren,
wie Herr Karrer ihn unterstützt, daß er nur auf Abänderungen
in der Civil- und Strafgesetzgebung Bezug, nicht aber die
Bedeutung habe, daß alle Gesetze und Dekrete, welche erlassen
werden, vor ihrer Behandlung der Gesetzgebungskommission
zugewiesen werden sollen. Gegen dieDk Antrag habe ich nichts
einzuwenden, doch sei mir die Bemerkung erlaubt, daß auch die
Gesetzgebungskommission aus Menschen besteht. Das hat man
bei der Behandlung des Strafprozesses erfahren, der auch von
der Gesetzgebungskommission vorberathen worden war, aber bald
nach seiner Erlassung wieder abgeändert werden mußte.

Herr Berichterstatter der Staatswirlhschaftökommission.
Es stand der Regierung vollkommen zu, einen eigenen Ansatz
für die Gesetzesrevision aufzunehmen. Die SiaaiSwirlhschaftö-
kommission wußte gar nicht, was die Regierung mit Herrn
Professor Leuenberger verhandelt hatte; sie sah nur, daß das
Bridget einen Ansatz von 5000 Fr. für die Gesetzgebungskommission

enthielt, während der Durchschnitt nur 1023 Fr
beträgt, und wünschte daher Aufschluß zu erhallen. Herr Rc-
gierungörath Brunncr erklärte, eS seien bereits 4000 Fr. für
die Gesetzesrevision an Herrn Leuenberger ausgegeben, eS sei
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daher passend, diese Ergänzung in daS Budget aufzunehmen.
Die Kommission ging darauf ein. Als Mitglied des Großen
Rathes unterstütze ich den Antrag des Herrn Stettler
Kommisstonen eignen sich zwar zur Bearbeitung von Gesetzen in der

Regel nicht so gut, wie ein einzelnes Individuum, indem ein

Mitglied dem andern den Gegenstand zuweist, um seine Ansicht
darauf zu schreiben. Wenn nun die R»gierung die Absicht
hätte, jeden Gesetzesentwurf einer Kommisston zuzuweisen, so

möchte ich fragen, ob es nicht gerade besser sei, die Prüfung
eines bleibenden Gesetzes in dem von Herrn Stettler beantragten
und von Herrn Karrer mobifizirten Sinne einem einzelnen, mit
der Gesetzgebung deS Landes vertrauten Manne zu übertragen,

und zwar gerade dem Herrn Professor Leuenberger, der nun
Gelegenheit halte, sich mit der Gesetzgebung vertraut zu machen.
Dieses Verfahren könnte zu einer gründlichern Untersuchung
führen als die Begutachtung der Entwürfe durch eine
Kommisston.

v. Wattenwyl zu Dießbach schließt sich dem Antrage
des Herrn Stettler an.

Sowohl der Büdgetansatz unter Ziff. 5 als die Anträge
der SlaatSwirthschaftSkommission und des Herrn
Stettler werden durch das Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten i Jahre

1853—185«.

K7g

461,521 b.

112,440

940

5,844

c.

4.

6) Kirchenwesen:
Ä. Büreaukosten, Konsekrationskosten, Taggelder und Rcisevergütungen

Besoldungen der protestantischen Geistlichkeit nach vorhandenen Gesetzen
und Beschlüssen

Besoldungen der katholischen Geistlichkeit nach vorhandenen Gesetzen und
Beschlüssen

Synodalkosten: für Sekretariatsauslagen, Druckkosten, Reiseentschädigungen
und Taggelder an die nichtgeistlichen Mitglieder der Synode

Lieferungen zum Dienste der Kirche:
1) Beischüsse an Kollaturen und äußere Geistliche Fr. 3,926
2) Beiträge an die reformirten Kirchen zu Svlothurn und Lu-

zern, à Fr. 580 „ 1,160
3) Beischüsse an geistliche Korporationen und Kirchengüter „ 64
4) Staatsbeitrag an die Predigerbibliothek '

„ 100
5) Mieihzins für die reformirte Kirche zu Delsbcrg „ 218

Fr. 700

492,331

115,130

1,500
e.

Summe für das Kirchenwesen

Summe für die Direktion der Justiz und Polizei und deS Kirchenwesens

5,468

Fr.

615,129

874,529 è

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Bei dieser
Rubrik ergibt sich gegenüber dem Ictztjährigen Büdgel eine

Mehrausgabe von 24,731 Fr., weil der Zeitraum, für welchen
die reformirte Geistlichkeit auf eine Summe von 30,000 Fr.
ihrer Besoldung verzichtete, abgelaufen ist. Nach der Ansicht
des RegicrungSraiheS sind daher die Besoldungen der
reformirten Geistlichen wieder nach dem frühern Maßstabe
auszurichten. Die Direktion des Kirchenwcsens erhielt den Auftrag,
zu untersuchen, inwiefern bei der BesoldungSrevision Uebcr-
gangsbestimmungcn getroffn: werden können, ohne dem Staate
eine Erhöhung der Ausgaben zu verursachen. Aus dem in
den letzten Tagen erstatteten Berichte der Kirchendirektion geht
hervor, daß eine Mehrausgabe nicht wohl vermieden werden
könne, ohne große Slörimgen zu verursachen. Es betrifft dieß
eine Anzahl der ältern Geistliche», denen man nach der Ansicht
der vorberathenden Behörde die bisherige Besoldung lassen

würde, was für den Staat eine Mehrausgabe von 16-17,000
Fr. auf eine Reihe von Jahren zur Folge hätte Der Grund,
warum hier nur eine Mehrausgabe von 24,73! Fr erscheint,

während die Geistlichen doch auf eine Summe von 30,000 Fr.
verzichtet hatten, liegt in de: Einbuße, wel e sich die
Geistlichen, wie alle übrigen Staatsbeamten, nach dem Umwand-
lungsgesetze gefallen lassen müssen.

Lautcrburg. Unter litt <l ist von Taggcldcrn an die

uichtgcistlichcn Mitglieder der Synode die Rede. Da ich nicht
Mitglied derselben bin, so glaube ich in der Stellung zu sein,
mich gegen diese Unterscheidung auSzusprechen. Die Synode
ist ein Institut, welches der Große Rath aufgestellt hat, und
es ist billig, daß die Mitglieder desselben, abgesehen davon, ob

sie Geistliche seien oder nicht, die aus den entferntesten Gegenden

des Landes kommen, einige Entschädigung erhallen. Ich
sehe den Grund nicht ein, warum ein Unterschied zwischen den
geistlichen und weltlichen Mitgliedern der Synode gemacht werden

soll. Ich achte das Zartgefühl, welches die geistlichen
Mitglieder zurückhalten mochte, in dieser Beziehung einen
Antrag zu stellen, aber eö ist nicht zu übersehen, daß ein großer
Theil derselben in ökonomischer Hinsicht nicht so günstig steht,
wie die weltlichen Mitglieder. Ich glaube daher, es sei
unbillig, und es lasse sich durch keinen bestimmten Grund
rechtfertigen, daß nur die einen Mitglieder der Svnode eine
Entschädigung erhalten, die andern nicht ES ist Ihnen bekannt,
daß das Leben hier in Bern kostspielig ist. Es ist daher nicht
billig, daß die geistlichen Synodalmitglieder, welche nicht aus
freiem Willen, sondern infolge Einberufung sich nach Bern
begeben müssen, keine Entschädigung erhalten. Die allgemeine
Kirchensynode hat in dieser Beziehung eine andere Stellung als
die Bezirkssynoden. Ich stelle deßhalb den Autrag, unter iitt. 4
daS Wort „nichtgeistlichen" wegzulassen, ohne eine Erhöhung
des Ansatzes vorzuschlagen. Der ausgesetzte Kredit sollte
hinreichen, auch die geistlichen Mitglieder zu entschädigen, um so

mehr, als die Synode nur während einiger Tage im Jahre
sich versammelt. Bei diesem Anlasse erlaube ich mir, den Herrn
Direktor des Kirchenwesens aufmerksam zu machen, ob es nicht
am Platze wäre, das Synodalgcsetz, welches nur provisorisch
erlassen wurde, definitiv in Kraft treten zu lassen. Wer
unbefangen urtheilen will, wird zugeben, daß im Allgemeinen
schon viel Gutes daraus hervorgegangen ist. Die Zeit, für
welche das Gesetz provisorisch in Kraft erklärt wurde, ist längst
abgelaufen.



Tr achsel. Ich habe die Ehre, Mitglied der Synode
zu sein und bin so frei, Herrn Lautcrburg zu erwiedern, daß
die Taggclder sich hier nur auf dem Papier befinden, indem
weder weltliche noch geistliche Mitglieder davon elwaS erhielten.
Es beruht dieß theilweise auf einem Beschluß der Synode,
welche beschloß, den Mitgliedern eine Reiseentschädigung
verabfolgen zu lassen. Infolge dessen wurde wenigstens den
weltlichen Mitgliedern eine solche verabfolgt; ob auch den

geistlichen, weiß ich nicht. Uebrigcns ist zu bemerken, daß den
geistlichen Mitgliedern die Besoldung läuft, abgesehen davon,
ob sie sich in Bern oder anderswo aushalten, was bei den
weltlichen Mitgliedern, welche nicht besoldete Staatsbeamte
sind, nicht der Fall ist. Wenn die Mitglieder des katholischen
Kirchenkollegiums und der Schulsynode Taggelder beziehen,
so ist eS billig, daß auch die weltlichen Mitglieder der Kirchen-
synode etwas erhalten,

Friedli erinnert daran, daß seiner Zeit bei der Behand.
lung deS Gesetzes die Geistlichen selbst sich gegen eine
Entschädigung ausgesprochen hätten, indem mit Grund bemerkt
worden sei, eS befinden sich sogar Schullehrer, die eine geringe
Besoldung haben, in der Synode.

Seßlcr wünscht darüber Auskunft zu erhalten, wie eS

mit den Borarbeiten zu dem Gesetze stehe, dessen Erlassung vor
zwei Iahren beantragt worden und welches zum Zwecke babe,
die Besoldungen der Geistlichen unter sich in ein richtiges
Verhältniß zu bringen.

Der Herr Berichterstatter des Negterungsrathes erwiedert
auf diese Anfrage, der betreffende Gesetzesentwurf sei vom
Regierungsrathe bereits behandelt worden und liege zur Be.
raihung durch den Großen Rath bereit.

Or. Lehmann, Regierungsrath. Ich habe gegenüber
Herrn Trachsel nur eine Berichtigung anzubringen, indem er
sagte, die Mitglieder der Schulsynode beziehen ebenfalls
Taggclder. Das ist nicht der Fall, dagegen habe ich hier eine

Vorstellung, in welcher dieselben eine Reiseentschädigung
verlangen, Ich unterstütze den Antrag des Herrn Lauterburg und
hoffe, man werde dann auch den Mitgliedern der Schulsynode
eine Reiseentschädigung gewähren, weil es Leute betrifft, die
vermöge ihrer Stellung noch eher Anspruch darauf machen
können.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes, Was
die Verabreichung von Taggeldern und Reisecntschädigung an
die Synodalmitglieder betrifft, so ist dieser Gegenstand gesetzlich
noch gar nicht regulirt, sondern er soll in nächster Zeit regulirt
werden. Es liegt eine Vorstellung für die Mitglieder der
Schulsynode vor. Wenn Sie hier Taggelder und
Reiseentschädigung für die Geistlichen bewilligen, so liegt dann kein
Grund vor, solche später den Schullehrern zu verweigern. Ich
stelle eS Ihnen anheim, ob Sie eine neue Ausgabe von
16—20,000 Fr. für den Staat beschließen wollen. Ich habe
solche neue Ausgaben nicht gerne, aber wenn Sie hier für
die Geistlichen die verlangte Entschädigung bewilligen, so stimme
ich dann auch für eine solche zu Gunsten der Schullehrer. Ich
empfehle Ihnen den Antrag deS RegierungSrathes.

Abstimmung.
Für Beibehaltung des Wortes „nichtgeistlichen" Gr. Mehrheit.
Für Streichung desselben Minderheit.
Für die unangefochtenen Ansätze M Handmehr.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

>858-185«.

IV. Direktion der Finanzen.

1) Kosten des Direktonalbüreaus:
2,600 a. Besoldung des Sekretärs
3,082 6. Büreaukosten

2) Kanlonsbuchhalrerei und Kantonskassa:
3,500 s. Besoldung deS Buchhalters
2,600 h. Besoldung des KassierS

17,615 c. Büreaukosten und Portovergütungen

3) Amtsschaffner :

21,690 a Gehalte derselben
1,096 b. Büreaukosten und Porti

7,205 4) Rechtskosten für die gesammte Finanzverwaltung
5) Zins der Zehnt« und Bodenzins-LiquidationS-Schuld Hr. 1,810,000
6) Zins der Rideckbrückenschuld Fr, 210,000

Fr. 2,600
3,400

Fr. 3,500
2,600

k, 18,000

Fr. 23,000
1,500

Fr. 6,000

Fr. 24,100

Fr. 24,500

„ 4,000

„ 72,400
» 7,350

Die Büdgetansätze unter den Ziffern l, 2, 3, 4, 5 und 6 werden ohne Einsprache genehmigt.

/
Aagblatt des Große» Rathes t8Z8 10



38

7) Staatsanleihen für Eisenbahnen, Unkosten und Zinse aus demjenigen von
Fr. 2,0W,000 zu 4^ °/i> in Basel:
a. Jährliche Kommission auf Fr. 90,000 Zinsen '/, °/v

d. Differenzialzinö gegenüber dem Ertrage der Aktien:
Der JahreSzinö deS Anleihens von Fr. 2,000,000 beträgt pro 12. Juli

1853 Fr. 90,000
Der JahreSzinS der Aktien von Fr. 2,000,000 beträgt dagegen

pro 10. Jänner und 10. Juli 1853 nur „ 80,000

KL. Der Zins bis auf 4 °/<> sowohl deS AnleihenS als der Aktien befindet
sich bei den Kapitalien der Hypothekarkasse in Rechnung gebracht.

Fr. 450

10,000

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
verweist hier auf die bei Behandlung der Staatskapitalien (Seite
10 hicvor) gemachte Bemerkung, wonach der Differenzialzins
der Eisenbahnaktien auf dem Budget der Finanzdireklion
gestrichen und auf dasjenige der Hypothekarkasse übertragen
werden soll.

Fr. 10,450

Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschastskom-
mtssion erklärt, daß er mit Bezugnahme auf den bei Behandlung

des Budgets der Hypothekarkasse gefaßten Beschluß hier
keinen Antrag zu stellen habe.

Die Ansähe unter Ziffer 7 werden in dem von den Herren
Berichterstattern vorgeschlagenen Sinkie genehmigt.

Durchschnitt
der letztens Jahre

tKSZ—tSSK.

200

320 8) Passivschuldigkeit, Quartzehnten von Wynau Fr. 320
9) Triangulation und topographische Aufnahme deS alten Kantons » 13,000

10^elegraphenwesen: Beitrag an die Unterhaltungskosten laut Vertrag „ 200

Summe für die Direktion der Finanzen Fr. 162,320

Die Ansätze unter den Ziffern 8, 9 und 10 werden ohne Einsprache genehmigt.

V. Direktion der Erziehung

1) Kosten des Direktorialbüreaus:
2,600 s. Besoldung deS Sekretärs Fr. 2,600

5ckkN ^ Büreaukosten „ 5,000
" c. Reisekosten und Taggelder der Prüfungskommissionen „ 1,500

Die Ansätze unter Ziffer 1 werden ohne Einsprache genehmigt.

Fr. 9,100

2) Hochschule:
77,022 a. Besoldungen der Professoren und Honorare der Dozenten
2l,950 b. Substdiaranstalten nach Abzug der Einnahmen

Fr. 86,014
» 21,966

Lauterburg spricht den Wunsch aus, die Erziehungsdirektion

möchte dafür sorgen, daß die Hochschule, wie es in
Basel und anderwärts zur großen Förderung wissenschaftlichen
StrebenS in weitern Kreisen geschehe, auch hier die zeitweise
Veröffentlichung von Programmen u. dgl. veranstalte, um so

'mehr, als selbst Kantonsschulen in andern Kantonen über den

Gang der Anstalt durch derartige Veröffentlichungen Aufschluß
geben. Der Redner findet eö auffallend, daß z. B. eine
ausgezeichnete Rede, welche ein hiesiger Professor bei Anlaß der

Eröffnung der Hochschule gehalten,
Auslande gedruckt worden sei.

Fr. 107,980

nicht in Bern, sondern im

Dr. Lehmann, RegierungSrath, erklärt, er werde Herrn
Lauterburg das letzljährige Programm der Hochschule mit
Vergnügen zukommen lassen, dagegen sei es voriges Jahr noch
nicht möglich gewesen, das Programm der Kantonsschule zu
veröffentlichen, indessen werde es künftig nach Vorschrift des
ReglementeS geschehen. Daß die letzte Festrede sofort erscheinen
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werde, bezweifelte der Sprechende nie, doch hielt er es nicht für
die Aufgabe der Erziehungsdirektion, sie zu veröffentlichen.

Die Ansätze unter Ziff. 2 werden durch das Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

rsss-tsss.

38,356
2,364
5,737

16,000

5,545
9,956
6,512
3,928

26,562

Z) Mittelschulen:
». KamonSschule in Bern:

1) Literar- und Realabtheilung
2) Kantonselementarschule
3) Subsidiaranstalten, Unterhalt der Kantonsschule
4) Lehrerpensionen

Fr. 54,965

„ 1,008

„ 6,685

„ 4,000

6. Kantonsschule in Pruntrut, StaalSbeitrag
c. Kollegium in Delsberg „
6. Progymnasium in Thun, „
e. „ in Viel „k „ in Neuenstadt „
L. „ in Burgdorf „
6. Sekundärschulen, bisherige und allfällig neu zu errichtende, StaalSbeitrag

Fr.

l/

k,

k/

66,658
20,000
8,624
5,580
9.000
6.500
6,292

38,500

Fr. <61,154

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommisston.
Die Kommission stellt hier keinen Gegenantrag, dagegen spricht
sie den Wunsch aus, der Regierungsrath möchte darüber Be.
richt erstatten, ob die neue KamonSschule bei den großen
Ausgaben, welche sie verursacht, auch ihrem Zwecke entspreche.

Namentlich wäre es wünschenswerth zu vernehmen, ob auch
das Land dabei gehörig vertreten sei. Die Staatswirthschaftskommisston

glaubt zwar, das für die neu geschaffene Anstalt
ausgegebene Geld sei gut verwendet, doch wünschte sie, darüber
nähere Auskunft zu erhalten, sei es durch den Verwaltungsbericht

oder auf andere Weise.

Dr. Lehmann, Regierungsrath. Vorerst kann ich die

Versammlung versichern, daß nach meiner Ueberzeugung die

für die Kantonsschule bestimmten Gelder sehr gut verwendet
sind. Wenn man aber jetzt schon nach den Resultaten der

Anstalt fragt, so kommt es mir vor, wie das Benehmen eines

Geistlichen, der, wie mein Nachbar erzählte, sechs Wochen nach
der Einführung eines neuen Gebetbuches dessen Resultat zu
kennen wünschte. Es ist bloß ein Jahr seit der Einrichtung
der neuen Anstalt verflossen, und schon wünscht man deren

Resultate zu kennen. So gern ich den Anlaß benutze, zu
versichern, daß es mit der Kantonsschule sehr gut geht, so fällt
mir die Anfrage dennoch auf. Ich will eS offen sagen: eS

besteht ein gewisses Mißverhältniß zwischen der KamonSschule
und der städtischen Realschule. Es gibt Leute, die eS vielleicht

gerne sähen, wenn es mit der erstem nicht gut ginge; ich habe

genug Andeutungen dafür. Ich will nicht sagen, daß gerade
der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommisston
Mißtrauen gegen die Anstalt habe, aber es fällt mir auf, daß man

schon nach einem Jahre diese Frage stellt. Ich werde es mir
zur Pflicht machen, im Verwaltungöberichte von 1857 zu sagen,
was ich wahrheitsgetreu sagen kann. Es handelt sich gewiß
um eine Anstalt, der man zur Entwicklung Zeit lassen muß.
Innerhalb Jahresfrist reifen die Früchte einer Schule nicht, die
auS zehn Klassen besteht. Um ein vollständiges Urtheil darüber
abgeben zu können, muß man einige Jahre warten. Die
Theilnahme konnte sich natürlich im ersten Semester nicht gar stark
zeigen, besonders nach dem Streite über die Reorganisation des
Schulwesens. Es gab einige Ortschaften, die aus Aerger ihre
Söhne nach Zürich schickten. Im zweiten Semester ging eS

schon besser, und meine Berechnungen in Bezug auf die Schulgelder

(ich kann mich auf die Finanzvirektion berufen) haben
sich vollständig bewährt.

Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission

spricht sein Bedauern darüber aus, daß Herr
Regierungsrath lie. Lehmann jedes Mal, wenn der Redner, sei eS

als Mitglied des Großen Rathes oder als Berichterstatter einen
Antrag stelle, welcher denselben von ferne berühre, ein nicht
gerechtfertigtes Mißtrauen darin erblicke, und schließt mit der
Bemerkung, die Staatswirthschaftskommisston habe das Recht
oder vielmehr die Pflicht, über den Gang einer Anstalt, für
welche der Staat jährlich 54,000 Fr. ausgebe, Aufschluß zu
verlangen.

Die Büdgetansätze unter Ziff. 3 werden durch das Handmehr

genehmigt.



Durchschnitt
der lehren 4 Jahre

>858 —>856.

262,970
8,636
4,112

6,96»
18,258
3,293

4f Primärschulen:
Die gesetzlichen Siaatszulagen an die Lehrerbesoldungen
Oidinäre Beischüsse, Leibgebinge und Unterstützungen an Primarlehrer
Unterstützungen an Schulen, Sängervereine, Bibliotheken / Lehrmittel,

provisorischer Schuldienst, Ergänzungszulagen an Seminaristen und
Unterstützungen an Anstalten in und außer dem Kanton

Schulhauöbausteuern
Mädchenarbeits- und Kleinkinderschulen
Für Erhöhung der Lehrerbesolbungen an unvermögliche Gemeinden (nach

Art. 7 deS Gesetzes vom 28. Februar 1837>

..
c.

4.
e.
k.

Fr. 270,000
8,696

5,000
9,000

20,000

10,000

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Hier sehen

Sie gegenüber dem letztjährigen Büdget eine Mehrausgabe von
13,500 Fr., welche sich hauptsächlich auf die Ansätze unter litt, n

und s vertheilt und in erHöhlen Staatszulagen an
Lehrerbesoldungen für unvermögliche Gemeinden ihren Grund hat,
die oft mit dem besten Willen nicht im Stande sind, ihrem
Lehrer eine bessere Besoldung auszusetzen, denen also der Staat
zu Hülfe kommen muß, wenn nicht die Bildung der Jugend in
Hohem Grade darunter leiden soll.

Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkommisfion.
Bei litt, c (Unterstützungen der Schulen, Sängcrvcreine :c.)
beantragt die Siaatsivirthschaftskommission eine Reduktion des

Ansatzes von 5000 auf 4000 Fr„ indem ihr diese Summe im
Verhältniß zu frühern Jahren mehr als genügend erscheint.

Dr. Lehmann, RegierungSrath. Ich muß gestehen, eS

thäte mir wehe, wenn man mir gerade jetzt, wo am meisten

Ansprüche darauf gemacht werden, den Kredit unter litt, c

reduziren würde. Wie Sie sehen, ist dieser Ansatz auf sehr

viele Punkte vertheilt. Daß bisher weniger ausgegeben wurde,
kann nicht ein Grund sein, den Kredit unter ganz neuen
Verhältnissen herabzusetzen, wie sie infolge der Reorganisation des

Schulwesens eingetreten sind. Es handelt sich jetzt gerade um
die Durchführung eines neuen UnterrichtSplaneS und
gleichmäßiger Lehrmittel in den Schulen. Nach einer von meinem

Vorgänger, Herrn Regierungsrath Bandelter, angeordneten
Zusammenstellung bestehen im Kantone nicht weniger als 467

verschiedene Lehrmittel. Die Herstellung der Gleichmäßigkeit
ist also sehr nothwendig und zu diesem Zwecke müssen neue

Lehrmittel angeschafft werden. Dazu genügt der hier ausgesetzte

Kredit kaum. Die Erziehungsdirekiion ist absolut genöthigt,
im Laufe dieses JahrcS für die Lehrmittel mehr auszugeben
als früher, sonst sind viele Gemeinden nicht im Stande,
gehörige Lehrmittel anzuschaffen. Besonders ist dieß in Betreff
des Tschadischen Lesebuches der Fall, von welchem im Laufe

von ungefähr anderthalb Jahren über 4000 Eremplare
angeschafft wurden, und das zu Stadt und Land sehr gut
aufgenommen wird. Die Gemeinden thun etwas und die Erzie-
hungsdircktion hilft. Ich glaube, es war in einer einzigen
Gemeinde deS Amtsbezirks Saanen, wo man auf Schwierigkeiten

stieß. Diese Unterstützungsart ist eine so gebräuchliche,
daß man nicht wohl zweckmäßiger verfahren kann; es ist neben

der Unterstützung der Schulhausbauten die älteste UnterstützungS-
weise im Kantone. Ich bin bereit, am Schlüsse auf eine andere

Ersparniß hinzuweisen.

Fur er. Der Mädchcnunterricht in den Primärschulen
läßt viel zu wünschen übrig. Die Kinder werden in den
beschränkten Arbeitsstunden zu Stickereien, Broderien u. dgl.
angehalten, während oft das Nothwendigste unterbleibt, so daß
ein Kind nicht einen Strumpf ordentlich flicken kann. Gerade
in den Primärschulen» wo der Unterricht so beschränkt ist, ist
es sehr wichtig, daß Kinder, die sich auf dem Etat der Dürs-

Fr. 322,696

tigen oder der Notharmen befinden, zuerst das Nothwendige
lernen, ohne daß ich damit den Unterricht in den Mädchenschulen

hemmen möchte. Ich wünsche, daß die ErziehungS-
dircktion hierüber genaue Erkundigungen einziehe. Ein anderer
Punkt, den ich berühren möchte, betrifft die Verwirrung der
Lehrmittel in den Primärschulen. Es ist unveuantwortlich, daß
wir noch ein solches Chaos haben. Bei dieser Verschiedenheit
deS Unterrichtes in einzelnen Schulen ist eine gehörig
zusammenhängende Bildung nicht möglich. Was die Kleinkinderschulen

betrifft, so schaut dabei im Ganzen nicht viel heraus.
Es fragt sich, ob viele derselben dem Gedeihen der Jugend
nicht eher schädlich als nützlich seien, indem in solchen Schulen
oft schon Fächer gelehrt werden, die eigentlich erst in die
Primärschule gehören. Im Interesse des Schulwesens stimme ich
für Genehmigung der Büdgctansätze, wie sie vorliegen.

Geißbühler. Schon nach dem Gesetze von 1835
erwartete man einen gewissen Unterrichtsplan für die Schulen,
aber während der ganzen Periode kam keiner heraus. Auch
im neuen Gesetze ist ein Unterrichisplan vorgeschrieben, und
wie ich hörte, wurden die Lehrer im Kantone angehalten, sich

daran zu halten. Ich möchte den Herrn ErziehungSdirektor
fragen, wie dieser Plan, der im Allgemeinen sehr mäßig ausfiel,

vom Lehrerstanve aufgenommen worden sei, ob er sich

bestrebe, den Unterricht vorwärts zu bringen Ich hörte, an
einigen Orten seien dem Plane bittere Vorwürfe gemacht worden,

während er an andern Orten gut ausgenommen worden sei.

Roth von Niederbipp. Ich bin weit entfernt, die
Vorschläge der Erziehungsdirektton zu tadeln, im Gegentheile, ich
verdanke dieselben und wünsche, daß die Besoldungen der
Primarlehrer und die Unterstützungen der Primärschulen von Seite
des Staates und der Gemeinden so weit verbessert werden
könnten, daß namentlich alle Primarlehrer ein sicheres
Auskommen fänden, was gegenwärtig nicht überall der Fall ist.
Ich will zwar keinen bestimmten Antrag für Erhöhung der
Ansätze stellen, indem ein Gesetzescntwiirs über das Besoldungswesen

der Lehrer vorbereitet ist, Vagegen benutze ich diesen
Anlaß, um einen andern Gegenstand zur Sprache zu bringen.
Es wurde nämlich von der Finanzdirekilon unterm 10. Februar
abhin ein Kreisschreiben erlassen, nach welchem, gestützt auf ein
Gesetz vom 23. Mai 1848 den Schulen der Kirchgemeinden
Ober- und Niederbipp ein LtaaiSzuschuß von beiläufig 200 Fr.
einzogen wurde. Am Schlüsse werden die Gemeinden
aufgefordert, ihre allsälligen privairechtlichen Titel der Finanzdirektion
binnen einer gewissen Frist einzusenden, mit der Erklärung, daß
die fraglichen Beiträge sonst erloschen wären. Infolge^ statt-
gehabter Nachforschungen stellte es sich heraus, daß der Gegen-
stand in den Schulurbarien eingetragen ist; ob es aber

'
als

privairechilicher Titel, wie das erwähnte Kreisschreiben es
verlangt, angesehen werden kann, weiß ich nicht. Wenn die Ge.
meindcn juristisches Geschick genug hätten, so könnten sie aus
der mehr als hundertjährigen Uebung eine» Rechtstitel machen,
aber ich zweifle daran, daß eS ihnen gelingen werde, und so



finde ich mich veranlaßt, mich im Namen der betreffenden
Gemeinden gegen die Entziehung des Staatsbeitrages zu
verwahren und gegen die Aushebung einer seit Jahrhunderten
bestehenden Uebung zu protestire». Ferner wünschte ich vom
Herrn Erziehungsdirektor über die Vertheilung deS Staatsbci«
träges an die Mädchenarbeitsschulen Auskunft zu erhalten, indem
ich Gelegenheit hatte, mich zu überzeugen, daß dabei die Zahl
der Schülerinnen nicht in gehörigem Verhältniß berücksichtigt
werde.

Dr. Lehmann, Regierungsrath. Ich bin so frei, auf
die gestellten Anfragen zu antworten. Was vorerst die Bemerkungen

betrifft, welche Herr Furer über die Arbeitsschulen, die

Lehrmittel und die Kleinkinderschulen machte, so kann ich mich
damit einverstanden erklären. Ich gab mir denn auch Mühe,
in diesen Zweigen Ordnung zu schaffen, aber es ist für die

Schulinspektoren, welche damit beauftragt wurden, sehr schwierig,
neben der Beaufsichtigung der Schulen noch die Arbeiten zu
untersuchen. In dem bereits ausgearbeiteten Gesetze über die

Mädchenarbeitsschulen ist darauf Rücksicht genommen; eS

enthält denn auch eine Bestimmung, wonach die Aussicht über
solche Schulen durch Frauenvcreine geschehen soll. Ich hoffe,
daß später diese Schulen, die übrigens schon Bedeutendes
geleistet haben, noch mehr leisten werden. Bisher waren die

Arbeitsschulen gesetzlich gar nicht regulirt, eö bestand nur ein
Reglement. Herr Roth findet die Vertheilungsweise der Staatsbeiträge

an die Mädchenarbeitsschulen nicht billig Diese
Staatsbeiträge werden nach einer Skala verabreicht, die vor
vielen Jahren aufgestellt wurde und richten sich nach der
Besoldung der Lehrerinnen. Ist die Besoldung niedrig, so ist eS

auch der Staatsbcitrag, obschon die Schule sehr viele Kinder
zählen mag; bei höherer Besoldung ist auch der Siaatsbeitrag,
dessen Marimum 36 Fr. beträgt, etwas höher. Was die

Kleinkinderschulen betrifft, so sind sie, mir Ausnahme weniger, vom
Staate nicht zu unterstützen. Ich verfahre dabei mit großer
Vorsicht. So wies ich bei Anlaß eines Unterrichtsplanes für
eine solche Schule darauf hin, daß das Alter der Kinder für
gewisse Fächer noch nicht geeignet sei. Die Kleinkinderschulen
sind besonders in solchen Gegenden zu empfehlen, wo Kinder,
deren Eltern über Tag außerhalb deS Hauses beschäftigt sind,
eine solche Aufsicht nöthig haben; in solchen Fällen unterstütze
ich gerne. Ueber die Anfrage des Herrn Geißbühler, wie der
UnterrichtSplan aufgenommen worden sei, kann ich mich amtlich
noch nicht aussprechen. Die Kreissynoden haben sich noch nicht
alle darüber erklärt. Nach Kundgebungen der Schulsynode und
einzelner Lehrer wurde der Unterrichtsplan nicht sehr günstig

aufgenommen, namentlich wegen der Mißstimmung darüber,
daß das Besoldungswesen noch nicht regulirt ist. Deßhalb
nehme ich es den Lehrern nicht gar übel; es wurde ihnen bei
der Berathung des Organisalionsgesetzes in Aussicht gestellt,
daß das BesvldungSwesen regulirt werde. Ich habe die
Materialien dazu gesammelt und einen Entwurf ausgearbeitet, aber
seit zwei Jahren war der Große Rath ohnehin mit Geschäften
so überhäuft, daß er mit denselben nie zu Ende kam. Ich
thue in meiner Stellung, was möglich ist. Ueberdieß nahm
die Reorganisation der Kantonsschule mich über meine Kräfte
in Anspruch. Der Entwurf eines Besoldungsgesetzes wurde
von vielen Lehrern, die mehr erwartet, haben, ungünstig
ausgenommen; ich zweifle aber nicht daran, daß sehr viele finden
werden, es liege darin eine große Verbesserung der Lage der
Lehrer, wenn auch nicht in dem Maße, wie ich gewünscht hätte.
Aber man muß sich überall nach der Decke strecken, und so auch
im Kanton Bern.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
Roth wünscht Aufschluß darüber zu erhalten, wie eS sich mit
den bisher verabreichten Beischüssen deS Staates an die
Lehrerbesoldungen verhalte. In dieser Beziehung verweise ich aus
das Gesetz vom 23. Mai 18-48, nach welchem die bisher
geleisteten, durch die bestehenden Gesetze nicht begründeten Ber-
schüsse an Schulen und Schullehrer fernerhin nicht wehr
ausgerichtet werden sollen, ausgenommen diejenigen, welche aus
privatrechtlichen Titeln beruhen. Wenn nun im ehemaligen
Amte Bipp verartige Beischüsse, die nicht durch privatrechtliche
Tttel begründet werden können, vom Staate geleistet wurden,
so fallen sie nach diesem Gesetze dahin. Am nämlichen Tage
erließ der Große Rath ein solches Gesetz über die bisherigen
Lieserungen zum Dienste der Kirche. Wenn nun das Büdget
unter litt. 1 einen Kredit von 10,VW Fr. aussetzt, so hat es
damit eine andere Bewandtniß, indem es in der moralischen
Pflicht deS Staates liegi, die Lehrerbesoldungen unvermöglicher
Gemeinden zu verbessern. Das KreiSschretben der Finanzdirektion

stützt sich auf das erwähnte Gesetz. Ich empfehle Ihnen
die vorliegenden Büdgetansätze zur Genehmigung.
t '.u s, ^ °
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Für die unangefochtenen Ansätze Handmehr.
Für litt. îv nach Antrag-ches RegierungS- - ns

ratheS '"Û-t uu.7 Mehrheit. -

Für den Antrag der Staat sw i rth sch aft s-
ko m mis sivn Minderheit.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre 7. «K

tSZZ-t8s«. 5..Z.

5) Schulinspeklorate Fr. 17,800
6) Spezialanstalten: --i.'.' « s

20,000 a. Rormalanstalt in Münckenbuchsee und PräparanMsMfe Fr. 24,000
11,340 6. „ „ Pruntrut lfür Katholiken).. : s -.Zji i.».„ 12,000
5,430 p c. Lehrerinnensem-inar tss, Hinhelbank '-«-IS zu ^

> Ä, 6,000
978 <1. Für Bildung von Lehrerinnen im Jura „ 3,000
434 47'.-- „ reformirler französischer und katholischer deutscher Lehrer „ 2,000
388 D '

WiederholungS« und Fortbildungskurse -

14/977 g. Taubstummenanstalt in FricniSbcrg
' '

,'>? 7 äHA'.'.u.
1,980 6 Für Bildung taubstummer Mädchen ,...-.7'...' 7 / 4«»

s,'r. Fr.'- .-65,740

Die Ansätze unter den Ziffern 5 und 6 werden ohne Einsprache genehmigt. ^ ' " - '

Tagbtatt des Gioßen Rathes t85S. îì



Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tSàS-l85S.
7) Synodalkosten:

595 Taggàr und Druckkosten ic.

Summe

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Bei Ziff. 7

beantragt die StaatSwirthschaftskommission eine Revuklion von
3t)i) Fr. Ich stelle den Entscheid darüber der Versammlung
anheim.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommission.
Da Herr Regierungsrath Brunner so gefällig war, den Antrag
der StaatSwirthschaftskommission mitzutheilen und derselbe aus
seinem Munve günstiger aufgenommen wird, so habe ich nichts
zu bemerken.

Dr. Lehmann, Regierungsrath. ES tst mir leid, daß

Herr v. Gonzenbach meine Bemerkung bei einem frühern Ansätze

so übel aufgenommen hat, sie war nicht so bös gemeint. WaS
den Ansatz für Synodalkosten betrifft, so möchte ich denselben

auS bereits angegebenen Gründen festhalten. Aus diesem
Ansätze werden die Taggelder der Vorsteherschaft der Schulsynode
bestritten, die alle Gesetze und Maßregeln, welche auf dle

Organisation des Schulwesens Bezug haben, vorzuberaihen hat.
Wird der Ausatz revuzirl, so ist ein Defizit zu befürchten. Ich
möchte Sie um so mehr bitten, den Ansatz stehen zu lassen, als
bereits sich die Ansicht geltend gemacht hat, daß auch eine

Reiseenischädigung für die Synodalmitglieder billig sei. ES

müßte einen peinlichen Eindruck machen, wenn in diesem
Momente das Wenige, was für die Schulsynode ausgesetzt wird,
noch herabgesetzt würde. Dagegen zeige ich Ihnen an, daß

bei Ziff. 3 litt, a (Lehrerpensionen) eine Ersparnis von 1420 Fr.
gemacht werden kann, weil ein penstonirter Lehrer ver frühern
Industrieschule, Herr Faure, gestorben ist.

Jmobersteg. Ich ergreife zu Gunsten des vorliegenden
Ansatzes das Wort, da größteniheilS Lehrer, die karg besoldet

sind, in der Schulsynode sitzen, und bei den größten
Entfernungen ganz unentgelblich die Reise nach Bern unternehmen
müssen. Das ist ein Grund, warum viele tüchtige Lehrer von
der Synode ausgeschlossen sind. Sie erhalten nicht nur kein

Taggeld, auch keine Reiseenischädigung, so daß sie aus ihrem

„ 1,000

für die Direktion der Erziehung Fr. 685,470

Gelde leben müssen. Wenn man auch nicht Taggelder aussetzen

will, so sollte man doch eine billige Reiseentschädigung bewilligen.

Dem Staate erwachsen daraus keine großen Kosten, da
die Schulsynode im Jahre gewöhnlich nur einmal, höchstens
zweimal zusammenkommt, wenn die Erziebungsdirektion im
Falle ist, ihr Gutachten einzuholen. Die Behörde sollte sich

daher nicht widersetzen, den Synodalmitgliedern eine billige
Reiscentschädigung zu bewilligen. Ich stelle deßhalb den Antrag,
den Büdgetansatz unter Ziff. 7 um 500 Fr. zu erhöhen.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Ich
habe mich über diesen Punkt bereits bei dem Büdgetansatze für
die Kirchensynode ausgesprochen. Bis dahin wurde die Schulsynode

fleißig besucht, ohne daß die Mitglieder derselben eine

Entschädigung erhielten. Die Lehrer freuen sich, zeitweise in
Bern zusammenzukommen und sich über Schulangelegenheiten
zu besprechen, und cS läßt sich ausführen, ohne daß eine neue
Ausgabe im Budget dekretirt werden muß. Ich möchte Sie
warnen, ohne dringende Nothwendigkeit neue Ausgaben zu
beschließen. Eine Erhöhung von 500 Fr. würde in keinem

Falle genügen Die Synode besteht auS 120 Mitgliedern;
nehmen Sie eine durchschnittliche Entschädigung von 10 Fr.
an, so haben Sie schon eine Ausgabe von 1200 Fr. Ich
empfehle Ihnen den Ansatz unverändert zur Genehmigung.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom-
misston bemerkt, daß die beantragte Reduktion ihren Grund
lediglich darin habe, daß die Kommisston den Büdgetansatz von
1000 Fr. mit dem nur Fr. 595 betragenden Durchschnitte
verglich und ihr keine Motive zu einer solchen Erhöhung
vorlagen.

Abstimmung.

Für Ziffer 7 nach Antrag deS RegierungS-
ratheS 63 Stimmen.

Für mehr oder weniger Minderheit.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

«SS3—tss«.

VA. Direktion des Militärs.

1) Verwaltungsbehörden.
u. Kosten deS DircktorialbüreauS.

5,147 Besoldungen des ersten und zweiten Sekretärs
6,917 Büreaukosten, Kopistenlöhne, Abwart, Drucksachen und Materialien

Fr. 4,900
8,500

Herr Berichtersta tter der StaatSwirthschaftskommission.
Der Kommtsstonalbericht enthält hier folgende Stelle: „Bet
Rubrik VI. Militärdirektion muß sowohl bei den Büreaukosten
deS DirektorialbüreauS als des KriegSkommissariatS eine
Reduktion von je Fr. 500 beantragt werden, weil dieselben un-
verhälinißmäßig hoch erscheinen. Bet diesem Anlasse muß die
StaatSwirthschaftskommission sich im Allgemeinen dahin auS-
sprechen, daß bezüglich der Büreaukosten in allen Administra-
tionszweigen größere Ausgaben gemacht werden, als es wohl

Fr. 13,400

die strikte Nothwendigkeit erheischt, welchem Uebelstande in
Zukunft gesteuert werden sollte." Die StaatSwirthschaftskommission

erfüllt auch hier ihre Pflicht, indem sie Ihnen Ersparnisse

vorschlägt. Wenn Sie nicht darauf eingehen wollen, so

ist es ihre Sache. Sie sehen z. B., daß die Durchschnittsumme
der Büreaukosten, Kopistenlöhne, Drucksachen und Materialien
Fr. 6917 beträgt, daß aber der Büdgetansatz bereits aus
Fr. 8500 gestiegen ist. Die Kommission will auch hier billig
sein und den veränderten Verhältnissen Rechnung tragen, aber
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sie glaubte, das Budget gehe zu weit, und schlägt Ihnen
deßhalb eine Reduktion vor. Unter allen Ausgaben sind die

Büreaukosten diejenigen, welche am wenigsten fruchtbringend
sind. Die Staatskanzlet ist im Vergleiche mit den Staats»
kanzleien anderer Kantone karg behandelt, während die Büreaukosten

der Direktionen im Vergleiche zu denjenigen anderer
Kantone hoch stehen.

Karlen, Regierungsrath. Man muß hier wohl
unterscheiden, daß bei der Militärdirektion die Drucksachen viel mehr
kosten als bei jeder andern Direktion, namentlich war dieß im
letzten Jahre der Fall, so daß der gewöhnliche Kredit dafür
nicht hinreichte. Ferner kommt der Umstanv in Betracht, daß
die Besoldung der Büreauangestellten erhöht wurde. Ich ersuche

daher die Versammlung, die vorliegenden Büdgetansätze unverändert

zu genehmigen.

Herr Berichterstatter des Regierungsraths. Woher
die StaatSwirthschaftSkommission den Grund für die Behauptung

nimmt, daß die StaatSkanzlei gegenüber den Kanzleien
der Direktionen karg gestellt sei, weiß ich nicht. Der Regte-
rungsrath hat mit Rücksicht auf die veränderten Verhältnisse
die Besoldungen der sämmtlichen Büreauangestellten erhöht.

Er ging dabei so weit, als es seine Kompetenz gestattete. Bei
diesem Anlasse wurde auch die Staatskanzlei eingeladen, ihre
Vorschläge zu machen, und sie wurden berücksichtigt, wie
diejenigen der Direktionen. Daß man nickt jeder gab, waS sie

wünschte, ist begreiflich, wie es auch beim Büdget nicht
geschehen kann. Ich darf Namens des Regierungsrathes erklären,
daß wir mit der StaatSkanzlei zufrieden find, und sie wird
auch nicht zu klagen haben.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission

bemerkt, daß seine Bemerkung bezüglich der Büreaukosten
der StaatSkanzlei und der Direktionen vom Herrn Berichterstatter

deS RegierungSratheS nicht richtig verstanden worden
sei und verweist auf das Gesagte, bei welchem er unter Hin-
Wellung auf das Büdget deS Kantons Zürich beharrt.

Abstimmung.

Für den unangefochtenen Ansatz Handmehr.
Für den Ansatz der Büreaukosten nach Antrag

des Regierungsrathes 42 Stimmen.
Für dessen Reduktion auf Fr. 8000 53 „

Durchschnitt
der letzten ä Jahr«

tSSS—l8S6.

2,600
545

2,761
1,310

4.019

433

1,60»
124

9,609

25,031

5,201

K. Kriegskommissariat.
Besoldung deS Kriegskommissärs

„ ,/ HolzmagazinaufseherS
Kr. 2,600

» 545

Fr. 3,145
Büreaukosten, Kopistenlöhne, Abwart, Drucksachen, Materialien und Porti „ 3,500

Fr. 2,300

„ 1,800
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KleidungSmagazin, Aufsicht und Besorgung

c. ZeughauSverwaltung.
Besoldung deS Verwalters mit freier Wohnung

„ „ Buchhalters

Büreaukosten, Kopistenlöhne, Schreibmaterial

ck. Oberfeld- und GarnisonSarzt.
Besoldung desselben

Büreaukosten

e. Kreisbehörden.
1) Entschädigungen und Taggelder,

s. Bezilkskommandanten;
1) Ordentliche Entschädigungen für die Militäradministration:

An 16 Kommandanten 40 Taggelder à Fr. 6 Fr. 3,840
2) Taggelder für Musterungen, Inspektionen ic.

An 16 Kommandanten 30 Taggelder à Fr. 12 „ 5,760

d. An Jnstruktoren, laut Dekret vom 8. März 1353:
Für die Administration nach 8 6a Fr. 11,000

» „ Instruktion nach 8 6 6 an 230 Jnstruktoren
auf 40 JnstruktionStage, jedem 40 Taggelder à Fr. 1.50 „ 16,300

2) Wiederholungskurse.
a. An 3 Bezirkskommandanten auf 17 Tage, Sold à Fr. 6 Fr. 316
b. An 140 Jnstruktoren auf 17 Tage, Sold à Rp. 150

und Verpflegung à Rp. 60 » 4,

1. Kriegsgerichte.
Taggelder der Mitglieder, Sekretariat, Zeugengelder ?c.

2,000

Fr. 4,100
500

Fr. 1,600

„ 150

Fr. 8'645

Fr. 4,600

Fr. 1,750

Fr. 9,600

Fr. 27,800

Fr. 5,314

Fr. 43,214

1,000



Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
bemerkt, daß bei der Entwerfung des BüdgetS irrigerweise die

frühere Besoldung des Hvlzmagazinaufsehers mit Fr, 545
ausgesetzt wurde, während der RegierungSrath dieselbe unterm
4. November abhin auf Fr. 8?0 erhöhte, so daß nachträglich
eine Erhöhung des betreffenden Ansatzes um Fr. 325 berich-

tigungSweise beantragt wird. Im Ucbrigcn werden die

vorliegenden Büdgetansätze zur Genehmigung empfohlen.

Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission

wieberholt hier den Antrag, die Büreaukosten des

Kriegskommissariats von 3500 Fr. auf 3000 Fr. zu reduz.iren,
da der Durchschnitt der letzten vier Jahre nur Fr. 2761
betrage, und fügt die Bemerkung bei, daß die Erhöhung der

Besoldung des 'Holzmagazinaufsehers um 325 Fr. etwas
auffallend sei.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
erwiedert auf die letzte Bemerkung, der Regierungsrath habe sich

bei der Besoldungserhöhung der Angestellten, und zwar innerhalb

seiner Kompetenz, auf Rücksichten der Billigkeit gestützt

und den Umständen nach reiflicher Ueberlegung Rechnung ge¬

tragen in dem Sinne, daß die Besoldung von Angestellten,
welche bereits ordentlich besoldet waren, nicht viel erhöht
wurde, während solche, die bisher allzukarg behandelt waren,
wie der in Frage stehende Aufseher, etwas mehr erhielten.

Der Herr Ber ichterst alter der Staatswirthschaftskommission

widersetzt sich der Besoldungserhöhung des Holzmaga-
zinaufsehcrS nicht, indessen hält er an der Ansicht fest, daß die
plötzliche Erhöhung um die Hälfte, während der betreffende
Angestellte Jahre lang mit einer Besoldung von 545 Fr. vorlieb
genommen, etwas auffallendes habe, und macht auf die
möglichen Konsequenzen aufmerksam, wohin es führen würde,
wenn alle Schulmeister des Landes sich auf dieses Beispiel
berufen würden.

Abstimmung.
Für die unangefochtenen Ansätze Handmehr.
Für die Büreaukosten des Kriegskommissariats

nach Antrag des Regierungsrathes Minderheit.
Für deren Reduktion auf 3000 Fr. Mehrheit.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t»53-t8SK.

2) Kleidung, Bewaffnung und Rüstung der Miliztruppen,
s. Kleidung.

117,568 Neue Kleidung an die einzuberufenden Rekruten aller Waffen und Repa¬
rationen im Kleidungsmagazin Fr. 131,088

6. Bewaffnung.
5,543 Stutzervergütungen an 95 Scharfschützen à Fr. 50 Fr. 4,750

Kosten der Stutzerprüfungen „ 250

„ 5,000
c Rüstung.

596 Vergütungen an zu Offiziers beförderte Unteroffiziere (Waffen und
Distinklionszeichen) „ 1,000

Herr Berichterstatter des RegierungsratheS. DaS
ursprüngliche Büdget der Militärdirektion enthält bedeutend

höhere Ansätze als diejenigen, welche hier vorliegen, indem der

Regierungsrath wenigstens thcilweise die Anträge der
Finanzdirektion genehmigte. Man fand, es können 500 Kaputröcke
gestrichen werden, weil letztes Jahr 4000 neue angeschafft
worden sind. Der Herr Militärdirektor bemerkte indessen, daß

diese Anschaffung ohnedieß nöthig gewesen wäre, daß ebensoviel
alle unbrauchbare Kapüte aus den Magazinen verkauft worden
seien. Ferner wurde ein Kredit von 1600 Fr. zu Anschaffung
solidem TuchcS für das Militär aufgenommen, weil das bisher

verwendete schnell Unreinigkeitcn auffing und dadurch zu
Grunde ging. Ein anderer Ansatz von 3000 Fr^ ist zur
Anschaffung von Hosen für ärmere Rekruten bestimmt. Ich
empfehle Ihnen die Ansätze, wie sie nun modifizirt vorliegen, zur
Genehmigung. ,î ^

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Hier habe ich Ihnen folgendes aus dem Kommissionalberichte
mitzutheilen: „Bei Ziffer 2, a kann die Staatswirthschafts-
kommission durchaus den gegenüber dem vorigen Jahre um
Fr. 6088 erhöhten Ansatz nicht gerechtfertigt finden, indem bei

Anlaß des Preußenfeldzuges im letzten Jahre bedeutende

Anschaffungen» sowohl in Kapüten als andern Kleidungsstücken
gemacht worden sind, so daß dieses Jahr kein so großer Bedarf
mehr nöthig sein kann Sie beantragt deßhalb eine Reduktion

Fr. 137,083

des Ansatzes von Fr. 131,083 auf Fr. 125,000, wie voriges
Jahr. Wenn irgendwo, so könnten im Kleidungswescn
Ersparnisse gemacht werden, indem Kleidervorräthe, wenn sie im
Magazin nicht gehörig besorgt werden, meist schnell verderben.
Der Kanton Bern hat in dieser Richtung schon traurige
Erfahrungen gemacht, die ihn veranlassen sollten, rückstchtlich neuer
Anschaffungen vorsichtig zu sein." Wenn Sie den Durchschnitt
zu Rathe ziehen, so sehen Sie, daß derselbe in den letzten vier
Jahren 117,568 Fr. beträgt. Das Kontingent dcS Kantons
ist seither nicht vermehrt worden. Sie haben also ungefähr
gleichviel Leute zu kleiden, wie vorher. Schon von diesem
Standpunkte auS sollte man glauben, eine kleinere Summe
sollte ausreichen. Ein anderer Grund liegt darin, daß letztes
Jahr eine sehr bedeutende Anschaffung stattgefunden hat. Die
Staatswirlhschaftskommissivn glaubte daher, man solle sich auf
das Nöthige beschränken, und empfiehlt Ihnen die beantragte
Reduktion zur Genehmigung.

Karlen, Regierungsrath (nachdem er das Spezialbüdget
verlesen). Der Regierungsräth reduzirte die Ansätze der
Militärdirektion nicht deßhalb; weil er Zweifel in die Richtigkeit der

vorgelegten Berechnungen gesetzt hätte, sondern weil er fand,
eS sei von der Anschaffung der 500 Kaputröcke zu abstrahiren.
Wenn ich die Durchschnittsummen des Büdgets in's Auge
fasse, so komme ich zu der Ansicht, sie stützen sich nur auf die
jeweiligen Büdgetansätze, nicht auf die wirklichen Ausgaben.



Jahrx. lang belief sich die Ausgabe in diesem Zweige bei

mäßigen Anschaffungen auf 130,000 Fr. Es ist nicht vorzusehen^

daß wir dieses Jahr weniger Rekruten zu kleiden haben
werden. Wenn nun die Kleider dazu noch höher im Preise
zu stehen kommen, so sehe ich nicht, wie man mit einer geringern

Summe ausreichen kann. ' Der Kanton Bern hatte bisher
große Militärlastcn, er konnte sie auch tragen. Seine Truppen
sind nicht besser gekleidet als diejenigen anderer Kantone. Ich
stellte daher den Antrag, einen Persuch mit befserm Tuche zu
machen. Sodann schlug ich auch einen besondern Ansatz vor
zu einer eingreifenden Aenderung in der Kleidung der Infanterie.

Wir halten letztes Jahr Gelegenheit zu beobachten, in
welcher schlechten Kleidung der Infanterist oft erschien, so daß
man bei kaltem Wetter Soldaten in Zwtlchbcinkleivern sah.
Kann der Staat dieß gegenüber dem Unbemittelten verantworten,

während man mittels eines Kredites von 1500—2000 Fr.
dem Uebelstande abhelfen könnte? In der Mehrzahl der
Kantone besteht diese Einrichtung, w'r haben sie auch bei den

SpezialWaffen, bet der Infanterie dagegen noch nicht. Ich
halte sehr darauf, daß Sie diese Ansätze genehmigen möchten.

Trachsel unterstützt den Antrag der Staatswirthschafts-
îommisston und zwar mit Rücksicht auf die Erklärung des

Herrn Militärdirektors selbst, daß letztes Jahr 130,000 Fr.
für Kleidung des Militärs ausgegeben worden seien, so daß der
Sprechende dafürhält, man sei es dem Lande schuldig, dieses

Jahr eine weniger große Summe dafür zu verwenden und
namentlich 500 Kaputröcke weniger anzuschaffen.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes erklärt,
daß 500 Kaputröcke wirklich abgezogen seien.

v. Wattenwyl zu Rubigen anerkennt das Streben der
Staatswirthschaftskommission, Ersparnisse zu machen, unterstützt
aber den Vorschlag des RegierungSratheS mit der Bemerkung,
daß man eher darauf halten sollte, weniger Soldaten zu haben,
und sie dann recht zu kleiden. Ferner wird auf die mangelhafte

Bekleidung mancher Reservebataillone im letzten Fcldzuge
hingewiesen.

Ganguillet erklärt, daß er auch für das Sparen, aber
entschieden der Ansicht sei, daß die Rekruten recht gekleidet
sein müssen, und unterstützt die von der Militärbirektion
eingeführte Neuerung, den armen Rekruten statt Zwilch., Tuchhosen
zu verabfolgen, namentlich auch aus Gesundheitsrücksichten.
Nur steht der Redner es nicht gern«, daß mit den Spezial-
waffen der Anfang gemacht werden soll, um nicht abermals
der Ansicht Raum zu geben, als läge darin neuerdings ein
Borzug für sie.

Jmoberfteg erwiedert gegenüber der im Kommissionak-
bericht enthaltenen Bemerkung, daß der Kanton Bern in Betreff
der Aufbewahrung von Kleidern in Magazinen schon traurige
Erfahrungen gemacht habe, diese Erfahrungen seien meistens

Folge einer schlechten Oekonomie gewesen, welche darin bestand,

daß man in gewöhnlichen Zeiten kleine Vorrâthe batte, und
dann im Momente der Roth plötzlich große Anschaffungen um
jeden Preis machen mußte; so zur Zeit unmittelbar vor dem

AuSbruche des Sondcrbundskrieges. Nach dem Gesetze sollten

AuSzug, Reserve und Landwehr gehörig ausgerüstet werden;
das letzte Jahr habe jedoch bewiesen, daß die Reserve kaum

gehörig gekleidet und ausgerüstet sei, geschweige die Landwehr.
Man scheine sehr schnell zu vergessen, daß letztes Jahr die

Eristcnz des Vaterlandes, die Sicherheit der gesetzgebenden

Behörde selbst von den Wehrmännern abhing, welche mitten

Tagblatt des Großen Rathes tLSL.

im Winter an die Grenze marschirten und sich allen Strapayen
aussetzen mußten. Der Redner ersucht daher die Versammlung,
in diesem Zweige nicht zu markten, sondern die Vorschläge des

Regierungsralhes zu genehmigen.

v. Erlach erwiedert Herrn Ganguillet, daß die SpezialWaffen

sich ihrer verschiedenartigen Zusammensetzung wegen sehr

gut eignen, um die erwähnten Versuche bezüglich des Tuches
vorzunehmen.

Aebi erklärt, unter der Voraussetzung, daß für die Klei,
dung wirklich eine Summe von Fr. 131,088 nothwendig und
dieses Jahr nicht billigere Preise zu erwarten seien, zu den
vorliegenden Büdgetansätzen stimmen zu können.

Ten scher macht die Versammlung aufmerksam, daß es

nicht der Große Rath von Bern sei, welcher die Zahl der
einzuberufenden Rekruten bestimme, sondern die BundeSbehörden,
an deren Weisungen der Militärdirektor gebunden sei, so daß
es hier nichts nütze zu markten, weßhalb der Sprechende dle
Ansätze unterstützt, wie sie vorliegen.

Der Herr Berichterstatter des Negierungsrathes erklärt,
daß er sich sehr gerne eine Reduktion auf dem Militärbüdget
gefallen ließe, daß eine solche aber nach dem Spezialbüdget
nicht wohl möglich sei, wenn man die Mannschaft gehörig
kleiden wolle.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom-
imfsion hält trotz der ihn bekämpfenden Kavallerie, Infanterie
und Artillerie am Kommissionalantrage fest und zwar wesentlich
aus folgenden Gründen. Vorerst sei es zweifelhaft, ob die
einberufene Mannschaft vollzählig einrücken werde. Der Staat
mache also Ankäufe zu Vorräkhen, und wie es sich mit deren

»Aufbewahruug verhalte, sei bereits gezeigt worden. Die Staais-
wirlhschaftskommission wolle die Soldaten recht kleiden, und
wenn man sie an die Armee erinnere, welche letztes Jahr zum
Schutze des Vaterlandes an die Grenze marschirle, so erinnert
der Sprechende daran, daß sich bei jener Armee manches
Bataillon befand, das sich selbst kleidete; so das ganze Kontingent
des Kantons Waadt. Die Kommission hält sich an das
durchschnittliche Bedürfniß der vorhergehenden Jahre und hält dafür,
daß Angesichts der bedeutenden Anschaffungen des letzten Jahres
ein Kredit von 125,000 Fr. genügen sollte, da dieser um 8000 Fr.
höher sei als die Durchschnittsumme der letzen vier Jahre. Damit

könne der Kanton Bern seinen Wehrpflichten gegenüber der
Eidgenossenschaft genügen, wie es früher bei einem kleinern
Kredite möglich gewesen sei.

Abstimmung.
Für die nicht bestrittenen Ansätze Handmehr.
Für litt, u nach Antrag des Regierungsrathes

71 Stimmen.
Für den Antrag der Staatswirthscha ftS-

kommission 13 ^

12
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tssz-tsss.

339

8.120

20.047

77.059

62.532

3) Unterricht der Truppen.
2. Theoretische Militärschule.

Militärbibliothek
b. Presche Militärschule.

1) JnstruktionSoffiziere und JnstruklionSkorpS.
». Oderinstruktor mit Reilpferv
6. Erster Gehülfe
c. Zweiter Gehülfe
6. Garnisonsadjutant und für Komptabilität

Fr. 350

Fr. 3,530
2,200
1,700

» 1,450

11,082
4,397

15,600

3,586
480

e. JnstruktionskorpS (20 Man»).
Kleidung, Besoldung und Verpflegung, Holz und Licht

2) Sold und Verpflegung der zur Instruktion einzuberufenden Truppen.
Kadetten, Depot, Tambouren, Trompeter, Korpsarbeiter, Jnfanterierekruten mit
EadreSmannschaft von je vier Bataillonen auf 24 Tage Unterricht

3) Wiederholungskurse.
». Infanterie deS Auszugs und der Reserve
6. Scharfschützen des Auszuges (Schießübungen in den Bezirken) 5 Kompagnien

Nr. 1, 9, 27, 29 unv 33 auf zwei Tage ohne CadreSvorübung, Sold und
Gemeindsverpflegung:c.

c. Scharfschützen der Reserve (Schießübungen in den Bezirken) 1 Kompagnie (Nr.
49) auf zwei Tage ohne CavreSvorübung, Sold und Gemeindsverpflegung rc

<1. PferdeschatzungSkosten, Abschätzungen, Fuhrungen von Kaputröcken, Kleidern,
Lanvenischädigungen, Schießeinrichtungen, Medizinalkosten, Waffenrcparaturen tc.

4) Eidgenössische Militärschulen
BesammlungS- und EntlassungSkvstcn

5) Munitionsverbrauch
6) Pferdemiethe.

Für die Artillerierekruten, Feld- und Parkartillerie, mit Geschirrvcrgütung
Für den ArtilleriewiederholungskurS (Auszug und Reserve)
Für die Korpsarbeiler der Kavallerie (Rekruten und WieberholungSkurse)
Honorar für Pferbeschätzer der Kavallerie unv Artillerie

7) Ausbesserungen, Fuhrungen, Mielhzinse rc.
8) Schützenwesen.

Beiträge zu Schützenhausbauten, Ehrengaben, Schießprämien an Militärs :c.

8,830

22,000

85,000

80,000

12,000
8,000

18,000

3,000

5,000

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Auch bei,
dieser Rubrik nahm der RegierungSrath bedeutende Reduktionen

vor. So verlangte die Militärdirektion für Sold und
Verpflegung der zur Instruktion einzuberufenden Truppen einen

Kredit von 100,000 Fr. Dieser Ansatz ist nun auf 85,000 Fr.
reduzirt. Für die Wiederholungskurse wurde ein Kredit von
103,000 Fr. verlangt; hier finden Sie 80,000 Fr. dafür
ausgesetzt. Judessen wurde nachträglich angezeigt, daß im Laufe
dieses Jahres die sämmtlichen fünf Dragonerkompagnien laut
Beschluß deS BundeSrathes einen Wiederholungskurs zu machen
haben, während bei der Entwerfung des Budgets nur auf drei
Kompagnien Bedacht genommen wurde. Der Ansatz fur die

eidgenössischen Milträrschulen wäre daher nachträglich um
1400 Fr. zu erhöhen; ich stelle Namens des RegierungSratheS
diesen Antrag. Der Ansatz für Pferdemiethe wurde gegenüber
dem letztjährigen Bridget um 3000 Fr. erhöht und zwar infolge
eingetretenen Steigens der Preise. Bei Ziffer 8 (Schützcnwesen)
finden Sie zwar nur einen Durchschnitt von 480 Fr., aber die
Militärdircktion verlangt einen Kredit von 5000 Fr., indem sie

sagt, das Schützenwesen sei im Kanion Bern sehr vernachläßigt
worden und könne neben demjenigen anderer Kantone nicht
mehr bestehen, während es früher, als noch AmtSschützengcsell-
schaffen bestanden, die sich jährlich versammelten, besser damit
gestanden sei. Der Herr Militärdirektor beabsichtigt nun, diese

Gesellschaften neu zu organisiren, wozu er aber einen Kredit
von 5000 Fr. nöthig hat. Der Regierungsrath fand den
Vorschlag gerechtfertigt und ich empfehle Ihnen die Ansätze dieser
Abtheilung zur Genehmigung.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommisflon.
Auch bei dem Ansätze für die Wiederholungskurse beantragt die

Staatswirthschaftskommission eine Reduktion von Fr. 80,000
auf Fr. 75.000, weil bei den letztes Jahr stattgefundenen AuS-
märscheu tue Einberufung von Bataillonen füglich reduzirt werden

kann. Ich frage Sie selbst, ob der letztjährige Winterfeldzug

nicht wenigstens so viel genützt hat als ein Wieder-
holungskurS? Ich glaube, er habe mehr genützt. Seither ist
ein Grund mehr zur Reduktion eingetreten. Sie haben
vernommen, daß statt eines thurgauer Bataillons, welches ursprünglich

dazu bestimmt war, den Truppenzusammenzug an der Lu-
ziensteig mitzumachen, aber auf die Verwendung der thurgaui-
schen Regierung davon enthoben wurde, nun ein bernisches
Bataillon dorthin marschircn muß, so daß die vorgeschlagene
Ersparniß ganz gerechtfertigt ist.

Tscharner zu Kehrsatz spricht den Wunsch aus, daß bei
der Entwerfung des BüdzetS bet den hohen Ansäßen mehr
Details angegeben werden möchten, als dieß im gedruckten
Entwürfe geschah, damit die Mitglieder der gesetzgebenden
Behörde sich ein Urtheil über die Verwendung der bewilligten
Summen bilden könne».

Karlen, Regierungsrath, bemerkt, daß im Jahre 1853
11 Bataillone Wiederholungskurse bestehen sollen Die Militärdircktion

ging von der Ansicht aus, daß die 3 Bataillone, welche
dem Truppenzusammcnzuge von Uvcrdon beiwohnten, dieses
Jahr nicht mehr einberufen werden sollen, und erwartet von
den Bundesbehörden, daß sie es zugeben werden. Dagegen
wünscht die Direktion, daß von den 8 Reservebataillonen jährlich
4 auf einige Tage einberufen werden. Endlich spricht der
Redner sein Bedauern darüber auS, daß er im Regicrungsraihe
mit dem Vorschlage, den früher für daS Schützenwesen be-



willigte» Ansatz von 10,000 Fr. a W. aufzunehmen, nicht
durchringen konnte, da man mit einem Kredite von 5000 Fr.
im Ganzen nicht viel, wohl aber in einzelnen Bezirken etwas
bewirken könne. ^

v. Büren erklärt, daß er auch hier sich nicht für die von
der StaatSwirthschastskommission vorgeschlagene Reduktion auS«
sprechen könnte, und wünscht, daß bei den Schießübungen auch
die Infanterie berücksichtigt und namentlich auf die Anschaffung
verbesserter Waffen Rücksicht genommen werde.

Ganguillet geht von der Ansicht auS, daß der Fehler,
welcher in den zu großen Militärkosten deS KantonS seinen
Grund habe, nicht der Militärdirektion zugeschrieben werden
könne, sondern an der Bundesversammlung liege, welche dem
Kanton Bern 10 Bataillone aufgedrungen habe. ES sei daher
zu wünschen, daß der Herr Militärdirektor in seiner Stellung
als Mitglied deö Nationalrathes auf eine Reduktion der
Militärkosten hinwirke. Im Uebrigen kann der Redner zu einiger
Reduktion in der vorliegenden Abtheilung stimmen.

v. Er lach wünscht zu vernehmen, warum unter der Ab«
theilung der Wiederholungskurse die PserdeschatzungSkosten und
die Abschätzungen erscheinen, und macht auf die sehr unbillige
Weise aufmerksam, in welcher die Pferdeschatzungen vorgenommen

werden, worin der Sprechende allerdings einen Grund
erblickt, warum die berittene Mannschaft so schwer zu rekru-
tiren sei.

Karlen, Regierungsrath, erwiedert auf die Anfrage deS

Herrn v. Erlach, daß die Ausgaben für Pferdeschatzungen,
Abschätzungen rc. auch früher einen Bestandtheil deS unter
Ziffer 3 ausgesetzten Kredites ausmachten. Der Redner
bedauert, daß dem Wunsche deS bernischen Kavallerieoffizierkorps,
die Mannschaft nur alle zwei Jahre, dann aber auf 14 Tage,
einzuberufen, nicht besser entsprochen wurde, denn ein Wieder-
holungSkurS von wenigen Tagen bei schlechtem Wetter könne
den Zweck nicht erreichen.

Steiner wünscht ebenfalls, daß über die Verwendung
des für die Wiederholungskurse ausgesetzten Kredites nähere
Angaben gemacht werden, und spricht die Erwartung aus,
die Bundesbehörden werden mit Rücksicht auf die Leistungen
Berns bei der Okkupation Neuenburgs, beim Truppenzusam«
menzug von Averdon und im Grcnzfeidzuge dieses Jahr nicht so

streng gegen den Kanton sein. Sodann möchte der Sprechende
wissen, wie man den für das Schützenwesen ausgesetzten Kredit
zu verwenden gedenke, indem er von der Ansicht ausgeht, daß
die Amtöschützengesellschaften zur Zeit ihrer Einrichtung wohl

gute Dienste geleistet haben, daß eS aber gegenwärtig, wo die
Instruktion unter der Leitung der eidgenössischen Behörden
verbessert worden, nicht mehr am Platze wäre, den
Scharfschützen, unter ganz veränderten Verhältnissen, den Eintritt in
jene Gesellschaften zuzumulhen, namentlich mit Rücksicht auf die
vielen Opfer, welche diese Waffengattung sonst zu bringen
habe. Dafür aber sollte man den Schützengesellschaften einen
größern Beitrag an ihre Bauten und größere Ehrengaben auS
dem fraglichen Kredite verabreichen.

Karlen, Regierungörath, antwortet den zwei vorhergehenden

Rednern mit Verlesung deö SpezialbüdgetS der
Militärdirektion.

Im ob erste g erinnert die Versammlung, daß der früher
durch ein Gesetz in seinem Marimum bis auf 6000 Fr. a. W.
festgesetzte StaalSbeitrag an das Schützenwesen in den fünfziger
Jahren beträchtlich reduzirt worden, und hält es ebenfalls für
nothwendig, daß der Staat für daS Schützenwesen mehr leiste,
um dasselbe wieder auf die frühere Stufe zu erheben. Bei
der Verwendung des Kredites hätte die Militärdirektion
Sachverständige zu Rathe zu ziehen.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes erklärt,
dafür sorgen zu wollen, daß künftig unter Ziffer 3 nicht nur
die Gesammtsumme deS bewilligten Kredites, sondern auch die
einzelnen Posten im Büdget angegeben werden.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschastskommission

beharrt bei dem gestellten ReduktionSantrage mit
Bezugnahme auf die bereits entwickelten Motive, und erklärt, die
Kommisston habe sich der Erhöhung des Kredites für daö
Schützenwescn deßhalb nicht widersetzt, weil man ihr erklärte,
die bernischen Schützen hätten bei den letzten Schießübungen
gar nicht mehr den Rang behauptet, den sie früher eingenommen;

eS sei daher durchaus nöthig, etwas mehr in diesem
Zweige zu thun.

Abstimmung.
Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für den Ansatz unter Ziffer 3 (Wiederholungskurse)

nach Antrag des RegierungSratheS Minderheit.
Für dessen Reduktion auf 75,000 Fr. Gr. Mehrheit
Für den Antrag des Herrn Berichterstatters

des Regierungsrathes (Erhöhung des Ansatzes
für die eidgenössischen Militärschulen um
Fr. 140(1) Handmehr.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

«SSZ-lsss.

4) Garnisonsdienst in der Hauptstadt.
2.030 «. Musik.

1) Gehalt des Kapellmeisters Fr. 870
2) Beiträge an Musikkassen rc. „ 1.130

d. Kasernenaml.
10,749 Befoldungen: des Kaserneninspektors, mit freier Wohnung Fr. 1,000

deS Handlangers und GcfangcnwärlerS s 730

Fr. 1,735
Materielles: Anschaffung, Unterhalt von Effekten, Unterwaschung, Taglöhne,

Beheizung und Beleuchtung ^ 10,000

Fr 2,000

11,735
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tSZS-<8S6.

1,633 c. Wachtposten und Militärgebäude.
Wachtposten, Beheizung, Beleuchtung, Unterhalt der Effekten. Militärgebäude, Unterhalt

derselben, JlluminationSanlage Fr. 2,660
4,466 6. Gesundheitspflege.

Besoldungen beS Unterarztes und des AbwärterpersonalS, Arzneien, Verpflegung und
Unterhalt der Spezialeffekten „ 5,666

Der Herr BerichterstatterdeS Regierungsrathes bemerkt, Die Büdgetansätze unter Ziffer 4 werden ohne Einsprache
daß der Ansatz für Materielles gegenüber dem letztjährigen genehmigt.
Büoget um 2666 Fr. erhöht wurde, weil neue Bettdecken
angeschafft werden müssen.

Durchschnitt
der letzten 1 Jahre

äS5Z-t8S6.

46,378

31,424

5) Zeughausverwaltung.
a. Ordentliche Unterhaltung der Anstalt Fr. 46,936

Abzuziehen: das muthmaßliche Einnehmen vom Zeughausverkehr „ 16,936-

b. Neue Anschaffungen
Fr.

»,

36,666
56,666

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes erklärt,
daß die Militärdirektion für diesen Verwaltungszweig ursprünglich
einen Kredit von Fr. 95,666 verlangt, daß der RegierungS-
rath jedoch denselben auf Fr. 86,666 reduzirt und namentlich
vier zum Umgießen bestimmte Stück Haubitzen gestrichen habe.
Die Behörde wäre gerne noch weiter gegangen, indessen zeigte

Fr. 86,660

es sich, daß infolge Weisung der Bundesbehörde 566 Jäger,
flinten angeschafft werden müssen und zudem 266 Knabenflinten
bestellt seien.

Die Ansätze unter Ziffer 5 werden ohne Einsprache
genehmigt. '

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t«SS—tLäS.

6) Landjägerkorps.
156,877 s. Besoldungen, Beitrag an die Jnvalidcnkasse, Handgelder und Prämien

Fr. 187,66»
Hieran vergütet die Eidgenossenschaft für die Grenzbewachung

im Jura „ 16,666

Fr. 171,666
18,594 t>. EinquartirungSkosten „ 17,666
17,336 c. Montirung „ 13,560

1,830 ck. Bewaffnung, für Ausbesserungen am Lederzeug, Handschellen „ 2,000

209,500
Summe für die Direktion des Militärs Fr. 768,162

Der Herr Berichterstatter deS RcgierungsratheS macht nisation unterworfen werden möchte und zwar durch Umwand-
die Versammlung aufmerksam, daß die Gesammtsumme deS für lung in ein gutes Gendarmeriekorps. Der Sprechende stellt
das Landjägerkorps ausgesetzten Kredites gegenüber dem letzt- den Antrag, den Ansatz auf 205,666 Fr. zu reduziren.
jährigen Büdget um Fr. 25,252 erhöht wurde hauptsächlich

'ÄÄn ànbèa'tà" Bernard wünscht darüber Aufschluß, warum ungeachtet
der Vermehrung des Landjägerkorps um 15 Mann der Posten

gaben für Anschaffungen
wiederkehrenden MehrauS. ^ Belleley gegenwärtig noch nicht besetzt sei.

v. Erlach wünscht, daß daS Landjägerkorps mit Rücksicht Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes erklärt,
auf das Mißverhältnis welches zwischen dessen Leistungen und auf diese Interpellation zur Stunde nicht antworten zu können,
den großen Ausgaben für dasselbe bestehe, bald einer Reorga- da der Herr Justizdirektor nicht anwesend ist.



Karlen, Regierungsrath, bemerkt, daß die neu aufge«
nommene Mannschaft vorerst instruirt werden müsse und daß
von einer Reduktion des Ansatzes um so weniger die Rede sein
könne, als die einzelnen Posten sich genan auf daS wirklich
vorhandene Bedürfniß stützen.

Friedli erinnert die Versammlung an den vor einem

Jahr erheblich erklärten Antrag, betreffend die Wiedereinfüh-
rung des BußenantheilS für die Landjäger, und hält dieselbe
für sehr nothwendig gegenüber den Klagen, welche landauf
und landab über die Unlhätigkeit der Landjäger herrschen. ES
wird auf das in den Wäldern von Hindelbank und Umgebung
befindliche Vagantennest aufmerksam gemacht, bei welchem die

Landjäger vorbeispazieren, wodurch die Vaganten zudringlich
gegen die Bauern werden, bis der Regierungsstatthalter einige
Landjäger sammle und dieselben aus dem Walde jage; nachher
aber sei das Uebel wieder daS gleiche. Da auch das neue
Armengesetz eine größere Thätigkeit der Landjäger voraussetzt,
so stellt der Redner den Antrag, daß den Landjägern, wie
früher, wieder ein Bußenantheil bewilligt werden möchte.

RöthliSberger, Gustav, rügt ebenfalls die lare
Handhabung der Polizei, den Mangel an Ernst von Seite der Auf,
sichtsbeamten, das offenkundige Ueberwirthen, die nachläßtge
Handhabung der Polizeistunde, und wünscht, daß die Regierung
die von Herrn Friedli beantragte Maßregel ernstlich in'S Auge
fasse, um den Landjägern mittels des Bußenantheils ein
Interesse zu geben, ihre Pflicht ernstlich zu erfüllen, sonst sei trotz
aller Vermehrung des LandjägerkorpS eine bessere Polizei
dennoch nicht zu gewärtigen.

Bucher beschwert sich über die drückenden EinquartirungS-
kosten, und stellt den Antrag, den Büdgetansatz unter litt, b
um einen Drittheil zu erhöhen.

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes macht
Herrn Bucher aufmerksam, daß es sich hier nur um daS
LandjägerkorpS, nicht um gewöhnliche Militäreinquartirung handle,
und gibt zu, daß einer der Gründe der Verschlechterung der
Polizei in der im Jahre 18t6 beschlossenen Entziehung der
Bußantheile liege. Sodann bedürfe daö Korps eines militärischen

Chefs. Endlich erblickt der Sprechende auch darin einen
Grund der mangelhaften Polizei, daß die Landjäger bei den
Regierungsstalthaltern nicht immer die gehörige Unterstützung
finden. Im Uebrigen wird der Antrag deS Herrn Friedli als
erheblich zugegeben, nicht aber die vorgeschlagene Reduktion deS

BüdgctansatzcS.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaflSkom-
mission wünscht, daß der Große Rath sich nicht jetzt schon

grundsätzlich über die Wiedereinführung des BußenantheilS
ausspreche, und macht die Versammlung aufmerksam, daß die

Sache zwei Seiten habe. Früher bestand der Bußenantheil.
Man kam davon zurück, um dem Landjäger eine würdigere
Stellung gegenüber dem Publikum zu geben, während derselbe

durch Einräumung -es persönlichen Interesses in eine schiefe

Stellung käme und jelbst gefährlichen Versuchungen ausgesetzt

wäre; die Moralität deS Landjägers würde gefährdet, sowie
auch die Sicherheit des einzelnen Bürgers; eS läge gewissermaßen

eine Degradation des Landjägerkorps darin. Der Redner
glaubt, der Zweck könnte besser erreicht werden, wenn diejenigen
Landjäger, welche im Laufe deS Jahres am meisten Vergehen
zur Bestrafung anzeigen, am Ende des JahreS eine Ehrenmeldung

erhielten, oder bei vorkommenden Beförderungen
berücksichtigt würden, und wünscht daher, daß der Antrag deS Herrn

Tagblatt des Großen Rathes lö5S.

Friedli in dem Sinne modifizirt werde, die Regierung möge in
Erwägung ziehen, ob nicht ein Gesetz über die Wiedereinführung

des Bußenantheils vorgelegt werden solle, ohne daß der
Große Rath sich jetzt schon über den Grundsatz auSspreche.

v. Er lach zieht seinen Antrag zurück

Friedli erklärt sich mit der von Herrn v. Gonzenbach
vorgeschlagenen Modifikation einverstanden; der Antrag des
Herrn Friedli wird aber von anderer Seite festgehalten.

A b st t m m u n g.

Für die Büdgetansätze unter Ziffer 6 Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Friedli in der

ursprünglichen Fassung Minderheit.
Für denselben mit der von Herrn v. Gonzenbach

beantragten Modifikation Mehrheit.

Schluß der Sitzung: Z2/4 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

F r. ^ F aßbind.
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Vierte Sitzung»

Donnerstag den 25. Februar 1858.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorfitze des Herrn Präsidenten Carlin,

Jakob; Siegenthaler, Spring und Theurillat; ohne Entschuldigung:

die Herren Affolter, Johann; Bangerter, Berbier,
Bessire, Bigler, Bitzius, Buri, Carrel, Eggimann, v. Grafenried,
Grimaitre, Jaquet, Joß, Kasser, Kilchcr, Knuchel, König,
Kohler in Nidau, Kohler in Pruntrut, Koller,Lehmann, Z.U.;
Lenz, Methöe, Müller, Ed.; Niggeler, Oeuvray, Parrat,
Peteut, Prudon, Reichenbach, Karl; Röthlisberger, Jsaak;
Rolli, Rubin, Schaffler, Seiler, Sollbcrger, Stettler, Streit,
HieronimuS; Tièche, v. Wattenwyl in Habstetten und Wyß. >>

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt,

abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bützberger, Krebs,

Tagesordnung:
Fortsetzung der Büdgetberathung.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 32 ff. hievor.)

VII. Direktion der öffentlichen Bauten, der Entsumpfungen und der Eisenbahnen.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t85S—tsss.

25,931

13,761
6,943

1) Kosten des DirektorialbüreauS:
s. Besoldungen des Sekretärs, deS Oberingcnieurs, des KantonSbaumeisters

und der sechs Bezirkingenieure
t>. Büreaukosten
c. Reisekosten des Direktors und der ordentlichen Beamten

Fr.
»

o

26,000
14.000
7,000

Fr. 47,000

Brunn er, Regierungsrath, als Berichterstatter des

Regierungsrathes, empfiehlt die vorliegenden Büdgetansätze mit
der Bemerkung, daß die Büreaukosten der Baudirektion infolge
der Besolvungserhöhung der Angestellten um Fr. 2000 höher
erscheinen als im letztjährigen Büdget.

Dr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der StaatS-
wirthschaftskommission, stellt Namens derselben den Antrag,
aus dem gleichen'Grunde, wie bei der Militärdireklion, hier
eine Reduktion der Büreaukosten von 14,000 auf 13,000 Fr.
vorzunehmen, und spricht die Ansicht aus, daß die Büreaukosten
der Baudirektion künftig nicht mehr so hoch stehen sollten, wie
früher, weil dieselbe nicht mehr so große Ausgaben für
Vorarbeiten zu Entsumpfung des großen NooseS zu bestreuen habe.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
bekämpft den Antrag der Staatswirthschaftskommisston unter
Hinweisung auf die Durchschnitlsumme der Büreaukosten und mit
der wiederholten Bemerkung, daß der Regierungsralh mit Rücksicht

auf die allzu karge Besoldung vieler Büreauangcstellten
dieselbe nach gewissenhafter Untersuchung verhäluiißmäßig er.
höhte, weil viele Angestellte bei ihrem bisherigen Einkommen
unmöglich bestehen konnten, wie die Versammlung sich aus den
in den Zeitungen erschienenen Beschwerden zur Genüge habe
überzeugen können.

Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission

spricht den Wunsch aus, der Herr Baudirektor möchte

sich darüber erklären, ob die Auffassungsweise der StaatSwirth.
schaflskommission die richtige sei, indem sie von der Ansicht
ausging, die meisten Vorarbeiten für die großen Entsumpfungen
seien beendigt, also sollte das Büreau nicht mehr so viel kosten,
wie früher; dessen ungeachtet wollte sie die Besoldungen nicht
reduziren, wohl aber die eigentlichen Büreaukosten, immerhin
unter der Voraussetzung, daß die Arbeiten nicht darunter leiden.

Dähler, Regierungsrath, erwiedert dem Herrn Berichterstatter

der Staatswirthschaftskommisston, daß die von ihm
erwähnten Arbeiten gar keinen Einfluß auf sie Büreaukosten
haben, daß die Erhöhung des vorliegenden Ansatzes in der
Besoldungserhöhung der Angestellten begründet und durch die
Verhältnisse geboten sei.

Abstimmung.
Für die nicht bestrittenen Ansätze Handmehr.
Für litt. 1» nach Antrag des Regierun aS«

rath es Mehrheit.
Für den Antrag der Staatswirthschaftö-

kommission Minderheit.



Durchschnitt
verletzt«« 4 Jahr«

«8SS—lS5S.
2) Hochbau:

26,913 Neubauten

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
empfiehlt diesen Ansatz mit der Bemerkung, daß 14,06(1 Fr. davon
für den Bau eines Salzmagazins in Langenthal, die übrigen
21,000 Fr. für verschiedene kleinere Bauten bestimmt seien.
Der RegierungSrath beschäftigte sich mit der Frage, ob nicht
noch andere Bauten in das Budget aufgenommen werden sollen;
so z. B. der Neubau einer Kaserne, da die Kaserne Nr. 1 sehr

baufällig sei. Indessen liege noch keine definitive Kostenberechnung

vor; die Kosten find auf ungefähr 80,000 Fr.
veranschlagt, so daß das Budget muthmaßlich durch einen
Nachtragskredit um so viel belastet werden müsse. Als unausweichliche

Neubauten werden ferner bezeichnet das neue Salzmagazin,
die neue Gefangenschaft und allfällig die Kavalleriestallungen;
doch sei eine Belastung des BüdgelS deßhalb nicht zu gewärtigen,

indem der RegierungSrath beschlossen habe, die Summen,
welche dem Staate von der Eidgenossenschaft für den Bauplatz
eines neuen PostgebäudeS (60,000 Fr von der Centralbahn-

ZL

Fr. 35,000

gesellschaft für die Abtretung von Terrain (185,000 Fr.) und
von der Einwohnergemeinde Bern infolge Vergleiches (10,000
Fr.) bezahlt worden sind, darauf zu verwenden. Indessen wurde
aus dieser Hülssquelle bereits der Bau der neuen Kavalleriekaserne

bestrttten.

Tlähler, RegierungSrath, ergänzt die Angaben des Herrn
Berichterstatters mit der Bemerkung, daß aus dem Kredite der
35,000 Fr. eine Summe von 14,000 Fr. für Bauten an der
ZwangsarbeitSanstalt zu Thorberg verwendet, dagegen die für
den Bau eines Salzmagazins von Langenthal erforderlichen
14,000 Fr. aus der Eisenbahnentschädigung genommen werden
sollen.

Der Büdgetansatz unter Ziffer 2 wird durch das Handmehr

genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tSSZ—l«S6.

131,906
179,865

2,965

3) Straßen- und Brückenbau:
a. Ordentlicher Unterhalt:

1) Besoldungen der Oberwegmeister und Wegmcister
2) Materialfuhren, Rüstung, Ankauf von Griengruben, Brandassekuranz-

beitrüge für Brücken
3) Entschädigung für Unterhalt des Straßenpflasters, Hauszurücksetzungen

Fr. 135,000

„ 165,000
4,000

Fr. 304,000

Tscharner zu Kehrsatz wünscht, daß untersucht werde,
ob daS Institut der Oberwcgmeister seinem Zweck entspreche,
und glaubt, man könnte desselben füglich entbehren, da sie nur
die Wegmeister zu beaufsichtigen hätten.

Dähler, Regierungsrath, erinnert daran, daß im Laufe
der letzten Jahre infolge eines erheblich erklärten Unzuges die
von Herrn Tscharner angeregte Frage vom Großen Rathe
entschieden worden sei, und entgegnet demselben Redner, er befinde
sich im Irrthume, wenn er meine, die Oberwcgmeister hätten
nur die Wegmeister zu beaufsichtigen. Den Erstem liege
vielmehr die Pflicht ob, kleinere Reparaturen an öffentlichen Bauten
einzuleiten, wodurch sie dem Staate viele Kosten ersparen, welche
durch Reisen der Ingenieure entstehen würden.

Bucher unterstützt dagegen die Anschauungsweise des

Herrn Tscharner, von der Ansicht ausgehend, die Oberwcgmeister

seien sozusagen nur das fünfte Rad am Wagen und
nur dafür da, den Gemeinden große Ausgaben zu verursachen.
Der Redner stellt daher den Antrag, die Besoldung der
Oberwcgmeister zu streichen.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
erklärt, wenn es möglich wäre, diese Stellen aufzuheben, ohne
daß die Straßenpolizei darunter litte, so könnte er dazu
handbieten; da es jedoch nicht möglich sei, so müsse er am
Borschlage des RegierungSratheS festhalten.

Auch der Herr Berichterstatter der Staatswirthschafts-
kommission gibt den Antrag des Herrn Bucher nicht zu, mit
der Bemerkung, daß dieser Gegenstand in der Kommission nicht
zur Sprache gekommen sei.

Abstimmung.

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für Beibehaltung des Ansatzes für die

Oberwcgmeister Mehrheit.
Für Streichung desselben Minderheit.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

I8S3-ISSV.

241.493 6. Neubauten:
1) Kirchelstraße
2) Bricnzerseestraße
3) Mühlenenstutz
4) Rawylpaß
5) Diesbach Zäziwylstrafie
6) Bigelthalstraße
7) Worb-Zäziwylstraße
8) Waltrigen-1 ürrenrothstraße
9) Herzogenbuchsee Wanzwylstraße

19) Murtenstraße
11) Freiburgstraße
12) Krayligenbrücke
13) Bern'Belpstraße
14) St. Jmmcrthalstraße
15) Zo^Kierez-mouIili-neut-Straße
16) LeS BoiS-Straßenkorrektion
17) Neubrücke zu Meningen
18) Utzenstorf-Wynigen.Waltrigenstraße
19) Reudlenbrücke zu Frutigen
20) Kirchvorf-Jaberg-Uttigenstraße
21) Pruntrut-Laufenstraße
22) Ocy-Diemtigenstraße
23) Schwarzcnburg-Heitemiedstraße (Scherlistutz-Korrektion)
24) Verfügbare Restanz

Je nachdem die Bauten an die Hand genommen werden, ist dann die

verfügbare Restanz (Art. 25) zum Zwecke der Straßenbauten von Gemeinden
und für Vorarbeiten zu verwenden.

Die hauptsächlichsten dieser Straßen sind:
1) St Beatenbergstraße.
2) Bach-Buchholterbergstraße.
3) Biglen-Goldbachstraße.
4) SäriSwyl-Uettligenstraße.
5) Gysenstein-Trimstctnstraße.
6) Müntschemir-Kerzerzstraße.
7) Montfaucon-Soubeystraße.
8) Münster-Soubozstraße.
9) Balm-BüttiSriedstraße.

10) Grünenmatt-Trachselwaldstraße.

Fr.
»

»
»
»

«
»

»
»

»

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»,

»
«
»,

6.000
25,000
10.000
2.000

16,000
12,000
10,000
10,000
10,000
7,000

10,000
12,000
10,000
25,000

9,000
8,000
5,000

10,000
13,000

6,000
10,000
4,000
8,000

27,000

Fr. 265,000

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
empfiehlt vie vorliegenden Ausätze sowohl in der Gesammtsumme
als in veren Bertheilung auf einzelne Straßenbauten und fügt
die Bemerkung bei, daß die Baudirektion ursprünglich einen

Kredit von Fr. 343.000 für Neubauten verlangt, der Regie,
rungsrath aber denselben auf 265,000 Fr. reduzirt habe, weil
das Defizit sonst zu groß geworden wäre.

»
Der Herr Berichterst alter der StaatSwirthschaftSkom-

mission verliest aus dem Berichte derselben folgende Stelle:
„Bezüglich des Ansatzes von Ziffer 3, k stellt die Staats-
wirthschaftskommisfion den Antrag, eS möchte derselbe, wie
bisher, in glodo behandelt und angenommen, dagegen aber

von Fr. 265,000 auf Fr. 260,000 reduzirt werden, indem statt

Fr. 27,000 nur Fr. 22,000 verfügbare Kredite festgesetzt werden
sollen Gleichzeitig spricht die Kommission den Wunsch aus,
es möchte die Baudirektion ang> wiesen werden, darauf Bedacht
zu nehmen, daß so viel möglich, bevor eine neue Straße in
Angriff genommen wird, die alten beendigt seien." Die
Kommission geht von der Anficht auS, daß in einem ordentlichen
Jahre, wie im laufenden, wo keine außerordentlichen Ausgaben
zu bestrclten seien, das Defizit bei einer Staatssteuer von 1^/,»

pro mille ganz wegbleiben sollte. Schließlich erinnert der
Redner daran, daß der muthmaßliche Ueberschuß an Einnahmen,

welcher sich nach den Kommissionalanträgen im Betrage

von Fr. 13,563 herausgestellt hätte, infolge der in den
vorhergehenden Sitzungen gefaßten Beschlüsse bereits auf Fr. 2200
und infolge eines heute verworfenen Antrages auf Fr. 1200
zusammengeschmolzen sei, und schon ein Defizit in Aussicht
stehe, wenn der vorliegende Büdgetansatz nicht die vorgeschlagene
Reduktion erleide.

Michel erinnert die Versammlung, daß die Brienzersee-
straße schon 13 Jahre lang in Arbeit sei, daß die im Wasser
liegenden Stützmauern zusammenzustürzen drohen und daher
eine schnelle Beendigung dieses Straßenbaues sehr nothwendig
und um so mehr zu empfehlen sei, als nach einer Mittheilung
der Baudirektion derselbe mittels eines Kredites von 40,000 Fr.
dieses Jahr vollendet werden könnte. Der Sprechende stellt
deßhalb den Antrag, den von der Baudirektion ursprünglich in
das Büdgel aufgenommenen, aber vom Regierungsrathe auf
25,000 Fr. reduzirten Ansatz von 40,000 Fr. für die Bricnzerseestraße

wieder aufzunehmen und zu diesem Zwecke den Kredit
unter litt, b, Ziffer 2 um 15,000 Fr. zu erhöhen.

Tscharner zu Kehrsatz wünscht, daß die Behörden im
Straßenwesen nicht große Veränderungen vornehmen, bis man
sicher wisse, welchen Einfluß die Eisenbahnen auf dasselbe haben
werden und bis daS Eisenbahnfieber sich gelegt habe.



Im oberste g unterstützt das von Herrn Michel
Angebrachte, macht auf die dringende Nothwendigkeit, den Straßenbau

über den Rawylpaß zu beendigen, aufmerksam und stellt
den Antrag, den Büdgetausatz für denselben um 2—3000 Fr.
zu erhöhen, weil der vom Regierungsrathe vorgeschlagene Ansatz
dafür keineswegs genüge. Ferner wird bezüglich der
Wiederherstellung der bei der letzten Wassergröße zerstörten Laubeckbrücke

und der damit verbundenen Straßenkorrektion nachdrücklich

reklamirt und die Frage gestellt, warum in dieser Beziehung
noch nichts geschehen sei.

Gygar stellt die Ordnungsmotion, daß sofort über den

Antrag der Staatswirthschaftskommission abgestimmt werde, ob

man die vom Regierungsraihe vorgeschlagene Gesammisumme
beibehalten wolle oder nicht, sonst komme die Diskusston zu
keinem Resultate.

Friedli bekämpft den Antrag der Staatswirthschafts«
kommisston, von der Ansicht ausgehend, es sei besser, daß der
Staat im Momente der Einführung des Armengcsetzes höhere
Summen für öffentliche Arbeiten bewillige, als baß sie für
Gefangenschaften verwendet werden müßten.

Röthlisbcrger, Gustav, erklärt, die AuffassungSweise
des Präopinanten nicht unterstützen zu können und erinnert
daran, daß die Arbeiter in letzter Zeit auch begehrlicher
geworden, ein Beweis, daß gegenwärtig leichter Arbeit zu finden
sei als früher. Der Sprechende glaubt, eS liege im Interesse
des Staates und des Publikums, nicht zu viele Straßenunternehmungen

auf einmal anzufangen und sie nicht Jahre lang
unvollendet hinzuschlepven, sondern weniger zu beginnen und sie

in kürzerer Zeit zu vollenden.

Gfeller zu Wichtrach möchte ebenfalls sofort über die
Gesammisumme abstimmen und erblickt in der Abtheilung der
Kredite auf eine Reihe von Jahren ein wohlthätiges Mittel,
Arbeit zu gewähren.

Abstimmung.
Für sofortige Festsetzung der Totalsumme Handmehr.
Für den Büdgetansatz unter litt, t, nach Antrag

des Regierungsrathes 69 Stimmen.
Für etwas Anderes 75 „
Für den Antrag der StaatSwirthschaftS-

kom mission (Reduktion auf Fr. 260,000) Gr. Mehrheit.
Für Erhöhung des Büdgetansatzes Minderheit.

Das Präsidium eröffnet nun die Umfrage über die

Vertheilung der Gesammtsuwmc auf die einzelnen Straßenbauten.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
empfiehlt die Vertheilung der Kredite auf die einzelnen Straßen,
bauten, wie sie im Entwürfe vorliegen, nachdem die vorbera-
thcnde Behörde dieselben so zweckmäßig als möglich, gestützt

auf die vorhandenen Bedürfnisse und mit Berücksichtigung der

verfügbaren Hülfsmittel vorläufig vertheilt halte.

Bernard gedenkt zwar des Sprichwortes: „Wo daS

Reden nicht hilft, ist daS Schweigen gut", — dennoch erinnert
er die Versammlung an die Diskussion, welche im Jahre 1852
bei Anlaß der Bewilligung zu Erbauung der Centralbahn
stattfand, als die jurassischen Abgeordneten eine Art Aequivalent
für den Jura in der Verbesserung seiner Kommunikationsstraßen
verlangten, weil nur der alte Kantoustheil von dieser Eisenbahn

Tagblatt des Großen Rathes t«ZS.

53

Vortheil ziehe und der neue Kantonstheil dabei Opfer zu
bringen habe. Seither habe man an dem prächtigen Bau der
Korrektion der Reuchenettestraße bei Biel gearbeitet, allein im
vorliegenden JahrcSbüdget vermisse der Sprechenve einen Kredit
für diesen bei weitem noch nicht vollendeten Straßenbau. Ferner
wird darauf hingewiesen, daß die Straße von Sonceboz nach
Dachsfelden im Winter sehr gefährlich sei, daß das Baudepartement

schon in den Jahren 1810 oder 1311 einen Devis über
den Bau eines Tunnels zwischen den genannten Ortschaften
habe aufstellen lassen, ohne daß seither etwas daran gemacht
worden wäre. Wohl rede man von einem jurassischen
Eisenbahnnetze, welches diesen Tunnel überflüssig machen könnte, aber
da dieses Netz noch auf sich warten lassen dürfte, so wünscht
der Sprechende, daß die Regierung mit der Korrektion der
gewöhnlichen Straßen fortfahren und eine» Theil der verfügbaren
Restanz auf die Fortsetzung der Straßenkorrekiion von Reuche-
nette, Sonceboz und Malleray verwenden möchte.

Bucher findet es unbillig, daß bie 5000 Fr., um welche
die Gesammisumme reduzirt wurde, von der verfügbaren
Restanz abgezogen werden, weil diese Restanz zu Beiträgen an
die Gemeinden verwendet werden sollte, und stellt den Antrag,
dieselbe nicht zu vermindern, sondern der Baudirektion zu
überlasse», daß sie bei andern Krediten, wo sie es zweckmäßig finden,
möge, eine Reduktion eintreten lasse.

Dähler, Regierungsrath, erwiedert auf die Voten der
vorhergehenden Redner im Wesentlichen Folgendes. Die
Baudirektion sehe die Nothwendigkeit ein, einerseits neue Slraßen-
bauten zu beginnen, andererseits angefangene zu vollenden. Der
RegierungSrath gehe mehr von dem Standpunkte aus, eine
gewisse Summe für den Straßenbau auszusetzen und dann dem

Großen Rathe zu überlassen, wie er sie vertheilen möge. Zwei
Rücksichten seien eS namentlich, welche die Baudirektion im
Auge behalte: einerseits die Veränderungen, welche die
Eisenbahnen im Verkehre mit-sich bringen, andererseits die Beendigung

der bereits angefangenen Straßenbauren. Was die einzelnen
Ansätze betrifft, so bemerkt der Sprechende, daß mittels eines
Kredites von 10,000 Fr. die Brienzerseestraße ziemlich hätte
vollendet werden können, allein der RegierungSrath habe dessen

Reduktion auf 25,000 Fr. beschlossen, sowie auch der Ansatz
für den Rawylpaß von t0,000 Fr. auf 2000 Fr. habe reduzirr
werden müssen. Aehnlich ging es mit den Ansätzen für andere
Bauten, für welche die Baudirektion einen höhern Kredit
aussetzen wollte. Für die St. Jmmer-Sonvillier-Straße wollte die
Baudirektion 15,000 Fr. festsetzen, weil bei Sonvillier einige
Gebäude beseitigt werden müssen; allein auch hier fand eine
Reduktion statt. Bezüglich der Brienzerseestraße wird jedoch
bemerkt, daß die Regierung, um deren Vollendung zu befördern,
den bewilligten Krediten im Jahre 1856 noch Fr. 6000, im
Jahre 1857 Fr. 7000 beigelegt habe. Gegenüber Herrn Bernard

erwiedert der Redner, daß daS dem Jura seiner Zeit
gegebene Versprechen allerdings gehalten werde; ein Beweis dafür
liege in der für einen Straßenbau, welcher dem Lande zur Ehre
gereiche, binnen wenigen Jahren verwendeten Ausgabe von
mehrcrn hunderttausend Franken. Bezüglich des RawylpasseS
wird bemerkt, daß die Arbeiten auf bernischem Gebiete in der

Hauptsache als ausgeführt betrachtet werden können, während
der Kanton Wallis trotz mehrfacher Verwendung hierseitiger
Behörden leider damit sich noch im Rückstände befinde Der
Redner bedauert die vom Großen Rathe beschlossene Reduktion
der Gesammtsumme, indessen hält er dafür, daß die Differenz
von der verfügbaren Restanz abgezogen werden solle, obschon
zwei unter dieselbe fallende Straßenbauten (Müntschemicr-
Kerzerz- und Montfaucon-Soubey-Straße) ihrer Kostspieligkeit
wegen die Vokzichungsbehörde in Verlegenheit bringen.

Der Herr Präsident ersucht die Herren Jmvbersteg und
Michel, sich zu erklären, ob die von ihnen beantragte Erhöhung
zweier Spezialkredite aus der verfügbaren Restanz oder aus
einem andern Ansätze bestritten werden solle.
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Jmobersteg erklärt, daß er den Büdgetansatz für den

Rawylpaß nicht auf Unkosten eines andern Kredites erhöhen
möchte, dagegen bezeichnet er das bei der Festsetzung der Bau-
krebile befolgte Verfahren als unbillig.

Michel bemerkt, daß es nicht im Interesse des Staates
liege, die Beendigung der Brienzerseestraße zu sehr in die Länge

zu ziehen, sowohl weil die Wasserstraße bei stürmischem Wetter
unterbrochen, als weil eine beträchtliche Anzahl der größten
Dörfer im Kantone dabei sehr interesstrt sei. Der Redner macht
dem Staate das Anerbieten, den verlangten Kredit von 15,000 Fr.
für ein Jahr à 3 °/o zu verzinsen, wenn diese Summe aus
der Staatskasse für die Brienzerseestraße ausgesetzt werde

G äffn er spricht ebenfalls den dringenden Wunsch aus,
daß die Brienzerseestraße mittels Erhöhung des Kredites einmal
vollendet werden möchte.

Stooß macht in formeller Beziehung die Bemerkung, daß
bei der letzten Abstimmung ein Mißverständniß staltgefunden
habe, indem nach dem Antrage des Herrn Gygar vorläufig
nur die Frage hätte entschieden werden sollen, ob man nach
dem Antrage der Staatswirthschaftskommisston verfahren wolle;

-nachher hätte erst die Abstimmung über die Summe selbst

stattfinden sollen. Der Sprechende glaubt daher, es stehe dem

Großen Rathe frei, aus die Abstimmung zurückzukommen

Furer erwartet, daß seiner Zeit nach Behandlung seines

Anzuges, betreffend die Merligen-Gunten« Straße, ebenfalls
ein entsprechender Kredit ausgesetzt werde.

Geißbühl er stellt den Antrag, die Baudirektion und die

Regierung zu beauftragen, daß sie die beschlossene Reduktion
von 5000 Fr. auf die Ansätze vertheilen, wie sie eS

zweckmäßig finden.

Der Herr Berichterstatter dcS Regierungsrathes
empfiehlt dem Großen Rathe die Genehmigung der im
Entwürfe vorliegenden Kreditvertheilung in dem Sinne, daß die
Reduktion von 5000 Fr. auf die noch nicht angefangenen
Straßenbauten oder auf die verfügbare Restanz fallen solle.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkommisston

erklärt sich mit der Anficht des Herrn Geißbühler
einverstanden und bemerkt zur Beruhigung des Herrn Michel
bezüglich der Brienzerseestraße, daß schon bisher auf diesen
Bau aus der verfügbaren Restanz beträchtliche Summen
verwendet worden seien.

Die Herren Geißbühler, Jmobersteg und Michel
verzichten auf ihre Anträge.

Die Vertheilung der einzelnen Kredite nach dem Vorschlage
des Regierungsrathes, sowie der Antrag der Staatö-
wirthschaftSkommission, betreffend die beschlossene
Reduktion von Fr. 5000 auf der verfügbaren Restanz wird durch
das Handmehr genehmigt.

Berichtigung. Unter die bei Ziffer 24 aufgezählten
Straßen ist auch das aus Irrthum vergessene Haslebergsträßchen
aufzunehmen und der Titel „Trachselwald-Kerzerz-Straße"
abzuändern in „Münischemir-Kerzerz-Straße."

Durchschnitt
der letzten -l Jahre

tSS3—,8SK.

4) Wasserbau:
18,911 s. Ordentliche Verwaltung«- und Unterhaltungskosten
28,916 ff Neubauten

c. Aarkorreklion zwischen Schützenfahr und Elfenau
ct. Aare zu Jnterkaken, Reckwege

Fr. 20,000

» 40,000

Der Herr Berichterstatter des Regierungsraths
rechtfertigt den Ansatz für die Aarkorrektion zwischen Schützenfahr
und Elfenau mit der Bemerkung, daß es bisher noch nicht
möglich gewesen sei, die zur Uebergabe der Unterhaltungspflicht
an die Schwellenpflichtigen erforderlichen Reglemente
aufzustellen; indessen habe die Baudirektion vom RegierungSralhe
den Auftrag erhalten, die Schwellenarbeiten mit Hülfe des hier
ausgesetzten Kredites von 40,000 Fr. in den Stand zu stellen,
daß sie den Pflichtigen zum Unterhalt übergeben werden können
mit Vorbehalt des Beitrages, welchen der Staat nach Vorschrift
des WasserbaupolizeigcseHes zu leisten hat.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Ueber die vorliegende Abtheilung spricht der Kommissionalbericht
sich also aus.» »Bei Ziffer 4 muß die Slaatswirchschafts-
kommisfion ihr Bedauern darüber auSsprechen, daß von Seite
der Entsumpfungsdirektion nicht vor der Einführung des
Gesetzes, das mit dem 1. Juli 1857 in Kraft treten sollte, die
nöthigen Vollztehungsverordnungen erlassen worden sind. Wie
soll das Gesetz in Wirksamkeil treten, während die Vollziehungs-
verordnung den Gemeinden gestallet, ihre Schwcllenreglemenie
bis Ende Brachmonat 1858 erst zu entwerfen? Infolge dieser

Verzögerung wird das bezügliche Gesetz kaum vor dem Jahre

Fr. 60.000

Fr. 711,000

1859 in Kraft treten können, denn vorher wird der RegierungS-
rath kaum die einzelnen Schwellenreglemente zu prüfen und zu
sanktioniren Zeit finden." In der Kommission waren die
Ansichten darüber, ob der Ansatz von 40,000 Fr. noch bewilligt
werden soll, getheilt. Der Herr EnisumpfungSdirektor
wird begreifen, daß ich der Ansicht war, der Ansatz solle
beibehalten werden, weil das Gesetz den Schwellenpflichtigen für
die Zukunft eine schwere Pflicht auferlegt. Wenn das Gesetz
wirklich auf den 1 Juli 1857 in Kraft treten sollte, so hätten
auch gleichzeitig die nöthigen Vollziehungsverordnungen erlassen
werden sollen, sonst konnten weder die Gemeinden ihre Reglemente

einreichen noch der Staat von den Pflichtigen die
Uebernahme der Schwellen verlangen.

Sahli. Regien,ngSrath, Die StaatSwirthschafiskom-
mission befindet sich offenbar im Irrthum, wenn sie von der
Ansicht ausging, es sei keine Vollziehnngsverorvnung zum
Wasserbaupolizeigcsetz erlassen worden. Eine solche wurde in
der Form eines KreiSschreibenS erlassen, welches die Gemeinden
anwies, ihre Reglemente bis zum 1. Juli nächsthtn einzureichen.
Eine Anomalie liegt darin durchaus nicht. Ich habe die
Ueberzeugung, es werde wohl zehn Jahre lang dauern, bis di-
Vollzichung von Seite der Gemeinden vollständig ist. Indessen

»



wurden dieselben aufgefordert, ihre daherigen Eingaben zu
machen und werden die Materialien gesammelt, so daß ich

hoffe, eS werde im Laufe dieses JahreS ein großer Theil der

Schwellenreglemenre sanktionirt werden können. Die Ansicht
des Herr» v. Gonzenbach als stehe der Büdgetansatz von
10,000 Fr. mit dem Wasserbaupolizcigesetz in Verbindung, ist
nicht richtig. Dieser Ansatz gründet sich auf frühere Beschlüsse
des Großen RalhcS, welcher für die Schwellenbauten zwischen
Schützenfabr und Elsenau zuerst im Jahre 1825 und später zu
wiederHollen Malen verschiedene Kredite bewilligte mit dem
Beisatze, die fraglichen Schwellenbauten sollen so hergestellt
werden, daß sie den Pflichtigen zum Unterhalt übergeben werden

können. Nach dem Berichte der Baudireklion mußte man
annehmen, diese Bauten seien noch nicht so hergestellt, daß sie

übergeben werden könnten. Um sie zu vollenden, beschloß der
RegierungSrath, den vorliegenden Ansatz aufzunehme» mit dem
Auftrage an die Bauvirektion, die Schwellenbauten so zu
vollenden, daß die Uebergabe dann stattfinden kann. Nächstes
Jahr soll nur ein Ansatz nach Maßgabe des Wasserbaupolizei-
gesetzes in das Budget aufgenommen werden.

Die Büdgetansätze untör Ziffer 1 werden durch das Handmehr

genehmigt.

5) Enlsumpfungen und Eisenbahnen:
» Besoldung des Sekretärs
l). Büreau- und Reisekosten
c. Kosten für Vorarbeiten in Entsumpfungssachen
ci. Beitrag an die Güibenkorreklion, laut Gesetz vom 1. Dezember 1851
e. Kosten für Aufnahme der im Gesetze vom 3. April 1357 vorgesehenen KantonS-

flußkarte

Fr. 2,200
1,000

11,000
3,000

15,000

or. 38,200
Summe für die Direktion der öffentlichen Bauten, der Enlsumpfungen und der Eisenbahnen Fr. 719,200

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
empfiehlt die Ansätze dieser Abiheilung unter Hinweisung auf
litt, e, wo zum ersten Male sür Aufnahme der im
Wasserbaupolizeigesetze vorgesehenen Kantonsflußkarte ein Kredit von
Fr. 15,000 ausgesetzt erscheint.

Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkommission.
In Betreff dcS Ansatzes unter litt, c hat die Staatswirth-
schaftskommisfion beschlossen, bei Ihnen anzutragen, eS solle
in Betracht, daß für die Mehrzahl der Mööser bereits die
Vorarbeiten beendigt sind, derselbe von Fr. 11,000 auf Fr. 10,000,
oder wenn möglich noch liefer herabgesetzt werden. Die
Kommission glaubte, man könnte hier viel liefer herabgehen, ja, es

fielen sogar Aeußerungen, welche dahin gingest, eS wäre
eigentlich nicht nöthig, eine besondere Entsumpfungs - und
Eisenbahndirektion zu haben, vielmehr könnten deren Geschäfte
an die Baudireklion übergehen. Indessen wollte die Kommission
nicht weitergehende Anträge stellen, bevor sie den Herrn Direktor
angehört hatte Da die Gürbenkorrektion weit vorgerückt, die

Leitung der Entsumpfung des großen Mooses an die
Eidgenossenschaft übergegangen und andere Enlsumpfungen vollendet
sind, so konnte die StaatswirthschaftSkommission nicht glauben,
daß 11,000 Fr. für Vorarbeiten in EnisumpfungSsachen
nothwendig seien. Sie beantragte daher eine Reduktion in der

Hoffnung, der Herr Direktor werde im Großen Rathe noch
eine weitere Reduktion zugeben. Sollte derselbe jedoch bet
seinem Ansätze beharren, so erwartet die Kommission, daß er
dem Großen Rathe nähere Auskunft ertheilen werde.

Sahli, RegierungSrath. Ich glaube allerdings, dieser

Antrag der Staatswirthschaftskommission wäre nicht Hieher
gebracht worden, wenn die Direktion Gelegenheit gehabt hätte,
in der Kommission Aufschlüsse zu ertheilen. Ich kann hier
dem Wunsche des Herrn Berichterstatters nicht entsprechen,
sonst hätte ich den vorliegenden Kredit nicht verlangt. Ich
will Ihnen über die Entsumpfungsaibesten genaue Auskunft
geben. Für die Vorarbeiten in Enlsumpfungssachen sind fünf
ordentliche Ingenieure angestellt, welche von der Regierung eine

Besoldung von Fr. 12,700 erhalten. Dazu kommen aber sür
Arbeiten im Vertrag noch außerordentliche Ingenieure und
Geometer, für die nur ein Ansatz von 1000 Fr ausgesetzt ist.

Für Gehülfenlöhne, Ausseherbesoldungen, Pegelbeobachtungen
u. f. w. hat die Direktion nur einen Kredit von 300 Fr.
Daraus entsteht die Gesammtsumme von 11,000 Fr. Waö die
Entsumpfungsarbeiten betrifft, welche der Herr Berichterstatter
der StaatswirthschaftSkommission bald volleudet glaubt, so kann
ich Sie versichern (und es besinnen sich Mitglieder des Großen
Rathes hier, vie es bestätigen können), daß bei weitem nicht
allen von Gemeinden eingelangten Begehren entsprochen
werven konnte. Ohne die mit der Zeit vorzunehmenden
Korrektionen einer großen Zahl sehr schädlicher Bergwaffer sind
im Kanton zur Siunve nach vorhandenen statistischen Angaben
noch gegen 30,000 Jnchanen Sumpsland auszutrocknen) daS
Gebiet der Juragewässer mcht dazu gerechnet. Diese große
Fläche nassen La„v,w vertheilt sich aus Komplere

'
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30 bis 200 und mehr Jucharten, also eine Masse von
Unternehmungen. Im Jahre 1858 werden voraussichtlich fol.
gende Unternehmungen die Direktion vorzugsweise beschäftigen:
Tieferlegung des Brienzersee's (Jmerlaken-Aare-Räumung,
Haslethal-Snisumpfung, Korrektion von Wildbächen, Lombach
u. s. w.); Gerzensee-Tieferlegung; Gürben-Korrektion; Zauggen-
rieo-Moos; Limpbach-Korrekiion; tSchönbühlthal-Moos (als
Schlußstein); Signau-Ltchterswyl-MooS; Simmen Korrektion
bei Zweisimmen (wofür die Vorarbeiten von letzterer Gemeinde
schon längstens verlangt worden); Vechigen-Moos; Worb-
Mvos; Wengi-Moos; Zäziwyl-Mirchel-Moos; Jasbach-Mvos
(wohin ein Ingenieur geschickt werven soll, sobald die Zeit es

erlaubt); Rüttithal-Moos (wo noch Anständc zu beseitigen sind,
die Vorarbeite» sind fertig); Oppltgen-Hcrbligen-MooS; See-
vorj-Moos (womit sehr pressirt wird); Wiedlisbach-MooS;
Hcrrmandingen-Mvos, und noch einige kleinere Unternehmungen.

Für die Entsumpfung des HaSlethals und die
Gürbenkorrektion sind eigene Ingenieure nöthig, so daß nur noch drei
für die andern Unternehmungen zur Verfügung bleiben. Ich
glaube, eine Ersparniß sei hier nicht am Platze. Die Resultate
der ausgeführten Eiusumpsuugen werden überall freudig
begrüßt; es ist ein Gewinn für das Land. Schon mit Rücksicht
darauf soll hier keine Reduktion staltfinden; indessen habe ich

noch eine Bemerkung beizufügen. Nachdem die StaalSwirth-
schaftstommission das Büdgel behandelt haue, kaufte die

Negierung von der Dampfschifffahrtsgeseils-bast in Thun eine

Schiffsmaschine um den Preis von 3200 Fr. zum Behufe der



Herstellung einer Dampfbaggermaschine. Die Regierung
beschloß, diese Summe aus einer allfälligen Ersparniß auf dem

Büdgetansatze von 14,000 Fr. zu decken, sonst würde ein Nachkredit

nöthig. Ich glaube aber nicht, daß eine solche Ersparniß
vorzusehen sei, so daß auch in dieser Beziehung eine Reduktion
nicht gerechtfertigt wäre. Wenn endlich Herr v. Gonzenbach

glaubt, eS könne die Direktion der Entsumpfungen und der

Eisenbahnen mit der Baudirektion vereinigt werden, so mag eS

geschehen; ich habe nichts dagegen. Eine andere Frage ist es,

ob die Baudirektion damit ganz zufrieden wäre. Glaubt man
aber, die Direktion der Enisumpfungen und der Eisenbahnen
sei sehr wenig beschäftigt, so lade ich Sie höflich ein, einmal

auf meinem Bureau nachzusehen, was noch zu thun ist.

Stooß. Ich erlaube mir eine Bemerkung über den Ansatz

von là,WO Fr. für die Kantonsflußkarle. Ich bin mit der

Art und Weise, wie die Sache htcher gebracht wird, nicht
einverstanden. Der Herr Direktor erwiederte auf meine Anfrage,
wie viel diese Karte kosten möge, sie werde auf Fr. 2O0,OOO

zu stehen kommen. Es kommt nun darauf a», wie die Karte
ausgeführt wird; sie kann unter Umständen statt Fr. 200,000
viel mehr, vielleicht Fr 300,000 kosten. Bei so wichtigen
Unternehmungen glaube ich, eS sollten dem Großen Rathe
vorerst Voilagen gemacht werden, damit er sich über die Sache
ausspreche. Zudem mache ich aufmerksam, daß wir bererls für
topographische Aufnahmen einen Kredit von 15,000 Fr ausgesetzt

haben, dass man seit einiger Zeit Maugel an Ingenieuren hat
und sie bedeutend höher bezahlen muß als früher. Ich stelle

daher den Antrag, den Ansatz unter litt, e zu verschieben und
den Rcgierungsrath zu beauftragen, dem Großen Rathe die

nöthigen Vorlage» zu machen. Ich bin durchaus geneigt, auf
die Sache einzutreten, um dem Gesetze Genüge zu thun, aber

es'soll in gehöriger Form geschehen, um so mehr, als die Arbeit
so gar dringlich nicht ist.

Sahli, Regierungsrath. Herr Stooß geht von der

Ansicht aus, eS sei in der Stellung des Großen Rathes, über die

Art und Weise zu entscheiden, wie die Flußkarte ausgeführt
werden soll. Diese Anschauungsweise habe ich nicht getheilt.
Nach s 55 deS Gesetzes vom 3. April 1857 soll zu besserer

Kenntniß und Beaufsichtigung der Gewässer deS Kantons eine

Flußkarie angelegt werden, worin auch die zum Flußuuterhalte
bestimmten Schwellengehölze und die unter besondern Schutz
gestellten Uferhalden auszunehmen sind. Die Regierung ist mit
der Vollziehung des Gesetzes beauftragt. Die Aufnahme von
Plänen steht in so enger Beziehung zu den Schwellenregle-
menten, daß man, wenn die Vorlage der Pläne verlangt wird,
am Ende auch die Schwellenreglemente dem Großen Rathe
vorlegen müßte, denn beides hängt zusammen. Es ist Sache
des Regierungsrathes, die Ausführung der Flußkarte
anzuordnen; er ist der Vollzieher des Gesetzes. Nun wird die

Flußkarle so ausgeführt (nämlich im >/,<>oo Maßstabe), daß man
sie später auch für den Kadaster benutzen kann, ebenso daß sie

bei Korrektionen, Anlage von Ravwcrken, Gewerbskanälen w.
keine neue Aufnahme mehr nöthig macht. Man möchte mit
dieser Flußkarte überhaupt möglichst weit gehende, bleibende

Vortheile erreichen. Die Gemeinden werden eingeladen, sich

in gleicher Weise zum Zwecke der Errichtung ihrer Schwellen-
kadastcr mit dem Staate zu vereinigen. Der Ansatz von Fr.
15,003 ist sehr niedrig, da wenigstens 6 Ingenieure beständig
im Felde sein müssen und zwei im Zimmer, um den dirigirenden
Chef gehörig zu beschäftigen. Daß man Schwierigketten haben
werde, Ingenieure zu finden, ist nicht richtig. Es sind der

Behörde bereits annehmbare Anerbielungen gemacht worden.
Der Große Rath hat als Gesetzgeber das Gesetz erlassen und
die Vollziehung in die Hände des Regierungsrathes gelegt.
Ich möchte deßhalb davor warnen, daß man nicht die Vollziehung

so sehr verzögere, wie es nach dem gestellten Antrage der

Fall sein würde.

Gcknguillet. Ich bin Herrn Stooß sehr dankbar, daß
er uns auf einen Gegenstand aufmerksam macht, den man hätte
übersehen können. Es handelt sich um eine Summe von Fr.
200,000, die gewiß der Regierungsrath nicht dekretiren kann.
Wenn auch der Große Rath ein Gesetz erlassen hat, nach welchem
eine Flußkarte aufgenommen werben soll, so hat er die Finanzen
dazu noch nicht angewiesen. Man kann eine Karte nach
verschiedenem Maßstabe ausführen, daß sie 200,000 Fr., aber auch
so, daß sie nur 20,000—30,000 Fr. kostet, und es ist nicht
Sache des Regierungsrathes, sondern des Großen Rathes, den
Kredit dafür zu bestimmen. So wurde es auch mit der
topographischen Karte des Kantons gehalten. Nun kommt man
mit einem Ansätze von 15,000 Fr., der 10 — 15 Jahre lang
auf dem Büdget erscheinen kann. Es wäre eine eigentliche
Escamotage, wenn man es so hingehen ließe. Das kann nicht
geschehen. Der RegierungSrath soll Plan und Devis vorlegen.
Ich stelle deßhalb den Antrag, den Büdgetausatz unter litt, e

nicht zu genehmigen, sondern zurückzuweisen.

Das Präsidium ersucht den Redner, sich nicht solcher
Ausdrücke zu bedienen, welche den parlamentarischen Anstand
Verletzen könnten.

Ganguillet erklärt, daß er nicht die Absicht hatte, irgend
Jemanden zu verletzen; wenn dieß geschehen wäre, so sei es

gegen seinen Willen.

Sahli, Regierungsrath. Nach der vom Herrn
Präsidenten gemachten Bemerkung finde ich mich nicht mehr veranlaßt,
auf das persönliche Votum des Herrn Ganguillet einzutreten,
indessen glaube ich, seine Befürchtungen ftien nicht begründet.
Hat der Große Rath nicht bei Erlassung des Wasserhaupolizei-
gesetzeS die Aufnahme einer Flußkarte beschlossen? Hat der
Regierungsrath nicht das Gesetz zu vollziehen? Ganz ähnlich
wurde in andern Fällen veifahren. Ich würde es bedauern,
wenn infolge eines solchen Antrages, wie er hier gestellt wurde,
die Ausführung der Karte um ein Jahr verschoben werden
müßte; sonst hätte ich gar nichts dagegen, dem Großen Rathe
die verlangten Vorlagen zu machen. Wenn man eS wünscht,
so werde ich dem Großen Rathe in der nächsten Sitzung Plan
und Devis vorlegen.

v. Büren wünscht zu vernehmen, in welchem Zusammenhange

die Flußkarte mit der topographischen Karte stehe, und
ist der Ansicht, daß sich durch eine Verbindung beider
Unternehmungen eine Ersparniß erzielen ließe.

Kurz. Ich halte dafür, der Ansatz unter litt, e soll
jedenfalls im Büdget ausgesetzt werden. Wir nehmen sehr
häufig in Bausachen Kredite auf das Büdget, so bei Straßen -
bauten, für welche die nähern Vorlagen noch gar nicht
ausgearbeitet sind, sondern erst später dem Großen Rathe vorgelegt
werden, woraus er dann die Ausführung beschließt. Es handelt
sich hier um einen im Gesetze vorgesehenen Gegenstand, für
welchen die Regierung einen Kredit aussetzen muß. Ich setze

auch voraus, daß dem Großen Rathe dann nähere Vorlagen
gemacht werde» aber streichen können wir den Ansatz nicht,
sonst müßten wir noch manches streichen, wofür die Vorarbeiten
noch nicht vorliegen.

Ganguillet. Ich kann meinen Antrag dahin modifi-
zircn, den Ansatz unter litt, e zwar zu bewilligen, doch mit
dem Vorbehalte, daß darüber vom RegierungSrathe nicht
verfügt werden solle, bis der Große Rath Plan und Devis
genehmigt haben wird.

Stooß Ich möchte Herrn Kurz nur erwiedern, daß die
Baudirektion jcweilen für alle großem Bauten vor deren
Ausführung Vorlagen vor den großen Rath bringt. Mein Antrag
geht nicht dahin, die Sache bis zum nächsten Jahre zu ver-



schieben, sondern nur bis der Regierungsrath die nöthigen
Vorlagen vor den Großen Raih gebracht haben nmb.

l)r. v. Gonzenbach. Ich erlaube mir als Mitglied
des Großen RacheS um so Mehr einige Worte, als die

Aufnahme der Flußkarte auf meinen Antrag im Gesetze vorgesehen

wurde. Aber ich gestehe offen, ich Halle keine Ahnung, daß

dieselbe 200,000 Fr. kosten werde. Ich halte dabei nur die

genauere Feststellung einer Anordnung im Auge, die an einigen
Orten schon bestand, an andern Orien dagegen neu eingeführt
werden muß. Ich halte die Auffassungswelse der Herren Stooß
und Gangüillct für vollkommen richtig, daß der Große Rath
vorerst über den zu bewilligenden Kredit entscheiden muß, sonst

würde ein sehr gefährliches Präzedenö geschaffen. Wenn die
Staatswirihschaflskommisston eine Ahnung von der Tragweile
der Sache gehabt halte, sie hülle gewiß einen Antrag gestellt.

Auf die von Herrn Kurz gemachte Bemerkung über das
Verführen in Bausachen erinnere ich nur an den Vorgang, weichen
wir in einer der letzten Sitzungen bezüglich des äußern Krankenhauses

hatten. Hat der Herr Direktor des Gesundheitswesens
nur so obenhin einen Büdgelansatz von 10,000 Fr. vorgelegt
Nein, sondern er zeigte Ihnen, baß eS der Anfang einer Ge-
sammtsmnme von 70,000 Fr. sei, welche der Große Rath zu
bewilligen habe. Um so mehr wären nähere Vorlagen nach
meiner Ansicht hier am Orte gewesen, wo es sich um eine

Ausgabe von 200,000 Fr. handelt. UebrigenS halte ich dafür,
daß die Flußkarte in vielen Gegenden^ wo die Schwellcnpflicht
nicht streitig ist, in kleinerm Maßstabe aufgenommen werden
könnte. Die Verwendung des Kredites hängt von der endlichen
Genehmigung des Planes ab, welche vom Großen Rathe
ausgehen soll. Deßhalb glaube ich, es sei besser, diesen Ansatz für
einmal zu suspendiren. Glaubt der Große Rath, die Karle
könne noch dieses Jahr begonnen werden, so kann die nöthige
Summe in der Form eines Nachiragskrèbttes dafür bewilligt
werden. Es ist wichtig, baß der Große Rath seine Stellung
festhalte. Es hat mich gestern überrascht, zu hören, der

Regierungsrath habe von sich auS die Besoldungen der Angestellten
erhöht. Auch das ist nach meiner Ansicht ein Eingriff in die

Befugniß der gesetzgebenden Behörde, wenn die Regierung
Stellen mit einet Besoldung von 1000 Fr. kreirtß ohne die

Sache dein Großen Rathe vorzulegen Warum haben Sie
denn ein Besoloungsgesetz? Warum finden hier über die kleinsten

Besoldungen Berathungen statt? Die Sache ist auch deßhalb
wichtig, weil eS eine bleibende Maßregel betrifft, denn darüber
werden Sie sich nicht täuschen, daß die einmal beschlossenen

Erhöhungen trotz der wieder eintretenden niedrigen LebenSmittel-
preise nicht rebuzirt werden. Wenn der Regterungsrarh das
Recht der Erhöhung unter außerordentlichen Verhältnissen hat,
so soll er auch die Pflicht der Herabsetzung haben, sobald diese

Verhältnisse nicht mehr bestehen. Ich sehe es gerne, wenn die

Regierung in Verwaltungssächen Kraft hat, aber ich sehe eS

auch gerne, wenn sie die Sache zuerst gründlich untersucht und
dem Großen Rathe Vorlagen macht, bevor sie für eine Flußkarte,

die, in solchem Maßstabe ausgeführt, eigentlich mehr eine
Liebhaberei ist, 200,000 Fr. ausgibt. Ich wünsche daher, daß
zuerst ein wohl auSgedachteS Gutachten vorgelegt werde, bevor
man eine Bahn betritt, die man nicht genau kennt und auf die

man vielleicht nach erhaltenen nähern Aufschlüssen nicht eintritt.
Ich schließe mich dem Antrage des Herrn Stooß an.

Sahli, Regierungsrath. ES verhält sich keineswegs so,
als ob ich die Absicht hätte, dem Großen Rathe nicht die Ehre
zu erweisen, nähere Vorlagen über die Flußkarte zu machen,
sondern ich erkläre mich bereit, das von den Herren Stooß und
Gangüillct vorgeschlagene Verfahren zu befolgen. Der Kredit
von 15,000 Fr. würde also in das Bridget aufgenommen, die

Direktion der Entsumpfungen und der Eisenbahnen würde jedoch
keine präjndizirlichen Arbeiten anordnen, dann würden die

verlangten Vorlagen in der nächsten Sitzung erfolgen. Es ist
immerhin ein Irrthum, wenn man glaubt, es werde eine Aus-

Tagblatt des Großen Rathes «SZ«.

gäbe von 200,000 Fr. dekrerirt, ohne den Großen Rath
anzuhören. Wenn die Karte im Maßstab« ausgeführt wird,
so kann die Kadastervermessung sich genau an dieselbe
anschließen. Ein kleinerer Maßstab eignet sich nicht dazu. UebrigenS

gehl aus dem Votum des Herrn v. Gonzenbach selbst
hervor, daß es besser sei, dem Regierungsrathe die Vollziehung
zu überlassen und zu bestimmen, ob die Kalte an einem Orte
in kleinerm, am andern Orte in größerm Maßstabe auszuführen

sei.

vi. v. GonzcnbackD Die letzte Bemerkung deS Herrn
RegierungSralh Sahli veranlaßt mich noch zu einer Erwiederung.

Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kommt es
mir vor, daß es nicht gut sei, die Flußkarle in einem so großen
Maßstabe aufzunehmen. Ich nehme an, die Aare falle unter
den Maßstab von allfällig noch die Emme, dann aber
könnten alte übrigen Gewässer im Kantone, die unter öffentlicher
Aufsicht stehen, in kleinerm Maßstabe aufgenommen werden,
sonst haben Sie eine enorme Arlnil, die nicht nöthig ill. Ich
glaube demnach, so sehr ich damit einverstanden bin, daß dem
Regierungsrathe die Vollziehung obliegt, so soll der Große
Rath doch darüber entscheiden, ln welchem Maßstabe vie
einzelnen Gewässer aufgenommen werden sollen, also den Gesamnu-
plün genehmigen.

Sahli, Regierungsralh. Ich bemerke nur noch, daß ge.
wisse Vorarbeiten schvn bis zur nächsten Sitzung gemacht werden,

sobald das Wetter günstig ist, darunter soll sich aber nichts
PräjudizirlicheS befinden. Bor einer halben Stunde haben Sie
eine Menge Kredite für Slraßenbauten bewilligt, >ür weiche
die Pläne noch gar nicht vorliegen. Endlich habe ich noch
Herrn v. Büren zu antworten, daß die topographische Karte
zur Bearbeitung der Flußkarte nicht benutzt werden kann, weil
sie in zu kleinem Maßstabe ausgeführt ist, womit den Gemeinden

nicht gedient wäre. Das Gesetz will ciüeHüheitliche Karte.
Ich schließe mich in deut soeben erklärten S'iÄe dem Antrage
des Herrn Ganguillet an.

Stöoß. Ich glaube, es sei nicht gleichgültig, ob wir
eilten Kredit von 15,000 Fr. bewilligen oder nicht. Je nach,
dem der Plan begonnen wird, ist vavurch mehr oder weniger
präjudizirt, Und man wird uns später erklären: wer A gesagt
hat, Wer muß nun auch B sagen. Auf Kreditbewilligungen
für kleine Straßenbaulen kaun man sich hier nicht berufen.
Vvr einigen Jahren wurden dem Großen Rathe über die
Ausführung der tvpograghischen Karte detailliric Vorlagen gemacht.
Die Ausgaben überschreiten in ver Wirklichkeit ven damaligen
Voranschlag schon bedeutend; warum Weil man die größe
Mühe hat, die nöthigen Ingenieure zu finden. Ich habe vie
größten Zweifel, ob man für die Ausführung der Karte in
dem Maßstabe, wie der Herr Direktor denselben vorschlägt, die
geeigneten Leute finden werde. Darum sage ich: man soll jetzt
nicht A sagen, bevor dem Großen Rathe die nöthigen Vorlagen
gemacht sein werben; liegen diese vollständig vor, so stimme
ich mit beiden Händen dazu. -

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Herr
Regierungsrath Sahli erklärte dem Großen Rathe, er sei bereit,
Ihnen vie verlangten Vorlagen zu machen; ich schließe mich
also auch den Anträgen der Enisumpsnngsdireklion in
Uebereinstimmung mit dem Vorschlage des Herr» Ganguillet an. Der
Büdgelansatz unter litt, e bleibt also mit dem Vorbehalte, daß
nicht darüber verfügt werde, bis der Große Rath die ersorder-

' ltche Auskunft über den Gegenstand erhalten haben wird. Herr
v. Gonzenbach sah sich veranlaßt, alö Mitglied des Großen
Rathes eine Reihe von Bemerkungen zu machen. Es wurde
Ihnen bereits gesagt, daß der Regierungsrath den betreffenden
Büdgetansatz, gestützt aus den § 55 des WasserbaupolizetgesetzeS,
in das Büdget aufnahm. Der Regierungsrath hat aber auch
gestützt auf den 8 12 deS Gesetzes vom 2. August 1349 daS
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Recht und die Pflicht, diesen Kredit auszusetzen, indem nach
dieser GesetzeSvorschrist unabänderliche Ausgaben, welche durch
bestehende Gesetze bestimmt sind, keiner weitern Entscheidung
bedürfen. Herr v. Gonzenbach betrachtet die Flußkarle als eine

Liebhaberei. Das hätte er bei der Berathung deS Wasserbau-
polizeigesetzcs sagen sollen. Der Große Rath betrachtete die

Sache als eine Nothwendigkeit. Herr v. Gonzenbach selbst

machte jenem Gesetze die größte Opposition, und ich zweifle
nicht daran, wenn man die Karte damals als eine Liebhaberei
betrachtet hätte, so würde er es bemerkt haben. Ich möchte

mich gegen diese Aeußerung verwahàn. Derselbe Redner kommt

immer wieder auf die Besoldungen der Büreauangestellten
zurück, deren Erhöhung ihn ungeheuer drückt. Will Herr v.
Gonzenbach unsere Verhältnisse etwa mit den Verhältnissen seiner
kleinen östlichen Kantone vergleichen, während eS in unserm
Kantone Bezirke gibt, die so groß sind als ein Kanton Appenzell?
Herr v. Gonzenbach hat bei uns noch keine Direktion verwaltet,
sonst würde er begreifen, daß die Verwaltungsbehörden eine

gewisse Kompetenz haben müssen Ran soll unsere Büreaur
untersuchen, um zu sehen, wie eS da steht. Vor einigen Jahren
wurden Erperten ernannt, mit dem Auftrage, zu untersuchen,
ob nicht Ersparnisse eingeführt werden können. Was haben
dieselben rapporlirl? Ich glaube, sie haben sich überzeugt, daß
kein Ueberfluß von Angestellten vorhanden sei. Wenn der

Regierungsrath später sieht, daß d^ Verhältnisse eS gestatten, die

Besolbungserhöhung, welche er den armen Kopisten auf
dringendes und wieverholtes Ansuchen zukommen ließ, wieder zu
reduziren, so wird er eS thun Ich glaube, eS sei der Regierung

über ihre Verwaltung der StaalSinleressen nicht der

geringste Vorwurf zu machen, und möchte fragen, ob man früher
immer dem Großen Rathe einen so genauen Ausweis über die

ausgesetzten Kredite vorgelegt habe, wie man eS heute verlangt.
Ich ersuche Herrn v. Gonzenbach, im Archive nachzusehen, ob

man vor dreißig.Jahren, als der unglückliche Beschluß der
Aarkorrektion gksicht wurde, dem Großen Rathe so genaue
Vorlagen gemaM'und gesagt hat: wir werden mit der Korrektion

etwa bis zur Elfenau kommen und 2 Millionen ausgeben,
ohne den Zwà zu erreichen? Ganz gewiß nicht, sonst würde
der Große Rath sich gehütet haben, darauf einzutreten. Ist
nun die Aufnahme einer Flußkarte mit solchen Folgen verknüpft,
wie eine Flußkorrektion von Bern nach Thun? Man soll daher
nicht immer mit Vorwürfen und Mißtrauen kommen. Die
Regierung thut ihre Pflicht, ich bin stolz darauf, eS zusagen;
sie hat die Interessen des Staates gewahrt, wie vielleicht keine

Regierung vor ihr; daher thut eS am Ende auch wehe, hier
Vorwürfe zu hören.

Herr Berichterstatter der Slaatswirlhschaflskommission.
Sie haben nicht zu besorgen, baß ich meine Geige auf den
gleichen Ton stimme, wie der Herr Berichterstatter des Regie-
rungsralheS sprach; ich will die Surdine aufsetzen. Ich bin jetzt
nicht in der Stellung, demselben als Großraihömitglied zu
antworten, sondern als Berichterstatter der «StaatSwirthschaftS«
kommission. Indessen werden Sie mir einige Worte erlauben.

Herr RegierungSrath Brunner hat sich an dem Worte
„Liebhaberei" gestoßen. Ich habe nie gehört, daß etwas Verletzendes
darin liege; man bedient sich dieses Ausdruckes für die
verschiedensten Gegenstände. Wenn man die Anschaffung von
Glasmalereien, die Einführung der Gasbeleuchtung vorschlägt,
und der Große Rath Liebhaberei dafür hat, ist eS etwas
Verbotenes? Ich durfte daher sagen, im Grunde genommen
sei eine solche Flußkarte, in solchem Maßstabe ausgeführt, mehr
erne Liebhaberet. Eine gesetzliche Nothwendigkeit ist die
Aufnahme einer Flußkarte heute, aber ob sie als Nothwendigkeit
oder Liebhaberei in daö Gesetz aufgenommen worden sei, will
ich hier nicht mehr untersuchen. Wenn nan mir seiner Zeit
gesagt hätte, die Karte koste 200,000 Fr, so hätte ich Bedenken
gelragen, sie in daS Gesetz aufzunehmen, und vielleicht mit mir
noch viele Mitglieder der Versammlung, vielleicht auch Herr
RegierungSrath Brunner. Ich darf mehr sagen: er hat in der
Staatswjrthschaftskommission nichts gesagt, daß die Karte
200,000 Fr. kosten werde. Ich darf sogar vermuthen, Herr
Brunner habe eS nicht einmal gewußt. Er legre unS nur
einige Beilagen vor, aus einer derselben ging hervor, daß man
für die Flußkarte 25,000 Fr. aussetzen wollte; der RegierungSrath

fand aber, ein Ansatz von 15,000 Fr. genüge. Hätte
unS Herr Brunner gesagt, die Kosten werden sich auf200,000Fr.
belaufen, so hätten wir wahrscheinlich mehr darauf erwiedert,
aber so mußten wir annehmen, die ganze Karte werde 25,000 Fr.
kosten, und eS werden für dieses Jahr 15,000 Fr. dafür auS-
gesetzt. Wenn nun Herr Regierungsrath Brunner von
Vorwürfen und Mißtrauen spricht, die in meinen Bemerkungen
liegen sollen, so nehme ich den Großen Rath zum Zeugen, ob
je von meiner Seite etwas gesagt worden sei, das man in
diesem Sinne hätte auslegen können. Ich kann mit der
Erklärung schließen, daß ich sehr bereit gewesen wäre, auS
innerster Ueberzeugung am Schlüsse der Büdgelberarhung
gegenüber dem Regierungsrathe und namentlich der Finanzdirektion
nicht nur nicht Mißtrauen und Vorwürfe, sondern meine An.
erkennung zu zollen. Nachdem nun aber der Herr Bericht,
erstatter deS Regierungsrathes steh selbst und seinen Herren
Kollegen so reichliches Lob gespendet hat, dürste eS kaum in
meiner Stellung liegen, als Berichterstatter der StaatSwirth-
schastSkommission in sein Loblied einzustimmen. Ich empfehle
Ihnen noch einmal den Kommissionalantrag.

A b st i m m u n g.

Für die nicht bestrittenen Ansätze Handmehr.
Für litt, c nach Antrag des RegierungS-

rathes > 67 Stimmen.
Für den Antrag der StaatSwirthschaftS-

k o m missio n 66 „
Für eventuelle Beibehaltung deS Ansatzes unter

lttt. e 69 „Für den Antrag deS Herrn Stooß 60 „
Für den zugegebenen Antrag des Herrn Gan-

guillet Handmehr.
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VIII. Kosten der Gerichtsveewattung.

Durchschnitt
der letzten »Jahr«

t«SZ—tSSS.

53,537

1,916

6,500
397

19,306

1) Obergericht:
s. Besoldungen deS Präsidenten und der Mitglieder, nach dem Gesetz vom 9.

Jänner 1851 Fr. 54,200
b. SitzungSgelder an die Suppleanten », 1,600

c. Kanzlei:
1) Besoldungen des ObergerichtSschreibers und der Kammerschreiber Fr.
2) Besoldung deS Offizials mit AmtSkleidungSvergütung „
3) Büreaukosten »

6,500
760

21,000

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskom-
mission stellt den Antrag« die Büreaukosten deS ObergerichtS
von Fr. 21,000 auf 20,500 Fr. zu reduziren und zwar unter
Hinweisung auf bereits früher entwickelte Gründe.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
bekämpft diesen Antrag mit der Bemerkung, daß auch bei den
Büreauangestellten des Obergerichies eine verhältnißmäßige
Besoldungöerhöhung stattgefunden habe.

Abstimmung.

Für die nicht bestrittenen Ansätze

Für Ziffer 3 nach Antrag des Regierungö-
ratheS

Für den Antrag der StaatSwirthschaftS.
kommisston

Fr. 55,800

„ 23,260

Handmehr.

Minderheit.

Mehrheit.

Durchschnitt
der letzten »Jahre

t»SZ-t8S6.

73,397

5,294
37,392

4,766

1,200

15,770
4,233

21,611

2) Amtsgerichte:

. Besoldungen der Amtsgerichtspräsidenten und Stellvertreter, nach dem Gesetz
vom 9. Jänner 1331

t>. Kanzleikosten ê
c. Entschädigungen an die Mitglieder und Suppleanten der Amtsgerichte. Besoldungen der AmtSgerichtsschreiber von Pruntrut, Delöberg, Laufen,

Freibergen, Münster und Neuenstadt
e. Miethzinse für die Gerichtslokalien zu Viel, Laufen, OberhaSle und Saanen
k. Miethzinse für die Lokalien der AmtsgerichtSschreibereien zu Viel, OberhaSle,

Erlach, Neuenstadt, Nidau, Saanen, Làupen und Bern

3) Staatsanwaltschaft: -. Besoldungen deS Generalprokuratorö und der BezirkSprokuratoren. Büreau« und Reiseauslagen

Fr.
»
»,

l,

73,000
5,500

36,000

4,800
600

730

Fr. 15,400
4,000

4) Geschwornengerichte:
Tag- und Reisegelder an die Geschwornen, Auslagen der Kriminalkammer, BeheizungS- und

Beleuchtungskostenze.
Summe für die Gerichtsverwaltung

Fr. 120,630

Fr. 19,400

„ 20,000

Fr. 244,090

Die Büdgktansätze unter den Ziffern 2, 3 und 4 werden ohne Einsprache genehmigt.
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Zufammenzug der Ausgaben.
I. Allgemeine Verwaltungskosten

II. Direktion des Innern
III. „ der Justiz und Polizei und des Kirchenwesens
IV. „ der Finanzen
V. „ der Erziehung ^VI. „ des Militärs

VII. „ der öffentlichen Bauten, Entsumpfungen und Eisenbahnen
VIII. Kosten der Gerichtsverwaltung

> j 'r.'«

Herr Bericht erstatt ter des RegierungsralheS. Nach den

Abänderungen, welche Sie bei den verschiedenen Abtheilungen
des Budgets beschlössen haben, reduzirt sich nun das Defizit
auf Fr. 36,910. Sie haben nämlich bei den Domänen eine

Mehreinnahme von Fr. 5000, beim Ohmgeld eine Wenigerausgabe

von Fr. 3000, dagegen bei der Erbschaftssteuer eine

Wenigereinnahme von Fr. 10,WO beschlossen, so daß noch eine

Wenigereinnahme von 2000 Fr. bleibt. Bei den Ausgaben
ergeben sich folgende Reduktionen: allgemeine VerwaltungS«
kosten Fr. 1000, Direktion der Justiz und Polizei Fr. 2000,
Miiitärdireklivn Fr. 4275, Baudireklion Fr. 5000,
Gerichtsverwaltung Fr. 500, im Ganzen Fr. 12,775. Demnach erzibt
sich folgende

^ °

Summa Ausgaben

Bilanz:

Fr-
»
»
n
»

236,956
870,700
872.529
162,320
685,47»
763,887
744,200
243,590

Fr. 4,579,652

Die Einnahmen mögen betragen bei einer direkten Steuer von
Iá/,o pro mille Fr. 4,542,742

Die- Ausgaben hingegen „ 4,579,652

Muihmaßlicher Ueberschuß der Ausgaben Fr. 36,910
wobei das außerordentliche Büvget und Anleihen nicht inbe-
griffen ist.

- - / <1 ^i 4 ^
'

> s ' .1 7 z : - - '. ' ^ '

Die Bilanz wird ohne Einsprache genehmigt.

Außerordentliches Budget pro 1858.

I. Vorbericht.

Durch Beschluß dcS Großen RatheS vom 26. Mai 4853 wurde für gewisse außerordentliche StaatSaus-
gaben ein Anleihen beschlossen im Beirage von Fr. 1,300,000

Durch Beschluß der nämlichen Behörde, vom 29. August 1855, wurde dasselbe behufs Ergänzung einiger
der betreffenden Kredite um '

„ 200,000
und durch einen dritten Beschluß, vom 27. Februar 1857, zur Vollendung der Reuchenettestraße abermals um „ 200,000
erhöht.

^ Zusammen Fr. 1,700,000
welches Anleihen nach den erwähnten Beschlüssen mittelst Erhebung von jährlichen Ertrasteuerquoten von Vro pro mille der
direkten Steuern im alten Kantonstheile und des gesetzlichen Verhältnisses im Jura verzinset und bis zum 1. November 1866
zurüAbezahlt werden soll.

Ueber diese Operation soll getrennte Rechnung geführt und dieselbe als Anhang zur StaatSrechnung abgelegt werden.
Der Stand dieses AnleihcnS ist auf 1. November 1857 der folgende:
Einbezahlt ist die ganze Summe von ^ Fr. 1,700,000

und davon bereits zurückbezahlt sind „ 340,000
Es bleiben somit ausstehend 116 Schuldscheine zu 3'/z °/o verzinslich Fr. 116,000

1244 « « 4 „ „ „ 1,244,000
1360 Fr. 1,360,000

Von der Anleihenssumme von Fr. 1,700,000. —
waren laut Anhang zur StaatSrechnung pro 1856 bestimmungsgemäß verwendet:

Außerordentliche Reubauten infolge Wasserverheerungen Fr. 189,824. 89
Tieferlegung des BrienzerseeS, Schleußenbau in Untersten „ 162,857. 12
Beitrag an die Bauten des Irrenhauses Waldau „ 641,625. 95
Beitrag an die Möblirung desselben „ 75,000. —
Kosten des Staats auf der ganzen Operation der Münzreform „ 162,380. 04
Entsumpfung des Seelandes, Vorarbeiten „ 79,520. 59
Reuchenettestraße „ 152,339. 43

„ 1,463,548. 07
Es blieben also vom Anleihen verfügbar Fr. 236,451 93

welche laut außerordentlichem Büdget pro 1857 ausschließlich zum Bau der Reuchenettestraße bestimmt wurden.
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II. Voranschlag pro t8S8.

Ausgaben.

Für die TavanneS-Bözingen- (Rcuchenette-) Straße Fr. 236,451. 93
weniger jedoch diejenige, dermaten noch unbekannte Summe, welche laut Staatsrechnung pro 1857, im
Jahr 1857, hievon und nach Abzug des Beitrags der Stadt Viel pro 1857, von Fr. 17,à verwendet
sein wird

Kredit für die Reuchcnettcstraße pro 1858
worin nicht begriffen sind die noch ausstehenden Quoten des Beitrags der Stadt Viel von ursprünglich
Fr. 59,999, nämlich pro 1853 Fr. 17,990

und „ 1859 „ 16,999

Zusammen Fr. 33,999

k. Amortisation.

Die in Ausführung der im Vorbericht erwähnten Großrathsbcschlüsse behufs Amortisation des Anleihcns pro 1858 zu
beziehende Ertrastenerquoie, deren Ertrag von den ordentlichen Einnahmen gelrennt in die für daS Anleihen besonders geführte
Rechnung gebracht werden soll, wirv veranschlagt wie folgt: ^

s. Für den alten Kantonstheil:
Die ordentliche Steuer nach dem Maßstabe von 11/,o pro mille ist veranschlagt auf netto Fr. 935,699,
mithin betragen pro mille mehr netto Fr. 133,659

6. Für den neuen KantonStheil:
Die Ertrasteucrquoie ist im alten KantonStheil wie oben veranschlagt auf netto Fr. 133,659, daS gesetzliche

Verhältniß für den Jura beläuft sich also zu 2/, für »/,, netto auf „ 29,799

Summa Fr. 163,359

Herr Berichterstatter des Regiernngsrathes. Im Jahre zu verwenden ist. Die Baudirektion glaubt, mittels dieses
1857 wurde von dem verfügbaren Kredite von Fr. 236,451. 93 Kredites das schöne Unternehmen beendigen zu können, und ich
die Summe von Fr. 148,179. 75 verwendet, so daß für das empfehle Ihnen das außerordentliche Büdget ebenfalls zur
Jahr 1858 noch eine Restanz von Fr. 88,281. 18 verfügbar Genehmigung,
bleibt. In Betreff des Beitrages der Stadt Viel an die
Neuchenctw-Straße hat sich ein Irrthum cingeschlichen, indem Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftökom-
man glaubte, die Siadt Viel sei noch die Beiträge für 1858 mission pflichtet diesem Antrage bei.
mit Fr. 17,999 und für 1859 mit Fr. 16,999 schuldig. Leider
zeigte es sich, daß diese Angabe nicht richtig ist, sondern daß Das außerordentliche Büdget wird mit der vom Herrn
Viel nur noch einen Beitrag von Fr. 16,999 für 1858 zu leisten Berichterstatter des RegierungSrathes angebrachten Berich-
hat, welche Summe nebst obiger Restanz von Fr. 88,281. 18 tigung durch daS Handmehr genehmigt.

Hierauf wird noch ein Anzug des Herrn Großrath
v. Werbt von Toffen verlesen, mit dem Schlüsse:

eS möchte entweder das provisorische
Brandassekuranzgesetz so bald als möglich zum zweiten Male
berathen und zeitgemäß revidirt, oder aber durch gesetzliche

Bestimmung die Brandversicherung dem freien Willen
der Hauscigenihümer gänzlich anheimgestellt werden.

Berichtigung.
Auf Seite 41, zweite Spalte, Zeile 19 von oben, hievvr

ist nach dem Worte „KantonSschulc" einzuschalten: „sowie aller
Sekundar-Realschulen und Progymnasien."

DaS Präsidium zeigt ein KonzessionSgcsuch der

Herren vr. Schneider und RegierungSstatthalter Hubler
an, betreffend die Erbauung einer Eisenbahn zwischen
Bern und Viel mit Anschluß an die VcrricreSbabn und an
die bernische Jurabahn. Das Gesuch geht an den RegierungS-
rath.

Der Redaktor:

r. Faß bind.

Schluß der Sitzung: 12'/a Uhr Mittags.

Tagblatt des Großen Rathes tsss. 16
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Fünfte Sitzung.

Freitag den 26. Februar 1353.

Morgens um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carl in.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bigler, Bützberger,
KrebS, Jakob, und Theurillat; ohne Entschuldigung: die Herren
Affolter, Jakob; Balsiger, Bangcrter, Berbier, Bessire, Carrel,
Eggimann, Gerber, v. Grafenried, Grimailre/Jaquet, Jmobersteg,
Kanziger, Kasser, Kilcher, Knuchel, König, Kohler in Nidau,
Koller, Lehmann, Christian; Lehmann, I. U. ; Marquis,
MooSmann, Müller, Ed.; Niggeler, Oeuvray, Parrat, Paulet,
Peteut, Prudon, Röthlisberger, Gustav; Rollt, Rubin,
Schaffter, Schmutz, Schneeberger, Amtsrichter; Seiler,
v. Steiger, Streit, HieronimuS; Tièche, v. Wattenwyl in
Habstetten und Wyß.

unterm 1t Februar abhin dem RegierungSrathe ihren Bericht,
mit Abänderungsvorschlägen, welche Ihnen gedruckt mitgetheilt
wurden mit Ausnahme derjenigen, auf welche der RegicrungS-
ralh nicht eintreten zu können glaubte. Dahin gehört der zu
§ 16 gestellte Antrag, daß die Direktion ermächtigt werden
möchte, in außerordentlichen Fällen den Zinsfuß im
Einverständnisse mit dem Präsidenten deS Verwaltungsrathes und
unter Vorbehalt der Genehmigung dieser Behörde provisorisch
zu bestimmen. Der Regierungsrath fand jedoch, wenn es auch
hin und wieder wünschenswert!) wäre, eine Abänderung deS

Zinsfußes schnell anzuordnen, so sei dieß gleichwohl möglich
durch Einberufung des Verwaltungsrathes. Soll ich meine
persönliche Ansicht darüber äußern, so geht sie dahin, daß der
Borschlag der Direktion angenommen werde; indessen habe ich
die Pflicht, die Anträge des RcgierungsratheS hier zu empfehlen,
nicht meine individuellen Ansichten gellend zu machen. Bei
§ 17 wünschte die Direktion, daß die Beamten der Bank direkt

vom Verwaltungsrathe gewählt werden ohne Bestätigung durch
die Regierung, ferner daß die Festsetzung der Besoldung ebenfalls

dem Verwaltungsrathe überlassen werde. Beide Anträge
stützen sich auf die Ansicht, daß man den neuen Verwaltungsbehörden

in Uebereinstimmung mit der Reorganisation der Bank
eine vom Großen Rathe und vom Regierungsrathe möglichst
unabhängige Stellung einräumen sollte. Auch hier hätte ich
persönlich kein Hinderniß gesehen, diesem Wunsche zu entsprechen,

indessen war der RegierungSrath anderer Ansicht. Ich
stelle den Antrag, Sie möchten in die zweite Berathung deS

Gesetzes eintreten und dasselbe artikelweisc behandeln.

Sowohl das Eintreten als die artikelweisc Berathung wird
ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Gesetz

über

Reorganisation der Kantonalbank.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der Großrathsverhand¬
lungen, Jahrgang 1857, Seite 391 ff.)

Brunn er, Regierungsrath, als Berichterstatter. Unterm
20. November 1357 haben Sie daS Gesetz über Reorganisation
der Kanlsnalbank in vorliegender Fassung genehmigt und im
Z 38 den RegierungSrath ermächtigt, dasselbe nach Gulfinden
in Kraft zu setzen. Infolge dessen wurde das Gesetz auf den
1. Dezember v. I. in Kraft gesetzt. Die Organisation der
Behörden der Kautonalbank. fand sofort statt, die Mitglieder
deS Verwaltungsrathes wurden von dessen Präsidenten nach
Bern behufs ihrer Beeidigung zusammcnberufen, worauf die

Wahl der Direktion von fünf Mitgliedern stattfand. In dieser

Versammlung besprach man sich auch über das vorliegende
Gesetz und wurden einige Abänderungen daran gewünscht. Die
Direktion erhielt den Auftrag, den Gegenstand näher zu
untersuchen und dem RegierungSrathe zu Handen des Großen RatheS
geeignet« Vorlagen einzureichen. Die Direktion übermittelte

S 1.

Wird ohne Einsprache genehmigt, ebenso die 88 2, 3, 4,
5, 6, 7 und 3.

8 9.

Herr Berichterstatter. Hier stellt die Regierung den

Antrag, daS dritte Lemma also zu fassen: „Sie tragen die
Unterschrift deS Präsidenten des Verwaltungsrathes und
diejenige des Bankvirektors." Die Abänderung besteht darin, daß
also die Unterschrift des BankkassierS wegfiele, welche bei der
ersten Berathung auS dem Grunde vorgeschrieben wurde, weil
der Kassier, welchem alle Noten der Bank durch die Hände
gehen, die beste Gelegenheit habe, dieselben zu prüfen und all-
fällig unächle zu unterscheiden. Indessen zeigte eS sich bei
näherer Untersuchung, daß die Banknoten, wenn drei
Unterschriften verlangt würden, größer gemacht werden müßten. Ich
empfehle Ihnen die vorgeschlagene Abänderung zur Genehmigung.

Gfeller zu Signau. Ich stelle den Antrag, den Z 9
unverändert beizubehalten, wie er aus der ersten Berathung
hervorgegangen ist. Der Staat betheiligt sich bet der Bank
mit einem Kapital von 3'/z Millionen, der Verwaltungsrath
wird ermächtigt, für eine eben so große Summe Banknoten
auszugeben. Es muß daher den Staatsbehörden daran liegen,
eine möglichst sichere Kontrolle einzuführen, und es ist sehr gut,
wenn drei Unterschriften vorgesehen werden. Wenn ich nicht
irre, so bestand diese Einrichtung auch bisher, auch bei andern



Banken ist sie eingeführt; sie flößt dem Publikum größeres
Zutrauen ein.

Revel. Ich theile die Ansicht deS Präopinanten nicht,
welcher sich im Irrthume befindet, denn bis dahin trugen die

Billets der Kanionalbank nur zwei Unterschriften, nämlich
diejenige deS Finanzdireklors und des Bankverwalierö, Das
Beifügen einer dritten Unterschrift wäre daher eine durchaus
unnütze Neuerung. Ich verlange hier eine kleine Abänderung,
welche darin besieht, daß der Ausdruck „Bankdireklor" ersetzt

werde durch „Bankverwalter", wie die Benennung vorher war,
denn der andere Titel könnte zu Irrthümern Anlaß geben. In
der That wenn man einen Verwalter des Etablissements hat
unter dem Namen eines Direktors und wenn Briefe mit der
Adresse an die Bankdireklton ankommen, so weiß man nicht
recht, ob sie für den Bankverwalter oder für den Verwaltungsrath

bestimmt sind, welcher eigentlich die Direktion der Bank
ist. Um diesen Uebelstand und Mißverständnisse zu vermeiden,
verlange ich die erwähnte Modifikation.

Aebi bekämpft ebenfalls den Antrag des Herrn Gfeller
aus dem Grunde, weil in dem Hinzufügen einer dritten Unter,
schrifr nur vermehrte Mühe und vergrößertes Format nöthig,
die Garantie der Banknoten aber nicht vermehrt werde.
Bezüglich deS Antrages des Herrn Revel erinnert der Sprechende
daran, daß schon bei der ersten Berathung vom Großen Rathe
darüber ein Entscheid gefaßt und die Benennung „Bankdirektor"
beibehalten worden sei.

Seßler unterstützt dagegen den Antrag deS Herrn Gfeller
mit Rücksicht auf den vermehrten Umsatz der Banknoten, und
möchte, sofern man nur zwei Unterschriften wolle, nicht
diejenige des Kassiers weglassen, weil durch dessen Hand alle
Banknoten gehen und er die Aechtheit der eigenen Unterschrift
mit größerer Leichtigkeit zu erkennen vermöge.

Karrer hält zwei Unterschriften zum Zwecke der damit
beabsichtigten Kontrolle für genügend, und bemerkt, daß da, wo
die Banknoten drei Unterschriften tragen, jede derselben eine
besondere moralische Person repräsentire, nämlich die Anstalt,
die Aktionäre und die Regierung. Auch die Banknoten größerer
Institute tragen nur zwei Unterschriften, trotzdem daß sie in
allen Ländern zirkuliren. Endlich sei nicht zu befürchten, daß
der Kassier sich mit der Unterschrift des Präsidenten deS

Verwaltungsrathes und deS Direktors weniger vertraut mache als
mit der eigenen Unterschrift, weil die Beamten der Bank eben
nicht einem so häufigen Wechsel unterworfen seien, wie
diejenigen der politischen Behörden.

Der Herr Berichterstatter gibt weder den Antrag deS

Herrn Gfeller noch denjenigen des Herrn Revel zu und
verweist bezüglich des erster» auf die zwei letzten Lemma des § 9,
welche nach seiner Ansicht hinreichende Garantie gewähren.

A b st i m m u n g

Für den 8 9 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für Weglassung der Unterschrift deS Kassiers Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn Gfeller Minderheit
Für den Ausdruck „Bankdireklor" Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Revel Minderheit.

8 10.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

8 11

Gfeller zu Signau stellt im Interesse des Kleinverkehrs
den Antrag, das Minimum des Beirages der Wechsel oder
BillelS von Fr. 150 auf Fr. 100 herabzusetzen.

Aebi unterstützt den Paragraphen, wie er vorliegt und
erinnert die Versammlung, daß ursprünglich ein Minimum von
Fr. 200 vorgeschlagen, aber dasselbe auf den Antrag des Herrn
Matthys auf Fr 150 revuzirt worden, eine weitere Reduktion
jedoch im Interesse des Geschäftsganges nicht wünschbar sei.

Feunc. Ich hatte nicht Zeit, diesen Artikel mit dem
bernischen Clvitgesetze zu vergleichen, um zu sehen, ob die
Bestimmung des zweiten Alinea mit dem französischen im Jura
gellenden Gesetze im Einklang stehe. Mir scheint, da das Gesetz
über Reorganisation der Bank auf den Jura ebensowohl
Anwendung findet als auf den alten Kantonstheil, so hätte man
auch die bezüglichen Bestimmungen des französischen Locke civil
zitiren können. Immerhin erlaube ich mir eine Bemerkung über
das letzte Alinea deS 8 11. Im Jura haben wir das
französische Handelsgesetzbuch. Im alten Kantonstheile dagegen
besteht noch kein Wechselgesetz. Bei diesem Sachverhalte stelle
ich den Antrag, daß das letzte Alinea movlfizirt und also
abgeändert werde: „Vorbehalten bleiben die bereits im Kantone
bestehenden oder später zu erlassenden Handelsgesetze."

Seßler. Ich erlaube mir die Frage, wie der erste Satz
deS s 11 zu verstehen sei. Man könnte die Sache so
auffassen, als wäre in Ermanglung einer dritten Unterschrift eine
förmliche Versicherung nöthig. Ich glaube aber nicht, daß es
diesen Sinn haben soll. Wenn z. B. ein Wechsel vorgewiesen
wird, welcher die Unterschriften zweier so solider Häuser trägt,
daß der angewiesene Betrag gar nicht in Betracht kommen
kann, so wird man diese Bestimmung doch nicht so auslegen,
daß eine andere Versicherung nothwendig sei als diejenige,
weiche in der Garantie der unterzeichneten Häuser liegt. Hätte
der Satz einen andern Sinn, so stelle ich den Antrag, die
Worte „genügend versichert sind" zu ersetzen durch: „genügende
Sicherheit gewähren".

Karrer. Ich stelle den Antrag, daS zweite Alinea zu
streichen, sonst müßte man auch auf die Gesetzgebung des Jura
Rücksicht nehmen. Da es sich aber von selbst versteht, daß die

Bestimmungen deS Civilgesetzes vorbehalten bleiben, so ist eine
solche Vorschrift hier nicht nöthig.

Aebi. Ich möchte daS zweite Alinea doch beibehalten,
um den betreffenden Bestimmungen des bernischen Civilgesetzes
zu rufen. Was die Anfrage deS Herrn Seßler betrifft, so fasse

ich die Bestimmung dieses Artikels in gleichem Sinne auf, wie
er. Wenn ein Wechsel mit zwei soliden Unterschriften
vorgewiesen wird, in welchen die Bank genügende Sicherheit erblickt,
so kann man annehmen, daß eine dritte Unterschrift
überflüssig sei.

Ganguillet. Ich stimme für Beibehaltung deS zweiten
Alinea, und berufe mich aus ein vor einigen Jahren erlassenes

obergerichtliches Urtheil, welches den Jndoffentcn eines Wechseis,

der nicht bezahlt wurde, versatile. Allerdings mag daS

Obergeucht in letzter Zeit eine andere Praris angenommen
haben, aber immerhin^ ist es in Ermanglung eines Wechsel-



gcsetzeS wünschcnswcrth, daß das zweite Alinea mit der von
Herrn Fenne vorgeschlagenen Ergänzung angenommen werde.
Ferner unterstütze ich die Bemerkung deS Herrn Seßler.

Carlin (den Präsidentenstuhl verlassend). ES ist
einleuchtend, daß die Bemerkungen des Herrn Fenne begründet
sind. Ich glaube, sein Antrag könnte mit demjenigen des

Herrn Karrer zusammenfallen, und da die Handelscffektcn,
welche die Bank durch Eskomptiren an sich bringt, kraft dieses

Artikels als unvollständige Anweisungen zu betrachten sind, so

scheint eS mir, baß die über diesen Gegenstand noch nicht
erlassenen Gesetze als vorbehalten betrachtet werden müssen. ES
ist also ein vollständig überflüssiger Satz. Ein anderes
Bedenken liegt darin, daß, wenn Sie sich in diesem Gesetze auf
den Art. 987 deS bernischcn Civilgesetzes berufen, man vor den

Gerichten die Frage aufwerfen wirb, woran man sich zu halten
habe; man wiid für diese Frage keine Lösung finde». Um für
diesen Fall die Unbestimmtheit und den Zweifel zu heben, so

muß man den Autrag des Herrn Karrer annehmen und das
zweite Alinea des 8 ll streichen Es ist klar, daß man die

Hauvelseffekten eskomptiren wird, aber der § ll ha! meiner
Anst bl nach keine andere Bedeutung, als der Bank eine
Garantie zu gewähren. Es ist deßhalb nicht zweckmäßig, diesen

Artikel als Regel aufzustellen. Ich schließe mich daher dem

Antrage deS Herrn Karrer an, welcher denjenigen deS Herrn
Feune in sich begreift. (Der Redner übernimmt den Borsitz
wieder.)

Feune erklärt sich mit den Bemerkungen des Herrn
Präsidenten einverstanden und vereinigt sich mit dem Antrage des

Herrn Karrer, immerhin mit Borbehalt deS seinigen, wenn
ersterer von der Versammlung nicht angenommen werden sollte.

Herr Berichterstatter. Auf den Antrag des Herrn
Gfeller habe ich die bereits früher gemachte Bemerkung zu
wiederholen, daß durch eine weitere Reduktion des Minimums
die Geschäfte der Bank vermehrt würden, ohne baß man
dadurch einen eigentlichen praktischen Nutzen erzielen könnte.

Gegen den Antrag des Herrn Feune habe ich nichtö zu
bemerken und gebe denselben als erheblich zu. Sodann mache
ich Sie mit Rücksicht auf den von Herrn Karrer gestellten
Antrag aufmerksam, daß dieser Paragraph nur eine Wiederholung

des 8 28 des bisherigen Bankreglcmentes ist. Jedenfalls

wird das zweite Alinea in nicht langer Zeit von selbst

dahinfallcn, indem dem Großen Rathe ein Handels- und Wcch-
selgesetz vorgelegt werden wird, und zwar sowohl für den neuen
als für den alten Kantonstheil. Herr Seßler wünscht
Aufschluß über den Sinn der im ersten Satze deS 8 ll verlangten
Sicherheit. Ich kann mich so ausbrücken, daß darunter die

Sicherheit durch Hinterlegung einer Kaution in Baar oder in
Wcrihpapieren verstanden sei. Auch darüber enthielt das
bisherige Gesetz im 8 26 ganz die gleiche Borschrist, so daß ich
auch diese Bestimmung beibehalten möchte Es ist eine gesetzliche

Bestimmung, daß drei Bürgen sein sollen, und es fragt
sich: wollen wir davon abgehen? Wollen Sie sich mit zwei
soliden Unterschriften begnügen, so mögen Sie es beschließen,
indessen möchte es unter Umständen nicht zweckmäßig sein, wenn
die Bank gesetzlich gehalten wäre, sich mit zwei Unterschriften
zu begnügen Verlangt aber das Gesetz drei Unterschriften, so

ist dieß eine Bestimmung, die in Bezug auf Sicherheit sehr

wohlthätig wirkt.

A b st i m m u n g

Für das erste Alinea mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für ein Minimum von Fr. 159 73 Stimmen.

» » /, „ „ list) 6t ^
Für die Redaktion nach Borschlag deS Regie-

rungSrathes - - Minderheit.

Für den Antrag des Herrn Seßler Mehrheit.
Für das zweite Alinea 69 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Karr er 79 „

8 12.

Herr Berichterstatter. Hier schlägt Ihnen der Re-
gierungsrath folgende Abänderung des ersten Lemma vor: „Die
Bank kann mit schweizerischen Staatsanstalten, mit in- und
ausländischen Bankinstituten, sowie mit soliden Handelshäusern
auf auswärtigen Handelsplätze» in Rechnung treten." Die
Abänderung besteht also barin, daß die Bank auch mit
ausländischen Bankinstituten in Rechnung treten kann.

Gcißbühler spricht den Wunsch aus, der Bcrwaltungs-
rath möchte im Interesse des allgemeinen Verkehrs dafür sorgen,
daß man die Bankscheine derjenigen Bankinstitute, mit welchen
die Kantonalbank in Rechnung tritt, ohne Nachtheil einlösen
könne.

Seßler. Ich muß den Wunsch des Herrn Gcißbühler
dringend unterstützen, und wünsche, daß ein Mitglied der
Direktion hier erkläre, man sei bereit, in Bezug aus die Einlösung
der Banknoten eine Verständigung mit andern Banken
herbeizuführen. Es ist wiiklich traurig, daß derjenige, welcher mit
der östlichen Schweiz oder mit der Waadt Geschäfte zu machen
hat, mit Lankscheinen bezahlt wird, die man fast nicht ohne
Verlust absetzen kann. In der Wirklichkeit wird man durch
eine solche Verständigung kein Opfer bringen, indem die
Zirkulation der Banknoten dadurch so vermehrt wird, daß sich der
kleine Verlust mehr als ausgleicht.

Aebi. Ich habe die Ehre, dem Herrn Präopinanten zu
erwiedern, daß alle schweizerischen Banknoten bei der hiesigen
Bank ausgewechselt werden können, aber gegen eine kleine
Proviston. Indessen wäre eS allerdings wünschenswcrth, mit
andern Schweizcrbanken eine Uebcrcinkunst zu treffen, wonach
die Noten gegenseitig ohne Berlurst gewechselt werben könnten.
Es läge darin für den Verkehr in Handel und Gewerben eine
große Erleichterung. Was die Direktion beschließen wird, kann
ich nicht sage», aber ich werde cö empfehlen.

Tscharner zu Kehrsatz ist der Ansicht, daß man die
Zirkulation der Banknoten eher erschweren als erleichtern sollte
und macht aus die Gefahr aufmerksam, welche für die Kanio-
nalbank daraus entstehen könnte, wenn von einer andern Bank
aus SpckulalionSsucht eine außerordentliche Emission von
Papiergelb erfolgen würde, ohne daß dafür ein realer Gegenwcrth
vorhanden wäre. Der Sprechende möchte daher zwar der
Bankverwaltung das verdiente Zutrauen schenken, aber sie nicht
anhalten, die Papiere anderer Banken annehmen zu müssen.

Revel. Die vom Herrn Präsidenten der Bankdirektion
ertheilte Auskunft ist bis zu einem gewissen Punkte genügend;
dessenungeachtet beantrage ich die Aufnähme des folgenden
Zusatzes zum ersten Alinea: „Sie acceptirt die BilletS anerkannter
solider schweizerischer Banken gleich wie ihre eigenen, unter
Vorbehalt des Gegcnrcchts." In der Gegend, wo ich wohne,
haben wir viele BilletS der Bank von Neuenburg, aber wir
sind genöthigt, sie an den Sitz der Bank zurückzuschicken, welche
dieselben zum Eskomptiren ausgegeben hat, was also den
Inhabern einen Berlurst zuzieht. Auf der andern Seite soll man
die Ge chäftsbeziehungcn von Gegend zu Gegend erleichtern,
wcßhalb ich wünsche, daß mein Antrag erheblich erklärt werde,
um untersucht zu werden. Die Direktion unserer Bank hat
immerhin darüber zu entscheiden, ob es rathsam sei, andern



es

schweizerischen Banken daS Gegenrecht einzuräumen, z. B.
derjenigen von Basel, Neuenburg u. s. w. Es läge darin eine

große Erleichterung für die Grenzgegendcn.

Karr er. Ich finde mich zu einigen Erwiederungen auf
das Votum des Herrn Revel veranlaßt und stelle den
Gegenantrag, den § 12 so anzunehmen, wie der Regierungsrath
denselben vorschlägt. Wenn eS im Gesetze heißt, die Bank
könne mit schweizerischen Staalsanstalien, mit in- und
ausländischen Bankinstituten, sowie mit soliden Handelshäusern
auf auswärtigen Handelsplätzen in Rechnung treten, so ist
damit alles dasjenige gesagt, was eine Bankdirektion und eine

Verwaltung zu einer gehörigen Geschäftsführung nöthig hat.
Wenn man hingegen schon jetzt die Bestimmung aufnähme,
die Bank sei mehr oder weniger verpflichtet, die Noten anderer
Banken zum Nominalwerth anzunehmen, so würde man nach
meiner Ansicht der Bankverwaltung vorgreifen. Es können
Fälle cinlreien, wo die Bankverwaitung eS in ihrem Interesse
findet, die Noten anderer Banken zum Nominalwerth anzunehmen,

ohne darauf zu bestehen, daß auch die ihrigen zum
Nominalwerih angenommen werden, und umgekehrt Man
sollte daher ein solches Institut nicht durch beengende
Bestimmungen genircn.

Gang» il let. Die hiesige Bank hatte schon früher einen

Vertrag über die gegenseitige Einlösung der Bankbillets mit
den Banken von Waadt und Freiburg geschlossen, und nicht sie

war eS, welche denselben kündete, sondern die andern Banken.
Warum? ES waren sehr viele Bankbillets von Freiburg und
Waadt im Kanton Bern in Zirkulation, während weniger
bernische Bankbillels in den andern Kantonen zirkulirten. Nach
dem Vertrage nahmen die drei Banken gegenseitig ihre BiUetS
à pari an. Man schickte sich die BiUetS wieder zu und der

Schuldner mußte das Porto zahlen, welches den andern Banken
lästig wurde, so daß sie es nicht mehr tragen wollten, und der

Vertrag aufgehoben wurde. Dagegen liegt es sehr im Interesse
des Publikums, daß wieder solche Verträge geschlossen werden,
aber eine Ergänzung ist deßhalb hier nicht nöthig, da der

Verwaltungsrath nach § 16 die nöthige Befugniß hat.

Herr Berichterstatter. Ich bin so srei, auf die

Einwendung des Herrn Tscharner zu erwiedern, daß unsere
Verhältnisse nicht mit denjenigen von Amerika zusammengestellt
werden dürfen, wo die Banken nicht kontrollirt sind, so daß
dort eine Bank bei einem Baarfond von einer Million vielleicht
für 10—20 Millionen Papier ausgeben kann; dann ist allerdings
keine Sicherheit. Anders verhält es sich aber mit der bernischen
Kantonalbank, welche nach s 9 dieses Gesetzes nur bis auf die

Summe ihres Grundkapitals Banknoten ausgeben kann. WenN
man bedenkt, daß der Staat mit seinem ganzen Vermögen
dafür einsteht, so wird man zugeben, daß ein Bankbillct des

KamonS Bern den gleichen Werth hat, wie ein Goldstück.
Wenn in andern'Kantonen ähnliche Bestimmungen bestehen, so

finde ich, daß auch dort nicht die von Herrn ZscharNer erwähnte
Gefahr vorhanden sei. Ueberhaupt ist im vorliegenden
Paragraphen ausdrücklich gesagt, daß die Kantonalbank nur mit
soliden Banken und Handelshäuser» in Rechnung treten kann.
Zudem hat der Herr Präsident der Bankdirektio» Ihnen bereits

beruhigende Zuncherungen gegeben, so daß die von Herrn
Revel beantragte Ergänzung nicht einmal als zweckmäßig
erscheint. Solche Verhältnisse bedürfen immer einer genauen
Untersuchung, und wenn die Kantonalbank es in ihrem Interesse
findet, mit ändern Banken ein Abkommen zu treffen, so wird
es geschehen, ohne daß im Gesetz etwas darüber gesagt ist.

Ich empfehle Ihnen daher den 8 12, wie er vorliegt.

Tagblatt des Großen Raths -Lös.

A b st i m m u n g.

Für den § 12 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Revel Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

8 13.

Ohne Einsprache genehmigt.

8 14.

Gfeller zu Signau. Ich kann den 8 14 mit den
Vorschriften der Verfassung nicht ganz in Einklang bringen. Die
Verfassung bestimmt für die Beamten eine Amtödauer von
vier Jahren, mit Ausnahme der Oberrichter, der Geistlichen
und der Lehrer Nun kann ich nicht begreifen, warum man
hier eine Ausnahme machen und den Bankbeamten eine Amtsdauer

von sechs Jahren einräumen will. Das scheint mir
nicht im Einklänge mit der Verfassung zu stehen, und ich stelle
daher den Antrag, die Amtsdauer deS Verwaltungsrathes auf
vier Jahre herabzusetzen.

Revel. Es ist mir leid, daß ich den Antrag des Herrn
Gfeller bekämpfen muß. Die Bank ist in der Stellung, welche
sie künftig einnehmen wird, eine Art Korporation, wie diejenige
des Jnselspiials, an dessen Verwaltung Herr Gfeller lange
Theil nahm. ES liegt kein Uedetstand darin die Mitglieder
der Verwaltung für eine Amlsdauer von sechs Jahren zu
wählen, im Gegentheil muß man ihnen die Nöthige Zeit lassen,
um sich mit den Geschäften der Bank vertraut zu machen. Ich
unterstütze daher den Vorschlag des Regierungsrathes.

Herr Berichterstatter. Wenn man sich in Allem
haarscharf hätte an die Verfassung halten und dieses Institut
in setner Reorganisation als eigentliches Staatsinstitut Härte
betrachten wollen, so hätte man große Schwierigkeiten gehabt,
zu dem zu gelangen, was man jetzt erlangt, nämlich zu einer
freien Stellung, welche der Bank bisher eben fehlte. Me
Beamten der Bank werden nicht als eigentliche Staatsbeamte
betrachtet." Wie bereits bemerkt wurde, haben wir andere
Institute, über welche der Staat ebenfalls die Oberaufsicht hat,
wie die Insel, deren VerwaltungSmitglieder trotzdem nicht
Staatsbeamte und auch aus längere Zeit ernannt sind. In
der Sache selber ist es sehr wichtig, für solche Stellen die
Amtsdauer nicht zu kurz zu machen. Der Große Rath nahm
bei der ersten Berathung keinen Anstand, die Amtsdauer auf
sechs Jahre festzusetzen, und ich erblicke auch heute keine Ler-
saffungsverletzung darin.

Abstimmung.
Für den § 14 nach Antrag des RegierungS-

ratheS 86 Stimmen.
Für den Antrag deS Herrn Gfeller 34 „

à?



8 <5.

Herr Berichterstatter. Hier schlägt Ihnen der Re-
gierungSrath folgende Abänderung deS ersten Alinea vor:
„Der VerwaltungSrath versammelt sich, auf die Einladung
seines Präsidenten, orventlicherweise alljährlich zweimal, und
überdteß, auf das Begehren der Direktion, so oft es die Geschäfte
erfordern. Außerordentliche Versammlungen müssen ebenfalls
stattfinden, wenn eS von sechs Mitgliedern verlangt wird."
Die Direktion überzeugte sich nämlich, daß nicht immer
genügende Geschäfte vorliegen, um den Verwaltungsrath alle drei
Monate einzuberufen, wie es in dem in erster Berathung
angenommenen § 15 vorgeschrieben ist. Sollte dennoch eine

frühere Versammlung nöthig sein, so ist nach der vorliegenden
Redaktion die Möglichkeit dazu gegeben.

Seßler spricht die Ansicht a»S, daß eS vielleicht gut
wäre, diesen Paragraphen bis nach Erledigung des z 16 zu
verschieben, weil die Bestimmung deS Zinsfußes damit
zusammenhange.

Aebi findet die Verschiebung nicht nothwendig, weil der

vorliegendv Paragraph an der Sache nichts ändere.

Seßler verzichtet auf seinen Vorschlag.

Der 8 15 wird durch das Handmehr genehmigt.

S 1k.

Herr Berichterstatter. Der RegierungSrath beantragt
hier, unter Ziffer 8 die Worte „oder Darlehn" zu streichen.
Die Direktion erklärte nämlich, eS könne hier nur von
Krediteröffnungen nach 8 12, nicht aber von Darlehen nach § 6 die
Rede sein. Ueberdieß wünscht die Direktion, daß ihr die
provisorische Festsetzung deS Bankzinsfußes überlassen werden
möchte. Der Regierungsrath ging indessen nicht darauf ein,
sondern empfiehlt Ihnen den Paragraphen, wie er vorliegt mit
der beantragten Modifikation. Ich persönlich hätte dem Wunsche
der Direktion entsprechen können unter Vorbehalt der
Genehmigung des Verwaltungsrathes in seiner nächsten Sitzung,
jedenfalls in Uebereinstimmung mit dem Präsidenten dieser
Behörde. Wir haben gegenwärtig einen Fall, der beweist,
wie nöthig eine derartige Ermächtigung der Bankdirektion wäre.
Der Zinsfuß der Banken anderer Kantone steht gegenwärtig
liefer als hier. Wir haben einen solchen von 4!4 »/„, andere
Banken verlangen 4 oder noch weniger. Nun kann man
bei einem hoben Zinsfuße nicht so viele Geschäfte machen, wie
bei einem mäßigern Zinsfüße, welcher sich immer nach den
Verkehrsverhältnisse» richten muß. Als Berichterstatter steht
es mir nicht zu, einen andern Antrag zu stellen.

Revel Entgegen dem Vorschlage des Regierungsrathes
nehme ich hier denjenigen der Direktion auf. Man beklagte
sich über die Hemmungen, welche alle diese Formalitäten dem

Geschäftsverkehre zufügen. Bisher genügte es, sich an die
Finanzdirektion zu wenden, um den Zinsfuß zu bestimmen,
während es gegenwärtig, da Sie einen aus dreißig Mitgliedern
bestehenden Verwaltungsrath haben, die im Lande herum
zerstreut sind, lange Zeit gehen wird, bis dieselben sich versammeln.
Es liegt also darin ein neues Hinderniß für den Geschäftsgang.

Ich nehme daher den Vorschlag der Direktion auf und
verlange, daß das letzte Alinea des 8 16 durch folgende
Bestimmung ersetzt werde: „Wenn die Umstände eS erheischen,
so kann die Direktion, im Einvcrständniß mit dem Präsidenten
des Perwaltungsraches, bezüglich des Zinsfußes provisorische

Verfügungen treffen unter dem Vorbehalte der Kenntnißgabe
an den Verwaltungsrath in seiner nächsten Sitzung." Ich
glaube, darin läge ein Mittel zur Förderung des Geschäftsganges

und zur Hebung der Stockung, über die man sich

gegenwärtig beklagt.

Gfeller zu Signau. Ich hingegen muß mich dem
Antrage deS Herrn Revel widersetzen und wünsche sehr, daß
eS bei dem Vorschlage deS RegierungSratheS sein Bewenden
habe. Ich halte namentlich darauf, daß der Zinsfuß von einer
Behörde bestimmt werde, die kein Interesse daran hat, ob er
höher oder tiefer stehe, von einer Behörde, die eine unparteiische
Stellung einnimmt. DaS hatte man denn auch bei der
Redaktion deS 8 16 im Auge, indem man durch den Schlußsatz
den Mitgliedern der Direktion bei Beschlußnahmen über den
Bankzinsfuß nur berathende Stimme einräumte, weil sie nach
8 32 deS Gesetzes eben am Reingewinn der Bank betheiligt
sind. Wenn nun der 8 28 dahin abgeändert würde, daß man
den Mitgliedern der Direktion statt eines Antheils am Reingewinn

bestimmte Sitzungsgelder aussetzen würde, was ich seiner
Zeit in der Bankkommission beantragt habe, so ist es mir ganz
recht, den Antrag deS Herrn Revel anzunehmen. Aber da die
Direktion am Reingewinn betheiligt ist, so befürchte ich, eS

könnte Mißtrauen im Lande erregen und die Meinung entstehen,
daß man bei Bestimmung deS Zinsfußes mehr den Gewinn
als das Interesse des Landes im Auge habe. Deßhalb scheint
eS mir, man sollte den 8 16 bis nach der Entscheidung der
Frage verschieben, ob man den Mitgliedern der Direktion
Taggelder oder einen Antheil am Reingewinn aussetzen wolle.
Die Bcfugniß, den Zinsfuß durch die Direktion provisorisch
bestimmen zu lassen, würde übcrdieß zu Unsicherheilen im
Zinsfuße führen, wenn z. B. der VerwaltungSrath eint solche
Maßregel nicht genehmigen würde. Ich glaube, das
fortwährende Aendern sei für den Kanton Bern nicht gut. Ich
stelle daher den Antrag, vor Allem die Frage zu entscheiden,
ob man eS bei dem 8 28 bewenden lassen oder den Mitgliedern
der Direktion bestimmte Taggelder aussetzen wolle. Sollte das
Letztere der Fall sein, so scheint es mir, die Mitglieder der
Direktion könnten dann auch bei Beschlußnahmen über den
Bankzinsfuß mitstimmen und der letzte Satz deS 8 1k könnte
dann wegfallen. Ich muß hier noch deS UmstandcS erwähnen,
daß ich im Schooße der Kommission namentlich darauf großes
Gewicht legte, daß eine unparteiische Behörde den Zinsfuß
feststelle. Endlich verständigte man sich in dem Sinne, daß
man von den SitzungSgeldern abstrahiren wolle, daß dann aber
die Mitglieder bei Beschlußnahmen über Festsetzung des Zinsfußes

nur berathende Stimme haben sollen. Wenn man nun
hier nicht halten will, was man damals versprochen hat, so

steht es mir auch frei, Ihnen den gestellten Antrag zu
empfehlen.

Ganguillet. Da ich die Ehre habe, Mitglied der
Direktion zu sein, so sehe ich mich veranlaßt, auf das Voium
des Herrn Gfeller zu antworten. Herr Gfeller geht von der
Ansicht aus, die Direktion habe nur ihr Interesse im Auge.
Er befindet sich da in einem groben Irrthume. Wenn die
Direktion gegenwärtig die Befuguiß hätte, bezüglich deS Zins,
fußes Verfügungen zu treffen, so würde sie denselben bereits
reduzirt haben, weil er anderwärts niedriger steht Die
Direktion wollte deßhalb den VerwaltungSrath nicht
außerordentlich einberufen, weil er ohnedieß in vierzehn Tagen
zusammenkommt. Ich gebe zu, baß wieder andere Verhältnisse
eintreten können, wo eS nothwendig ist, den Zinsfuß zu erhöhen

Ich möchte fragen: wenn wieder Zeiten kommen sollten,
wie die Zeit der letzten Krisis, als anderwärts der Zinsfuß
schnell auf eine Höhe von 16 und mehr Prozenten stieg, während

wir einen niedrigern Zinsfuß hätten, in welche Lage
kämen wir? Die Bank würde ihren Baarvorrath schwinden
sehen, bis sie ihre Zahlungen einstellen müßte. Herr Gfeller
irrt sich sehr, wenn er meint, eS liege im Interesse der Direktion,



immer einen hohen Zinsfuß zu haben. Ich frage, ob der

Handelsmann die besten Geschäfte machender seine Waare am
theuersten verkauft. Keineswegs. So wird auch die Direktion
der Bank ihren Profit nicht in einem hohen Zinsfuße auf
Unkosten deS Landes oder dcS Handelsstandes suchen, sondern
ihre Verfügungen in Uebereinstimmung mit den Bedürfnissen
deS allgemeinen Verkehrs treffen, ihren Gewinn im vermehrten
Umsätze, in der Zirkulation der Noten suchen. UebrigenS wollte
die Direktion allfälligen Bedenken dadurch zuvorkommen, daß
sie vorschlug, der Verwaltungsrath müsse einberufen werden,
sobald sechs Mitglieder eS verlangen. Wenn also die Direktion
den Zinsfuß erhöhen würde, ohne daß man damit einverstanden
wäre, so würden sich gewiß bald sechs Mitglieder finden, welche
die Einberufung des Verwaltungsrathes verlangten Ist das
nicht ein Sicherheitsventil? Diejenigen, welche wünschen, daß
die Bank unier billigen Bedingungen den Bedürfnissen deS

Verkehrs entgegenkomme, werden also den Antrag deS Herrn
Revel sehr unterstützen.

Tscharner zu Kehrsatz ist ebenfalls der Ansicht, daß
eine Behörde da sein müsse, welche nach Maßgabe der
allgemeinen Verkehrsverhältnisse den Zinsfuß bestimmen kann, und
weist auf die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit hin.

Aebi. Herr Ganguillet hat auf einen Punkt Herrn
Gfeller nicht erwiedert. Herr Gfeller faßt die Sache so auf,
daß in dem Falle, wo die Direktion eine Erhöhung deS Zinsfußes

beschließen würde, dafür aber nicht die Genehmigung
deS Verwaltungsrathes erhielte, Unsicherheit entstehen würde.
Ich frage aber: wer wäre alSdann am meisten kvmpromittirt?
Gewiß die Direktion. Sie wird es daher wohl bedenken, bevor
sie Aenderungen am Zinsfuße vornimmt, WaS die Entschädigung

der Mitglieder der Direktion betrifft, so läßt sie sich
auch durch Taggelder reguliren, aber man glaubte, eS sei viel
besser, die Sache so einzurichten, daß die Mitglieder ein direktes
Interesse am Gange der Anstalt habe», und der Große Rath
genehmigte diesen Vorschlag in erster Berathung ohne Widerspruch,

Ich unterstütze also den Antrag deS Herrn Revel sehr,
möchte Ihnen aber noch einen Wunsch an's Herz legen bezüglich
der Festsitzung der Besoldung der Baiàamten. Es wurde
Ihnen bereits gesagt, daß die Bank als Korporation eine
selbständige Stellung haben soll, und ich möchte ihr diese

Stellung sichern. Die Beamten der Bank müssen nebst ihrer
Treue und Gewissenhaftigkeit solche Kenntnisse besitzen, daß sie

mittels derselben gegenwärtig anderwärts sehr gut besoldete
Stellen prätendiren könnten. Die Direktion glaubte daher, eS

liege im In eresse der Bank und des Staates selbst, diese
Beamten gehörig zu be ah'en, und sie hielt dafür, der aus dreißig
Mitgliedern bestehende VerwaltungSrath sei viel besser geeignet,
die Besoldungen zu bestimmen, als der Große Rath. Es läge
dieses auch im Interesse der Sache selbst, Ueber die Frage,
ob es mit § 27 der Sraatsverfassung im Einklang stehe, habe
ich vorläufig keinen Zweifel, denn ich glaube, es handelt sich

nicht mehr um eine öffentliche Beamlnng, sondern um die

Verwaltung einer Korporation. Der Große Rath kann also
in dieser Beziehung verfügen, ohne irgendwie der Verfassung
Zwang anzuthun. Von diesem Gesichtspunkte aus erlaube ich
mir den Antrag zu stellen, daß bei K 16 als Ziffer 6 folgende
Bestimmung aufgenommen werde: „über die Besoldungen der
Bankbeamlen " Dann wären die Zahlen der folgende»
Bestimmungen entsprechend zu modtfiziren.

Gfeller zu Signau. Ich muß mich dem Antrage deS

Herrn Aebi widersetzen, denn ich kann nicht zugeben, daß die
Beamten der Kantonalbank gleichgestellt werden mit denjenigen
der Insel- oder der AußerkrankenhauSkorporaiion. ES sind
Beamte und Angestellte des Staates. Deßwegen wünsche ich,
daß man es bet § 17 bewenden lasse. Es ist gewiß billig, daß
die Besoldungen durch den Großen Rath bestimmt werden,
namentlich jetzt, wo dieselben infolge dieses Gesetzes durch Ein¬

räumung eineS Antheils am Reingewinn bedeutend erhöht
werden. Wenn man annimmt, daß der Reingewinn der Bank,
welcher im Bridget auf Fr. 45,000 veranschlagt ist, künftig im
Minimum so viel betragen wird, daß die Mitglieder der
Direktion, die Beamten und Angestellten der Bank 25 °/o davon
beziehen, so macht dieß Fr, 11,250, so daß z. B. der
Bankdirektor, welcher bisher eine Besoldung von Fr. 3600 hatte,
künftig mit seinem Antheil von 5 °/j, am Reingewinn auf
Fr. 5850' zu stehen kommt, also die höchste Besoldung von allen
Beamten deS Staates bezieht. Wenn nun diese Reorganisinion
der Bank mehr Leben in den Geschäftsgang bringt und infolge
dessen die Zirkulation der Banknoten zunimmt, so zweifle ich
nicht, daß der Gewinn der Bank sich bald steigern, daß er
vielleicht nächstes Jahr schon das Doppelle des bisherigen Be-
träges erreichen werde. Dagegen möchte ich sehr bezweifeln,
ob die Direktion nicht finden würde, daß ein hoher Zinsfuß in
ihrem Interesse und in demjenigen der Bank liege; wenigstens
bisher hat sie nicht mit einem niedrigen Zinsfuße gearbeitet.
Bei einem Reingewinn von Fr. 90,000 würde die Besoldung
des Direktors auf Fr. 8000 ansteigen. Ich mißgönne ihm
diese Besoldung nicht, und möchte nur dem Großen Rathe ein
klares Bild bieten, wie die Verhältnisse sich gestalten werden.
Ich möchte daher sehr wünschen, daß dem Großen Rathe daS
Recht vorbehalten bleibe, die Besoldungen der Bankbeamten je
nach den Umständen zu reguliren.

Karrer. Ich bin mit dem Antrage deS Herrn Revel
nicht einverstanden. Wenn man bedenkt, daß der VerwaltungSrath

sich statt alle drei nur alle sechs Monate versammelt, so
könnte also die Direktion während eines halben Jahres den
Zinsfuß nach Gutdünken reguliren, mit andern Worten: der
Antrag deS Herrn Revel hätte die Folge, daß die Festsetzung
des Bankzinsfußes in der Wirklichkeit dem Verwaltungsrathe
abgenommen und der Direktion übertragen würde. Nun glaube
ich, die Festsetzung des Zinsfußes fei so wichtig, daß der Große
Räch die,es Recht nicht der Direktion, sondern dem Verwal«
tungSralhe übertragen soll. Es können allerdings Fälle
eintrete», wo es nöthig wird, plötzlich den Zinsfuß zu ändern.
In solchen Fällen, namentlich wenn eS sich um eine Erhöhung
handelt, halte lch dafür, die Direktion habe bie Pflicht, eine
außerordentliche Versammlung des Verwaltungsrathes anzu.
ordnen. Ich stimme daher gegen den Antrag des Herrn Revel.
Sollte jedoch der Große Rath anderer Ansicht sein und in
Berücksichtigung der Gelb- und Wechselverhältnisse etwas weiter
gehen, so stelle ich eventuell den Antrag, einen Zusatz folgenden
Inhaltes aufzunehmen: „Bei definitiven Keschlußnahmen über
Ziffer 2 haben die Mitglieder der Direktion nur berathende
Stimme. In außerordentlichen Fällen kann jedoch die Direktion
in Betreff des Zinsfußes von sich ans und im Einverständnisse
mit dem Präsidenten des Verwaltungsrathes provisorische
Verfügungen treffen. ES sollen jedoch die Mitglieder des Ver-
waliungßratheö sogleich von dieser Maßregel in Kenntniß gesetzt
werden. Erklären sich sechs Mitglieder nicht einverstanden, so

ist sofort eine außerordeiilllche Sitzung anzuordnen." Die
Begründung dieses Antrages liegt im bereits Gesagten. Was
den Antrag des Herrn Aebi betrifft, so hätte ich gerne dazu
gestimmt, indem bet Finanz- uno Handclsbeamlen die

Besoldungen nicht in gleicher Weise festgesetzt werden können, wie
bei politischen Beamten. Allein ich glaube, wir können diesen
Antrag nicht wohl annehmen. Die Verfassung schreibt vor,
daß die Besoldung aller Beamten vom Großen Rathe bestimmt
werden soll. Wenn wir diese Vorschrift auf die Bank
anwenden, die nun einmal als Staatsinstitut erklärt ist, so können
wir nicht wohl die Festsetzung der Besoldung einer andern
Behörde übertragen, ohne der Verfassung Zwang anzuthun.
Wir haben noch ein anderes Institut, welches eine ähnliche
Stellung einnimmt, wie die Kanionalbank, nämlich die Hypo-
lhekarkasse. Auch da bestimmt der Große Rath die Besoldung
Viel unabhängiger ist die Stellung der Jnselkvrporation.
Dessenungeachtet hat der Staat die Oberaufsicht über sie und ertheilte



ihrer Organisation seine Sanktion. Zwar hat der RegierungSraih
nach dem OrganisativnSreglemenje von 1843 die Besoldungen
festgesetzt, aber dieses stützt sich auch wieder auf einen Grvß-
rathSbeschluß in Verbindung mit der Dotation, Ich glaube
daher, man könne, wenn man genau der Verfassung nach leben

will, dem Antrage deS Herrn Aebi nicht wohl beipflichten.
Dagegen möchte ich dann bei § 17 den Wunsch äußern, daß

man die Besoldungen so schnell als möglich bestimme und zwar
mit Rücksicht auf die bevorstehende Errichtung von Filialen.

Geiß bühler erklärt, daß er weder dem Antrage des

Herrn Aebi noch demjenigen des Herrn Revel beistimmen könnte,

um nicht den Charakter der Kantonalbank als SiaalSinftilut
zu schwächen.

Seßler. Es hat mich auch ein Gefühl beschlichen, als
wollte man mit aller Gewalt das Letzte, was für den Staat
in der Organisation der Bank noch übrig geblieben ist,
beseitigen, und das bringt bei mir einen Gegendruck hervor. Ich
begreife, daß Herr Gfeller es bemühend findet, wenn man nun,
nach der stattgehabten Veiständigung im Schvoße der

Kommission infolge gegenseitiger Konzessionen, doch wieder alles
hineinzubringen versucht. Es liegt in dem Antrage der
Direktion eine vollständige Ucberrumplung des Satzes, daß die

Direktion bei Beschlußnahmen über Festsetzung des Zinsfußes
nicht mitstimmen soll. Wenn ich auch die Richtigkeit der

Bemerkung zugebe, daß Momente eintreten können, wo es gut
wäre, wenn die Direktion eine Verfügung treffen könnte, so

wird die Sache in der Regel doch nicht so dringend sein, daß

eS sofort geschehen müsse. Wir werden noch lange nicht dazu
kommen, uns so eng an den Diskonto der großen Banken arr-
zuschließen, wie die Banquiers in Basel; aber selbst an solchen
Orten hat man nicht gerne zu viel Wechsel im Zinsfüße. Es
ist gar nicht das Gleiche, wenn man den Mitgliedern deS

Verwaltungsrathes nur das Recht einräumen würbe, gegen
eine Verfügung der Direktion zu reklamiren, als wenn dem

Verwaltungsrathe selbst die Befugniß zusteht, die Verfügung
zu treffen. Ich stimme daher zum Antrage deS Herrn Karrer
mit der Modifikation, daß er nicht nur eventuel, sondern
definitiv gestellt sei. Im Uebrigen pflichte ich Herrn Geißbühler bei

G a n g uillet. Ich muß die Direktion doch einigermaßen
gegen tue Vorwürfe, als wollte sie alles an sich ziehe»,
vertheidigen. Herr Seßler weiß als Mitglied des Verwaltungs-
ralheS wohl, warum die Direktion diese Anträge gebracht hat.

In der ersten Sitzung des Verwaliungsrathes erhielt die Di-
reklion den Auftrag, das neue Gesetz zu untersuchen und all-
fqUige Abänderungen vorzuschlagen. Indem sie ihre Ansichten
in einem Gutachten niederlegte, entledigte sie sich eines erhaltenen

Auftrages. Einige ihrer Vorschläge wurden vom Re-
gierungSraihe angenommen, andere nicht. Ist eS damit so arg?
Was vorerst die Festsetzung der Besoldung betrifft, so will die

Direktion diese Befugniß nicht für sich, sondern für den Ver-
wallungSraih. In Betreff des Zinsfußes verlangt sie allerdings
ein Recht, das sie bis jetzt mchi hatte. Aber ist eS so gefährlich?

Will sie dem Verwaltungsrathe sein Recht nehmen?
Keineswegs. Es heißt ganz deutlich, daß die Direktion nur
„in außerordentlichen Fällen" die Befugniß verlange, provisorische

Beifügungen zu treffen, nicht für gewöhnliche Zeiten.
Will man den Verwaltungsrath alle Augenblicke zusammenberufen,

so habe ich am Ende nichts dagegen, allein der Antrag
deS Herrn Revel mit der Modifikation, welche Herr Karrer
beantragte, hat durchaus keine Gefahr in sich. Sie mögen
beschließen, daß 2—3 Mitglieder des VcrwaltungSrathes eine
Zusammenberufung dieser Behörde verlangen können; eS kann
der Direktion am Ende gleichgültig sein. Der wesentlichste
Grund, warum Ihnen vorgeschlagen wird, die Festsetzung der
Besoldungen dem Verwaltungsrathe zu überlasse», liegt darin,
daß in verschiedenen Gegenden des Kantons Filiale errichtet
werden sollen, deren Geschäftsumfang eben sehr verschieden fein

kann, so daß auch die Besoldungen der Beamten nicht gleich
sein können. Der Venvaltungsrath weiß dann die verschiedeneil
Verhältnisse besser zu würdigen als der Große Rath, welcher
für den einen Ort zu große, für den andern zu kleine
Besoldungen aussetzen könnte, so daß man nicht die rechten
Persönlichkeiten für die betreffenden Stellen erhielte. Der Antrag des
Herrn Aebi liegt daher im Interesse der Sache selbst. Jedenfalls

mache ich Sie aufmerksam, daß in den 8s 17 und 26
sich ein Ausdruck befindet, der uns schon in Verlegenheil gesetzt
hat, indem dort von den „Hauptbeamten der Zweiginstitute"
die Rede ist. Es wurde in der gestrigen Sitzung der Direktion
die Frage gestellt, was unter diesem Ausdrucke zu verstehen sei.
Die Einen glaubten, nur der Direktor eines Zweigiustitutes sei
darunter verstanden, während die Andern die Bezeichnung auch
auf den Kassier bezogen. Ich möchte daher diesen Ausdruck
ersetzen durch „Geschäftsführer", damit man wisse, was darunter
verstanden sei. Die Vorschläge der Direktion liegen im
Interesse der Entwicklung des Institutes.

Revel schließt sich in Betracht, daß der Antrag des Herrn
Karrer sich von dem seinigen nicht wesentlich unterscheide,
demselben an mit der Modifikation, daß er definitiv, nicht nur
eventuel gestellt sei.

Aebi verwahrt sich gegen den Vorwurf, als wolle die
Direktion sich von der Staatsgewalt emanzipiren, mit der
Erklärung, dieselbe stelle sich ganz auf den Boden der vom Großen
Rathe reorganisirien Staatsbank und schlage nichts anderes
vor, als was im Interesse des Institutes liege.

Herr Berichterstatter. Es handelt sich vor Allem um
die Frage, ob die Erledigung der Ziffer 2 bis nach der
Behandlung des S 28 verschoben werden soll. Nach meiner
Ansicht könnte inan vorläufig den 8 16 erledigen mit dem
Vorbehalte, auf die Ziffer 2 zurückzukommen wenn bei § 28
Abänderungen beschlossen werden sollten. In meiner Stellung
als Berichterstatter kann ich keinen der hier gestellten Anträge
zugeben. Nach dem Antrage des Herrn Karrer würden wir
ungefähr zu dem gleichen kommen, was die Direktion verlangt.
Was versteht man unter „außerordentlichen Fällen" Einen
solchen könnte man z. B. jetzt finden, da das Geld im Werthe
wieder gefallen ist. JedeS Mal, wenn die Direktion den Zinsfuß
abändern würde, würde sie sagen, es sei ein außerordentlicher
Fall gewesen. Die einzige Abänderung besteht darin, daß nach
dem Antrage des Herrn Karrer sofortige Anzeige an die
Mitglieder des Verwaltungörathes erfolgen, nach dem Antrage der
Direktion dagegen demselben erst in seiner nächsten Sitzung
Kenntniß gegeben werden müßte.

Gfeller zu Signau zieht seinen Antrag auf Verschiebung

der Ziffer 2 zurück.

Abstimmung.

Für den § 16 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Karrer 76 Stimmen.
Dagegen 56
Für den Antrag des Herrn Aebi Mmderheit.
Dagegen Mehrheil.

8 17.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Paragraphen
mit der Modifikation, daß am Schlüsse desselben in Klammern
auf den s 26 hingewiesen werden soll.



Ganguillet stellt den Antrag, den Ausdruck
„Hauptbeamten" zu ersetzen durch „Geschäftsführer" oder „Vorsteher",
weil der Fall eintreten könne, daß der Direktor eines Zweig-
instituteö auch zugleich Kassier sei.

MatthyS. Ich glaube, die Redaktion deS § 47 sei eben

so gut als die von Herrn Ganguillet vorgeschlagene. Rarürlich
kann der Große Rath jetzt nicht wissen, welche Organisation
die Zweiginstitute erhalten. ES ist möglich, daß ein solches in
Viel einen Direktor, einen Kassier und einen Buchhalter erhält,
und wenn diese drei Stellen kreirt werden, so sind alle drei
Beamren Hauptbeamte deS Instituts. Umgekehrt ist eS möglich,
daß der eine oder andere Zweig einem andern Beamten
übertragen wird. In diesem Falle sind seine Funktionen der Art,
daß ich glaube, die Staatsgewalt soll in dieser Beziehung einen
gewissen Einfluß haben, weil die Bank ein Staatsinstitut ist,
und die Bestätigung der betreffenden Beamten soll dem Regie-
rungSrathe vorbehalten bleiben, damit die Herren nicht glauben,
sie seien unabhängig von den Staatsbehörden.

«

Ganguillet, Wenn der Paragraph den Sinn haben
soll, wie Herr MatthyS denselben auslegt, so wünsche ich dann,
daß eS heiße: „Geschäftsführer und Kassier", damit die Direk.
tion weiß, woran sie ist. Ein Buchhalter ist nicht Hauptbe-
awter der Bank. Man betrachtete z. B. bisher den Direktor,
seinen Stellvertreter und den Hauprkassier der Bank als Haupt»
beamte. Buchhalter gibt eS bei einer Verwaltung mehrere,
deßhalb werden sie nicht als Hauptbeamte betrachtet. Ich
wünsche nur, daß man deutlich sage, was unter „Hauptbeamten"

zu verstehen sei, und möchte nur den Chef eines Zweig-
institutS darunter begreifen, dagegen nicht den Kassier.

Aebi. Wenn der Ausdruck „Hauptbeamten" nicht durch
etwas Anderes ersetzt wird, so wird die Direktion nur den
Direktor, seinen allfälligen Stellvertreter und den Haupikasster
als Hauptbeamten betrachten. Alle übrigen Angestellten fallen
dann unter einen spätern Paragraphen, nach welchem deren

Ernennung der Direktion zusteht. Nun ist der Umstand zu
berücksichtigen, daß der Direktor eines Zweiginstitutes möglicher
Weise im Anfang auch die Kasse zu führen hat.

Der Herr Berichterstatter stellt den Entscheid über den
Antrag deS Herrn Ganguillet der Versammlung anheim.

Abstimmung.

Für den 8 17 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die Redaktion nach Antrag des Regie-

rungSrathes Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Ganguillet Minderheit.

8 18.

Ohne Einsprache genehmigt, ebenso die KZ 19 und 2l1.
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Der Herr Berichterstatter gibt den Antrag deS Herrn
Revel nicht zu, sondern empfiehlt die vom Reglerungsrathe
vorgeschlagene Redaktion zur Genehmigung.

Der § 2t wird unverändert genehmigt, der Antrag des

Herrn Revel bleibt in Minderheit.

8. 22.

Ohne Einsprache genehmigt, ebenso die I§ 23 und 24.

8 25.

Revel stellt den Antrag, diesen Paragraphen mit dem
bei 8 16 erheblich erklärten Antrage des Herrn Karrcr in
Einklang zu bringen in dem Sinne, daß beigefügt werde, die
Direktion habe bezüglich des Zinsfußes provisorische
Verfügungen zu treffen.

Ganguillet bemerkt, der Antrag des Herrn Revel gehe
sehr weit, weil die Bankdirektion die Befugniß habe, nicht nur
provisorisch, sondern definitiv Diskontogeschäfte abzuschließen.

Revel erklärt, er habe nur verlangt, daß hier dem bet

8 16 erheblich erklärten Antrage Rechnung getragen werde.

Ganguillet erwiedert, daß der 8 25 in keiner Beziehung
zumH 16 stehe.

Aebi unterstützt dagegen den Antrag des Herrn Revel,
um dem bei 8 16 erheblich erklärten Antrage Rechnung zu
tragen.

Der Herr Berichterstatter ist der Ansicht, der Antrag
deS Herrn Revel gehöre nicht hieher, weil der Antrag deS Herrn
Karrer sich auf die Bestimmung deS Zinsfußes beziehe, mit
welchem der 8 25 nichts gemein habe.

Der 8 25 wird unverändert genehmigt, der Antrag des

Herrn Revel bleibt in Minderheit.

8 26.

Ohne Einsprache genehmigt, ebenso der § 27.

8 2 t.

Revel. Wenn man die von mir beantragte Aufnahme
deS Wortes „Verwalter" genehmigt hätte, so könnte man den

Titel hier beibehalten z aber da eö sich anders verhält, so ist es

zweckmäßig, denselben abzuändern und den Ausdruck „Direktion"
durch „DireklionSauSschuß" oder „Direktvrialrath" zu ersetzen.

«««blatt des Großen AatheS t«s«.

8 23

G fell er von Signau stellt mit Rücksicht auf den bei
8 16 erheblich erklärten Antrag deS Herrn Karrer den Antrag,
der Direktion keinen Antheil am Reingewinn zu geben, sondern
den ersten Satz deS 8 28 also zu fassen: „Die Mitglieder der
Direktion beziehen für ihre Bemühungen ein SitzungSgel»,
welches der Regierungsrath bestimmt."

18
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Ganguillet. In der Hauptsache selbst will ich als
Mitglied der Direktion hier nicht das Wort ergreifen, nur
möchte ich Sie aufmerksam machen, daß, wenn man der Direktion

nicht einen Antheil am Reingewinn geben will, jedenfalls
ein anderes Verfahren als das von Herrn Gfeller vorgeschlagene
festgesetzt werben muß. Im Antrage beS Herrn Gfeller liegt
ein Mißtrauensvotum gegen die Direktion, auf das ich nicht
antworten will, aber mit der Einführung von Sitzungsgeldern
geht es nicht wohl. Die Mitglieder der Direktion haben sich

fast täglich mit Bankgeschäften zu befassen. Wie wollen Sie
die Sache durch Sitzungsgelder reguliren?

Matthys. Ich sah vor, daß eS infolge des bei 8 16

erheblich erklärten Antrages, der nicht mit meiner Ansicht
übereinstimmt, so kommen werde. Trotzdem muß ich den Antrag
des Herrn Gfeller bekämpfen. Nach den Statuten der Bank
von Zürich bestimmt dort auch die Direktion den Zinsfuß der
Bank und zwar nicht nur provisorisch, sondern definitiv. Freilich
besteht die Vorsteherschafl der dortigen Bank aus 14 Mitgliedern
und einem Präsidenten. Auch die Vorsteherschaft der Bank
von Basel, aus 4 Mitgliedern und einem Präsidenten bestehend,

Hai dieselbe Befugniß, so baß, wenn man die Gründe der
Zweckmäßigkeit in'S Auge faßt, der Beschluß des Großen Rathes
nach meiner Ansicht nicht getadelt werden kann, weil andere
Bankinstitute, welche viel größere Geschäfte machen, die nämliche

Einrichtung haben. Aber ich stimmte deßhalb gegen den

Vorschlag der Direktion, weil deren Mitglieder nach den 88 23
und 32 dieses Gesetzes einen Antheil am Reingewinn der Bank
haben sollen, und zuweilen ein Bürger, welcher findet, der

Zinsfuß sollte nicht steigen, während die Direktion denselben

erhöht hat, glauben könnte, es geschehe aus Interesse. Die
Stellung der Direktion würde also eine unbefangenere, wenn
der Verwaltungsrath den Zinsfuß bestimmen würde. Sie haben
jedoch noch einmal Gelegenheit, über den erheblich erklärten
Antrag abzustimmen; der RegicrungSralh muß darüber rapportiren,
und ich bin dessen gewiß, daß er in zweiler Berathung
verworfen werden wird. Sollte er aber auch aufrecht erhalten
werden, so bitte ich Sie bringend, gehen Sie von der im
Entwürfe vorgeschlagenen Besoldungsbestimmung nicht ab. Mit
eurem Taggelde für die Mitglieder der Direktion ist eS nicht
gemacht. Herr Gfeller weiß, daß dieselben, und namentlich
der Präsident, nicht in der Versammlung alle Geschäfte abthun
können. Es wird kein Tag vergehen, wo die Mitglieder nicht
zirkulirende Geschäfte zu untersuchen haben werden, oder der
Präsident Audienzen zu ertheilen bat. Man weiß, wie kostbar
die Zeit für solche Männer ist, die keine fire Staatsbesoldung
beziehen. Setzen Sie nun ein Taggeld aus, so ist zu befürchten,
daß Personen, welche bei Mitgliedern oder beim Präsidenten
der Direktion etwas vorzubringen haben, nicht mit der wünschbaren

Bereitwilligkeit empfangen werden, weil unterdessen der
Verdienst der Betreffenden als Privatpersonen stille steht und
sie für solche Verrichtungen nicht entschädigt sind, und statt
der Vorsteherschafl einen Sporn zu guter Besorgung der
Bankgeschäfte zu geben, legen Sie eine Hemmung unter, gefährden
das Leben des Instituts. Lassen Sie es daher trotz der
vorherigen Abstimmung dabei bewenden, daß die Direktion einen
Antheil am Reingewinn haben soll. Ich habe die Ueberzeugung,
daß gerade durch diese Bestimmung die Banknotenzirkulation,
auf welcher der Staat am meisten gewinnt, befördert wirb, da
die Direktion ein Interesse daran hat.

Herr Berichterstatter. Ich habe dem von Herrn
MatthyS Gesagten nur noch beizufügen, daß auch andere
Banquiers ihren Angestellten einen Antheil am Reingewinn ihres
Geschäftes geben, und daß diese Leute wissen, warum sie «S

thun. ES wäre daher eine Abweichung von der Uebung, wenn
Sie hier etwas anderes beschließen würben. ^

Der Art. 28 wird unverändert genehmigt, der Antrag deS

Herr» Gfeller bleibt in Minderheit.

8 29.

Ohne Einsprache genehmigt, ebenso die §8 30, 3t, 32,
33, 34, 35, 36 und 37.

8 33.

Herr Berichterstatter. Der Regierungsrath hat von
der ihm bei der ersten Berathung ertheilten Ermächtigung
Gebrauch gemacht und das Gesetz auf den 1. Dezember 1357
provisorisch in Kraft erklärt. Ich glaube daher, daß eine weitere
Inkraftsetzung nicht nöthig sei.

Matthys stellt den Antrag, die Redaktion dieses
Paragraphen mit dem Ergebniß der zweiten Berathung in Einklang
zu setzen.

Der Herr Berichterstatter gibt diesen Antrag als
erheblich zu.

Der 8 33 wird mit dem Vorbehalt einer mit dem Ergebnisse

der zweiten Berathung im Einklänge stehenden Redaktion
durch das Handmehr genehmigt.

Eingang.

Der Herr Berichterstatter beantragt folgende Redaktion:

«Gesetz über die Kantonalbank Der Große Rath des
KantonS Bern, in der Absicht, die Organisation der Bank den
dermaligen Bedürfnissen deS Handels- und Geldverkehrs
anzupassen, auf den Antrag deS Regierungsrathes, beschließt."

Aebi stellt den Antrag, nach dem Worte „beschließt"
beizufügen: „nachstehende Statuten der Kantonalbank", weil
die Organisation von Banken allenthalben durch Statuten
stattfinde.

Der Herr Berichterstatter hält den Ausdruck „Gesetz"
für maßgebend und gibt den Antrag deS Herrn Aebi nicht zu.

Der Eingang wird nach dem Vorschlage des Herrn
Berichterstatters genehmigt, der Antrag deS Herrn Aebi
bleibt in Minderheit.

Zusatzanträge werde» nicht gestellt.

Der Herr Präsident zeigt der Versammlung an, er habe
in nicht amtlicher Stellung vernommen, daß der RegierungS-
rath eine Kommission niedergesetzt habe, mit dem Auftrage, das Gesetz

über das Nicverlassungswesen einer nochmaligen Prüfung
zu unterwerfen.

Brunn er, Regierungsrath, erklärt, daß er der betreffenden

Sitzung des Regierungsrathes nicht beigewohnt habe, da-



gegen habe diese Behörde gestern beschlossen, eine auf das
Niederlassungsgesetz bezügliche eingelangte Vorstellung durch eine

Kommission untersuchen und darüber Bericht erstatten zu lassen.

Hierauf wird ein Schreiben des RcgierungSratheS an
Herrn Großrath Trachsel verlesen, welches die Niedersetzung
einer aus Großrathsmitgliedern bestehenden Kommission kon-
staiirt.

v. Werbt stellt die Frage, ob es nicht der Fall wäre,
daß der Große Rath selbst eine Kommission zu dem erwähnten
Zwecke niedersetze, da das betreffende Gesetz nach der ersten

Berathung provisorisch in Kraft gesetzt worden sei.

Der Gegenstand wird vorläufig verschoben.

Dekret

betreffend

die Anwendung der Buße in Erbschafts» oder
Schenkungssteuer fällen.

(Zweite Berathung. S. Tagblatt der Großrathsverhandlungen,
Jahrgang 1857, S. 335 ff.)

Brunner, RegicrungSrath, als Berichterstatter, trägt auf
Eintreten und artikelweise Berathung an.

Sowohl das Eintreten als die artikelweise Berathung wird
ohne Einsprache, durch das Handmehr beschlossen.

§ L.

Herr Berichterstatter. DaS bisherige Gesetz war
deßhalb mangelhaft, indem es für den Fall, daß keine Anzeige der

Verheimlichung erfolgt, die Buße nicht bestimmt. Infolge
aufgeworfener Zweifel, ob solche Fälle strafbar seien, sah die

Finanzdirektion sich veranlaßt, als Ergänzung des Gesetzes diesen

Entwurf vorzulegen. Sie haben eine ähnliche Bestimmung
bezüglich der Kapualsteuer. Wenn der Betreffende die Steuer
verschweigt, so fällt er in die Buße, und das vorliegende Dekret

Hai den Zweck, das Gesetz in diesem Sinne zu ergänzen.

Der K 1 wird ohne Einsprache genehmigt,

S 2

Herr Berichterstatter. Hier wird ganz die gleiche
Bestimmung reproduzirt, wie sie im Gesetze über die Grund-
und Kapitalsteuer gilt. Sie hat den Zweck, Streitigkeiten in
solchen Steuersachen aus dem Administralivwege zu erledigen.
ES ist dieß nur eine Konsequenz des bestehenden Gesetzes. Bei
der ersten Berathung wurde diese Bestimmung gestrichen, aber
wenn sie hier gestrichen wird, so muß man sie eben so gut im
Gesetze über die andern Steuerarten streichen. Man will
dadurch Prozesse vermeiden, daß der Regierungsstatthalter in erster

7t

Instanz entscheidet, wobei daS Rekursrecht an den Regierungsrath
vorbehalten bleibt.

Der 8 2 wird ohne Einsprache genehmigt, ebenso der § 3
und der Eingang.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche.

Auf den Antrag des Regierungsrathes und der
Direktion der Justiz- und Polizei wird ohne Einsprache
durch das Handmehr beschlossen, was folgt:

t. Dem Johann Flükiger von Auswyl wird der nicht
mehr einen Viertel betragende Rest der dreijährigen Kettenstrafe,
zu welcher er wegen Diebstahls verurtheilt worden, nachgelassen.

2. Adolf Reiter, Maler, aus Keßlarn in Rheinbayern,
wird mit dem Gesuch um Nachlaß des beinahe noch einen
Drittel betragenden Restes der wegen Straßenraub ihm
auferlegten zehnjährigen Kettenstrafe, als zu frühzeitig gestellt,
abgewiesen.

3. Dem Johannes Steffen von Wyßachengraben wird
der nicht mehr einen Viertel betragende Rest der dreijährigen
Kettenstrafe, wozu er wegen Diebstählen verurtheilt worden ist,
erlassen.

-t. Dem Anton Sumi von Saanen wird der letzte
Drittel der fünfjährigen Kettenstrafe, wozu er wegen gefährlicher
Diebstähle verurtheilt worden ist, erlassen.

5. Dem Johann Hofmann von Sutz wird der noch
ausstehende Theil der 20jährigen Ketlenstrafe, wozu er wegen
Brandstiftung verurtheilt worden, in eine Verweisung aus dem
Gebiete der Eidgenossenschaft von doppelter Dauer
umgewandelt.

6. Dem Jakob Math y s von Eriswyl werden die letzten
fünf Monate der ihm wegen Dicbstahls auferlegten vierjährigen
Kettenstrafe erlassen.

7. Dem Johannes Bärtschi von Rürau wird der Rest
der fünfjährigen Kettenstrafe, wozu er wegen Diebstahls
verurtheilt worden, erlassen.

8. Dem Johann Friedrich Caspar Lemp von Wynau
wird der letzte Drittel der zweijährigen Gefängnißstrafe, wozu
er wegen Tödtung auS Fahrläßigkeit verurtheilt worden,
erlassen.

9. Jakob Schmid von Stettlen wird mit dem Gesuch
um Nachlaß deS Rests der 1 '/z jährigen Zuchthausstrafe, wozu
er wegen Blutschande verurtheilt worden, abgewiesen.

10. Johann Weber von Brüttelen wird mit dem Gesuch
um Nachlaß des noch mehr als einen Drittel betragenden
Restes der 25jährigen Kettenstrafe, wozu er wegen Todschlage
und Verwundung verurtheilt worden, abgewiesen.

11 Heinrich K unz von MeiniSberg wird mit dem
Gesuch um Nachlaß des noch mehr als einen Drittel betragenden

Restes der 20jährigen Keltenstrafe, wozu er wegen
Brandstiftung verurtheilt worden, abgewiesen.

12 Christian Urfer von Burgistein wird mit dem Gesuch
um Nachlaß des noch einen Viertel betragenden Restes der
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2s4 jährigen Zuchthausstrafe, wozu er wegen Nothzucht
verurtheilt worden, abgewiesen.

13. Der Verena Zwald von HaSleberg wird der Rest
der fünfjährigen Kcttenstrafe, wozu sie wegen Kindeötödtung
verurthetlt worden, erlassen.

14. Die Gefangenschaftsstrafe von 25 Tagen, zu welcher
Bernard La paire von FontenaiS wegen Forstvergehens ver,
urtheilt worden, wird umgewandelt in Eingrenzung in die
Gemeinde FontenaiS von gleicher Dauer.

15. Der Rest der KantonSverweisung, zu welcher Anna
urni von Fräschclz, nunmehrige Ehefrau deö Johannes
utmann, Weber, von und zu JnS, wegen unbefugten Steuer-

sammelnS, Baganlität, Branddrohung u. s. w. verurtheilt
worden ist, wird umgewandelt in Eingrenzung in die Gemeinde
JnS von gleicher Dauer.

16. Die einmonatliche Gefängnißstrafe, zu welcher Jean
Pierre Ribeaud, Landarbeiter, und Jean Pierre ChavanneS,
Gemeindeschaffner, beide von und zu Coeuve, wegen Schlägerei
und Verwundung verurtheilt worden sind, wird umgewandelt
in Eingrenzung in die Gemeinde Coeuve von doppelter Dauer.

17. Die einjährige Verweisung auS dem Amtsbezirk
Bern, zu welcher Elisabeth Dänzer von Frutigen wegen
FortweisungSübertretung verurtheilt worden ist, wird in Ein-
grenzung in den Holligendrittel, Gemeinde Bern, umgewandelt.

13. Die Strafe dreimonatlicher Eingrenzung in die

Heimathgemeinde Wahlern, wozu Johann Hirschi von dort
durch das Richteramt Seftigen wegen Entwendung verurtheilt
worden ist, wird in eine Gefangenschaft von acht Tagen, wovon
zwei Tage an Wasser und Brod, umgewandelt.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Sechste Sitzung.

Samstag den 27. Februar 1853.

Morgens um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carl in.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affvlter, Johann;
Bigler, Bützberger, Geiser, Daniel; Jndermühle in Kiesen,
Jndermühle in Amsoldingen, Krebs, Jakob, und Theurillat;
ohne Entschuldigung: die Herren Affvlter, Jakob; Bangerter,
Batschelet, Berbier, Brand-Schmid, Bucher, Carrel, Chopart,
Eggimann, Ettcr, Gerber, v. Gonten, v. Grafenried, Grimaitre,
Hänni, Hermann, Hofer, Jaquet, Jmhoof, Samuel; Jmhoof,
Bendlcht; Jngold, Kanziger, Karrer, Kasser, Kilchcr, Knuchel,
Konlg, Kohler, Friedrich; Koller, Lehmann, Christian;
Lehmann, Johannes; Lehmann, I. U. ; Marquis, Melhöe,
Moosmann Müller, Ed.; Müller, Jakob; Niggeler, Parral,
Paulet, Peteut, Prudon, Rätz, Reichenbach, Karl; Rölhlis-
berger, Gustav; RöthliSberger, Mathias; Rolli, Rolhenbühler.
Rubin, Sahli, Christian; Schaffter, Schären in Stegen, Schmid,
Schmutz, Schneeberger, Amtsrichter; Schürch, Seiler, Sigri,
v. Steiger, Streit, HieronimuS; Tièche, v. Wattenwyl in
Habstttten und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind. Tagesordnung:

Bortrag des RegierungSratheS und der Bau-
drrektron, betreffend den Bau einer katholischen Kirche
in Bern, mit folgenden Schlüssen:

1) Der Raum von der westlichen Facade deS Rathhause«
blS zur katholischen Kirche wird auf 56' festgesetzt, wonach für
den Bau dieser Kirche bis zu dem der Erbschaft Schenk ange-
höreuden Hause ein Raum von 156' überlassen wird.

2) Die Hauptfa^ade der Kirche soll der westlichen Facade
deS Rathhauses zugekehrt werden, daS Chor somit stadtauswärts
gegen die östliche Façade des Schenk'schen HauscS zu stehen
kommen.

3) Die Eintheilung und Verwendung des Zwischenraums
zwischen dem Rathhause und der zu erbauenden Kirche bleibt
spätern, auf den Bericht der Baudirektion zu fassenden Schlußnahmen

vorbehalten.

Dähler, Baudirektor, als Berichterstatter, empfiehlt diese
Anträge mit der Bemerkung, daß der vom Staate zum Bau



der katholischen Kirche abgetretene Platz sich alS etwas zu klein

herausgestellt habe und deßhalb die vorgeschlagene Modifikation
deS Planes nothwendig geworden sei.

Die Anträge deS RegierungSrathes werden ohne
Einsprache genehmigt.

Dekret/

betreffend

die Feststellung des Repräsentationsverhältnisses
im Großen Rathe.

(Zweite Berathung. S. Tagblatt der GroßrathSverhandlungen,
Jahrgang 1857, Seile 466 ff.)

Damit in Verbindung steht der Vortrag des

Regierungsrathes über das Gesuch der Gemeinde Lauterbrunnen,
welches dahin geht:

„1) ES möchte erkannt werden, jede der den Wahlkreis Zwei-
lütschinen bildenden zwei Kirchgemeinden Grindelwald und
Lauterbrunnen wähle fortan ein Mitglied in den Großen
Rath, abgesehen davon, daß die Kirchgemeinde
Lauterbrunnen nicht die grundsätzliche Zahl von Einwohnern
zählt, welche nach der Staalsversassung vom Jahre 1846

zu der Wahl eines Mitgliedes in den Großen Rath
berechtigt; eventucl:

„2) es möchte die Kirchgemeinde Lauterbrunnen vom Wahlkreis
Zw-eilütschinen getrennt und mit dem Wahlkreis Gstcig

vereinigt werden."

Der Regterungsrath stellt den Antrag auf Tagesordnung.

Herr Präsident des RegierungSrathes, als Berichterstatter.

Ich stelle vorerst den Antrag, der Große Rath möchte
die Bittschrift der Gemeinde Lauterbrunnen gleichzeitig mit der

zweiten Berathung des vorliegenden Dekretes behandeln, da eS

sich um die Trennung eines Wahlkreises handelt.

Dieser Antrag wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Ich will mich kurz fassen, mdem

ich nicht auf die langen Verhanvlungcn, welche bei der ersten

Berathung dieses Dekretes stattfanden, zurückkommen will, und
ich glaube, der Große Rath werde mit mir darüber einverstanden

sein. Ich erlaube mir nur, Ihnen die Gründe zu wiederholen,

welche den Regierungsrath veranlaßten, Ihnen sowohl
in Betreff der allgemeinen Wahlkreiseimheilung als der

verlesenen Bittschrift die vorliegenden Anträge zu stellen. Wie
ich Ihnen schon bei der ersten Berathung sagte, ging der

Regierungsrath von der Ansicht aus, daß man am Vorabend einer

Jntegralerneuerung deS Großen Rathes so wenig als möglich
an der Wahlkreiseintheilung ändern soll. Die Gründe dafür
sind nach meiner Ansicht einleuchtend. Es ist sicher, daß man
in einem solchen Momente unmöglich etwas ändern kann, ohne

zugleich die Stellung der Parteien zu ändern. Sie mögen die

Kombination begründen, wie Sie wollen, die Partei, welche

sich benachtheiligt glaubt, wird immer sagen, es sei ein politi-
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sches Manöver. Dadurch gefährden Sie den Frieden deS

Landes, Sie werfen Oel in das Feuer deS Parteikampfes. DaS
ist der Grund, warum der RegierungSrath bei der ersten

Berathung des Dekretes sagte: die Eimheilung der Wahlkreise
wurde zuerst im Jahre 1846 durch den VerfassungSraih
festgesetzt, im Jahre 1851 nahm der Große Rath ein Wahlgesetz
an, ohne an der Einiheilung etwas zu ändern. Anno 1846
war es die radikale Partei, welche die Wahlkreiseiniheilung
aufstellte, Anno 1851 war es eine konservative Mehrheit, welche
dieselbe bestätigte. Nur zwei Ausnahmen liegen vor: die eine
besteht im Dekrete vom 1. April 1856, betreffend die Trennung
des Wahlkreises Niggisberg. Damals stand man auch am
Vorabend einer Jntegralerneuerung, und obschon keine

Beschwerden gegen die vom Verfaffungsrathe beschlossene Eintheilung

der Wahlkreise eingelangt waren, fand der Große Rath
dennoch für gut, den Wahlkreis Riggisberg zu trennen. Welche
Folgen halte es? Großes Geschrei entstand darüber, und man
sagte, die Regierung von 1846 habe ein politisches Manöver
gemacht. DaS war die erste Abweichung von der ursprünglichen

Eintheilung In der nachfolgenden Periode kommt eine
zweite Abweichung, wieder im fatalen Monat April, durch daS
Dekret vom 24. April t854 über die Wahlkreiseintheilung von
Aarberg. Auch da entstand im ganzen Lande das Geschrei, eS

sei ein politisches Manöver. DaS sind die zwei einzigen
Abweichungen, welche von 1846 bis t854 stattfanden. Die
Regierung von 1854, welche aus der Fusion hervorging und die

Aufgabe hat, den Frieden im Lande aufrecht zu erhalten,
bedauert, daß die zwei vorhergehenden Regierungen ihr ein solches
Vermächtniß hinterlassen haben Indessen blieb die Sache liegen
bis zur neuen Volkszählung. DaS Dekret über die Wahlkreiseintheilung

von Aarbcrg besteht nur provisorisch, indem die
zweite Berathung nicht stattfand. Zwei Jahre lang blieb ein

Vortrag, in welchem die Regierung eine allgemeine Revision
der Wahlkreiseiniheilung vorschlug, unbchandelt liegen, aber

man hätte den Gegenstand zur rechten Zeit behandeln sollen.
Bei der Vorlage jenes Berichtes wäre es noch Zeit gewesen.

Im Anfang einer Amtöperiode oder in einem Momente, wo
sie noch mehrere Jahre dauert, lassen sich allfällige Berechnungen
über die Parteiverhältnisse sehr schwer mit Sicherheit machen.
Infolge verschiedener Beschlüsse, die eine Regierung in Ver-
waltungssachen zu fassen hat, kann die Stimmung sich während
einiger Jahre in den betreffenden Gegenden wesentlich ändern.
Nun hat eine neue Volkszählung stattgefunden, infolge welcher
in einigen Wahlkreisen Veränderungen des Repräsentationsverhältnisses

eintreten, deren Resultat Ihnen schon bei der ersten
Berathung mitgetheilt wurde. Es handelt sich nun darum,
die Sache vom Standpunkte einer einfachen arithmetischen
Operation aus zu erledigen und das Ergebniß der Volkszählung

auf das Repräsentationsverhältniß anzuwenden. Von dem
Hauptgesichtspunkre geleitet, daß eS gegenwärtig, da in einigen
Wochen die Neuwahlen bevorstehen, unpolitisch, gefährlich wäre,
eine allgemeine Revision der Eintheilung vorzunehmen, legt
Ihnen die Regierung das Ergebniß der Volkszählung einfach
vor. Da die Eintheilung von 1846 im Jahre I35l als den
Verhältnissen entsprechend und die Minderheit genügend schützend
bestätigt wurde, so glaubte die Regierung nicht unparteiischer
handeln zu können, als indem sie die Beseitigung derjenigen
Dekrete vorschlug, welche man als politische Manöver betrachten
kann. Wer immer dabei gewinnen mag, wir sind nicht daran
schuld, daß wir uns mit diesem Gegenstande zu befassen haben.
Es wäre wünschenSwerth, daß von keiner Seite ein solches
Verhältniß herbeigerufen worden wäre. Bei der ersten Berathung
wurden eine Menge Einwendungen erhoben, die sich auf die

Behauptung stützten, man müsse die Minderheiten schützen. Aber
es wurde mit Recht darauf geantwortet, man müßte dann eine

allgemeine Revision anordnen. Dazu ist der gegenwärtige
Zeitpunkt indessen nicht geeignet. Dasselbe System müßte dann
in allen Wahlkreisen durchgeführt werden, sonst würde die Sache
wieder als politisches Manöver betrachtet, so gut als in den

Jahren 1856 und 1854. DaS sind in kurzen Zügen die Gründe,
1i)



welche den Regierungsrath bewogen haben/ Ihnen dieses Dekret

vorzulegen. Sie haben dasselbe mil einer ziemlich bedeutenden

Mehrheit in erster Berathung genehmigt. Nun kommt noch

eine Bittschrift der Gemeinde Lauterbrunnen, die einzige, welche

seit der ersten Berathung eingelangt ist. Abgesehen von andern

Gründen, welche dagegen sprechen, ist das Hegehren schon mit
Rücksicht auf den § 9 der Verfassung abzuweisen. Lauterbrunnen

hat 1693, Grindelwald 2734 Einwohner, beide Gemeinden

zusammen wählen deßhalb zwei Mitglieder in den Großen Rath.
Würde man der Gemeinde Lauterbrunncn gestatten, ein Mitglied
in den Großen Rath zu wählen, trotzdem daß sie nicht 2696
Seelen zählt, so wäre eö verfassungswidrig, denn die Bruchzahl
über 1666 Seelen berechtigt nur dann zur Wahl eines

Mitgliedes mehr, wenn überdieß die Zahl von 2666 Seelen
vorhanden ist. Auch auf das in zweiter Linie gestellte Begehren
der Petenlen glaubt die Regierung nicht eintreten zu sollen,
sondern sie hält dafür, es sei im Interesse des Friedens unter
der Bevölkerung überhaupt so wenig als möglich an den

bestehenden Einrichtungen zu ändern. Aus diesen Gründen stelle

ich Namens des RegierungsrathcS den Antrag, Sie möchten

in die zweite Berathung des Dekretes eintreten, dasselbe in globo
behandeln und endlich genehmigen, wie es vorliegt.

Sowohl das Eintreten als die Behandlung des Dekretes

in globs und dessen endliche Genehmigung wird ohne

Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Dekret

über

Trennung des Wahlkreises Brienz in vier poli¬
tische Versammlungen.

sZweile Berathung. Siehe Tagblatt der Großrathsverhand-
lungen. Jahrgang 1864. Seite 179 ff.

Herr Präsident des RegierungSrathes, als
Berichterstatter. Hier handelt es sich nicht um die Frage einer eigentlichen

Veränderung des Wahlkreises, dieser als solcher bleibt.

Nur infolge einiger heftigen Verhandlungen, man könnte sagen,

Schlägereien, fand man eS zweckmäßig, den Wahlkreis in mehrere

politische Versammlungen zu trennen, um die Wiederholung

solcher Auftritte zu vermeiden. Sie wtssen, daß jeder

Bürger in seiner Gemeinde stimmen kann, so daß es nicht von
großer Wichtigkeit ist, ob er da oder dort stimme, wenn nur
alle Stimmen des Wahlkreises richtig zusammengetragen werden.
DaS Repräsentationsverhältniß des Wahlkreises wird VaS gleiche
bleiben, wie bisher, nur werden die Leute gelrennt, welche

wegen ihrer Reizbarkeit in kritischen Momenten vielleicht lieber
mit Fäusten und Stöcken statt mit Stimmzetteln kämpfen. Mit
Rücksicht auf die Andezedentien stelle ich den Antrag, Sie
möchten in die zweite Berathung des vorliegenden Dekretes,
welches bereits am 24. Juli 1354 in erster Berathung genehmigt

wurde, eintreten, dasselbe in z-lobo behandeln und endlich

genehmigen.

Michel. Ich setze nicht großen Werth darauf, ob eS sich
so verhalte, wie man sagt. Schlägereien oder so-etwas hat
in der Kirche zu Brienz nie stattgefunden, dagegen wurde über
Mangel an Platz geklagt, als Schwanden und Hofstellen noch
mit Brienz vereinigt waren. So viel ich hörte, würbe man
lieber wieder sich vereinigen. Ich stelle den Antrag, die
Gemeinde Schwanden möchte mit Brienz vereinigt werden, da

daS Schulhaus in Hofstetten für die Wähler von Schwanden
und Hofstetten nicht Platz genug darbietet.

Der Herr Berichterstatter gibt diesen Antrag nicht zu
sondern empfiehlt daS Dekret unverändert zur Genehmigung.

A b st i m m u n g.

Für das Dekret nach Antrag des NegierungS-
ratheS

' Gr. Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn Michel Minderheit.

Vortrag deS RegierungsrathcS und der Direktion
der Justiz und Polizei über das Gesuch deS Herrn

Jäggi, gewesenen Pfarrers in Krauchthal, welches dahin
geht, es möchte die in der Satzung 322 C. G. enthaltene
Bestimmung, daß die Erben einer verschollen erklärten Person für
die Verlaffenschaft derselben Sicherheit zu stellen haben,
entweder ganz aufgehoben, oder doch die zu leistende Sicherheit
nuf eine bestimmte Zeit beschränkt werden.

Der Regierungsrath trägt darauf an, die Satzung
322 C. G. einstweilen unverändert zu lassen.

Herr Präsident deS Regierungsrathes, als
Berichterstatter. Sie haben die Frage zu entscheiden, ob wegen einiger
Nachtheile, welche in einzelnen Fällen eintreten können, daS
Civilgesetz abgeändert werden soll. Sie wissen, daß laut
Satzung 15 C G. der Tod einer abwesenden Person durch
den Kleinen Rath erklärt werden kann und zwar in folgenden
Fällen: 1) wenn seit der Geburl einer Person 86 Jahre
verflossen, und seit 5 Jahren keine zuverlässige Nachricht von
ihrem Leben eingekommen; 2) wenn, ohne Hinsicht auf ihr
Alter, 36 Jahre lang keine zuverlässige Nachricht von ihrem
Leben eingegangen; 3) wenn die Person, die es betrifft, in
einer nahen Todesgefahr gestanden und seit diesem Zeitpunkte
5 Jahre lang vermißt worden ist. Die Satz. 313 u. ff.
bestimmen das Verfahren, welches in solchen Fälleu zu beobachten
ist, sowie die Folgen der Berschollenheitserklärung, welche darin
bestehen, daß die Verlaffenschaft den muthmaßlichen Erben
ausgeliefert wird, jedoch mit dem Vorbehalte, daß sie für den

Fall Sicherheit leisten, wenn der Verschollenerklärte zurückkehren
oder ein besser berechtigter Erbe auftreten und auf die
Erdschaft Anspruch machen sollte. Das Gesetz bestimmt keine Frist,
binnen welcher die Sicherheitsleistung aufhören dürfte; nur in
der Praxis nahm man an, daß nach Verfluß von etwa 26
Jahren, wenn der Tod der betreffenden Person als wahrscheinlich

angenommen werden könne, der vermuthliche Erbe von der
Sicherheitsleistung enthoben werden könne. Nun ereignete es
sich in einem Spezialsaile, daß Jemand im Jahre 1862 in
fremde Kriegsdienste trat, daß man lange Zeit nichts mehr
von ihm vernahm, daß im Jahre 1836 der Tod des Betreffenden

erklärt, die Verlassenschaft gegen Sicherheitsleistung herausgegeben

wurde. Jetzt verlangt man die Aufhebung dieser
Sicherheitsleistung. Wenn man nun den Zeitpunkt, wo das
Civtlgesetz in Kraft getreten ist, in'S Auge faßt, wenn man
annimmt, daß seither keine Beschwerden dagegen erhoben wurden,
kein Bedürfniß der Abänderung sich zeigte, so läßt sich die

Frage wohl erwägen, ob daS Gesetzbuch mit Rücksicht auf
einzelne Fälle abgeändert werden soll. Die Justizvircktion glaubte,
es sei unmöglich, eine Gesetzgebung so einzurichten, daß nicht
einzelne Fälle darunter leiden, sie hielt aber dafür. eS sei besser,

nicht am Gesetze zu flicken, bis daS Bedürfniß zu einer
allgemeinen Revision dazu vorhanden sei. Von diesem Standpunkte

aus glaubte die Justizdireklion, eS sei besser, den Grundsatz

der Sicherheitsleistung ohne Fristbestimmung festzuhalten.



Am Ende ist eS der gerechteste Grundsatz, Man kann nicht
wissen, ob Jemand, der landesabwesend ist, zurückkommt, und
wenn die Sicherheit aufhört und die betreffenden Erben nicht
mehr genügendes Vermögen hätten, dasjenige des
Zurückkehrenden zu ersetzen, was würde man dann faaen? Es kann
Einer z. B. Kriegsgefangener und in der Unmöglichkeit sein,
eine Mittheilung von sich zu machen. Vom Standpunkte der

absoluten Gerechtigkeit aus ist die Gesetzesbestimmung begründet.

Man kann z. B sagen, wenn ein Zeitraum von 100
Jahren verflossen, so sei die Sicherheitsleistung nicht mehr
nöthig. Aber wer weiß, ob der Verschollenerklärte nicht Kinder
hat, die später seine Verlassenschaft reklamiren, oder ob sich

nicht andere, besser berechtigte Erben zeigen? Dagegen möchte
ich nicht behaupten, daß viele Gründe der Zweckmäßigkeit für
dieses Verfahren sprechen. Das französtsche Gesetz bestimmt
Fristen, so daß 10 Jahre nach der Verschollenheilserklärung
eine provisorische, nach 30 sernern Jahren die definitive
Besitznahme der Verlassenschaft von Seite der muthmaßlichen Erben
eintritt. Damit fallen alle Garantien dahin, und wenn später
ein Kind oder ein anderer besser berechtigter Erbe erscheint, so

hat er kein anderes Recht, als das Vermögen in dem Zustande
zu übernehmen, wie es eben vorhanden ist. Es läßt sich viel
dafür sagen, daß eine Frist zweckmäßig sei, aber der Haupt-
gesichtspunkt der vorberathenden Behörde ist dieser, daß es nicht
rathsam sei, das Civilgesetz abzuändern, daran zu flicken, ohne
daß das Bedürfniß einer allgemeinen Revision vorhanden sei.

Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen den Antrag auf
Tagesordnung.

Kurz. Ich muß die hohe Versammlung inständig bitten,
diesem Gegenstand einige Aufmerksamkeit zu schenken. Er ist
viel wichiiger, als man nach dem Vortrage deS Herrn
Berichterstatters glauben sollte. Wenn der Herr Berichterstatter aus
dem Umstände, daß bisher keine Beschwerden eingereicht worden,
den Beweis schöpfen wlll, daß die Frage nicht so dringend sei,
so darf ich Sie eben so gut versichern, daß sein Schluß wenigstens

insofern unrichtig ist, wenn er annimmt, als hätte diese

Frage bisher noch zu keinen Schwierigkeilen Anlaß gegeben.
Sie hat schon zu vielfältigen Schwierigkeiten geführt. Ich
erlaube mir, etwas näher darauf einzutreten, um zu zeigen,
wie nothwendig es ist, eine Bestimmung zu treffen, von
der man annehmen kann, sie sei bei Erlassung des
Gesetzes nur vergessen worden. Im Jahre 1802 trat ein
Berner in französische Kriegsdienste und machte später den
Feldzug in Kalabiien mit; seit jener Zeit vernahm mall nichts
mehr von ihm. Man konnte annehmen, er sei im Kriege
umgekommen. Dreißig Jahre nachher verlangten die Erben die
VerschollenheitSerklärung. Der RegierungSrath entsprach dem
Gesuche, weil nachgewiesen war, daß der Beireffende in einer
nahen Todesgefahr gestanden und dreißig Jahre lang keine

Nachricht von seinem Leben eingegangen war. DaS Vermögen
wurde herausgegeben, aber es mußte zu Handen der Vor-
mundschaftsbchörde Sicherheit dafür geleistet werden Seither
sind mehr als 25 Jahre verflossen, seit mehr als 55 Jahren
hat man keine Nachricht mehr von dem Betreffenden. Nun
tritt der Fall ein, daß Herr Pfarrer Jäggi als Erbe nicht die

für Herausgabe der Verlassenfchaft erforderliche Bürgschaft
leisten kann. Die Gesellschaft, welche das Vermögen des
Verschollenerklärten verwaltet, würde dasselbe gerne herausgeben,
weil sie nur die Mühe des Verwaltens hat. Ist nun
anzunehmen, eS sei die Absicht des Gesetzgebers gewesen, daß für
alle Zeiten, für Jahrhunderte, das Vermögen eines Verschollenerklärten

nicht herausgegeben werden dürfe? In frühern Zeiten
fühlte man aucb die Nothwendigkeit, schützende Bestimmungen
aufzustellen, aber nach Verfluß von 20 Jahren nahm man an,
die Verjährung sei vorhanden. Das ist im Gesetze nicht
ausgesprochen, aber man half sich damit in der Praris, weil die

Vormunvschastsbehörden es für angemessen fanden, fremdes
Vetmögen nicht länger zu verwalten, als nöthig sei. Aber
Herr Professor Leuenbergcr war ganz anderer Ansicht, indem

er sagte, es stehe nirgends im Gesetze, daß eine Frist für die
Sicherheitsleistung bestimmt seh so daß letztere in alle Ewigkeit,
sä rallnitum fortdauern würde. Die Vormundschaftsbchörde
gibt das Vermögen nicht heraus, ohne daß die Sicherheit ge.
leistet werde. Nun handelt eS sich nicht sowohl um eine
Abänderung des Gesetzes als vielmehr um eine Auslegung oder
um einen Zusatz zu demselben. Ich bin ganz erstaunt, daß der
Herr Justizdireftor diesen Antrag bringt. Er sagt, man solle
nicht am Gesetze flicken. Im Allgemeinen bin ich auch dieser
Ansicht, aber eS ist bisher schon vielfach daran geflickt worden,
und jetzt, da doch die Nothwendigkeit vorhanden ist, will man
wirklichen Uebelständen nicht abhelfen. Ich bin um so mehr
erstaunt, als der Herr Berichrerstatter das französische Gesetz
anführte. Ueberall ist in den Civilgesetzen eine Frist bestimmt.
Das Civilgesctz von Zürich setzt eine solche von 20 Jahren
fest. Nach dem deutschen Rechne ist die Herausgabe des
Vermögens ohne Bürgschaft zuläßig. Unsere längste Frist für
Verjährung ist 20 Iahte, sie soll auch auf die Deponirung des
Vermögens eines Verschollenerklärten Anwendung finden; das
Vermögen soll nach Verfluß dieser Frist dem eigentlichen Erben
herausgegeben werden. So ist es überall gehalten, und ich
wünfche, daß ver Große Rath im Interesse der Sache diese
authenltfche Interpretation gebe. Will man es nicht als
Interpretation annehmen, so beschließe man eS einfach als Zusatz
zu Satz. 322 C. G. Meine Ansicht geht dahin, die Deponirung

des Vermögens soll 20 Jahre von der VerschollenheitSerklärung

hinweg dauern. Es wird mir Niemand bestreiten,
daß eS ein eigentlicher Unsinn wäre, zu behaupten, es soll für
die Sicherheitsleistung gar keine Frist gelten, sie soll
Jahrhunderte lang, bis zum jüngsten Tage fortdauern. Man darf
aber einer Gesetzgebung nicht einen Unsinn zumuthen. Es
besteht keine Gesetzgebung in der Welt, wo eine solche Unbe-
schränklheit der Sicherheitsleistung gefordert würde. Man sagt,
das Prinzip der Gerechtigkeit fordere es. Ich frage aber den
Herrn Berichterstatter: ist das französische Gesetz ungerecht?
Er wird eS nichr behaupten. Es setzt eine Frist fest Ist das
zürchersche Gesetz ungerecht, welches Herr Professor Blunt'chlt
entworfen hat? Nem. Auch eS hat eine Frist. Abgesehen von
der Gerechtigkeit, frage ich: ist es klug, ist es billig.' daß Leute,
die sich in'S Ausland begeben, mehr als 50 Jahre nichts von
sich hören lassen, sich nachher einfach zu melden brauchen, um
nicht nur das bernische Bürgerrecht wieder in Anspruch zu
nehmen, sondern auch das Vermögen, das gutmüthige Leute
unterdessen verwaltet haben? Wollen Sie für diejenigen, welche
sich außerhalb des Landes befinde», die sich um dieses nicht
bekümmern, besser sorgen als für diejenigen, welche im
Lande die Lasten tragen? Mir kommt es vor, es sei nichkS
gegen das Gesuch zu sagen. Man kann nicht einen Prozeß
gegen die Vormundschaftsbehörde anheben, sie wird sagen, sie

sei nicht Partei. Es ist nicht Sache deS Gerichtes, hier zu
entscheiden. Der RegierungSrath will auch nicht entscheiden.
Wer soll nun entscheiden ES ist noch nicht lange her, als der
Herr Berichterstatter selbst eine authentische Interpretation des
EmanzipationSgesetzcs vom Großen Rache verlangte, die sehr
nothwendig war. Ich behaupte, auch hier ist eine solche
nothwendig und zwar in dem Sinne, daß die Frist der
Sicherheitsleistung nicht länger dauern soll als die längste
Verjährungsfrist. Ich behaupte noch einmal: der Herr
Berichterstatter befindet sich im Irrthume, wenn er glaubt, es seien
keine Schwierigkeiten entstanden. Ich selbst batte solche Fälle,
so z. B. in Röihcnbach, wo der Erbe eines Verschollenerklärten
Mühe hatte, einen Bürgen zu finden. Endlich ließ sich ein
Mann dazu bereden, das Vermögen wurde herausgegeben. Hin
und wieder geschiebt es, daß man die Erbschaft einem Andern
abkaust. Ich vätte seiner Zeit an einem solchen Geschäfte
-1000 Fr. verdienen können, die betreffenden Leute hätten mir
die Erbschaft gerne abgetreten; ich that es nicht. Ich sage,
die Gesetzgebung soll zu solcher Geschäftlimacherei keinen Anlaß
geben. Wenn bisher nicht mehr Schwierigkeiten entstände,?
sind, so ist es dem Umstände zuzuschreiben, daß man sich eben



auf die angeführte Weise zu helfen suchte. Deßhalb stelle ich
den Antrag, der Große Rath möchte, sei eS als authentische
Interpretation, sei eS als Zusatz, bestimmen, daß die nach
Satz 322 C. G. zu leistende Sicherheit nach Verfluß von
29 Iahren erlösche, und somit der Erbe berechtigt sei, von der
Vormundschaftsbehörde die Herausgabe der Berlaffenschaft deS

Berschollenerklärten zu verlangen. Ich wünsche, daß der Antrag
wenigstens erheblich erklärt werde, da die Frage sehr wichtig
ist, um dieselbe noch einmal zu berathen.

Tscharn er zu Kehrsatz. Im Publikum ist allgemein die

Ansicht verbreitet, daß der Termin der VerschollenheitSerklärung
auf 39 Jahre statt auf 29 festgesetzt sei. Dieß ist namentlich
mit Rücksicht auf diejenigen wichtig, welche in fremde Kriegsdienste

getreten sind. Viele von denjenigen, welche den Feldzug
in Kalàbrien mitmachten, sind desertirt, in englische Dienste
getreten und nach den Kolonien geschickt worden. Auch mit
Rücksicht auf die Auswanderung ist eS wichtig, daß der Termin
nicht zu kurz sei. Die Abwesenden sollen in der Zwischenzeit
sich auf die schützende Bestimmung des Gesetzes stützen können,
so Haß ein Angehöriger des Kamonö, welcher nach Amerika
ausgewandert ist, während 39 Jahren allfällige Reklamationen
machen kann. Auch die VormundschaftSbehörden können sich

dann an den Termin halten.

Kurz. Es handelt sich hier nicht um den Termin der
VerschollenheitSerklärung, dieser bleibt unverändert auf 39 Jahre
festgesetzt. Aber wenn Einer verschollen erklärt ist, so muß
derjenige, welcher als Erbe auf dessen Berlassenschaft Anspruch
macht, Bürgschaft leisten, und hiefür soll eine Frist bestimmt
werden. Wenn mein Antrag angenommen würde, so hätte
man dann im Ganzen eine Frist von 59 Jahren, nämlich 39
Jahre für die Vers Hollenheitserklärung und 29 Jahre für die

Sicherheitsleistung, und dieß soll genügen. Wer nach einer so

langen Abwesenheit wieber zurückkommt, soll nicht mehr Recht
haben als derjenige, welcher im Lande bleibt, sonst begeht man

gegen den Letztem, der unterdessen alle Lasten tragen muß, daS

größte Unrecht.

v. Werbt. Ich bin mit den von Herrn Kurz entwickelten
Motiven größtcntheils einverstanden, indessen möchte ich die

Frage auswerfen,'ob der Fall vorgekommen sei, daß ein Ver«
schottenerklärter zurückgekehrt ist, und wie man dann verfahren
sei. Wenn es geschehen ist, so soll die Gesetzgebung daraus
Rücksicht nehmen. Wenn Herr Kurz sich darauf stützt, daß der
im Lande Bleibende während der 59 Jahre alle Lasten tragen
müsse, so frage ich: wenn eS dem Berschollenerklärten unmöglich

war, von seinem Dasein Kenntniß zu geben, soll dann

gar keine Rücksicht aus ihn genommen werden? Wie soll eS

gehalten sein, wenn die Erben nach Verfluß von 29 Jahren
das vorhandene Vermögen in Besitz nehmen, soll der Betreffende
bei seiner allfälligen Rückkehr um sein Eigenthum verkürzt sein?
Rein. Ich will keinen Gegenantrag stellen, aber ich möchte die
Sache, bevor man entscheidet, zu nochmaliger Untersuchung
zurückweisen.

Mösching Ich bin durchaus nicht ein Freund derGe«
setzeSflickerei, aber in diesem Falle müßte ich den Antrag deS

Herrn Kur; unterstützen. Ich finde auch, man könne Landes-
abwesendcn, die 59 Jahre lang nichts von sich hören lassen,

ein gewisses Selbstverschulden beimessen. Man muß auf
diejenigen, welche im Lande bleiben, auch Rücksicht nehmen, und
es wird den Erben viel eher möglich sein, eine Bürgschaft zu
finden, wenn eine Frist dafür bestimmt ist. Es lohnt sich

wenigstens der Mühe, den Gegenstand durch den Regierungsrath

untersuchen zu lassen.

Herr Berichterstatter. Ich habe wohl erwartet, daß
«ran viele Gründe gegen den Antrag der Regierung vorbringen
werde, und ich widersetze mich nicht sehr, daß man den Gegen¬

stand an diese Behörde zurückweise, um zu untersuchen, ob es
der Fall sei, eine Frist zu bestimmen. Aber ich bitte Sie, die
Bedeutung deS Vorschlages nicht aus den Augen zu verlieren.
Vorerst befindet sich Herr Kurz im Irrthum, wenn er glaubt,
es handle sich nur um eine Interpretation. DaS Gesetz kennt
für die Sicherheitsleistung keine Frist, daher handelt eS sich
um eine Abänderung desselben. Wenn es sich nur um eine
Auslegung handelte, warum legte denn Herr Kurz die Sache
nicht den Gerichten vor? Diese haben das Gesetz auszulegen;
eS ist eine streitige Frage vorhanden. Ich begreife, warum
Herr Kurz nicht diesen Weg einschlug. Mit einer einfachen
Fristbestimmung ist die Sache nicht gemacht, und ich würde es
sehr bedauern, wenn man sie auf diese Weise abthun würde.
Man sagt, der Staat solle für diejenigen, welche auswandern,
nicht besser sorgen alö für die Zurückbleibenden. Vor einigen
Tagen haben Sie im Büdget einen Kredit von 29,999 Fr.
zur Unterstützung der Auswanderung ausgesetzt. Ich glaube
daher, der Staat soll die Interessen der abwesenden Bürger
mit größter Sorgfalt schützen. Vergessen Sie nicht, daß man
im Momente der Gefahr die Stimme der Bürger, welche sich
im Auslande befinden, vernimmt. Wir haben es in letzter Zeit
erfahren, und diese Stimme unserer abwesenden Mitbürger hat
Freude erregt im ganzen Vaterlande. Es war eine Krone für
unsere Nation. Hüten Sie sich also, leichtfertig über das
Vermögen solcher Bürger zu verfügen. Die Gesetzgebungen anderer
Staaten setzen nickt nur Fristen fest, sondern sie stellen über-
dieß verschiedene Garantien auf, und wenn Sie die
Bestimmungen des französischen Gesetzbuches lesen, so werden Sie
sehen, mit welcher Vorsicht der Gesetzgeber zu Werke ging.
Die provisorische Herausgabe deS Vermögens geschieht gegen
Bürgschaftsleistung, nach 39 Jahren folgt die definitive Herausgabe.

Kehrt der Verschollenerklärte später zurück, so kann er
das Vermögen in dem Zustande antreten, in welchem eS noch
vorhanden ist. Wenn man den Tob einer Person nur
vermuthet, so kann von einer eigentlichen Verjährung, von
Erbschaft nicht die Rede sein, denn in der Wirklichkeit kann man
nicht sagen, man habe den Betreffenden geerbt. Wenn man
also eine Abänderung deS Civilgesetzes in dem Sinne wünscht,
daß eine Frist bestimmt werde, so widersetze ich mich nicht. Der
Rcgierungsrath wird dann die Sache untersuchen und etwas
Vollständiges vorschlagen. An dieser Stelle bin ich weder
Jurassier noch Angehöriger deS alten Kantonö, sondern einfach
Berner. Ich bin konsequent mit meinen bisher ausgesprochenen
Ansichten, oenn ich bin im Großen Rathe seiner Zeit oft dafür
aufgetreten, daß man unsere französische Gesetzgebung nicht
mit der deutschen flicken möge, um nicht Verwirrung in die
Gesetzgebung zu bringen. Den gleichen Rath gebe ich Ihnen
heute in Betreff veS Locke àpoieon. Ich bin nicht der Mann,
der Ihnen rathen könnte, ein Kapitel davon in die deutsche
Gesetzgebung hineinzuflicken. Das ist der einzige Weg, die
Sache unbefangen zu beHandel». Die Gründe, welche den
Regierungsrath leiteten, seinen Antrag zu stellen, sind Gründe der
Klugheit, daß man warte, bis daS Bedürfniß zu einer
allgemeinen Revision des Civilgesetzes vorhanden sei. Wenn Sie
aber glauben, es sei zweckmäßig die Festsetzung einer Frist
vorzusehen, so ertheile» Sie der Regierung den Auftrag, in der
nächsten Sitzung einen Vorschlag zu bringen, aber bestimmen
Sie heute noch nichts definitives, sonst laufen Sie Gefahr,
etwas zu beschließen, das zu den größten Ungerechtigkeiten
führen könnte. Ich mache Sie wiederholt auf die zunehmende
Bedeutung der Auswanderung aufmerksam, abgesehen von dem
fremden Kriegsdienste, welder bei uns Gewohnheil ist. Durch
die Eröffnung von Kolonien nimmt die Auswanderung zu. ES
verfließt nicht eine Woche, ohne daß ich im Falle bin, eine
Anzahl Geschäfte durch die Vermittlung deS Bundesrathes nach
Amerika zu besorgen, sei es in Vermögensangelegcnheiten oder
sonst. Die abwesenden Bürger sollen durch das Gesetz nicht
weniger geschützt sein, als die im Lande befindlichen Allerdings
haben die Vormundschaftsbehörden damit zu thun, aber sie thun
es willig Denn zu meiner Verwunderung muß ich gestehe»,



daß die Vormundschaftsbehörden im Allgemeinen, statt sehr

zufrieden zu sein, wenn sie einer Verwaltung enthoben werden,
gewöhnlich in solchen Dingen zurückhaltend sind und sich

dagegen sträuben. Ich halte den Antrag deS Regierungsrathes
fest. Wenn Sie aber auf denjenigen deS Herrn Kurz eingehen
wollen, so wünsche ich, daß eS nicht als Interpretation,
sondern als Abänderung deS Gesetzes durch ein Dekret beschlossen
werde.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag des RegierungSratheS Minderheit.
Für Rückweisung an den Regierungsrath nach dem

Antrage des Herrn v. Werdt Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn Kurz „
Dagegen Minderheit.

Vortrag des RegierungSratheS über daS Erpro-
priationSgesuch der Gemeinde Grellingen zum Zwecke
der Erweiterung threS Kirchhofes gegenüber dem
Eigenthümer des anstoßenden Landes, Herrn Joseph Schmidlin.

Der Herr Präsident des Regierungsrathes, als
Berichterstatter, stellt den Antrag, der Gemeinde Grellingen zum
angegebenen Zwecke das Erpropriationsrecht zu ertheilen, nachdem

sie sich mit dem Einen der anstoßenden Eigenthümer über
die Abtretung eines Stückes Land, durch gütliche Uebereinkunft
verständigt, während eine solche Uebereinkunft mit Herrn
Schmidlin wegen der Forderung eines unverhältnißmäßigen
Preises bisher nicht zu Stande gebracht werden konnte.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne
Einsprache genehmigt.

Naturalisationsgesuche.

1) Des Herrn Franz Anton Strohmever von Mccrs-
durg, GroßherzoglhumS Baden, Chemiker in Burgdorf,
katholischer Konfession, verheirathet, Vater eines protestantisch er.
zogenen Knaben, welchem das OrlSburgerrccht von Burgdorf
zugesichert ist.

Der RegierungSrath trägt auf Ertheilung der
Naturalisation an.

Der Herr Präsident des RegierungSratheS, als
Berichterstatter, empfiehlt den Petenten unter Hinweisung auf die
Umstände, daß derselbe seit 1831 in Burgdorf wohnhaft, seit 1845
dort förmlich niedergelassen, mit einer Bernerin verheirathet ist,
daß er sich alS Chemiker ein schönes Vermögen erworben und
auch in moralischer Beziehung die erforderlichen Garantien
darbietet.

Abstimmung.

Von 107 Stimmen fallen:
Für Willfahr 78

Für Abschlag 29

Herr Strohmeyer ist somit naturalism.
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2) DeS Herrn Lorenz AlphonS Schoch, Bürger der
Vereinigten Staaten Nordamerika'S, protestantischer Konfession,
verheirathet und Vater von sechs Kindern, welchem daS OrtS-
burgerrecht von Burgdorf zugesichert ist.

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch dieses Gesuch
mit Berufung auf die vorliegenden günstigen Zeugnisse des
Petenten, welcher, in Frankreich geboren, in Amerika sich mit
einer KantonSangehörigen verheirathete, im Jahre 1838 nach
Europa zurückkehrte, sich in Burgdorf niederließ, als Associe
eines dortigen Handelshauses sich ein bedeutendes Vermögen
erwarb und auch in moralischer Hinsicht die erforderlichen
Garantien darbietet.

Abstimmung.
Von 95 Stimmen fallen: <

Für Willfahr ti5
Für Abschlag 30

-
- - ^ - > -

Herr Schoch ist ebenfalls naturalisirt.

/

3) DeS Herrn Friedrich Fehr von Fluntern, Kantons
Zürich, Kaufmann zu Burgdorf, evangelischer Konfession,
verheirathet und Vater von drei Kindern, welchem das OrtS-
burgerrecht von Burgdorf zugesichert ist.

Der Regierungsrath trägt auf Ertheilung der
Naturalisation an.

Auch der Herr Berichterstatter empfiehlt den Petenten,
welcher laut den Akten seit 1832 in Burgdorf wohnhaft, dort
als Besitzer eines Handelsgeschäftes sich ein bedeutendes
Vermögen erworben hat und auch in moralischer Beziehung die
erforderlichen Garantien darbietet.

Abstimmung.
Von 102 Stimmen fallen:

Für Willfahr 92
Für Abschlag 10

Herr Fehr ist somit ebenfalls naturalisirt.

-1) DeS Herrn Joh. Surber von Schleinikon-DachSlern-
Wasen, Kantons Zürich, RechtSagent in Bern, unverheirathet,
welchem daS OrlSburgerrccht von Bern, Gesellschaft von Metzgern,

zugesichert ist.

Der Regierung s rath beantragt die Ertheilung der

Naturalisation.

Der Herr Berichterstatter weist auch hier nach, daß
der Petent die gesetzlichen Bedingungen erfüllt hat, indem
derselbe, im Kanton Bern erzogen, seit 1851 in Bern als Rechtsagent

etablirl, sich als gewissenhafter und zuverlässiger
Geschäftsmann ausgewiesen und ein beträchtliches Vermögen
erworben hat, sowie er auch in moralischer Hinsicht die
erforderlichen Garantien darbietet.
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l Abstimmung. </

Von 114 Stimmen fallen:
'

^ s

Für Willfahr ' 90 '

Für Abschlag 24

Herr Surber ist somit ebenfalls Naturalist«.

5) DeS Herrn Johann Schlumps von Mönchaltors,
Kantons Zürich, Lohnbedienter in Bern, verheirathet, kinderlos,
welchem das OrtSburgerrecht von Brienz zugesichert ist:'

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation.

Der Herr Berichterstatter führt zur Empfehlung deS

Petenten an, daß derselbe- seit mehr als 40 Jahren in Bern
angesessen, 66 Jahre alt, als fleißiger, gut beleumdeter Mann
durch große Thätigkeit ein nicht unbeträchtliches Vermögen
erworben hat, welches er seiner Frau im Falle seines frühern
Absterbenö ungeschmälert zu erhalten wünscht, was nach zür-
cherischcn Gesetzen nicht möglich wäre Auch in moralischer
Beziehung bietet der Petent die erforderlichen. Garantien dar.

Michel empfiehlt Herrn Schlumpf auö den oben ange,
führten Gründen.

Abstimmung.
Von 39 Stimmen fallen:

Für Willfahr 75
Für Abschlag 42
Leer 2

Auch Herr Schlumpf hat somit die gesetzliche Mehrheit
zur Naturalisation erhalten.

StrafumwandlungSgesuch,

Auf den Antrag VeS Regierungsrathes und der

Justiz- und Polizeidirektion wird dem Georg Müller
von Matzendorf, Kantons Solothuru, und Joseph Stadelmann

von Eschholzmatt, Kantons Luzern, welche am 20 Juni
1857 von den Assisen des Jura wegen TovtschlageS jeder zu
einem Jahr Gefangenschaft korrektionell verurtheilt worden sind,
der letzte Drittel ihrer Strafzeit in Kantonsverweisung von
gleicher Dauer umgewandelt.

Schließlich wird noch ein Anzug deS Herrn Großralh
vr. Tlèche und 19 anderer Mitglieder aus dem Jura
verlesen mit dem Schlüsse, daß in Betracht der vielen Katholiken
in dortiger Gegend zu Münster eine katholische
Gemeinde für die im reformirten Theil dieses Amtsbezirks
wohnenden Katholiken errichtet werden möchte.

Schluß der Sitzung: 12>/z Uhr Mittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind

Siebente Sitzung»

Montag den 1. März 1858.

Morgens um 10 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carl in.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann;
Bützberger, Geiser, Samuel; Jaquel, Jndermühle in Kiesen,
Jndermühle in Amsolviugen, KredS, Jakob; Parrat, Peteut,
v. Steiger, Steiner, Teuscher und Theurillat; ohne Entschuldigung:

die Herren Aebersolv, Affolter, Jakob; Anderes,
Batschelet, Berbier, Bessire, Bigler, Brand-Schmid, Bürki,
Buri, Carrel, Chopart, Eggimann, Feller, Friedli, v. Gonten,
v. Grafenrted, Grimaitre, Gygar, Haldimann in Signau,
Hermann, Hirsig, Hubacher, Kanziger, Karlen, Johann; Kasser,
Kilcher, Kohler, Friedrich; Krebs, Christian; Kummer, Küng,
Lehmann, Daniel; Lenz, Marquis, Methöe, Moser, Jakob;
Müller, Ed.; Müller, Arzt; Neuenschwander, Oeuvray, Paulet,
Probst, Prudon, Reber, Reichcnbach, Karl; Röthlisberger,
Johann; Röthlisberger, Gustav; Rolli, Roth in Niederbipp,
Rubin, Salchli, Schasster, Schären in Stegen, Schmid, Schrämli,
Schürch, Seiler, Seßler, Sign, Streit, HieronimuS; Streit,
Bendicht z Tièche, Weber und Wyß.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

DaS Präsidium zeigt der Versammlung an, daß sowohl
der Bericht des Rcgierungsrathes als derjenige der Bitlschrif-
tenkommission über dir Eisenbahnangelegenheit zur Einsicht der
Mitglieder auf dem Kanzleitische depontrt ist.

Tagesordnung:

Behandlung von Anzügen.
1. Anzug, betreffend die Aufhebung VeS Kartoffel-

brennverbotes, unterzeichnet von Herrn Großrath I. U.
Lehmann und 18 andern Mitgliedern, verlesen am 20.
November 1857.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1857,
Seile 475



8 pH mann, I. U. Es ist bekamt/- daß feiner Zeit, als
man auch im Kanton Bern noch Erdäpfel brennen konnte,
unsere Landwirthe sehr gut bei diesem Gewerbe standen/
Wie aber die Kartoffelkrankheit und infolge derselben eine Theu-
rung der Lebensmittel eintrat, mußte ein Verbat gegen daS
Brennen erlassen werden. Die Regierung hat nachher, wenn
auch unter etwas veränderten Verhältnissen, allmälig einlangende

Gesuche um Aufhebung des Brennverbotes abschlägig
beschteden, so daß eS bis zur Stunde noch in Kraft steht. Wir
hatten nun aber im verflossenen Jahre eine solche Fälle des
Segens, baß die LebenSmittelpreise in sehr bedeutendem Maße
sanken, so daß schon zur Zeit der letzten Session der Doppelzentner

Kartoffel z, B. in Langenthal nicht über 4 Fr. galt.
Gegenwärtig gilt er dort nur noch 3 Fr. bis Fr. 3. 20. Auch
die Fruchtpreise stehen sehr billig. DaS Malter Korn gilt
10—11 Fr., das Viertel Roggen 16-47 Btz. u. s. f. Diese
veränderten^Verhältnisse hatten zur Folge, daß schon während
der letzten Session eine bedeutende Anzahl Vorstellungen von
Gemeinden und Prwaten um Aufhebung des Verbotes
einlangten. Die Gründe, welche in jenen Gesuchen angeführt
sind, schienen mir und vielen andern Mitgliedern des Großen
Rathes wichtig genug, um den Gegenstand hier zur Sprache
zu bringen. Bei mir persönlich walket durchaus nicht die
Absicht ob, das Brennen einseitig, ohne Rücksicht auf die Folgen,
welche es haben kann, zu erlauben, sondern ich halte vielmehr
dafür, daß man diesen Gegenstand einer ruhigen Prüfung un.
terwerfen und je nach deren Ergebniß einen Beschluß fassen
soll, wie er im Interesse des Landes geboten ist. Mir
persönlich ist eS sehr zuwider, in dieser Angelegenheit daS Wort
zu ergreifen, weil mir wohl bekannt ist, daß in einzelnen
Landesgegenden ein Theil der Bevölkerung dem Erdäpfelbrennen
abgeneigt ist, daß auch einzelne Mitglieder des Großen Rathes
dasselbe als ein wahres Laudesunglück betrachten. Unter diesem
Eindrucke ergreife ich nicht gerne das Wort. Aber ich habe
die Ueberzeugung, daß die Sache mitunter etwas unrichtig
aufgefaßt wird, und daß die Nachtheile, welche mit dem Erväpfel-
brennen verbunden sein mögen, mit gutem Willen vermieden
werden können, daß andererseits dem Kanton ein Nutzen daraus
erwachsen kann, der größer ist, als man gewöhnlich annimmt.
Die Gründe, welche man gegen daS Kartoffelbrennen anführt,
bestehen im Wesentlichen darin, daß der Branntwein ein Gift
sei, welches schädlich auf die Gesundheit des Menschen wirke;
daß der Genuß desselben nicht nur einzelne Personen, sondern
ganze Familien, ja ganze Landesgegenden mehr oder weniger
vergiften, physisch und moralisch zu Grunde richten könne.
Ferner werde infolge des KartoffelbrennenS den armen Leuten
ein LebenSmittel venheuert und dadurch unzugänglich gemacht
Ich bin so frei, diese Einwendungen etwas näher zu
untersuchen, um zu sehen, wie weit sie begründet sein mögen. WaS
nun vorerst die Schädlichkeit des Branntweins überhaupt
betrifft, so bin ich weit entfernt, demselben heute ein Loblied
anzustimmen, aber ich hätte eben so wenig einfach über die
eingelangten Gesuche hinweggehen mögen Ich erkundigte mich
deßhalb in allem Ernste,, inwiefern der Branntwein schädlich
sei und wandle mich zu diesem Zwecke an Aerzte. Der eine
sagte mir: ja, der Branntwein ist ein Gift, und so wie ein
Tropfen Wasser allmälig einen Stein ausholt, so unterminirt
der Branntwein allmälig die Gesundheit. Ein anderer Arzt
antwortete mir: es sterben viel mehr Leute aus Mangel an
Genuß geistiger Getränke als solche im Ueberflusse dieses
Genusses sterben. Der Branntwein sei für den Armen ein
Bedürfniß, nur dürfe er nicht übermäßig genossen werden. Ich
wandte mich auch an ältere Männer, die zuweilen ein Gläschen
nehmen. Sie sagten mir, das Genossene hätte ihnen nicht nur
nichts geschadet, sondern im Gegentheile wohl gethan. Daraus
geht hervor, daß der Branntwein, im Uebermaße genossen,
schädlich, mäßig genossen aber ein Bedürfniß für den Armen
ist. Auch Herr Apotheker Müller sprach sich in gleichem Sinne
aus, daß viel mehr Leute aus Mangel am Genusse geistiger
Getränke als an Ucberfluß derselben gestorben seien. Auch er
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hält den Branntwein für ein« Bedürfniß der ärmern Bevölkerung,

schädlich sei dagegen das sogenannte Fuseln. Früher
hatte man keine Vorrichtung, um die schädlichen Theile zu
beseitigen, jetzt aber sind Vorrichtungen zu diesem Zwecke am
Brennapparate angebracht. Nun frage ich: hat das Kartoffelbrennen

einen so schädlichen Einfluß, daß man die Aufrechthaltung

des Verbotes gerechtfertigt finden könnte? Vorerst gebe
ich zu bedenken, daß nach der von der eidgenössischen
Zollverwaltung angeordneten Zusammenstellung im Jahre 1856 nicht
weniger als 7—806,000 Maß meistens Geist eingeführt wurden,
was ungefähr 1f4 Millionen Maß Branntwein ausmacht.
Sodann ist nicht aufgeschrieben, was hineingeschmuggelt wurve.
Rechnet man dazu, was heimlich an Obst:c. gebrannt wird,
so kann man fragen: in welchem Verhältnisse steht die Pro-
duktion des KartoffelbrennenS zu diesem Resultate? Man kann
annehmen, daß etwa 5000, höchstens 10,000 Säcke Kartoffeln
gebrannt und ungefähr 80,000 Maß Branntwein ergeben würden/

Dieses Verhältniß ist wirklich zu minim, als daß man
eS gerechtfertigt finden könnte, der ausländischen Konkurrenz
freien Spielraum zu lassen, dagegen unserm Landwirthe — ich
möchte sagen» die in der Verfassung gewährte Gewerbsfreiheit
zu entziehen. Ich glau-be daher, die Ausichi sei sehr irrig, daß
durch das Festhalten des Verbotes das Schnapslrmkeu
verhindert werde. Vielmehr besteht das Uebel schon ohnedieß,
und wird durch daS Erdäpfelbrennen nicht in dem Maße
vergrößert, wie man behauptet. Ich glaube auch, daß es Nachtheile

hak. Wie gestaltet sich aber die Sache im täglichen
Verkehre? In den Wirthschaften wird gleich viel Brannwein
getrunken, ob der Wirth denselben vom Bauer oder vom Händler
kaufen muß. Die gVoße Masse macht den Preis. Ein.
Mehrverbrauch würde infolge der Erväpfelbrenncrei nicht in Aussicht
stehen. Wo Brennereien bestehen, wird jetzt schon gebrannt,
theils Obst, theils Getreide und vielleicht tm Geheimen auch
Kartoffeln. Es wird also dennoch Schnaps getrunken, wenn
man auch das Verbot festhält. Nun sagt man, es werde doch
mehr getrunken, wenn das Verbot aufgehoben sei; man
verkaufe dann über die Gasse u. dgl. Leute, welche den Branntwein

kaufen müssen, kaufen solchen gleich, abgesehen davon,
ob er hier oder draußen gemacht worden sei. Ich kenne
eine große Zahl solider Bürger, welche dem Schnapsmnken
nicht minder abgeneigt sind als die Gegner des KartoffelbrennenS,
die ihren Leuten dennoch zum Abendbrod ein Gläschen geben,
wenn sie in Kälte und Nässe arbeiten müssen. Ich bin
einverstanden, daß Winkelbrennereien, welche im Geheimen über
die Gasse Schnaps verkaufen, wie sie können und mögen,
nachtheilig sind, besonders wenn sie dafür den armen Leuten
Eroäpfel abnehmen. Das ist ein Uebes, dem ich so viel als möglich

steuern möchte. Aber eS besieht zum großen Theil jetzt
schon, und es wird darin nicht eine bedeutende Aenderung
eintreten, ob wir das Brennen erlauben oder nicht. Es handelt
sich hier um eine bedeutende nationalökonomische Frage, und
eö läßt sich wohl untersuchen, ob eS »ich: möglich sei, mittels
einer genauen Kontrolle dem vorhandenen Uebel entgegenzuwirken.

Eine solche halte ich allerdings für möglich, wenn
man das WirthschaftSgesctz in der Weise handhaben würde,
daß der Verkauf von Branntwein von Seite der Brennereien
nicht unter 5 Maß stattfinden dürfte; wenn die Polizei eine

strengere Aufsicht üben würde, selbst wenn sie verstärkt werden
müßt?; wenn man noch weiter gehen und über die Produktivität

der Brennereien selbst eine Kontrolle einführen würde,
in welche der Ertrag regelmäßig eingetragen werden müßte.
Man wird sagen, diese Einrichtung könne leicht umgangen
werden, wie andere Gesetze, aber im großen Ganzen wäre doch
eine Kontrolle vorhanden. Man könnte allfällig der Polizei
ein unbedingtes Zutriltsrecht zu den Lokalien der Brennereien
gestatten und verschiedene andere Garantien daran knüpfen,
z. B. vorschreiben, daß der Brenner mit dem Abgange sein
eigenes Vieh füttere. Ich glaube alw dargethan zu haben,
daß gegenüber dem großen Quantum Branntwein, welches im
Allgemeinen konsumirt wird, dasjenige, was an Erdäpfeln ge«



brannt wird, eine Kleinigkeit sei. Wäre die Behauptung,
Branntwein sei Gist, begründet, so gehörte der Gegenstand in
die Apotheke, müßte man den Verkauf im Allgemeinen ver,
bieten, Allein wenn man zugestehen muß, daß eS sich um ein

Bedürfniß handelt, so stelle man Garantien aus, wie sie bei

gutem Willen möglich sind. Etwas sollte nach meiner Ansicht
geschehen, um diesem Gewerbe eine praktischere, industriellere

Dichtung zu geben, daß den kleinern Brennereien entgegen«

gewirkt unv größere EtabliffemeniS begünstigt würden. Dadurch
würden die sogenannten Dorfbrennereien emporkommen; viel

Holz und Arbeitskräfte würden dabei erspart und bessere

Brennapparate könnten angewendet werden. Es würde auch ein

besseres, der Gesundheit zuträglicheres, weniger ansteckendes
Getränk geliefert, und darin läge ein Mittel, das ausländische

Fabrikat durch das einheimische zu verdrängen. Ohne eine

Vermehrung des Uebels herbeizuführen, hätten wir größern

Nutzen unv das Geld, statt in'S Ausland geschickt zu werden,
bliebe im Lande, Noch weniger stichhaltig ist die Einwendung,
daß die Armen infolge des ErdäpfelbrennenS Mangel an
Erdäpfeln haben würden, denn das wird man zugeben, wenn man

voll einem Opfer an die Armen reden will, daß eS eine

unbillige Zumuthung sei, wenn man von dem Landwirthe, der

ohnedieß die größien Lasten tragen muß, der oft ein verschuldetes

Heimwesen und eine zahlreiche Familie hat, verlangt, er

solle in erster Linie Erdäpfel für die Armen hergeben. Man
geht noch weiter, man verlangt, baß der Landwirth allen andern

Ständen wohlfeilere Erväpfel liefere. Nicht nur daS, er ist

auch gegenüber den auswärtigen Brennern tm Nachtheil, auch

diesen soll er wohlfeilere Erbäpfel liefeu-. Wie stehen wir
aber damit gegenüber unserer Verfassung? Ist daS Gewerbs.

freiheit? Ich zweifle daran. Die Einwendungen, welche man

für Aufrechlhaltung des Verbotes macht, sind also nicht
stichhaltig. Ich möchte die Versammlung auf die Bedeutung dieses

Gegenstandes aufmerksam machen. Ich habe mit einem sehr

achiungswerlhen Manne, der früher Erdäpfel brannte, darüber

gesprochen, und ihn ersucht, mir seme Erfahrungen
mitzutheilen. Er theilte mir gewissenhafte Angaben mit, die ich

nachher bestätigt fand. Er brannte wöchentlich 60 Säcke

Erdäpfel, die im Ankaufspreise auf 240 Fr. zu stehen kamen.

Rechnet nan dazu den Holzverbrauch, Interesse und Brenn-
kosten, so kommen die Unkosten im Ganzen auf 270 Fr. zu

stehen. Der Ertrag war 8 Maß Branntwein per Sack, zu
1 Fr. gerechnet, macht 480 Fr. Mit dem Abgang konnte er

12 Kühe mehr füttern, was, zu 60 Fr. gerechnet, einen Ge-

sammirrtrag von 540 Fr. ausmacht oder netto 270 Fr. Gegenwärtig

wäre das Verhältniß eher günstiger, weil die Erdäpfel
heute wohlfeiler sind. Daraus mögen Sie entnehmen, welche

Wichtigkeit die Sache für den Landmann hat. Früher konnten

viele Landwirthe den Er,rag ihres HeimwesenS mittels deS

Brennens bis auf daS Doppelte steigern. Der Kanion Bern
hat gegenwärtig ungefähr 900,000 Zucharten Aecker und Wiesen,

und es fragt sich, ob nicht das Brennen ein Hauptfaktor der

Landwirthschaft sei. Man sieht dieß am Beispiele anderer Staaten.
Preußen hat für die Produkte dieses Gewerbszweigcö Ausfuhrprämien.

Frankreich gibt das Brennen von Getreide und mchl.
yaliigen Sudstanzen frei. Zieht man ferner in Betracht, daß

t > andern Kantonen der Schweiz, wo sich ebenfalls Nationalökonomen

befinden, das Brennen frei ist, so wird man zugeben,

daß doch etwas an der Sache sei. Man sollte also dieses
Gewerbe wenigstens in der Weise gewähren lassen, daß man es

nicht beschränkt, und nur den bösen Folgen entgegenwirkt,
welche damit verbunden sein können. Ich glaube somit gezeigt

zu haben, daß nicht nur die betreffenden Landwirthe großen
Nutzen aus dem Erdäpseibrcnnen ziehen können, sondern daß

es auch vom nalionalökonvmischen GesichrSpunkic aus seine

Bedeutung hat, indem wir dabei einen größern Viehstand und

großem Ertrag des Bodens erhalten und der Rationalretch-
thum dadurch vermehrt wird. Wenn ferner nachgewiesen ist,
daß durch polirciliche Einrichtungen die mit dem Kleinverkaufe
tlnd mit dem Tausche verbundenen Uebelstände gehoben werden

können, so halte ich dafür, es könne nicht in unserer Aufgabe
liegen, das Brennen so zu unterdrücken, wie es gegenwärtig
der Fall ist. Der Branntwein ist nicht ein Gift, sondern ein
Bedürfniß für die ärmere Bevölkerung, welche nicht die Mittel
besitzt, um sich Wein zu kaufen und welcher daS Bier nicht
immer die Dienste leistet, welche sie nöthig hat. Endlich ist
nachgewiesen, daß die Quantität des Branntweins, welcher im
Kantone fabrizirt wird, wenn daS Brennen gestattet ist, nicht
so schwer tn die Wagschale fällt, daß man im Allgemeinen
behaupten könnte, das Erdäpfelbrennen sei schädlich. Abgesehen
davon, ist das Verbot nach der Verfassung nicht gerechtfertigt.
Mit dem Vorwurfe des „Schnapstrinkens" geht man auch zu
weit. Wenn ein Mann in Nässe und Kälte auf dem Felde
den ganzen Tag arbeitet und bei Mangel an Wein ein GlaS
Branntwein genießt, um sich zu stärken, so kann man ihn noch
nicht einen Schnapser nennen. Ich sah schon in andern
ehrenwerthen Gesellschaften, daß man nach einem reichlichen Mittag,
essen noch eine Tasse Kasse mit einem Gläschen nahm, und
daß vielleicht noch etwas mehr dazu kam. Ist eS dann billig,
gegenüber den Armen so einseitig zu sein? Der Begriff des
Schnapstrinkens ist also ein relativer. Ich schließe dahin, Sie
möchten heute grundsätzlich die Aufhebung des BrennverboteS
beschließen und den Regierungsrath beauftragen, noch im Laufe
dieser Session geeignet scheinende Anträge über Gestattung deS

KartosfelbrennenS vorzulegen.

Jmobersteg. Wenn eS sich gegenwärtig auch nur um
die Erheblichkeit deS AnzugeS handelt, so steht doch ein Grundsatz
in Frage. Ich habe den Gegenstand nicht so studirt, wie Herr
Lehmann, welcher denselben von seinem Standpunkte aus so

gründlich beleuchtete. Indessen hatte ich von jeher, schon zur
Zeit, als ich Mitglied der Regierung war, so entschiedene
Ansichten tn dieser Sache, daß ich ohne näheres Studium dem

Anzüge entgegentreten kann. Bis dahin hatte man nur von
der nachtheiligen Seite des Branntweintrinkens Kenntniß, von
einer sogenannten Brannlweinpest. Heute aber wirb die Sache
so dargestellt, daß man glauben sollte, die Begünstigung deS
Erdäpfelbrennens wäre ein wahres Glück und man sollte daS
Brannlwcintrinken eher pflegen, als verbieten. Wenn Herr
Lehmann seine Behauptungen auf eine mehr spezielle Seite der
Frage beschränkt, so läßt sich manches dafür sagen, aber im
Allgemeinen gebe ich dieselben nicht zu. Ich für mich halte
daS Branntweintrinken für das Allerschädlichste für eine
Bevölkerung. Es fallen hier zwei HauptgesichtSpunkte in Betracht.
Der erste betrifft die Schädlichkeit des Branntweintrinkens an
sich. Herr Lehmann sagte, er habe Sachverständige darüber
befragt, die ihm sagten, eS sterben mehr Leute aus Mangel an
geistigen Getränken als am Genusse derselben. Ich halte diese
Behauptung nicht für richtig, sondern geradezu für eine Ironie.
Nicht im Genusse eines Gläschens Schnaps liegt der Hauptpunkt,

wenn es in vernünftigem Maße genossen wird, sondern
tm Uebermaße des Trinkens liegt das Uebel, und eS ist rein
unmöglich, dieses zu verhindern, wenn Sie das Erdäpfelbrennen
frei geben. Herr Lehmaim beruft sich auf die große Einfuhr
geistiger Gelränke vom Auslande, um zu beweisen, daß in den
Wirthschaften trotz des BrennverboteS dennoch viel Schnaps
verkauft werbe Allein nicht im Verkaufe des Getränkes in
den Wirthschaften, nicht im öffentlichen Verbrauche desselben

liegt die Hauptsache, sondern es fragt sich: welchen Einfluß
hat das Branntweinlrinken auf den Familienkreis und auf die
ärmere Klasse im Allgemeinen? Nun lehrt die Erfahrung, daß
da, wo das Erdäpfclbrennen im Schwünge war, nicht nur der
Familienvater sich dem Trinken ergab, sondern daß auch Frau
und Kinder Branntwein genossen, daß ganze Familien dadurch
physisch und moralisch zu Grunde gingen. Es wurde >v weit
getrieben, daß man nicht nur den selbst fabrizirten Branntwein
trank, sondern solchen noch vom Nachbar entlehnte, weil es in
der eigenen Brennerei nicht hinlänglich floß. Diese Thatsache
wird Herr Lehmann nicht bestreiten. Auch von einem andern
Gesichtspunkte aus hat der Anzug einen unangenehmen Eindruck



auf mich gemacht. Wir hatten während einer Reihe von Jahren
Theurung unv Noth, so daß ver Konsument die Lebensrnittel

zu sehr hohen Preisen kaufen mußte. Kaum kommt ein
einziges Jahr, vas uns eine gesegnete Ernte bringt, infolge welcher
die Lebensmitletpretse etwas sinken, so will man das Erdäpfelbrennen

wieder erlauben. Ich gebe zu, daß man in den untern
Gegenden, welche an Kantone stoßen, wo das Brennen erlaubt
ist, die Aufhebung des Verbotes gerne sehen würde, aber im
Allgemeinen wäre eine solche Mauregel nicht wünschenöwerih.
Herr Lehmann stützt sich auch daraus, daß der Doppelzentner
Erdäpfel zu Langenthai nur 3'/- Fr. gelte. Eine andere Thatsache

ist es aber, daß in Bern, Thun und andern Orten der

Doppelzentner noch auf 6—7 Fr. zu stehen kommt. Ferner ist
es Thaisache, daß derjenige, welcher Erdäpfel pflanzt, bei einem

Ertrage von 4 Fr. per Zentner immerhin mehr zieht, als wenn
er Korn pflanzt. Er soll sich also nicht immer beklagen, nicht
verlangen, daß bei einem solchen Ertrage die Perwendung eines

Gegenstandes, der ein allgemeines Nahrungsmittel ist, zu etwas
gestattet werde, womit so große Uebelstände verbunden sind.

Die Beschränkung des Erdäpfelbrennens muß allerdings einen

sehr tiefen Grund haben, wenn man sie gegenüber dem Grundsatze

der Gewerdsfreiheit festhalten will. Ich glaube aber, die

angefühlten Gründe seien auf den heutigen Tag noch so sehr

vorhanden, wie zur Zeit der Erlassung deS Verbotes, unv
stimme daher gegen die Erheblicherklärung des Anzuges.

Gaffner. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn Im
obersteg und stimme gegen denjenigen des Herrn Lehmann.

Ich beoaure sehr, daß man die Branntweinpest, welche früher
herrschte, wieder einführen will, und möchte mit der Aufhebung
des Verbotes noch dieses Jahr warten, um der armen
Bevölkerung Gelegenheit zu geben, sich Erdäpfel zu verschaffen, damit
sie im Frühlinge pflanzen können. Wenn man Nichts in den

Boden legen kann, so kann man auch nichts ernten.

T räch sel. Ich bin ebenfalls der Ansicht, daß der Anzug
nicht erheblich erklärt werden soll. Wenn es nur den Sinn
hätte, baß der Gegenstand bloß erheblich erklärt würde, um
untersucht zu werden, so wäre ich nicht dagegen, aber so, wie

Herr Lehmann sein Votum schließt, daß sofort der Grundsatz
der Aufhebung des Brennverbotes erklärt und der Regierungs-
rath beauftragt werde, innerhalb eines bestimmten Termins
Vorschläge hteher zu bringen, ist es nach dem Reglemcme nicht
zuläßig. Es wäre mehr als eine bloße Erheblicherklärung, der

RegierungSrath hätte bei der Untersuchung schon nicht mehr

ganz freie Hand. Ich halte auch dafür, daß der Gegenstand

wohl einer Untersuchung werth ist, aber der Regierungsrath
soll dabei ganz'freie Hand haben, um seinen Bericht zu cistatten.
Vieles von demjenigen, was Herr Lehmann anführte, ist wahr,
namentltch vom landumthscha,Niche» Standpunkte aus. Aber
die Sache Hai dann auch erne andere Seite. Die Nachtheile
deS ErdäpfelbrennenS und des vermehrten Genusses von Branntwein,

namentlich eines schlechten Produktes, sind viel größer
als die Vortheile. Ich kann auch Beispiele anführen. Ich
sprach im Jahre l8ä6 mit einem Landmann, der Erdäpfel
brannte; er beklagte sich sehr, wie er tn Nachtheil gekommen
sei, indem er schon vielen armen Familien Branntwein gegen
ihre Erdäpfel gegeben habe, während letztere noch lm Boden

waren; nun seien sie krank unv er könne sie nicht verwenden.
Das wird man nicht mehr herbeiführen wollen. Ich weiß

ferner, daß viele Leute in unserer Gegend die Erbäpfel eur-

beizten, man brannte sie; der Brenner ging von Haus zu

Haus, man bekam von Tag zu Tag Branntwein; man theilte
auch den Kindern davon mu. So geschah eS zum großen

Nachtheile des Landes, daß ganze Familien physisch und
moralisch zu Grunde gingen. DaS ist auch zu bedenken. Herr
Lehmann glaubt, man könnte durch gute Handhabung der Po>

lizei dem Uebel eiugegemrele». Ich habe eS damit, wie mit
dem Erdäpselbranntwein: zuviel ist ungesund. Sie können

die mit dem Brennen verbundenen Uebelstände nicht beseitige»,
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eS gibt immer Mittel und Wege, die Vorschriften zu umgehen;
namentlich wird man den Eigenthümer nicht so bcschiänken
können, baß dieses nicht möglich wäre. Die gegenwärtige Zeit
ist zur Aufhebung deS Verbotes nicht geeignet. Die meisten
Erdäpfel sind jetzt schon verbraucht, im Frühling sind nicht
mehr so viele vorhanden. Man wird vielleicht einwenden, das
Verbot soll vorläufig aufgehoben werben. Dafür bin ich nicht.
Wir wissen nicht, wie die Erdäpfel dieses Jahr gerathen werden.

Ich möchte also der Regierung freie Hand lassen, dte
Sache zu untersuchen und nach Mitgäbe der Ernteaussichten
die geeigneten Maßnahmen zu treffen. Dann habe ich nichts
dagegen, wenn Vorsichtsmaßregeln getroffen werden, sonst
beginnt das Brennen, so bald der Herbst kommt Ich schließe
also dahin, daß der Anzug heute nicht erheblich erklärt, sondern
dem Regierungsrathe freie Hand gelassen werde, die Sache zu
untersuchen und nach den Umständen zu handeln.

Michel. ES ist gewiß noch nicht an der Zeit, das Brennverbot

aufzuheben. Sie wissen, daß wir so viele Jahre lang
theure Lebensrnittel hallen, nicht nur in den Städten, sondern
auch auf dem Lande. Ich gebe zu, wenn wir mehrere Jahre
lang solche Ernten haben, wie die letzte, daß man das Brennen
später erlauben möge, jetzt aber noch nicht. Ich stimme gegen
die Trheblicherklärung.

Hänni. Ich möchte hingegen den Antrag deS Herrn
Lehmann kräftigst unterstützen. Die Herren, welche gegen
denselben sprechen, möchten so wohlfeile Erdäpfel als möglich
haben. Es ist aber nicht richtig, daß der Doppelzentner im
Preise von 6—7 Fr. steht. Bei uns haben wir einen solche»
Vorrath von Kartoffeln, daß man sie nicht abzusetzen weiß,
und doch sollte man dieß möglich mach.n, so gut alö die
Oberländer freie Hand haben, ihre Viehwaare so theuer als möglich
zu verkaufen. Man könnte ihnen auch den Preis machen. Bei
uns hat nicht jeder Landwirth einen Vichstand von 6—8 Kühen,
viele haben nur l—2 Stücke; ein solcher muß aus seinem
Boden ziehen, was er kann. Man könnte auch den Emmen-
thalern die Holzausfuhr verbieten over beschränken, weil sie das
Holz nach dem Auslande führen und dadurch hohe Preise
machen. Die Frage der Aufhebung des Verbotes ist für Viele
zu einer Lebensfrage geworden unv hat eine allgemeine
Bedeutung erlangt. In unserer Gegend würde es sehr böses Blut
machen, wenn man noch länger das Verbot festhalten wollte.
Seiner Zeit, als der Doppelzentner 15—20 Fr. galt, mag eS

am Platze gewesen sein, das Verbot zu erlassen, aber jetzt sind
die Verhältnisse ganz anders beschaffen, und es ist billig und
gerecht, daß man auch unserer Landesgegend gestalte, ihre
Produkte frei zu verwerthen, wie es überall in andern Kantonen
geschehen kann. Ich weise nur auf den Kanton Solothurn
hl», dessen Bewohner in unsern Grenzgegenden die Erdäpfel
kaufen, sie brennen und dann den Branntwein verkaufen.

Lauterburg. Ich halte mit Herrn Trachsel dafür, die
Erhedlicherklärung oder Nichterheblicherklärung des AnzugeS sei

eine eigentliche Demonstration ES ist zwar eiwaS schwierig,
demselben entgegenzutreten, nachdem Herr Ledmann mit
Autoritären, wie diejenige von Kaiser Napoleon und von Preußen,
zu dessen Gunsten aufgetreten ist, aber Herr Lehmann gibt zu,
daß diejenigen, welche gegen die Erhedlicherklärung sind, edle

Absichten haben. Ich nehme das auch für mich in Anspruch.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß von dem Momente hinweg,
als von einer gewissen Landesgegcnv her die Aufhebung des

Brennverbotcs verlangt wurde, sich unter dem Volke unv in
der Presse ein beklommenes Gefühl kund gab. Dieses beklommene

Gefühl zeigte sich nicht nur in einzelnen LandeSgcgenden.
sondern im ganzen Lande, und fand von verschiedenen Seilen
fernen Ausdruck. Ich erlaube mir, aus einzelne Punkte, die

noch nicht berührt wurden, einzutreten. Vor Allem glaube ich

behaupten zu dürfen, daß das Freigeben des Karloffelbrennens
nicht nothwendig sei. Denn die Behauptung, als ob die Lc-



bensmittel eine solche Wohlfeilheit erlangt hätten, daß der

Landwirth durch das Verbot in Nachtheil käme, ist nach

Berechnung.-n, welche in sachkundigen öffentlichen Blättern
erschienen, nicht richtig. Landwirthschaflliche Blätter haben Be-"
rechnungen darüber aufgestellt, ob der Landwirth bet der
Fortdauer des Verbotes in Nachtheil komme, und man fand, daß
namentlich der größere Landwirth sich nicht zu beschweren habe,
indem der weit größere Ertrag der Ernte als früher, verbunden
mir dem gegenwärtigen Preise, hinreiche, um demselben einen
schönen Gewinn zu verschaffen. Das Brennen der Kartoffel
ist serner nicht nothwendig, weil die Behauptung, als könne

man infolge deS Verbotes des Brennens weniger auS den

Kartoffeln ziehen, nur eine scheinbar begründete ist. Ich kann

mich auf ein Beispiel berufen, welches Herr Dr. Lehmann vor
einigen Jahren in einer Schrift anführte, indem er darthat,
daß man auf andern, Wege eben so viel aus den Kartoffeln
ziehen könne als durch Brennen. Er wies auf Oesterreich hin,
wo man die Kartoffeln auf verschiedene Weise verarbeite, indem

man Zucker, selbst Bier daraus bereite, so daß die ärmere
Bevölkerung nicht Nachtheile, sondern Vortheile davon habe, eben

so gut als der Landwirth selbst. So richtig es ist, daß aus
den Nachbarkantonen in den unsrigen geschmuggelt werden
kann, so sage ich andererseits: eS ist ein Uebel, aber ein
kleineres als dasjenige wäre, welches durch die Aufhebung deS

Brennvcrbotes eintreten würde. Wenn man die Gewerbsfreiheit
anruft, so erinnere ich, daß noch mancher andere Erwerb
beschränkt ist. Sie wissen, daß gegen gewisse ErwerbungSarten
von Vermögen auch Schränken aufgestellt wurden und zwar
gestützt auf das Volkswohl. Das Freigeben des Brennens ist
aber nicht nur nicht nothwendig, sondern geradezu .schädlich.
Es begünstigt im Allgemeinen die Gelegenheit zum Brannt-
weintrinken. Wenn der Branntwein nicht ein Gift wäre, dann
würde ich den Wünschen der Betreffenden je schneller desto lieber
entsprechen Aber eS ist sonderbar, wenn man heute sich Mühe
geben will, die nachtheiligen Wirkungen deS BrannlweintrinkenS
zu milder», während seil 23—30 Jahren eine Masse Schriften
von volksthümlichen Schriftstellern herausgegeben wurden, welche
den Zweck halten, dem Volke zu zeigen, wie schädlich die Folgen
des BranntweintrinkenS seien. Wenn man sagt, es bestehen
Mißbräuche, die durch polizeiliche Maßregeln zu reguliren
wären, so erwiedere ich auf der andern Seite: wenn es schon
jetzt der Polizei schwierig ist, das Verbot zu handhaben, wie
wird es dann möglich sein, jenen Mißbräuchen entgegenzutreten,
wenn das Brennen freigegeben ist? Ein Hauptgrund für
Aufhebung deS Verbotes liegt darin, daß man annimmt, die
Spekulation werde sich der Sache bemächtigen, und ein größerer
Verbrauch wird als Zweck im Ganzen hingestellt. Es ist nichts
anderes als Spekulation, was dazu anspornt. Man will mehr
aus den Kartoffeln ziehen. Von diesem Momente an hat jeder
Eigenthümer das Interesse, Geld zu erwerben; von diesem
Momente hinweg rechnet der Spekulant auf größere Konsumtion

und sucht der Brenner mehr Opfer in sein Netz zu ziehen.
Das weiß ich wohl, daß Männer, wie die Herren Lehmann
und Hänni, nicht diese Absicht habe», aber eS ist die nothwendige

Folge, wenn das Karioffelbrennen im allgemeinen Maßstabe

stattfindet, und diesem möchte ich vorbeugen Die Folgen
des BranntweintrinkenS sind im höchsten Grade schädlich, und
so richtig es ist, vaß der Branntwein, in gewissen kleinen Dosen
genossen, kein Gift ist, so weiß Jedermann, daß der Genuß
zunimmt, daß der Mißbrauch daran unausweichlich geknüpft ist.
Daher ist es das Bestreben derjenigen, welche das wahre Volkswohl

im Auge haben, diesen Mißbrauch zu bekämpfen. Es ist
eine nachweisbare Thatsache, daß in allen Ländern, wo der
Genuß von Branntwein überHand genommen hat, eine moralische

und physische Verlotteruug des Volkes die Folge davon
war. Man stützte sich auf Preußen. Ich »will bei diesem
Beispiele bleiben, und verweise auf die Provinz, in welcher die
größten Brennereien von ganz Deutschland bestehen. Dort sind
große Herren, Ritter, reiche Besitzer, daneben besteht fast kein
Mittelstand, aber eine Masse Bettler, so daß auch in Bezug

auf proletarische Zustände bedenkliche Folgen eintreten können.
Diesem Geiste, den Mißbräuchen, welche mit dem Genusse deS
Branntweins verbunden sind, entgegenzutreten, sind die hierauf
bezüglichen Schriften von JeremiaS Gotthelf und andern Männern

zu verdanken, der Entschiedenheit, mit welcher sie der
Branntweinpest entgegentraten. Diesem Geiste sollen wir nicht
entgegentreten. Wir sollen, ohne zu leugnen, daß dem Anzüge
gewisse richtige Gesichtspunkte zu Grunde liegen mögen, von
dem Standpunkte aus, daß viel größere Interessen dabei auf
dem Spiele stehen, von dieser Bahn nicht abweichen. Ich danke
der Regierung von ganzem Herzen, daß sie auf die eingelangten
Begehren um Aufhebung deö BrennverboteS nicht einging.
Wenn wir uns in irgend einer Angelegenheit von den Interessen
deS ganzen Landes leiten lassen sollen, so ist es hier. Ich
stimme gegen die Erheblichkeit.

Karlen, Regierungsrath. Bereits in der letzten Session
hatte ich die Ehre, über die Folgen des Kartoffelbrennens zu
rapportiren, und mache Sie auf den damals erstatteten Bericht
aufmerksam. Heute wurde hier die nationalökonomische und
die moralische Seite der Frage beleuchtet. Beide Standpunkte
hat die Regierung genau erwogen. Sie sah, daß eS dem
Landwirthe, der Herren und Bettler erhalten muß, wehe thut, sein
Gewerbe so beschränkt zu sehen. Aber die Pflicht, welche die
Regierung hat, das Wohl Aller im Auge zu behalten, bewog
sie, daS Verbot noch nicht aufzuheben. Die Regierung sagt
nicht, es solle nie aufgehoben werden; daS wäre zu weit
gegangen. Aber sie ging von dem Gesichtspunkte auS: das letzte
Jahr brachte uns nach langer Zeit wieder die erste gesegnete
Kartoffelernte; wenn mehrere solche nachfolgen, dann kann man
sehen, wie das Verbot zu beseitigen sei. Den gestellten Anzug
können wir hier unmöglich als erheblich zugeben. WaS würde
man dadurch erreichen? Jetzt, wo die armen Leute gerade die
Erdäpfel nöthig haben, wo sie sich Saamen verschaffen müssen,
würde man das Brennverbol aufheben. Dadurch würden wir
unsere Pflicht gegen die ärmere Bevölkerung nicht erfüllen.
Deßhalb bin ich entschieden gegen den Anzug, so wie er gestellt
ist. Wenn wir später wieder günstige Ernten erhalten, so wird
vielleicht von Seite der Regierung eine Modifikation oder
Aufhebung des BrennverboteS erfolgen.

v. Werbt. Die Lösung, und zwar eine gerechte und
billige Lösung dieser Frage ist schwieriger als man glaubt Es
hängt davon ab, ob man die Sache vom rein materiellen ober
vom moralischen Standpunkte aus auffaßt. Vom rein
materiellen Standpunkte aus läßt sich ein Verbot des Kartoffel«
brennens nicht rechtfertigen, ein Verbot, wodurch der Landwirth
in seinem Gewerbe sehr beschränkt wird, während alle andern
Stände sich der Gewerbsfreiheit erfreuen. Es läßt sich um so

weniger rechtfertigen, als man den Zweck, den Armen wohlfeile
Lebensrnittel zu verschaffen, damit nicht erreicht. Wenn daS
Verbot festgehalten wird, so wird der Landwirth, der auch
rechnen kann, künftig weniger Erdäpfel pflanzen, weil es nicht
eine wohlfeile Sache ist. Wollte man den Zweck erreichen, so
müßte man auch die Ausfuhr verbieten, sonst kaufen die fremden
Händler die Erdäpfel zusammen, führen sie aus, um sie zu
brennen und nachher als Schnaps wieder einzuführen. Das
Verbot ist auch schwer zu handhaben. Auch eine Kontrolle
wäre schwer zu handhaben, und wenn man vaS Brennen kranker
Kartoffeln erlauben würde, so würde eS sich fragen, ob nicht
mit den kranken auch gesunde gebrannt würden. Deßhalb läßt
sich ei» solches Verbot vom materiellen Standpunkte aus nicht
rechtfertigen. Ich halte eS für ein Unrecht gegen den
Sandmann, und man erreicht dadurch den Zweck nicht. Stellt man
sich aber auf den moralischen Standpunkt, dann gestaltet die
Sache sich ganz anders; dann können Uebelständc hervorgehoben
werben, mit Rücksicht ans welche ein solches Verbot sich nicht
nur vertheidigen, sondern vollkommen rechtfertigen läßt. Aber
man muß billig zu Werke geben Ans den gleichen Gründen,
aus welchen man das Erdäpfelbrennen verbieten kann, sollte



man auch die Holzausfuhr beschränken oder verbieten können.
Denn die nämliche Volksklasse, welche die Erdäpfel nöthig hatz
hat auch ein Interesse, billige Holzpreise zu haben. Man muß
konsequent sein. Die Erdäpfel sind daS Brod des Armen.
Steigen die Preise zu einer solchen Höhe, daß er sie fast nicht
erschwingen kann, so ist dann allerdings nach meiner Ansicht
unter solchen Umständen ein Verbot gerechtfertigt. Aber der
nämliche Grundsatz ließe sich dann auch auf andere Gewerbe
anwenden. Der einzige stichhaltige Grund, welcher ausschließlich

für die Festhaltung des Brennverbotes spricht, ist dieser,
daß nach meinem Dafürhalten von dem Augenblicke an, wo das
Brennen erlaubt wird, der Branntweinpest Thür' und Thor
geöffnet wird, und daß der Landwirth dasjenige, was er durch
den Mehrertrag der Erdäpfel gewinnt, um das Zehnfache durch
größere Opfer an Verarmte und Leute, die sich durch Schnaps«
trinken zu Grunde gerichtet, verwenden muß. Man sagt, oaS
Geld gehe aus dem Lande. Darauf erwiedere ich nur, daß
ein alres Sprichwort sagt: Gelegenheit macht Diebe. Wer sich

an die Zelten erinnert, wo die Erdäpfelbrennereien recht im
Flor waren, wird sich auch erinnern, wie traurig eS damals
in vielen Gemeinden aussah, so daß sich Männer, wie Zschokke

und Andere, veranlaßt sahen, mit Wort und Schrift gegen das
Branntweintrinken aufzutreten. Das Uebel war weniger groß,
seitdem man daS Erväpfelbrennen verboten hat. Mancher hatte
weniger Gelegenheit als früher, sich Branntwein zu verschaffen.
Früher haben Viele sogar Branntwein gegen Erdäpfel und
andere Gegenstände eingerauscht, und bei der leicht dargebotenen
Gelegenheit, sich dieses Getränk zu verschaffen, ging Mancher
zu Grunde, der sonst gerettet worden wäre. Ich bin vielleicht
Einer derjenigen, welche am meisten Erdäpfel pflanzen, und
spreche also gegen mein Interesse, aber auö den angeführten
Gründen stimme ich gegen das Eintreten.

Ni g gel er. Ich erlaube mir vorerst eine Bemerkung
über die Tragweite des Anzuges. Herr Regierungsrath Karlen
behauptete, es handle sich darum, heute daS Brennen der Erd.
äpfel frei zugeben. DaS ist eine irrige Auffassung des AnzugeS.
Ich bin für die Erheblichkeit, aber auch für schützende
Maßregeln gegen den Mißbrauch. Nach dem Großrathsreglemente
kann ein Anzug vorerst nur erheblich erklärt werden, dann
wird er dem Regierungsrathe zur Berichterstattung überwiesen.
Wenn der vorliegende Anzug also heute erheblich erklärt wird,
so ist er noch nicht Gesetz, sondern die Regierung hat vorerst
darüber Bericht zu erstatten; dann hat sie erst die'nähere
Ausführung einzuleiten. Was die Sache selbst betrifft, so ehre
ich durchaus die Motive der Mitglieder, welche das bisherige
Brennverbot aufrecht erhalten wollen; die Motive, welche sie

haben, sind gut gemeint und edel. Dessenungeachtet kann ich
ihrer Ansicht nicht unbedingt beipflichten. Man sagt uns
namentlich zweierlei. Vorerst sagt man, eS handle sich darum,
der Branntweinpest entgegenzuwirken, welche durch eine
Aufhebung des Brennverbotes bedeutend gefördert würde. Sodann
wolle man den Armen wohlfeile Kartoffeln liefern. Ich glaube,
so gut diese Motive gemeint sind, so wenig ist daS Mittel,
daS man anwenden will, um den Zweck zu erreichen, dazu
geeignet. Ich bin ganz einverstanden, daß man dem Branntweintrinken

entgegenwirke. Aber erreichen Sie durch daS Brennverbot

den Zweck? Ich mache darauf aufmerksam, daß in allen
Staaten rings um unS herum das Brennen erlaubt ist, daß
man eS durch Einführung einer Abgabe zu einer Einnahms«
quelle deö Staates gemacht und den Verkauf in allen
Wirthschaften frei gegeben ha«. Wenn man dem Branntweintrinken
wirksam entgegentreten will, so muß man keinen Branntwein
mehr einführen lassen, oder man sage, es soll in keiner öffentlichen

Wirthschaft wenigstens Erväpfelbranntwein verkauft
werden. Aber noch mehr. Man brennt Getreide, Runkelrüben,

Obst, was man will. Was folgt daraus? Daß das
Verbot ganz einfach dahin führt, daß man künstig seine Aecker
mit Runkelrüben stakt mit Erdäpfeln bepflanzt und daß man
statt des ErdäpfelbranntweinS Rnnkclrübengeist trinkt. Man

beruft sich auf Mißbräuche, die mit dem Brennen verbunden
seien. Ich gebe zu, eS sind solche möglich. Aber dasselbe
läßt sich auch in anderer Beziehung einwenden. Z. B. ein
Messer, ist eS nicht ei-n sehr gefährliches Instrument, wenn man
Mißbrauch damit treibt? Kann man nicht Jemanden damit
verletzen und in Gefahr bringen? Dennoch verbietet man den
Gebrauch des Messers nicht, aber die Mißbräuche, welche damit

gelrieben werden können. Man sagt ferner, das
Vertauschen der Erdäpfel von Seite armer Leute gegen Branntwein

habe früher sehr nachtheilig gewirkt. > Ich würde dieß
ebenfalls streng verbieten, um Mißbräuche zu verhüten. Auch
der Kleinverkauf wäre zu überwachen und WiderHandlungen
streng zu bestrasen Man wird sagen, das nütze nichts. Dann
erwiedere ich:?. Euer Verbot nützt ebensowenig. Wenn Sie
sagen, die Polizei sei nicht im Stande, Wiberhandlunge» gegen
die angedeuteten Vorsichtsmaßregeln zu entdecken, so frage ich:
ist sie dann im Stande, andere Mißbräuche zu entdecken? Wenn
ich spekuliren will, was hindert mich, Schnaps anzukaufen und
es gegen Erdäpfel auszutauschen? Dergleichen wird
gegenwartig in Winkelwirthschaften sehr viel getrieben, früher wurde
eS in Winkelbrennereien getrieben. Uebrigens ist die Sache nicht
so gefährlich, daS beweist die Erfahrung Wo bestanden die
großen Brennereien hauptsächlich? Im Mittellande, im
Oberaargau, in den Aemtern Fraubrunnen und Aarberg? Ist in
diesen Gegenden das SchnapSlrinken am meisten im Schwung?
Das werden Sie nicht finden, sondern es herrscht vielmehr an
andern Orten, wo Winkelbrcnnereien bestanden, die von der
Hand in den Mund lebten und von armen Leuten Erdäpfel
eintauschten. Da liegt das Uebel, da hat das Branntweintrinken

trotz deS Brennverbotes nicht gar viel abgenommen.
Ich sage also: Sie erreichen den Zweck, den Sie im Auge
haben, durch die Handhabung veS Verbotes nicht. Sie können
denselben aber dadurch erreichen, daß man polizeiliche Beschrän.
kungen in Bezug auf das Maß deS Brennens, auf das
Vertauschen von Erdäpfeln von Seite armer Leute und andere
Bestimmungen aufstellt. Auf der andern Seite fügen Sie dem
Lanvmanne, ohne daß Sie einen vernünftigen Zweck erreichen
können, einen ungeheuren Schaden zu. Es handelt sich hier
nicht nur um die Branntweinfabrikation. ES ist bekannt, daß
anderwärts nicht blos Schnaps, sondern namentlich Weingeist
auS Kartoffeln fabrizirt wird. Diesen trinkt Niemand, er ist
aber für die Industrie sehr wichtig und wird in großen Quantitäten

jährlich eingeführt; dafür müssen wir unser Geld in'S
Ausland schicken. Die Landwirlhschafi kann also auch in dieser
Beziehung auS ihren Produkten mcht den Vortheil ziehen, den
sie unter andern Umständen daraus ziehen könnte. WaS ist
die Folge davon? Daß unsere Landwirthschaft dadurch in Verfall

gerathen muß. Es wurde von anderer Seite bemerkt, wie
man in andern Ländern die Kartoffel zu Nutzen ziehe. So
führte Herr Lauterburg an, wie man sie zur Fabrikation von
Zucker in Oesterreich verwende. In dieser Beziehung mache
ich aufmerksam, daß rn andern Ländern, wie in Frankreich.
Oesterreich, Preußen, wo die Zuckerpreise fast dreifach so hoch
stehen, als hier, eine solche Fabrikation sich lohnen mag, während

sich bei uns, wo ver Kolonialzucker fast ohne Zollaufschlag

erhältlich ist, derartige Unternehmungen nicht rentiren
könnten. ES ist also nicht richtig, daß in dieser Verwendung
der Kartoffel ein Ersatz für die Landwirlhschaft zu finden wäre.
Wir schaden also derselben, ohne ven moralischen Zweck, den
wir im Auge haben, durch das Verbot zu erreichen. Gleich
verhält es sich mit dem zweiten Grunde, den man zu Gunsten
deS Verbotes anführt, indem man sagt, vie Armen erhalten
wohlfeilere Kartoffeln. Ich gebe zu, daß unter Umständen,
wenn dke Lebensmitielpreise eine gewisse Höhe erreicht haben,
solche Verbote gerechtfertigt seien. Sie müßten dann aber auch
auf andere Gegenstände, auf Getreide u. f. w. ausgedehnt
werden. Allein in gewöhnlichen Zeiten sind derartige
Maßregeln nicht anwendbar. Wenn man dem Landmanne sagt:
du darfst dieses Produkt nicht nach Belieben verwerthen, was
ist die Folge? Daß weniger Kartoffeln gepflanzt werden. Ich
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habe selbst von Güterbcsitzern, die früher 20 und mehr Ju-
charien Kartoffeln pflanzten, erfahren, daß ste sagten: wenn eS

bei dem Verbote bleibt, so pflanzen wir künftig nur noch für
den Hausgebrauch Kartoffeln. Glauben Sie, es werde nun
durch eine solche künstliche Maßregel dem Armen ein Dienst
geleistet? Wenn das Probukt sich vermindert, so steigen die

Preise. Ich sehe also nicht ein, wie man vurch starre
Handhabung deS Brcnnverbotes den Zweck erreichen könnte. Ich
halte dafür, der Gegenstand sei einer nähern Prüfung werth,
der Anzug sei erheblich zu erklären und der Regierung zur
Begutachtung zu überweisen. Sie wird dann untersuchen, ob

nicht in dieser oder jener Beziehung auf dem Wege eines
Gesetzes Garantien aufgestellt werden können, um die Uebelstände

zu beseitigen. Findet die Regierung, daß solche Garantien nicht
gegeben werden können, so haben Sie immer noch die Wahl,
den Anzug zu verwerfen oder andere Anträge anzunehmen.
Jedenfalls erblicke ich in einer bloßen Erheblicherklärung keinen

Schaden.

B u ch er. Ich könnte mich füglich demjenigen anschließen,
waS Herr Niggeler anführte und mich enthalten, das Wort zu
ergreifen, wenn nicht Herr Trachsel ein so düsteres Bild gegenüber

den Armen entworfen und nicht gesagt hätte, es sei ein
Brenner gewesen, der ihnen Erdäpfel gegen Branntwein
abgenommen habe. Ich glaube, kein einziger der Unterzeichner deS

Anzuges will daS. Aber daß der Landivirch seine Produkte,
die er gepflanzt, nicht verwenden dürfe, wie er wolle, das zu

verlangen, ist nicht gerecht. Lohnt es sich für diejenigen, welche

nur einige Säcke vorräthig haben, einen Brennapparat
einzurichten? Nein, diese werden ihre Erdäpfel nicht brennen, un?

gerade dadurch wäre für den Armen besser gesorgt. Ich sehe

nicht ein, warum man bann nicht auch die Verwendung anderer
Produkte beschränken könnte. Infolge des Brennverbotes werden,
wie Herr Niggeler sagte, Landwirthe, die bisher 10 -15 Ju-
charten Erdäpfel pflanzten, künftig nur noch für ihren
Hausgebrauch pflanzen Dann hat der Arme Mangel an Erdäpfeln.
Das Verbot liegt also nicht im Interesse der armen Bevölkerung.
Im Ucbrigen kann ich mich dem von Herrn Niggeler
Angebrachten anschließen.

Wildbolz Es wird allseitig anerkannt, daß die

Beschränkung des Eigenthums immerhin beschwerlich sei für den

Eigenthümer, man hält ste aber andererseits für gerechtfertigt
aus Gründen des allgemeinen Wohles. Ebenso anerkennt man,
daß unier gegebenen Umständen ein solches Verbot gerechtfertigt
werden könne. Die Unterzeichner des AnzugeS berufen sich

jedoch auf den gegenwärtigen Stand der Lebensmittclpreise.
Allein die Behauptung, daß wir zu ganz normalen Zuständen
zurückgekehrt seien, wie sie zur Zeit vor dem Erscheinen der
Erdäpfelkrankhcit waren, infolge welcher das Biennverbot
erlassen wurde, ist nicht richtig. Der Doppelzentner galt dieses

Jahr durchschnittlich noch 6—7 Fr., während man früher um
18—20 Btz,. höchstens für eine Krone Erdäpfel genug bekam.
Es ist aber noch ein anderer Umstand zu berücksichtigen.
Betrachten Sie die Preise anderer Lebensbedürfnisse. Wie theuer
zahlt man nicht heute noch daS Fletsch? Wie hoch im Preise
st-ht Alles, was mit der Milchprvduktion zusammenhängt?
Gehört dieß nicht auch zu den nothwendigsten Lebensbedürfnisse»?

Kau» der Arme seine Erdäpfel ohne Milch, ohne
Schmalz genießen? Es mag Ihnen vielleicht etwas trivial
scheinen, wenn man solche Beispiele anführt, aber sie sind
begründet. Ich glaube daher, eS liege nicht in der Stellung der
obersten Landesbehörde, irgendwie einen Impuls dazu zu geben,
daß man auf Anfbebung deS Brennvcrbotes hinwirke. Noch
EineS: findet der große Produzent nicht reichlichen Ersatz in
andern Zweigen? Wird nickt anerkannt, daß gerade die Käsereien
einen großen Druck auf den Armen hervorbringen, indem dieser
sich nickt mehr so leicht die Milch verschaffen kann? Früher
gab der Landmann dem Armen gerne Milch, jetzt sucht er ste

besser zu verwerthen, und dieß ist nicht ohne Einfluß auf den

Stand der Armuth geblieben Ich führe daS nur an, um aus
die Verhältnisse im Allgemeinen aufmerksam zu machen, und
stimme gegen die Erheblichkeit des AnzugeS.

A b st i m m u n g.

Für die Erheblichkeit 43 Stimmen.
Dagegen 94 „

2) Anzug deS Herrn Großrath Ganguillet, betreffend
die Abbrechung des Ringmauermagazins längs dem
alten Viehmarkt in Bern. Der Anzug wurde am 9. November
1857 verlesen.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1857,
Seite 330.)

Ganguillet begründet den Antrag, daß das Ringmauer-
gcbäude beförderlich abgetragen werden möchte im Wesentlichen
mit der Bemerkung, daß dieses alle Gebäude seit der Vollendung

des BundeöpalasteS nicht mehr an seine gegenwärtige
Stelle passe, was noch mehr einleuchte, wenn einmal der
Bahnhof in der Nähe gebaut sein werde. Das Gebäude gehöre
dem Staate, der Platz in der Umgebung jedoch der Stadt
Bern, welche bereits einen beträchtlichen Theil ihres Vermögens
zum Bau des Bundespalastes verwendet habe, so daß ihr nicht
wohl ein neues Opser^zugemuthet werden könne und einiges
Entgegenkommen von Seite der Domänendirektion zu wünschen
sei. Es wird auf das Beispiel Zürichs hingewiesen, wo der
Staat z. B. die für das Polytechnikum erforderlichen Gebäu-
lichkeiten herzustellen habe, während hier der Stadt die größte»
Leistungen obliegen. Für den Staat sei eS ein kleines Opfer,
das fragliche Magazin auf seine Kosten wegzuräumen, und thm
bleibe immerhin der gebührende Antheil am Erlöse des Terrains.
Der Redner empfiehlt daher den Anzug zur Erheblicherklärung.

Brunn er, Regierungsrath, bekämpft als Direktor der
Domänen und Forsten den Anzug auS folgenden Gründen.
Niemand wünsche die Beseitigung des allen Gebäudes mehr
als die Regierung selbst, welche denn auch die Domänendirck-
tion beauftragt habe, mit den Stadtbehörden zu unterhandeln,
da die Verwerthung des RingmauermagazinS laut Vertrag im
Einverständnisse mit der Stabtg.meinde geschehe» solle. Die
Domänendirektion erklärte sich bereit, für Abtragung des
Gebäudes in nächster Zeit zu sorgen, sie könnte jedoch ein Opfer
in dem Maße, wie Herr Ganguillet eS dem Staate auferlegen
möchte, nicht empfehlen, sondern sie machte den Abgeordnelen
der Stadt das Anerbieten, derselben das Gebäude um 20,000 Fr.
abzutreten und zwar gegen Abtretung des der Stadt gehörenden
Terrains des alten VichmarkleS um den nämlichen Preis an
den Staat. Die Grundsteuerschatzung des alten Gebäudes
beträgt 41,000 Fr., der Staat bezieht davon einen ZinS von
1100 Fr., welcher, zu 4 «/« kapitalisirt, ein Kapital von
35,000 Fr. rcpräsentirt. Der Redner ist daher der Ansicht, daß
das Anerbieten, welches der Stadt gemacht wurde, ein sehr
billiges sei Wenn auch eine bedeutende Oeffuung gegenüber
dem Bundesrathhause und dem neuen Hotel nothwendig sei,
so bleibe doch immerhin »och Raum genug für den Bau einer
schönen Häuserreihe übrig. Auch der Christophe!,hurm sollte
weggeräumt werden, wozu sich indessen von Seite der Stadt-
behörden bis dahin noch wenig Neigung gezeigt habe. Wenn
die Stadt bereit ist, diesen Thurm wegzuräumen, so erklärt der
Redner sich bereit, dem Großen Rathe die Wcgränmung deS

RingmauermagazinS zu empfehlen. Die Domänendirektion
anerkenne die von der Stadt gebrachten großen Opfer und sie

habe keineswegs die Absicht, dieselbe zu drücken, aber eS liege



ebenfalls in ihrer Aufgabe, die Interessen deS Staates zu
wahren. Der Sprechende schließt mit der Erklärung, eS sei

Aussicht vorhanden, in nächster Zeit eine Verständigung über
die Wegräumung des fraglichen Gebäudes mit der Stadt zu
Stande zu bringen, ohne daß der Staat dabei ein Opfer von
2i),0(jl) Fr. bringen müsse.

Or. Schneider anerkennt die von Herrn Ganguillet
angebrachten Gründe und glaubt, der Anzug stehe mit demjenigen,
was Herr Regierungsralh Brunner anführte, nicht im
Widerspruche. Aber wenn der Sprechende die Nothwendigkeit der

Entfernung des alten Gebäudes zugibt, so möchte er dieß noch
in höherin Grade auf ein anderes Gebäude, auf den Christophel-
thurm, angewandt wissen. Er erinnert sich, vor einigen Jahren
ein Werk gelesen zu haben, welches in einem Kapitel die

Erhaltung von Alterthümern besprach und u. A. die Sielte
enthielt: wer ein Beispiel der Uebertreibung alterthümltcher Baukunst

sehen wolle, der solle sich nach Basel begeben und den
Lellenkönig betrachten, oder nach Bern und dort den Christophel-
thurm besichtigen. Der Redner stimmt in dem Sinne zur
Erheblicherklärung deS Anzuges, baß auch der Christophelthurm
gleichzeitig weggeräumt werde.

Stooß spricht die Ansicht aus, eS sei besser, nicht Gegenstände

der Verwaltung vor den Großen Rath zu bringen, aber
durch die Nichterheblicherklärung des AnzugeS würde gewissermaßen

präjubizirt. ES handle sich nicht um eine grundsätzliche
Entscheidung, sondern nur um eine nähere Untersuchung, auch
nicht um eine Schenkung von Seite des Staates an die
Gemeinde Bern, sondern um die baldige Entfernung des die
Umgebung deS Bundcsralhhauses verunstaltenden Ringmaucrgc«
bäudeS. Die Erbauung einer Häuserreihe an der fraglichen
Stelle sei mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden, da
vorerst anstoßendes Land um einen Preis von mehr als Fr.
1UUM0 angekauft werden müßte. WaS den Christophelthurm
betrifft, so war der Redner selbst schon lang« der Ansicht, er
werde sich auf die Länge nicht halten können, doch sei die
Meinung des Publikums, ob derselbe die Stadt ziere oder
verunstalte, noch sehr getheilt, indem Viele den Thurm als
solchen für eine Zierde halten. Ucbcrhaupt sollte man in Bezug
auf bauliche Alterthümer eine gewisse Pietät beobachten. Die
öffentliche Meinung werde indessen die Stadt zwingen, den
Christophel zu beseitigen, sowie sie den Staat zwinge, das
Ringmauergebäude wegzuräumen. Unter diesen Umständen werde
keine Präjudiz in der Erheblicherklärung des Anzuges liegen.

Michel möchte die Erheblicherklärung des AnzugeS bestens
empfehlen, ohne damit sagen zu wollen, daß der Staat der
Stadt das Ringmauergebäude, welches unmöglich an seiner
Stelle bleiben könne, schenken solle; man könne sich ja später
in der Sache verständigen.

Dr. v. Gonzenbach spricht sich gegen den Anzug aus,
verwahrt sich aber dagegen, als hätte seine Stimmgebung den
Sinn, daß das Ringmauergebäude stehen bleiben solle, sondern
der Sprechende stützt sich auf die Eröffnungen deS Herrn
DomänendireklorS, dessen Anerbieten er für die Stadt als
durchaus annehmbar betrachtet, so daß nicht einzusehen wäre,
warum der Staat sich besondere Kosten auflegen sollte, da der
Zweck sonst erreicht werden könne. Das Anerbieten sei um so

annehmbarer, wenn man die Verhältnisse anderer Schwcizer-
städle und den Werth deS Grundes und Bodens in der Nähe
eines EiscnbahnhofeS und eines der größten Gasthöfc vergleiche.
WaS den Christophelthurm betrifft, so konzentrircn sich an dieser
Stelle eine Menge krumme Linien, so daß die Frage entstehe,
ob ein offener Platz sich da schöner ausnehmen würbe. Wenn
man dem Staate ein Opfer zumuthen wolle, so wünschte der
Sprechende, daß derselbe an die Herstellung einer bronzenen
Statue der auf den Brunnen des BundeSrathhauseö bestimmten
Berna etwas beitragen würde.

Tagblatt des Großen SlatheS <L5«.

v. Effing er bedauert, daß der Anzug im Großen Rathe
gestellt worden, indem er lieber vorerst den Schluß der
angehobenen Unterhandlungen erwartet hätte, aber nachdem derselbe
gestellt worden ist, erblickt der Redner keine Schwierigkeit, die
Erheblicherklärung zu beschließen und zwar in dem Sinne,
daß in keiner Weise dadurch präjubizirt werben soll. Mit
Dank werde die Stadt es annehmen, wenn die Regierung in
der von Herrn v. Gonzenbach angedeuteten Weise etwas leisten
wolle, da der Staat an die großen Lasten deS BundcSsitzeS fast
gar nichts beigetragen habe.

Mat thy s ist als Mitglied des Großen RalheS, nicht in
der Stellung als Gemeindsnnwohuer von Bern, der Ansicht,
der Anzug solle nicht erheblich erklärt werden, weil man dem
Großen Rathe sonst den Vorwurs machen könnte, er habe das
Interesse des Staates nicht gehörig gewahrt, und zwar mit
Recht. Der Staat könne nicht nach Belieben über den freien
Platz verfügen, sondern im Einverständnisse mit der Stadt.
Würde der Anzug erheblich erklärt, so riskirte der Staat nicht
nur, die AdtragungSkvste» zu tragen, sondern auch den bisherigen

jährlichen Zins einzubüßen. Aus diesen Gründen und mit
Rücksicht auf die Eröffnungen deS Herrn DomänendireklorS
stimmt der Sprechende gegen die Erheblichkeit.

Kurz hätte auch gewünscht, der Anzug wäre nicht gestellt
worden, und macht dre Versammlung aufmerksam, daß im
Laufe der Diskussion zwei Gegenstände hineingezogen worden
seien, die nach dem Reglemente nicht zur Abstimmung kommen
können, der Christophelthurm und die Statue der Berna. Der
Redner hält es für wichtig, die Erklärung zu geben, daß in
keiner Weise präjubizirt werde bezüglich der Unterhandlungen,
möge der Anzug erheblich erklärt werden oder nicht, damit
man nicht einen Schluß daraus ziehe, der nachtheilig sein
könnte. Jedermann werde darin einverstanden sein, daß daS

SalzMagazrn weggeräumt werden soll. Herr Ganguillet gehe
von der Voraussetzung aus, daß man einen Platz, welcher
infolge der durch die Vollendung der Eisenbahn nothwendig
gewordenen Wegräumung eines alten Gebäudes offen bleiben
und nicht überbaut werden könne, nicht noch verwerthen solle.
Allerdings könne man den kleinen Theil deS Platzes, welcher
zum Bauen benutzt wird, verwerthen, und dafür werde es zu
einer Verständigung kommen. Heute aber werde unter keinen
Umständen präjubizirt, ob der Anzug erheblich erklärt werde
oder nicht.

Ganguillet hält dafür, der einzige Unterschied liege
darin: wenn der Anzug erheblich erklärt werde, so sei die baldige
Wegräumung deS RingmauermagazinS die Folge, während eS

vielleicht Noch ein paar Jahre stehen bleibe, wenn derselbe nicht
erheblich erklärt werde. Am RechtStitel in Bezug auf das
Eigenthum deS Platzes werde in keinem Falle etwas geändert.

G feller zu Wichtrach hält dafür, daß ein Platz von der
Ausdehnung einer Jucharie an dieser Stelle einen bedeutenden
Werth haben müsse, und wünscht, daß man zu Handen deS

Staates einen möglichst großen Nutzen daraus ziehe.

Abstimmung.

Für die Erheblichkeit Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
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3) Anzug der Herren Großräche vr. Manuel und
anderer Mitglieder, mit dem Schlüsse:

der Große Rath möge beschließen, das Dekret vom 23.
September 1856, so weit es peinliche Fälle betrifft,
und das Alinea im Art. 523 des Strafverfahrens,
welches lautet «In geeigneten Fällen äst der RegierungS-
rath ermächtigt, Enthaltungsstrafen in Landesverweisung
umzuwandeln" — seien aufgehoben. Der Anzug wurde
am 3 t. März 1857 verlesen.

s'Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1857,
Seite 162.)

vr. Manuel. Dieser Anzug ist auS einer zu großen
Ausdehnung deS Begnadigungsrechtes der Regierung entstanden.
Da diese Ausdehnung sich auf gesetzliche Bestimmungen stützt,
so verlangen die Unterzeichner des AnzugeS deren Aufhebung.
Sie wissen, daß in den meisten Staaten das Begnadigungsrecht

ein Attribut der obersten Landesbehörde ist. In Monarchien

ist die Begnadigung ein Recht des Souveräns, in Republiken

steht es der gesetzgebenden Behörde zu. Unsere
Verfassung überträgt es dem Großen Rathe, indem sie im § 27,
l demselben als unübertragbare Verrichtung einräumt: „Die
Amnestie und die Begnadigung in allen peinlichen Straffällen,
ohne Ausnahme, und in allen korrektionellen und polizeilichen
Straffällen, wenn der Nachlaß oder die Umwandlung einen
Viertheil der ausgesprochenen Strafe übersteigt." Die
Versassung von 1846 ging also weiter als die frühere Verfassung,
indem sie das Begnadigungsrecht des Großen Rathes nicht nur
auf peinliche Sirafsälle beschränkte. Darauf hin kommt der
neue Strafprozeß und bald nachher ein Dekret, durch welches
die Fälle, die früher vor die Asstsen gewiesen worden, bedeutend
vermindert und eine Menge in die Kompetenz der Amtsgerichte
gelegt wurden. Am 23. Sept. 1856 wurde ein Dekret erlassen,
wonach der RegierungSrath, resp, die Justiz- und
Polizeidirektion ermächtigt ist, auch in peinlichen Fällen den Sträflingen

den letzte» Zwölftel ihrer Strafzeit zu erlassen. Das
»var nur die Sanktion einer Uebung, die von 1846 bis 1856
und schon früher bestand Später wurde folgender Zusatz zum
Art. 528 des Strafprozesses angenommen: „In geeigneten
Fällen ist der Regierungsrath ermächtigt, Enthaliungsstrafen
in Landesverweisung umzuwandeln." Sowohl das Dekret von
1856 als die angeführte Ergänzung deS Strafprozesses läßt
sich mit der Verfassung nicht in Einklang bringen. Noch
größer erschien der Uebelstand in der PrariS, indem der Rc-
gierungsraih der ihm eingeräumten Befugniß eine große
Ausdehnung gab. Wie weit dieselbe ging, will ich durch einige
Beispiele zeigen. So wurde Salomon Allemann am 7. Mai
1855 von den Assisen wegen Diebstahls, Schläge unv schwerer
Verwundung zu 26 Monaten Zuchthaus und 16 Jahren
Kantonsverweisung verurtheilt. Am 9. April 1856 wandelte der
Regierungsrath die Zuchthausstrafe in 13 Jahre Kantonsverweisung

um und erließ dem Verurtheilten 9 Monate Zucht-
Haus. Karl Morard wurde won den Assisen am 19. Dez. 1855
wegen Betruges zu 6 Monaten Einsperrung in currtumaciain
veruriheilt und hatte seine Strafe nie angetreten. Der
RegierungSrath wandelte sie am 19. Januar 1857 in 6 Monate
Verbannung um. Friedrich, Christian und Samuel Jndermühle
und Samuel Wenger wurden am 23. August 1855 wegen
Diebstahls peinlich zu 1 Jahr Zuchthaus und 3 Jahren Kan.
tonsverweisung verurtheili. Am 5. März 1856 wandelte der
RegierungSrath die Strafe in Kantonsverweisung von 4 Jahren
unv 4 Monaten um. Maria Tschanz, geb Baudcr, wurde
am 22. April 1846 wegen Diebshehlerei peinlich zu 4 Monaten
Einsperrung verurtheilt, und hatte nur '/si der Strafzeit
abgesessen, als der Regierungsrath am 4. Juni 1856 die Strafe in
6 Monate Kantonsverweisung umwandelte Johann Schneider
wurde am 16. Juni 1853 wegen DiebstahlS von den Assisen
zu 5 Jahren Ketten veruriheilt Der RegierungSrath wan¬

delte die Strafe am 4. Juni 1856 in 16 Jahre
Kantonsverweisung um. Peter Weber wurde am 26. Juni 1855 wegen
Tödtung peinlich zu 1s/z Jahren Einsperrung und 6 Jahren
KantonSverweisung verurtheill. Am 9. Juli 1856 wandelte
der Regiepungsrath die Strafe in 7 Jahre KantonSverweisung
um. Johann GuggiSberg wurde am 17. Juni 1856 wegen
Fälschung und Betruges zu 6 Monaten Einsperrung und 3
Jahren KantonSverweisung verurtheilt; am 18. August 1856
wandelte der RegierungSrath die Strafe in 4 Jahre
KantonSverweisung um Johann Friedrich Schneeberger wurde am
1. März 1856 wegen Betruges und Prellerei peinlich zu 6
Monaten Einsperrung und 3 Jahren KantonSverweisung
verurtheilt; am 15 Juli 1856 wurde seine Strafe vom Regie-
rungsraihe in 3'/z Jahre KantonSverweisung umgewandelt,
demselben somit die halbe Einsperrungszeit geschenkt Johann
Hirsig wurde am 23. August 1855 wegen Diebstahls zu 13
Monaten Zuchthaus und 3 Jahren KantonSverweisung ver-
urtheilt; am 22. Sept. 1856 wandelte der RegierungSrath die
Strafe in 3^ Jahre KantonSverweisung um unv schenkte
demselben also fast einen Drittel der Zuchthausstrafe. Sie sehen,
daß das Begnadigungsrecht in vieser Ausdehnung wirklich große
Uevelstände hat unv vaß vavurch die Achtung vor den
gerichtlichen Urtheilen, namentlich wenn ste eine peinliche Strafe
aussprechen, bedeutend erschüttert wird. Welchen Eindruck
macht es, wenn der Präsident deS AsstseuhofeS Einen, der von
dem Gerichte zu längerer Gefangenschaft veruriheilt wurde,
nach kurzer Zeit wieder auf der Zuhörertribüne erblickt? Die
Regierung hat allerdings einen Haltpunkt im Dekrete von 1856
und in dem Zusätze zu Art. 528 des Strafprozesses. Ich
glaube zwar, da eS in diesem Artikel heißt, die Strafumwand-
kung dürfe „in geeigneten Fällen" stattfinden, so könne die
Regierung, streng genommen, peinliche Fälle nicht für geeignet
halten, sondern diese seien durch die Verfassung dem Großen
Rathe vorbehalten. WaS den Fall von Zybach betrifft, so

bemerke ich nur, daß eS auffallend war, vaß, nachdem Zybach
bereits vom Großen Rathe begnadigt war, seine Slrase zum
zweiten Male nach kurzer Zeit umgewandelt wurde, und daß
es geschah, während der Große Rath versammelt war. so daß
die Regierung einen Antrag hätte hieher bringen können. Ein
Uebelstanv liegt noch darin, daß bei den Assisenurtheilen der
Thatbestand eigentlich gar nicht untersucht werden kann, da sie

sehr kurz abgefaßt sind so daß die Begnadigung in peinlichen
Fällen nicht immer nach der strengen Gerechtigkeit geschehen
kann, und daß es vielleicht im einzelnen Falle darauf ankommt,
ob die Einen Patrone haben, die Andern nicht, kurz, daß schon
verschiedene Einflüsse sich geltend machen können. UebrigenS
ist der Große Rath gegenüber Begnadigungsanirägen der
Regierung im Allgemeinen sehr coulant Ich glaube also, däß
die angeführten gesetzlichen Bestimmungen, welche mit der
Verfassung nicht in Einklang gebracht werden können, aufgehoben
werden sollten. Es ist zwar im Promulgationsdekrete peS
Entwurfes eines neuen Strafgesetzbuches ausgesprochen, aber es
kann noch längere Zeit gehen, bis es in Kraft tritt.

MatthyS. Ich habe den Anzug des Herrn Manuel
milunterzeichim, nicht deßwegen, weil ich den Art. 528 deS
Strafprozesses nicht als zweckmäßig erachtet hätte, sondern weil
ich der Ansicht bin, derselbe stehe im Widersprüche mit der
SlaatSverfassung. Ich war so frei, in den fünfziger Jahren
bei der Berathung einiger Modifikationen deS Strafprozesses
in diesem Saale meine Meinung geltend zu machen Aber
der damalige Berichterstatter, Herr RegierungSrath Blösch,
behauptete, jene Bestimmung sei zulässig. Ich kündigte damals
im Großen Rathe an, ich werde wegen dieser Widerhandlung
gegen die Verfassung bei den Bundesbehörden Klage führen.
Auf vas Zureden befreundeter Personen kam ich davon zurück.
Es freute mich, daß Herr Manuel diesen Anzug stellte, und
ich möchte die Versammlung bitten, denselben erheblich zu
erklären.



Kurz. Als das Gesetz, auf welches der Anzug sich

bezieht, erlassen wurde, hatte eS seine Gründe à den damaligen
Zuständen. Es wurde eine solche Maße Verbrecher zu
Gefangenschaft verurtheilt — theils infolge sehr schwieriger
Verhältnisse in Betreff der Lebensmittel, aber auch weil es die
erste Zeit der Wirksamkeit derGeschwornengerichte war, welche
eine ungeheure Strenge in der Anwendung des Gesetzes
ausübten — daß die Regierung M die größte Verlegenheit kam,
die Verurtheilten unterzubringen. Damals kam man zu der
Nothwendigkeit, auf dem Wege der Vollziehung eine Umwandlung
der Strafe eintreten zu lassen. Man besprach sogar den
Gedanken, eine Art Strafkolonie einzurichten, und es wurde
Jemand »ach Holland abgeordnet, um zu sehen, ob sich nicht zu
diesem Zwecke eine Verbindung anknüpfen ließe. Was war
die Folge? Man suchte ein Mittel zu finden, dasjenige gesetzlich

zu machen, waS der Drang der Verhältnisse verlangte, da
die vorhandenen Räumlichkeiten zum Unterbringen der
Verurtheilten nicht mehr hinreichten. Die Regierung suchte bei dem

Großen Rathe um die Autorisation nach, diesen Weg
einzuschlagen Man hat das Gesetz denn auch deßhalb angenommen,
um eS in diesem Sinne anzuwenden. DaS ist der Hauptwerth
und der Haupinutzen desselben. ES verkannte kein Mensch,
daß es sehr schwierig sei. Ich bin mit Herrn Matlhys darin
einverstanden und habe nie ein Hehl daraus gemacht, wie ich
die Sache ansehe, aber eS ist ein bekanntes Sprichwort, daß
Niemand zum Unmöglichen gehalten ist. Man konnte die
gerichtlichen Urtheile nicht mehr vollziehen. Glücklicher Weise
haben wir jetzt andere Verhältnisse, günstigere Zeiten. Man
bestraft einzelne Vergehen auch nicht mehr, ich hätte bald
gesagt, so unvernünftig streng, daß Einer, der einen Holzfrevel
von über 30 Fr. im Werthe begeht, für vier Jahre inS Zucht,
Haus verfällt würde. Da mußte geholfen werden. Jetzt ist
dieses Gesetz nicht mehr nothwendig. Ich kann daher zur
Erheblicherklärung des AnzugeS stimmen, weil wir in ganz andern
Verhältnissen leben. Sollten aber wieder Zeiten eintreten, wie
wir sie früher hatten, dann sage ich unverhole», man muß der

Regierung Mittel geben, die Urtheile der Gerichte zu vollziehen.
Die Zeiten ändern sich, und da man eS nicht mehr nöthig hat,
außerordentliche Mittel zu ergreifen, so soll man es bet der
einfachen Begnadigung bewenden lassen; daher stimme ich zur
Erheblicherklärung des AnzugeS. Aber ich fühlte mich veranlasst,
zu erklären, warum ich seiner Zeit zum Gesetze gestimmt habe,
und warum ich, ohne inkonsequent zu sein, heute zur Erheblichkeit

stimmen kann.

Der Anzug des Herrn Manuel wird ohne Einsprache
durch das Handmehr erheblich erklärt.

Herr Präsident. Es wurde mir der Wunsch geäußert,
man möchte die zweite Berathung der Gesetze über das
Niederlassungswesen und die Armenpolizei verschieben, ohne daß ich
die Gründe davon kenne. Ich wünsche, daß diese Gründe der
Versammlung mitgetheilt werden, um meine Verantwortlichkeit
zu decken. Der RegierungSrath hat eine Kommission nieder-
gesetzt, amtliche Anzeige davon erhielt ich nicht.

Schenk, Regierungsrath. ES ist allerdings richtig, daß
der Regierungsrath eine Kommisston niedersetzte zur Prüfung
der eingelangten Einfragen und zur Begutachtung der Frage,
ob an dem Gesetze etwas zu ändern sei und waS Wenn dem

Präsidium des Großen Rathes nicht eine gehörige Anzeige
davon gemacht wurde, so spreche ich mein Bedauern darüber
aus. Eine Verschiebung in dem Sinne, als ob daS Gesetz,

welches auf dem Traktandcnverzeichnisse angezeigt ist, während

dieser Session nicht -zur Behandlung kommen sollte, liegt nicht
in der Absicht der vorberalhenden Behörde, im Gegentheile, eS

ist der Wunsch der Regierung» von ihrer Seite alles zu thun,
um es in gehöriger Form vorlegen zu können. Die Kommission
hat ihre erste Sitzung gehalten, sie kann die zweite erst heute
halten, um das Gesetz artikelwcise zu durchgehen und an den
Regierungsrath Bericht zu erstatten. Es ist von meiner Seite
wenigstens der lebhafteste Wunsch, daß das Gesetz nicht
verschoben werden möchte.

Herr Präsident. ES ist eine Art Umgehung des Großen
Rathes, die ich erwähnen wollte. Ich hätte daher gerne eine
amtliche Anzeige vom Regierungsrathe erhalten. Was den
von Herrn RegierungSrath Schenk ausgesprochenen Wunsch
betrifft, so werde ich demselben von mir aus gerne entsprechen,
wenn die Versammlung warten kann, bis der Gegenstand
vorgelegt wird. Wenn nicht Bemerkungen aus der Mitte des Großen
RaiheS gemacht werde», so nehme ich an, ich sei befugt, mich
mit der Regierung in's Einverständniß zu setzen, aber ich zweifle
daran, daß die Versammlung nach einer Session von 13 Tagen
noch in gehöriger Zahl da sei.

v. Werdt. Ich stellte schon letzten Samstag die Frage,
ob nicht der Große Rath eine Kommission niedersetzen sollte.
Da indessen die vom Regierungsraihe niedergesetzte Kommission
schon eine Sitzung gehalten hat, so beharre ich nicht mehr auf
meinem Vorschlage. Aber ich habe die Ansicht, daß es am
Großen Rathe gewesen wäre, diese Kommission zu ernennen.

Schenk, RegierungSrath. Sie würden sich sehr täuschen,
wenn Sie annähmen, die Form, in welched die Sache behandelt
wird, sei vom Sprechenden ausgegangen. Ich habe im Re-
gierungSrathe Bericht erstattet und erklärt, es werde infolge
einer Schrift über daS Niederlassungsgesetz, die herumgeboten
worden, die Ernennung einer Kommisston nothwendig Ich
fragte, ob ich eintreten soll. Nun war es aber Herr Blösch,
welcher sagte, es wäre besser, wenn der Regierungsrath die
Kommission niedersetzte, und so kam es. Uebrigens halte ich
-dafür, der Große Rath werde sich da nicht einen Ginfluß
ausüben lassen, sondern wenn er eö für nöthig hält, von sich

ans eine Kommission ernenne». Dieß zur Beleuchtung der
Sachlage.

Herr Präsident. Wir werden also warten, bis die

Gelegenheit dazu da ist, den Gegenstand wieder auf die

Tagesordnung zu setzen.

Dekret

betreffend

die Strafbestimmungen über WiderHandlungen
gegen Verordnungen, Réglemente und Beschlüsse

des RegierungsratheS.

/Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand-
lungen. Jahrgang 1857, Seile 33t ff.)

Sahli, RegierungSrath, als Berichterstatter, stellt mit
Bezugnahme darauf, daß dieses Dekret in erster Berathung
nach einläßlicher Diskussion genehmigt worden, den Antrag,
der Große Rath möchte auch in die zweite Berathung eintreten,
dasselbe in globv behandeln und endlich genehmigen.
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Sowohl das Eintreten als die Behandlung deS Dekretes
in glotttZ und dessen endliche Genehmigung wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr beschlossen.

Anzug deS Herrn Großrath Anderes und 10 anderer

Mitglieder mit dem Schlüsse, daß daS Gesetz über daS Voll.
ziehungSverfahren in Schuldsachen von geringem
Werthe vom 9. Dezember 1852 aufgehoben und dafür wieder
das revidirte ordentliche Betreibungsverfahren vom 2. April
1850 in Kraft erklärt werden möchte. Der Anzug wurde am
14 März 1856 verlesen.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1356,
Seile 125)

Schneebcrger im Schweikhof. Ich habe seiner Zeit
mit andern Kollegen den vorliegenden Anzug unterzeichnet. Sie
wissen, daß durch das Gesetz vom 9. Dezember 1852 der Kredit
für unbemittelie Leute gänzlich ruinirt wurde, weil derjenige,
welcher eine unler dieses Gesetz fallende Schuld zurückfordern
wollte, Kosten und Schaden zu tragen hat. DaS haue die

Folge, daß kein armer Mensch mehr Kredit bekam. Welchen

Einfluß dieß auf die Armcnverbältnisse im Allgemeinen hatte,
das wissen diejenigen, welche mit Betreibungen zu thun hatten.
Auch die Finanzbeamten deS Staates kamen oft in den Fall,
bei der Einkassirung kleiner Beträge die Kosten aus ihrem
eigenen Sacke zu tragen. Ich will nicht ausführlicher sein

und empfehle Ihnen den Anzug zur Erheblicherklärung.

Kurz. Ich erlaube wir auch hier einige Bemerkungen,
um die Versammlung auf den rechten Standpunkt aufmerksam

zu machen. Das Gesetz als solches ist offenbar sehr heikel,

daS ergibt sich auS dem Vortrage des Herrn Schneeberger.
Der Uebelstand liegt darin, daß man so minime Ansätze hat,
daß Niemand die Betreibung für kleine Beträge übernehmen
will und der Gläubiger sie am Ende selbst übernehmen mußte.
Daß aber für Bagatellsachen die gleichen Gesetze gelten sollen,
wie für große Beträge, daS ist gewiß nicht zweckmäßig. Die
gegenwärtige Einrichtung ist viel wirksamer als das gewöhnliche
Verfahren. Wer aus Nachläßigkcir nicht zahlen will, wird vor
den Richter zitirt, welcher dem Betreffenden eine Frist von
30 Tagen einräumt, nach deren Verfluß der Geldstag
angekündigt wird. Dann laufen die Leute schnell und zahlen. So
gibt eS viele Leute, welche ihre Gemeindesteuer von einigen
Rappen nicht gezahlt haben und eS darauf ankommen ließen,

zitirt zu werden. Das ist eben so gut, als wenn man 20 bis
50 Fr. Kosten zu zahlen hat. Wenn man aber dem Weibel
zumulhet, für 20 Rp. 2—3 Stunden weit zu laufen, so ist

dadurch die Nachsicht gegen den Schuldner zu wett getrieben.

Daher wünsche ich sehr, daß der Anzug erheblich erklärt werde,
nicht in dem Sinne, daß daö Gesetz aufgehoben werden soll,
sondern um den von Herrn Schneeberger hervorgehobenen Uebelstand

zu beseitigen. Es kommt kein Gläubiger davon, ohne
dem Betreibungsbeamten wenigstens Fr. 1. 50 zu geben. Wenn
man den Tarif so stellt, so mag eS gehen. Ich machte schon

zur Zeit der Erlassung des Gesetzes aufmerksam, eS werde
dadurch zu Grunde gerichtet, daß kein Betreibungsbeamter um die

ausgesetzte Gebühr die Betreibung übernehmen werde. Ich
stimme also zur Erheblichkeit deS AnzugeS, aber ich wünsche

nur, daß vernünftige Ansätze im Tarife gemacht werden.

Schären in Spiez erklärt sich mit Herrn Kurz darin
einverstanden, daß daö Gesetz an sich nicht so ungut sei, wie

Herr Schneeberger sagte, sondern daß eS am Tarife fehle,
und macht die Versammlung aufmerksam, daß es sowohl für
die Gläubiger unbillig sei, wenn sie die Kosten tragen müssen,

(dabei wird namentlich an daS Einkassiren von Teilen durch
Verwalter erinnert), als für die Schuldner traurig, wegen so

kleiner Beträge in den GeldStag zu fallen.

Berg er hebt die Uebelstände hervor, welche mit dem
Einkassiren geringer Beträge verbunden sind und sowohl dem
Betreibungsbeamten als dem Gläubiger lästig fallen. Namentlich
wird an die Stellung der Aerzte erinnert, welche die
Hülfeleistung nicht verweigern dürfen, und dann nicht selten in die
Lage kommen, Forderungen von 50—80—100 Rp. einkasstren
zu lassen. Nicht die Hälfte solcher Forderungen werden auf
die Zahlungsaufforderung hin berichtigt, die Schuldner lassen
es darauf ankommen, ob der GeltStag erkannt werbe, was den
Gerichtspräsidenten in solchen Fällen auch hart ankomme,
abgesehen von andern Uebelständen, welche infolge Beförderung
solcher Geschäfte durch die Post, wo sie wegen ihrer
Geringfügigkeit nicht eingeschrieben werden, eintreten. Der Sprechende
stim nt für die Erheblichkeit deS AnzugeS und wünscht eine
Abänderung deS Gesetzes in dem Sinne, daß für Forderungen
unier 25 Fr. Beweglichkeiten gepfändet werden, damit nicht
die Pfändungsverbale noch mehr kosten als die Forderung
betrage, da die Betreibungsbeamren dabei sehr verschieden
verfahren.

G feller zu Wichtrach tritt den Präopinamen mit der
Bemerkung entgegen, daS Gesetz von 1852 habe in seiner
Gegend sehr wohlthätig gewirkt. Allerdings seien die Sporteln
klein, so daß die Fürsprecher und Rechtsagenten dabei nicht
fett werden, aber man habe bei Erlassung des fraglichen
Gesetzes eben die Erleichterung der armen Bevölkerung im Auge
gehabt. Der Sprechende stimmt daher gegen die Erheblichkeit
deS AnzugeS.

Karr er erwiedert Herrn Gfeller, daß nach dem Gesetze
vom 9 Dez. 1852 für die Rcchlsagenten und Fürsprecher gar
nichts zu beziehen erlaubt sei, so daß sie dabei leerausgehen.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

Schluß der Sitzung: 2/4 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.
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Achte Sitzung.

Dienstag den 2. März 1853.

Morgens um 3 Uhr.

2) Bestätigung deS Herrn Oberst Brugger als
Oberinstruktor und Garnisons komm andant.

Auf den Antrag des RegierungSratheS und der
Militärdirektion wird derselbe für das Jahr 1858 ohne
Einsprache durch daS Handmehr bestäligt.

Uuter dem Vorsitze deö Herrn Präsidenten Carl in.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Äffolter, Johann;
Bützberger, Geiser, Samuel; Jaquet, Jndermühle in Amsvl-
dingen, Krebs, Jakob; Parrat, Peteut, v. Steiger, Steiner,
und Theurillat; ohne Entschuldigung: die Herren Aebersold,
Berbier, Bessire, Bigler, BitziuS, Brand-Schmid, Chopart,
Eggimann, v. Erlach, Feller, Ganguillet, v. Gonten, v.
Grafenried, Grüner, Gygar, Gyger, Hermann, Hirsig, Kanziger,
Kasser, Kilcher, Kohler, Friedrich; Krebs, Christian; Küng,
Lehmann, Christian; Lehmann, Johannes; Lehmann, Daniel;
Matthys, Methêe, Moser, Rudolf; Müller im Sulgenbach,
Müller, Ed.; Müller, Arzt; Niggeler, Paulet, Probst, Röthlis-
berger, Jsak; Rollt, Rubin, Schaffter, Schmid, Schrämli,
Seiler, Sign, Spring, Streit, HieronimuS; Ttoche und Wyß

3) Vorschläge zur Beförderung von
Stabsoffizieren.

ES.werden nach dem Antrage deS Regierungsrathes
ernannt:

s. Zum Kommandanten der Infanterie des
Auszuges:

Herr Theodor Lugin bühl von Münsingen, in Bern,
Major im Bataillon Nr. 43, im ersten Wahlgange mit 83
Stimmen von 109 Stimmenden.

d. Zum Major der Infanterie deS AuSzugeS:

Herr Johann Howald von Herzogenbuchsee, Hauptmann
und Aidemajor im Bataillon Nr. 43, im ersten Wahlgange
mit 96 Stimmen von 111 Stimmenden.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Vorträge der Militärdirektion.
1) Entlassungsgesuch des Herrn Karl Stooß

von Bern als Kommandant in der Landwehr.

Der Regierungsrath stellt in Uebereinstimmung
mit der Militärdirektion den Antrag, demselben in allen
Ehren und unter Verdankung der geleisteten Dienste zu
entsprechen.

Karlen, Militârdircktor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag mir M«isung auf den 8 44 der Militäror-
ganisation, nach welchem ein Stabsoffizier nach zurückgelegtem
fünfzigsten Altersjahre die Entlassung vom Militärdienste
verlangen kann.

Der Antrag deS Regierungsrathes wird ohne
Einsprache genehmigt.

c. Zum Auditor beim Kriegsgerichte:

Herr Major Rudolf Aebi in Bern, der bisherige, im
ersten Wahlgange mit 90 Stimmen von 109 Stimmenden.

Der Herr Staats schreib er zeigt an, daß die Wahl
des Herrn Aebi zum Auditor schon am 20. November 1857

stattgefunden hat.

Vorträgt der Baudirektion.

1) Betreffend den Neubau der Brücke zu Bözin-
gen auf der Biel-Sonceboz « und Büren-Sonceboz-Straße,
wofür eine Summe von Fr. 35,000 verlangt wird, die theils
aus dem Kredite für die Reuchenettestraße, theils aus dem Rest
des allgemeinen Kredites für Straßen- und Brücken-Neubauten
erhoben werden soll.

Däbler, Baudirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag, indem er auf die Nothwendigkeit dieses Brückenbaues

sowohl wegen der Baufälligkeit der alten Brücke als
infolge der Vollendung der Reuchenettestraße hinweist.

Der Antrag deS Regierungsrathes wird ohne
Einsprache genehmigt.

TaMatt des Großen RktheZ tSZ« 23



2) Betreffend die Genehmigung einer vom Regierungsrathe

für die Herstellung der eingestürzten Reudlen-
brücke auf der Thun-Fruligen-Straße ausgesetzten Summe
von Fr. 13,666.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch diesen Antrag
mit Hinweisung auf die Nothwendigkeit des fraglichen Baues,
da die im Jahre 1851 hergestellte Nothbrücke voriges Jahr
unter der Last eines Wagens zusammenstürzte.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

3) Betreffend das Gesuch der Gesellschaft zu Entsum-
pfung deS Schönbühlthales, daß der Staat seinen
Entschädigungsanspruch für die Herstellung der infolge der Ent-
sumpfungSarbeiten eingesunkenen Strecke der Lyß-Hindel-
bank-Straße fallen lassen möchte.

Der Regierungsrath trägt auf Tagesordnung an,
doch in dem Sinne, daß die Bereitwilligkeit ausgesprochen
wird, auch jetzt noch die Hälfte der Herstellungskosten auf
Rechnung des Staates zu übernehmen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Antrag
sowohl mit Rücksicht auf die Konsequenzen, welche für den
Staat aus einer vollständigen Gewährung des Gesuches
erwachsen könnten, als auch in Betracht deS verdienstlichen Werkes
der Entsumpfung des Schönbühlthales, wonach die Uebernahme
der Hälfte der ungefähr 8t)t)<Z Fr. betragenden Herstellungskosten
der eingesunkenen Straßenstrccke durch den Staat gerechtfertigt
erscheine.

Der Antrag des RcgierungSrathes wird ohne
Einsprache genehmigt.

4) Betreffend den Neubau einer Brücke bei Mei-
ringen auf der Brienz-Meiringen-Straße, wofür der Regie-
rungSrath eine Summe von Fr. 16.666 verlangt.

Auch dieser Antrag wird vom Herrn Berichterstatter
empfohlen mit der Bemerkung, daß wegen der eigenthümlichen
Verhältnisse der betreffenden Gegend eine offene hölzerne Brücke
gebaut werde, weil eine gedeckte Brücke der Gewalt des Föns
nicht zu widerstehen vermöchte.

Wird Ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Projekt-Dekret
über

Ehe-Einspruch.
tErste Berathung.)

Schenk. Regierungsrath, als Berichterstatter. Im Armengesetze

vom 1^ Juli 1857, § 54 finden Sie folgende Bestimmung:

„Gegenüber Notharmen und Dürftigen steht den Armcn-

behörden und den Unterstützungspflichtigen Verwandten das Recht
deS Eheeinspruchs zu. Die nähern Bestimmungen dieses Rechtes
find einem besondern Gesetze vorbehalten." Sie erinnern sich

vielleicht, daß in der ersten Redaktion des Gesetzes der
Eheeinspruch bereits näher bestimmt war, so daß er den
Armenbehörden und den unterstützungspflichrigen Verwandten zustand:
1) gegen jede Person, welche auf dem Nvtharmenetat steht oder
stand; 2) gegen jede Person, welche von der Spendkasse unterstützt

wird oder wurde, bis vollständige Rückerstattung der nach
dem 16. AlterSjahre empfangenen Steuern erfolgt sei. Im
Laufe der Diskussion bei der ersten Berathung zeigte sich dann
eine Meinungsverschiedenheit und zwar so, daß von der einen
Seite behauptet wurde, es sei besser, ein eigenes Dekret zu
erlassen, welches die verschiedenen Formen deS Eheeinspruchs
zusammenfasse, während man von anderer Seite die Vorschläge
des damaligen Entwurfs zu wenig weit gehend fand. Ich
erinnere Sie in dieser Beziehung an die Voten der Herren Roth
von Bipp, Gseller von Signau, Gfeller zu Wichtrach und
Trachsel, woraus sich ergab, daß die Bestimmungen des damaligen
Entwurfs der allgemeinen Meinung nicht genügend schienen.

Infolge dessen wurden dieselben abgeändert. Was den Grundsatz

betrifft, so wäre eigentlich darüber nicht mehr zu diskutiren,
denn er ist im Armengesetze selbst angenommen. Er kann aber
auch, abgesehen davon, durchaus keinem Zweifel unterliegen.
Schon im Gesetze von 1867 ist die Bestimmung enthalten.
„Ohne die Einwilligung der Gemeinde soll kein Besteuerter
sich verehelichen dürfen, es sei denn, daß er ihr dasjenige
erstattet habe, waS er an Steuern genossen bat. Diese Vorschrift
ist auch auf Wittwer anzuwenden, die für sich oder ihre
minderjährigen Kinder erster Ehe wären besteuert worden. Ferners
soll Personen, die wegen Gebrechen oder Krankheilen besteuert
werden, daS Heirathen ohne ganz besondere Gründe nicht
gestattet werden. Zu diesem Ende soll auch kein Pfarrer die Ehe
eures Besteuerten, dessen Besteuerung ihm bekannt ist, ohne die
Einwilligung der Gemeinde desselben, von der Kanzel
verkünden." Diese Vorschrift wurde durch daS Armengesetz von
1847 aufgehoben, welches im Z 7 die Bestimmung enthalt:
„Gegen Besteuerte steht den Gemeindsverwaltungen oder den
Verwandten (diesen Letztern nach Mitgabe deS § 3) das Recht
des EhceinspruchS zu." Es handelt sich also in dieser Hinsicht
nicht um etwas Neues, sondern nur um die Uebertragung eines
bestehenden Grundsatzes von einem Gesetze in das andere. Auch
im Civilgcsetze, Satz. 36 P R. heißt es: „Minderjährige von
unehelicher Geburt und Personen, die von der Gemeinde
besteuert worden und die empfangenen Steuern nicht ersetzt

haben, oder deren eheliche oder uneheliche Kinder die
Unterstützung der Gemeinde genossen, dürfen ohne Zustimmung dieser
letzlern keine Ehe eingehen." Wenn ich mich über den Inhalt deS

vorliegenden Dekretes aussprechen soll, so kann ich sehr kurz
sein, da, wie Sie sehen, dasselbe nur drei Paragraphen enthält,
s 1 enthält eine Erweiterung deS bisher bestehenden. Bisher
mußte nämlich Einer besteuert sein, bis man den Eheeinspruch
gegen ihn geltend machen konnte. Weil im Schooße des Großen
Rathes dieser Grundsatz nicht für genügend erachtet wurde, so

dehnte der Regierungsrath daS Einspruchsrecht auch aus Fälle
aus, wo zwar die Besteurung nicht vorhanden, aber auch keine
Aussicht da ist, eine Familie unterhalten zu können. Der
Regierungsrath legt Ihnen dtese Bestimmungen mit etwas schwerem
Herzen vor, und wenn nicht in der Mitte veS Großen RaiheS
so entschieden auf eine solche Erweiterung gedrungen worden
wäre, so würde von Seite des Regierungsrathes kaum ein
derartiger Vorschlag gemacht worden sein. Er hätte es auch
nicht thun können, wenn er nicht im § 2 einige Beruhigung
gefunden hätte durch Aufnahme der Satz. 72 C. G., nach
welcher in den meisten Fällen die Kosten des Einspruches vom
Einsprecher getragen werden sollen. Es ist zu erwarten, daß
gegen diese Bestimmung Widerspruch erhoben werde, indem
man verlangt, daß die Kosten der unterliegenden Partei
auferlegt werden Da jedoch die Ziff. 3 und 4 in der Gestaltung
des Einspruches ziemlich weit gehen, so fand die vorberalhende



Behörde, es sei in Betreff der Kosten eine Schranke
aufzustellen, damit die Armenbehôrdà bei der Anwendung ihres
RechleS etwas vorsichtig zu Werke gehen, damit sie davon nur
einen mäßigen Gebrauch machen, nur in Fällen, wo es als
absolut nothwendig erscheint. Das sind die Motive, auf welchen
das vorliegende Dekret beruht Ich stelle Namens des Regie-
rungSratheS den Antrag, Sie möchten in die Berathung
desselben eintreten und eS artikelweise behandeln.

Feune stellt an den Herrn Berichterstatter die Frage, ob

er dieses Gesetz auch als anwendbar auf den Jura halte
oder nicht.

Herr Berichterstatter. Ich halte dafür, daß das Dekret

allerdings auf den Jura anwendbar sei, und werde dann
eine Modifikation derjenigen Ausdrücke vorschlagen, welche der

Anwendung des Dekretes Schwierigkeiten bereiten könnten.

Feune. Ich dachte nicht, daß dieses Gesetz, von welchem
ich übrigens erst diesen Augenblick Kenntniß erhielt, auf den
Jura anwendbar wäre, weil wir bei uns kein eigentliches Armen-
gesctz hahen, welches dessen Erlassung nothwendig machen würde,
wie dieß im alten KantonStheile der Fall war. In Betracht
also, daß das Gesetz über den Eheeinspruch nicht auf uns
Anwendung finden kann, daß eS den im Jura geltenden
Vorschriften fremd ist, indem derselbe seine eigene Gesetzgebung über
diesen Gegenstand hat, nämlich das (französische?) Personenrecht,
während das bernische Civilgesetz aufihn nicht angewendet wird, bin
ich genöthigt, gegen die Anwendung dieses Gesetzes auf den
neuen KanntonStheil zu Protestiren.

Der Herr Präsident bemerkt, daß Herr Feune seine
Protestation in der Form eines eigentlichen Antrages vorbringen
könne, wenn es sich um die Diskussion über den Eingang deS

Gesetzes handeln werde, daß er alsdann einen Antrag in dem
Sinne stellen könne, dieses Gesetz sei auf den Jura nicht
anwendbar. Allein da der alte KantonStheil die von Herrn
Feune angeführten Gründe nicht zugeben könne, so könne er
ebenfalls nicht, gestützt auf seine Betrachtungen, gegen das
Eintreten stimmen.

Feune erklärt, sich der Anschauungsweise des Herrn
Präsidenten anschließen zu können.

Bernard. Herr Feune sagte, der Jura stehe in Bezug
auf das Personenrecht unter dem französischen Gesetze Das
ist ein Irrthum. Es ist vielmehr das kanonische Recht, welches
auf die katholischen Bezirke Anwendung findet, allein im refor-
mirten Theile steht das bernische Civilgesetz in Kraft, so daß
dieses Gesetz auf uns Anwendung finden kann.

Das Eintreten und die artikelweise Behandlung werden
durch das Handmehr beschlossen.

8 1.

Nebst den in der Satz. 64 des PcrsonenrechtS angegebenen
einspruchsberechtigten Personen und Behörden haben ferner
Einspruchsrecht die Armenbehörden und unterstützungSpflichtigen
Verwandten:

1) gegenüber Personen, die sich auf dem Etat der Notharmen
oder der Dürftigen befinden;

2) gegenüber gewesenen Noiharmen oder Dürftigen, so lange
sie die nach zurückgelegtem 16 AlterSjahr für sich und
die Ihrigen erhaltenen Unterstützungen nicht zurückerstattet
haben (Unterstützungen aus Gütern, welche nicht Armengüter

sind, kommen nicht in Betracht);

3) gegenüber offenkundigen Arbeitsscheuen, Bettlern und
Landstreichern;

4) gegenüber Personen, denen es offenbar an hinlänglichen
eigenen Mitteln oder an hinlänglichem eigenem Erwerb
zum nothdürfligcn Unterhalt einer Familie fehlt;

5) gegenüber Personen, welche zum Zweck der Verehelichung
in eine andere Heimalhgemeinde verbotene Aussteurung
erhalten. ^

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph hat den
Charakter einer Ergänzung, indem er sich ans die Satz. 64 des
Personenrechts bezieht, welche ihrerseits mit den Satz. 31 bis
und mit 46 in Verbindung steht, wo der Eheeinspruch civit-
rechilich regulirt ist. Daran ändert das vorliegende Dekret
nichts, nur enthält der § 1 einige Erweiterung deS Bestehenden.
Ich erlaube mir, Ziffer für Ziffer kurz zu durchgehen. Was
die Ziffer 1 betrifft, so glaube ich, sie finde keine Schwierigkeit.
Auch das Gesetz von 1847 enthält gegen Besteuerte daS
Einspruchsrecht. Die Bestimmung der Ziffer 2 war schon im
Gesetze von 1867 enthalten, nur wird hier eine Erleichterung
gewährt, indem jenes Gesetz alle Steuern anrechnete, auch
diejenigen, welche ein Kind vom ersten Jahre an erhielt. Bereits
im Gesetze von 1847 wurde dieß als zu weit gehend movrfizirt,
indem man die Rückerstattung auf das zurückgelegte 16. AlterSjahr

beschränkte. Auch hier finden Sie diese Beschränkung.
Ferner heißt es bei Ziffer 2, daß Unterstützungen aus Gütern,
welche nicht Armengüter sind, nicht in Betracht kommen.
Einzelne Gemeinden besitzen nämlich gewisse Fonds, welche zur
Unterstützung von Jünglingen behufs Erlernung eines Handwerks,

oder eines andern Berufes bestimmt sind. Nun sollen
Unterstützungen aus solchen Fonds nicht die Folge des
Eheeinspruchs haben, weil sie nicht den Charakter von Armengütern
haben, aus denen aber gleichwohl admittirten Personen
Unterstützungen verabreicht werden. So besteht z. B. das Schnell'sche
Legat zu Unterstützung junger Leute, die sich zu künstlerischen
Bcrüsen heranbilden wollen Eine solche Unterstützung soll
nicht zurückverlangt werden. Ziffer 3 enthält die erste Bestimmung,

welche weiter geht als das bisherige Gesetz und ich
möchte Sie wirklich sehr bitten, den folgenden zwei Ziffern
Ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken, denn sie sind von enormer
Wichtigkeit. Sie haben es in Ihrer Hand, Bestimmungen
aufzustellen, welche eine große Einwirkung auf Ehen mit
weitgehenden Konsequenzen ausüben können, so daß ich nicht ruhig
wäre, wenn ich annehmen müßte, der Paragraph wäre nicht
mit vollem Bewußtsein genehmigt worden. Ich verhehle nicht,
daß man fragen kann: wer ist offenkundig arbeitsscheu? Man
kann daS ebensogut auf den Rentier anwenden, der aus guten
Gründen nichts thut, als auf denjenigen, der bei Mangel an
Mitteln nicht arbeitet. Darin liegt eben die Schwierigkeit und
Gefahr für diese ganze Klasse von Leuten, daß keine genaue
Bestimmung aufgestellt und daS Dekret je nach den Urtheilen
der Armcndehörbe oder des Richters enger oder weiter ausgelegt
werden kann. Etwas bestimmter ist der Ausdruck „Bettler" und
„Landstreicher", obschou man auch hier einwenden könnte, wenn
ein Bettler einen guten Schick machen und durch eine vortheil-
hafte Heirath in bessere Verhältnisse gelangen könne, so solle
man ihn nicht deßwegen, weil er Bettler gewesen, daran
hindern. Es hat allerdings viel für sich, wenn man sagt, die

betreffende Bestimmung habe nur auf verdorbene Bettler und
Landstreicher Bezug. Indessen glaubte ich, Sie auf die Gefährlichkeit

einer solchen Bestimmung aufmerksam machen zu sollen.
Ebenso steht es mit Ziffer 4, welche ungefähr das enthält, was
einzelne Mitglieder des Großen RarhcS verlangten. Sie erinnern

sich, daß der Gedanke an diese Erschwerung ebenfalls ein
Kind der Zeit war, wie andere Maßregeln, die man jetzt nicht
mehr für nöthig hält. So fand der Große Rath sich gestern

bewogen, daS dem Rcgierungsrathe in sehr schwierigen Zeiten
eingeräumte Begnadigungsrecht wieder in Frage zu stellen, weil
die Verhältnisse, unter welchen dieses Recht eingeräumt wurde,
verschwunden sind. Es waren eben Zeiten, die außerordentliche



Mittel erforderten, und man hätte fast Grund, ebensogut hier
zu sagen: jetzt haben die Zeiten sich geändert, die Sacke geht
etwas besser, wir können nun von einer solchen Beschränkung
abstrahircn. Ich möchte dieß Ihnen nur zu bedenken geben.
Diese Ziffer 4 ist sehr schwer, man kann sie enorm weit aus'
dehnen, je nachdem es einzelne Armenbehörden oder Gerichte
auffassen. Man sieht nicht zum voraus, ob eS eine kinderreiche
Ehe sein werde oder nicht, ob gesunde und arbeitsfähige oder

blödsinnige und schwer zu unterhaltende Kinder daraus entstehen.

Darin liegt ein großer Unterschied. Zwölf gesunde Kinder
sind keine so große Last als zwei Schwächlinge, die ihr Leben

lang nie auf eigenen Füßen stehen können. Nun bedenken

Sie wohl, daß man hier präventiv eingreifen will. Bevor die

Besteurung eintritt, sagt man einem jungen Manne: du bist

nicht im Stande, eine Familie zu erhalten, eS ist auch nicht
möglich, euch durchzubringen; wir erheben daher Einspruch.
Freilich kann man auf der andern Seite den Artikel auch sehr

mild auslegen, indem man sagt: wir wollen nicht Einen, der
kaum für sich selbst durchkommen kann, mit einer Person
heirathen lassen, die in derselben Lage ist, denn zwei Dcfizite
geben zusammen kein PluS. Von geringerer Bedeutung ist
die Ziffer 5, welche sich auf die verbotene Aussteurung bezieht.
Diese soll allerdings nicht fortgesetzt werden. Sie wird zwar
jetzt von selbst schon nachlassen, weil eS in Bezug auf Armen-
genössigkeit nicht mehr so große Bedeutung hat, da oder dort
Burger zu sein; indessen ist der Fall immerhin noch denkbar
bei Gemeinden, welche unter den Z 25 deS ArmengesetzcS fallen.
So viel in Betreff deS Z 1.

G fell er zu Wichtrach. Bei Ziffer 4 heißt eS, der
Eheeinspruch sei statthaft gegenüber Personen, welchen die Mittel
zum „nothdürftigcn" Unterhalte fehlen. Nun möchte ich

fragen, ob in dem Falle, wenn der dürftige Unterhalt nachgewiesen

werden könne, kein Einspruch stattfinden könne. Ich stelle

daher den Antrag, das Wort „nolhdürftigen" zu streichen.

Sodann erlaube ich mir die Frage, ob die Ziffer 2 den Sinn
habe, daß z. B. ein Familienvater, der aus erster Ehe 5—6
Kinder hat, von welchen einige von der Gemeinde versorgt
sind, eine zweite Ehe eingehen könnte, bevor er die für seine

minderjährigen Kinder erhaltene Unterstützung zurückerstattet
hätte, ohne daß die Gemeinde Einspruch dagegen erheben könnte.

Roth zu Niederbipp findet die vorliegende Redaktion
genügend und gibt zu, daß man nicht immer zum voraus be.

urtheilen könne, ob zwei junge Leute sich zu erhalten im Stande
sein werden, wohl aber könne man dieß in einzelnen Fällen
mit Bestimmtheit sagen.

G äffn er unterstützt den Antrag deS Herrn Gfeller mit
der Bemerkung, er könnte Beispiele anführen, daß ein Ver-
gelbStagter in vorgerücktem Alter noch eine junge Person hei-
rathetc und mehrere Kinder erzeugte.

Weber. Ich bin grundsätzlich dagegen, daß man der
Ehe zu viele Hindernisse in den Weg stelle. Ich mache
aufmerksam auf die Resultate der letzten Volkszählung. Die
Statistik der notharmcn Kinder zeigt, daß 29 sämmtlicher
notharmer Kinder Uneheliche sind. Deßhalb stelle ich den

Autrag, die Ziffer 4 zu streichen.

Friedli Ich möchte den Herrn Berichterstatter fragen,
ob man nicht bei Ziffer 2 statt „nach zurückgelegtem 16.
Altersjahre" sagen könnte: „nach der Admission " Sodann finde
ich den Ausdruck „für sich und die Ihrigen" undeutlich. Man
sollte sagen: „für sich und die ihnen nach dem Armengesetz zur
Unterhaltung obliegenden Personen", sonst ist es nicht klar,
was man darunter versteht, ob nur Frau und Kinder, oder ob
es einen» weitern Sinn hat und auch auf Großkinder ausgedehnt

werden kann. Auch die Ziffer 3 ist mir zu fakultativ
hingestellt. Wenn ein Landstreicher oder Bettler bereits bestraft

worden ist, so ist sein Vergehen offenkundig, ist er aber noch
nie bestraft worden, so ist »S noch zweifelhaft. ES könnten
Streitigkeiten und sogar Prozesse daraus entstehen. Daher
stelle ich den Antrag, der Ziffer 3 beizufügen: „welche bestraft
worden sind." Ueber die Ziffer 4 ist es schwer, etwas zu
sagen. Bis ich eines Bessern belehrt bin, stimme ich zur
Streichung derselben; sie ist weiß Gott etwas gefährlich. Wenn
eine geeignete Redaktion vorgelegt werben kann, so würde ich

gerne dazu stimmen. Wenn Fälle eintreten, wie Herr Gaffner
solche andeutete, so ist es fatal, aber eS gibt dann auch wieder
Beispiele, daß man bei der Verehelichung zweier jungen Leute
sagte: die Zwei werden bald auf der Gemeinde sein; — daß
es dann aber ganz anders ging, daß sie sich infolge der Ver-
heiralhung ganz anders hielten als vorher. Die Herren sahen
letzter Tage einen Mann, der sagte, er habe in seinem 18.
Jahre einige Batzen gehabt, jetzt besitzt er ein Vermögen von
mehrern hunderttausend Franken. Man kann daher bei der
Beurtheilung künftiger Verhältnisse auch zu weil gehen.

Berger. Ich glaube, daS Dekret gebe den Gemeinde»
hinlängliche Garantien, ohne daß die äußerst dehnbare Ziff. 4
stehen bliebe. Wenn man im ganzen Kantone gleich verfahren
würde, so ließe sich etwas sagen, aber man wird sehr
verschieden zu Werke gehen. An einem Orte wird man sehr streng
sein, namentlich in der ersten Zeit. Die Folge wird sein, daß
die Masse der Unehelichen sich noch mehr vermehren wird.
Wie solche gewöhnlich erzogen werden, zeigt die Erfahrung
genügend, indem sie selten auf einen grünen Zweig kommen.
Diese Klasse wollen wir nicht noch mehr drücken. Wir dürfen
nicht vergessen, daß eS viele Leute gibt, die ohne eigentliches
Vermögen in die Ehe treten und dennoch ihr Auskommen
finden. Für diejenigen, welche wirklich unterstützt sind, ist durch
die Ziff. 1, 2, 3 und 5 gesorgt. Ich mache aufmerksam, daß
nach Ziff. 4 selbst Söhne und Töchter von Bauern verhindert
werden könnten zu heirathen, wenn sie nicht verfallenes
Vermögen haben. Die natürlichen Gefühle werden durch das Dekret

unterdrückt, in der Wirklichkeit aber werden sie aber doch
so oder anders befriedigt; dann haben Sie viel mehr uneheliche

Kinder. Herr Weber macht mich noch aufmerksam, daß
nicht einmal die Amtsbezirke, welche die größte Armenlast haben,
in Betreff der Unehelichen am ungünstigsten stehen. Ich
erwarte von den Gefühlen des Großen Rathes, daß Sie sich

durch daö Uebel der Armuth nicht allzusehr hinreißen und
bewegen lassen, aus Unkosten der Menschlichkeil und der natürlichen

Gefühle allzuharte Bestimmungen aufzustellen Ich stimme
zu den Anträgen deS Herrn Friedli und hoffe, der Große Rath
werde nicht eine Strenge üben, die er in wenigen Jahren
beklagen würde. Herr Or. Schneider hat bei der ersten Berathung
des ArmengesetzeS die Versammlung aufmerksam gemacht, wie
es in dieser Beziehung in gewissen deutschen Fürstenihümern
stehe. Ich gebe zu, daß in einzelnen Fällen der Einspruch
begründet sein mag, aber wegen eines ungünstigen Falles möchte

ich nicht zehn andern entgegentreten, wo die Verhältnisse sich

ganz verschieden gestalten.

RöthliSberger, Gustav Bis dahin wurde über ein
dem Großen Rathe vorgelegtes Gesetz so ziemlich dasjenige
angebracht, was zu dessen Gunsten sprach Heute hingegen
wandle der Herr Berichterstatter das entgegengesetzte Verfahren
an. Ich nehme es ihm keineswegs übell Es sind Gefühle
der Humanität, der Nächstenliebe, die ihn dazu bewogen,
Gefühle, die ich anerkenne und theile. Ich begreife ganz gut,
daß das vorliegende Dekret, mit Härte und Unverstand
angewandt, zu sehr bedauerlichen Mißverhältnissen und Uebelständen
führen kann. Aber ich glaube, diese Schwierigkeit sei im
Dekrete selbst vorgesehen, so daß ich dazu stimmen kann. Was
soll durch die Ziff. 4 verhütet werden? Daß ein junger Mann,
von welchem offenbar nichts anderes in Aussicht steht, als daß
er mit seinen Kindern der Gemeinde zur Last fallen würde,
an der Verehelichung verhindert werden soll. Nun handelt eS



sich hier nicht nur um den Besitz hinlänglicher eigener Mittel,
sondern auch um die Erwerbung der Mittel zum Unterhalt
einer Familie. Der von Herrn Friedli zitirte Fall ist hier
nicht anwendbar. Ich kann nicht anders, als die Versammlung

auf die Nothwendigkeit aufmerksam machen, schützende

Bestimmungen gegen das Eingehen leichtsinniger Ehen auszustellen

Ich glaube, gerade durch ein solches Gesetz werbe
wohlthätig gegen die Vermehrung der Zahl der unehelichen
Kinder eingewirkt. Junge Leute werden sich gegenüber dem
weiblichen Geschlechte mehr in Acht nehmen, wenn sie wissen,
daß sie nicht ohne weiteres heiralhen können. Die bürgerliche
Gesellschaft hat noch andere Pflichten zu erfüllen als nur
diejenigen der Humanität, sie hat auch die Pflicht der Selbster-
halrung. Ich theile die gegen das Dekret erhobenen Bedenken
nicht und könnte namentlich nicht zur Streichung deS Wortes
„nothdürftigen" stimmen. Wir dürfen nicht vergessen, daß wir
eine doppelte Garantie haben. Die eine liegt im Urtheile des

Richters, Wenn man weiß, mit weicher geringen Strenge im
Allgemeinen unsere Gesetze angewendet werden, so ist nicht zu
fürchten, daß man hier zu scharf verfahre. Wenn dann noch
der § 2 dem Einsprecher die Kosten auserlegt, so können wir
beruhigt sein. Ich empfehle daS Dekret zur Genehmigung.

Mösching. Beim ersten Durchgehen des Entwurfes
ging es mir fast, wie den Herren- welche Einwendungen
dagegen erhoben. Ich fand auch, man sollte die Ziff. 4 streichen
Judessen bei näherer Ueberlegung und Belehrung stimme ich

dazu. Wir dürfen nicht vergessen, daß es allgemein heißt, die

leichtsinnigen Ehen seien eine große Quelle der Armuth, welche
der Herr Berichterstatter bei der Erlassung des ArmengesetzeS
verstopfen wollte. Ich bin überzeugt, daß man gegen thätige
junge Leute nicht zu streng verfahren wirb.

Siegenthaler. Ich finde auch, die Ziff. 4 sei nicht
so gefährlich, wie man glauben machen will. Wie wird es

in der Praris gehen? Die Einsprecher müssen ihre Gründe
angeben und zwar dem Richter Beweise vorlegen. Die Gerichte
werden doch gewiß die Gründe zu würdigen wissen. Finden
sie den Einspruch nicht hinlänglich begründet, so werden sie

denselben abweisen. Würde anders verfahren, so mache ich

aufmerksam, baß dann appellirt werde und alle diese Fälle
vor Obcrgericht gezogen werden können. Ich habe das
Zutrauen, daß gleichmäßig verfahren werde. Wer Gelegenheit
hat, Jahr für Jahr Ehen aus den Kirchenbüchern in den Burger-
rodcl eingilragen, dem thut daö Herz oft wehe, wenn er Ehen
eintragen muß, von denen er dre Ueberzeugung hat, daß sie

dem Armenetal zur Last fallen, sobald ein Kind oder zwei da
sein werden. Es geht ein allgemeiner Schrei des Unwillens
durch das Land über daS leichtsinnige Eingehen von Ehen.
Dadurch hat daS Armenwesen eine solche Höhe erreicht. Ich
gebe daS zu bedenken und stimme zum Dekrete.

v. Werbt. Ich theile vollkommen die Ansichten der Herren
Röthlisberger und Siegenthaler. Durch das Armengesetz haben
Sie der hablichen Bevölkerung des Kantons die Pflicht und
Last auferlegt, für die Armen zu sorgen. Ich glaube, daö Gesetz

soll auch die Verpflichteten vor Mißbrauch schützen und
stimme daher zu Ziff. 4, Streichen Sie dieselbe, so streichen
Sie bamil das ganze Gesetz.

Herr Berichterstatter Ich gebe die von Herrn Friedli
gestellten Anträge als erheblich zu. Die von Herrn Gfeiler
beantragte Streichung des Wortes „nolhbürfrigen" scheint auf
einem Mißverständnisse zu beruhen. Es handeit sich nicht darum,
ob Einer auf dem Etat der lürfligen stehe ober nicht, sondern
man versteht darunter den Unterhalt, der sich auf die aller-
nölhigsten Bedingungen des Lebens bezieht. Die betreffenden
Personen sollen also wenigstens die Garantie geben, daß sie,

wenn auch aus der tiefsten Stufe stehend, doch hinlänglichen
Erwerb für sich und ihre Familie zu finden wissen, Was den

Tagblatt deS Großen Raths >85«

Antrag deS Herrn Weber betrifft, so müßte ich meine persönliche

Meinung ganz verleugnen, wenn ich die Streichung der
Ziff. 4 nicht als erheblich zngeben würde. Ich glaube sogar,
ich handle im Willen des Regierungsraihes, wenn ich sie

zugebe. Auf die Anfrage des Herrn Gfeller, betreffend die
Wiederverehelichung eines Mannes, dessen Kinder von der
Gemeinde unterstützt werden, habe ich zu erwiedern, daß gegen
einen solchen nach meiner Ansicht allerdings Einspruch erhoben
werden kann, vorausgesetzt, daß er nicht alles zurückerstattet hat,
was für seine Kinder erster Ehe geleistet worden ist.

Abstimmung.

Für den 8 1 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die zugegebenen Anträge des Herrn Friedli „
Für Leibehaltung der Ziff. 4 Gr. Mehrheit.
Für Streichung derselben Minderheit.
Für Beibehaltung des Wortes „nothdürftigen" Mehrheit.
Für Streichung desselben Minderheit.

8 2.

In Betreff der Rechtfertigung des Einspruchs gilt die
Satz. 71 und in Betreff der Kosten des Einspruchs die Satz. 72
des Personenrechts.

Herr Berichterstatter. Es mußte über die Art und
Weise, wie der Eheeiuspruch gellend gemacht werben soll,
ebenso in Betreff der Kosten etwas gesagt werden. Bezüglich
des letztern Punktes stellte Herr Siegenthalcr früher den
Antrag, die unterliegende Partei soll die Kosten bezahlen. Nun
bestimmt dieses Dekret, daß in Betreff der Rechtfertigung deS

Einspruches die Satz. 71 deS Personenrechtes Regel mache.
Damit ist es nämlich nicht gemacht, einfach dieses ober jenes
Faktum zu behaupten, sondern der Einspruch muß molivin
Werben und daS Gericht würdigt dann die Gründe. In
Betreff der Kosten gilt die Vorschrift der Satz. 72, nach welcher,
mit Ausnahme breier, in den Satz. 38, 39 und 4t) vorgesehenen
Fälle, die Kosten, welche der Einspruch veranlaßt, dem
Einsprecher auferlegt werden sollen. Die Gründe, warum der
Regierungsrath glaubte, diesen Grundsatz beizubehalte», wurden
Ihnen bereits mitgetheilt. Sicher wurde die angeführte Satzung
des PersonenrechlS nicht ohne besondere Gründe aufgenommen,
indem der Gesetzgeber eine besondere Garantie aufstellen wollte
Würde man einfach vorschreiben, der unterliegende Theil fei in
die Kosten zu verfallen, so wäre allerdings viel häufiger
Einspruch zu gewärtigen, und zwar oft in Fällen, wo eS nicht
gerade nöthig schiene. Nachdem Sie nun die Ziff. 4 angenommen,
ist es besonders wünschenswerth, daß diese Garantie beibehalten
werde. Ich möchte Sie sehr bitten, diese Gründe zu würdigen
und nicht bloß deßhalb, weil die Gemeinde» bisher meistens
die Kosten bezahlen mußten, dieselben einfach dem unterliegenden

Theile auferlegen.

Siegenthaler. Ich bin so frei, hier den Antrag,
welchen ich bei der Berathung des ArmengesetzeS stellte, konsequent

zu wiederholen. Ich mache Sie auf die großen Kosten
aufmerksam, welche den Gemeinden daraus erwachsen. DaS
Tellgcsetz von 1823 enthielt eine Bestimmung, nach welcher
solche Kosten durch Teilen gedeckt werben konnten. Aber jetzt
ist das Verhältniß ein anderes, jetzt ist es die Notharmenkasse
und die Spendkasse, auf welche die Kosten fallen.. Nun frage
ich: woher sollen diese Kassen das Geld nehmen, um die Kosten,
welche sich auf ein paar hundert Franken belaufen können, zu
decken? Daö Bridget ist gemacht. Ist es ferner dem Grund,
satze der Billigkeit angemessen, daß in allen Fällen, wo die



Behörden das Recht haben, Einspruch zu erheben, sie dennoch
die Kosten tragen sotten? Es war seit dem Bestehen der Satz. 72
nicht recht, deßhalb stelle ich den Antrag, den § 2 in dem Sinne
zu modifiziren, daß die Kosten des Einspruchs der unterliegenden

Partei auffallen sollen.

Berger. Ich habe schon vorhin daran gedacht, daß die

Mehrheit des Großen Rathes, welche den Beschluß in
Betreff der Ziff. 4 faßte, den Gemeinden eine fürchterliche Ohrfeige

versetzte, wenn sie den 8 2 beibehalte. Was Herr
Stegenihaler bemerkte, ist vollkommen richtig. Die Gemeinden
welche nicht unter den 8 25 des Armengesetzes fallen, haben

gar keine Mittel zu Bestreitung der Kosten, wenigstens nach
dem Gesetze nicht. Soll derjenige, gegen welchen der Einspruch
erhoben wurde, die Gemeinde zur Gant oder zum Geldstage
betreiben können? Ich weiß aus Erfahrung, daß irgend ein

Anwalt, der gerade nicht viel zu thun hatte, einen solchen
Einspruch verfocht und sagte: die Gemeinde zahlt ja die Kosten!
Ich kenne sogar einen Fall, daß Einer sich mehrere Male
verkünden ließ und daß die Gemeinde Vorkehren treffen mußte,
welche Kosten zur Folge hatten. Und wenn die Gemeinde
selbst nichts hat? Man kann solche Ausgaben nicht zu den

Polizeikosten rechnen. Ich weiß gar kein Gesetz, welches der
Gemeinde dafür eine Quelle öffnen würde. Da ohnehin am
Personcnrèchte etwas geändert wird, so kommt es mir nicht
darauf an, an einer Stelle mehr zu flicken und den Gemeinden
diese Last abzunehmen. Nur keine Halbheit. Ich habe zwar
vorhin nicht zu Ziff. 4 gestimmt, aber jetzt will ich konsequent
sein und unterstütze den Antrag des Herrn Siegenthaler.

Geißbühler. Ich könnte nicht anders, als die Präopi«
nanten unterstützen und möchte auf die Konsequenzen hinweisen.
Wenn der Einspreche? die Kosten zahlen muß, so wird man
sich besinnen, bevor Einspruch erhoben wird. Wie ich von
einem Juristen hörte, gibt es Geschäftsmänner, die sich eine

Industrie aus solchen Prozessen machen, und die Gemeinden
müssen die Kosten zahlen. Es ist doch gewiß zu bedenken,

woher die Gemeinden das Geld nehmen sollen Ich stelle daher
den Antrag, daß in Betreff der Kosten die Bestimmungen des

Civilprozeßgesctzes in Anwendung kommen sollen. Diese sind
so beschaffen, daß die unterliegende Partei nicht immer die

Kosten zahlen muß, sondern daß das Gericht die Befugniß
hat, sie zu bestimmen. Auf der einen Seite möchte ich also
nicht das Gesetz illusorisch machen, auf der andern Seile aber

auch den Heirathslustigen eine Garantie geben.

Herr Präsident des Regierungsrathes. Ich erlaube mir
einige Bemerkungen zum Schutze des Entwurfes. Es fragt
sich hier nicht, ob gewisse Juristen dieses oder jenes thun
werden oder nicht, sondern es handelt sich um die moralische
Eristenz eines Theils der Bevölkerung. Die Behörden bekommen

durch dieses Dekret ein Messer in die Hand, mittels dessen

sie viele Bande zerschneiden können. Sind nicht schon in den

Ziffern, die Sie angenommen haben, sehr weit gehende
Bestimmungen enthalten? Wir hatten im Regierungsrathe eine lange
Diskussion darüber, man war über die Ziffern 3 und 4 nicht
ganz einverstanden. Man wird von den in Ziffer 3 und 4
bezeichneten Fällen fast immer den einen zum Einspruch gegen
eine Ehe benutzen können. Wer sind die Leute, gegen die

gewöhnlich Eheeinspruch erhoben wird? Leute, die kein
Vermögen haben, welche die Kosten nicht zahlen können. Ist eS

an den aufgestellten Beschränkungen nicht genug, obschon sie

so streng sind, wie in keiner andern Gesetzgebung der Schweiz?
Wollen Sie so weit gehen, dem Armen noch die Kosten
aufzuerlegen Sind bisher von den Gemeinden sehr viele Klagen
eingelangt? Nein, daher soll man eine solche Sache nickt zu
einer Finanzfrage machen, und nicht die Mißbräuche, welche
gewisse Advokaten damit treiben können, als Maßstab annehmen.
Es handelt sich um eine Frage der Menschlichkeit und ich
prophezeie Ihnen, daß dieses Gesetz böse Folgen haben wird,

wenn die Gemeinden nicht klug zu Werke gehen, sondern streng
sind. Wenn schon zwei Personen arm sind, so darf man in
ihnen nicht die Triebe der Natur unterdrücken. Es ist keine

Kleinigkeit, einen jungen Mann, der zwar kein Vermögen, aber
den festen Willen hat, sich mit seiner Frau ehrenhaft
durchzubringen, an der Eingehung der Ehe zu hindern. Mit dem
gleichen Rechte könnten Sie den Sohn eines reichen Mannes
hindern, wenn er noch kein eigenes Vermögen hat. Wollen
Sie eine Menge Leute dadurch gleichsam zwingen, in unmora.
lischen Verhältnissen zu leben? Denn solche Verhältnisse werden

durch derartige Hindernisse nicht aufgelöst. Ich kann
Ihnen mittheilen, daß es in anderer Beziehung bereits zum
Erlreme kam. Ich hatte Gelegenheit, die Uebelstände, welche
im Niederlassungswesen eintraten, zu sehen. Es kamen arme
Wittwen mit Kindern des Abends auf mein Büreau und
fragten: wo soll ich mit meinen Kindern die Nacht zubringen;
ich bin gejagt wie ein wildes Thier! Seien Sie nicht auch
hier so streng, sonst begünstigen Sie das Konkubinat und
vermehren die Zahl der unehelichen Kinder.

Herr Berichterstatter. Ich glaube, die Gerichte werden
lieber sehen, wenn man im Gesetze vorschreibt, wie im
gegebenen Falle verfahren werden soll, sonst haben sie nicht den
geringsten Maßstab mehr, und der eine Richter wird so, der
andere anders verfahren. Infolge dieser Verschiedenheit werden
Klagen eintreten, und man wird doch endlich dahin gedrängt,
zu sagen, wohin die Kosten fallen. Wenn ich daher zwischen
den beiden Anträgen, welche gestellt worden sind, zu wählen
hätte, so würbe ich denjenigen des Herrn Siegcnthaler
vorziehen. Dagegen wenn mir die Wahl bleibt zwischen dem
8 2 und dem Antrage deS Herrn Siegenthaler, so möchte ich
denn doch am 8 2 festhalten Der Herr Präsident des Re-
gierungsratheS machte Sie so eben auf die Folgen aufmerksam,
welche durch die beantragte Modifikation eintreten würden.
Nur in Betreff der Mittel zu Deckung der Kosten erlaube ich
mir eine Bemerkung. Es ist die Spendkasse, die hier in den
Vordergrund trete» muß, denn bezüglich der Notharmen werden
sich sehr selten derartige Fälle darbieten, wohl aber wird der
Eheeinspruch gegenüber Dürstigen öfter vorkommen. Da fragt
es sich, wie es mit den Mitteln steht. Wenn wir vergleichen,
wer mehr Mittel habe, die Spendkasse oder der Betreffende,
gegen welchen der Einspruch erhoben wird, wer eher im Stande
sei, seine Rechte zu wahren oder zu bezahlen, so unterliegt eS

keinem Zweifel, daß die Spcndkaffe eher im Stande ist, die
Kosten zu tragen, als der Arme, der ohnedieß glaubt, es werde
mit Unrecht Einspruch gegen ihn erhoben. Es wurde Ihnen
bereits gesagt, baß es sich hier nicht nur um eine Kostensfrage
für die Gemeinden handelt, sondern daß eine gewisse Schutz-
losigkeit für den Armen darin liegt Wenn bisher von Seile
einzelner Rechtsagenten oder Fürsprecher Mißbräuche gegenüber
den Gemeinden getrieben wurden, so könnte m Zukunft der
entgegengesetzte Mißbrauch eintreten, daß die Betreffenden keinen

Rechtsagenten ober Fürsprecher zur Wahrung ihrer Rechte mehr
finden könnten und von der Eingehung einer Ehe einfach
abstehen müßten. Bedenken Sie, was das sagen will, wenn
die Bestimmung unter Ziffer 4 gegenüber einem arbeilSiüchtigen
jungen Manne und gegenüber einem Mädchen angewendet
wird, welche mit einander ehrlich durch die Welt zu kommen
trachten. Bedenken S>e, daß eine innige Anhänglichkeit und
tiefe Liebe zwischen Beiden besteht, reiner als sie bei irgend
einem andern Stande vorkommt, wo bei der Verehelichung
nicht die Person allein, sondern das Vermögen und andere
Verhältnisse in die Wagschale gelegt werden, so daß man
glauben sollte, in der untern Schichte des Volkes sei eigentlich
die Heimcnsi der reinen persönlichen Anhänglichkeit eines
Individuums an das andere. Bedenken Sie, daß der Umstand,
daß solche Leute keinen Advokaten mehr finden könnten, um ihr
Recht zu vertheidigen, einen tiefen Schmerz und großen Ingrimm
fast für ihr Leben in ihnen zurücklassen müßte. Es ist die
Frage, ob Sie dadurch viel gewonnen hätten. Ich gebe zu,



daß die Spendkasse nicht zu viele Mittel hat, aber sie hat eS

in ihrer Macht, solche durch diejenigen herbeizuschaffen, welche
Einspruch erheben wollen, indem sie zufolge deS Freiwilligkeits.
grundsatzcs die Spendkasse speisen. Ich halte am s 2 fest.

Abstimmung.
Für den § 2 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für denselben nach Antrag deS RegierungS-

ratheS 56 Stimmen.
Für gefallene Anträge 63 »
Für den Antrag des Herrn Geißbühler Mehrheit.

» ff „ » Siegenthaler Minderheit

§ 3.

Dieses Dekret tritt mit dem in Kraft.

Herr Berichterstatter. Um eine längere Diskussion zu
vermeiden, stelle ich den Antrag, durch den RegierungSrath
untersuchen zu lassen, ob dieses Dekret auch auf den Jura
anwendbar sei oder nicht.

Carlin (nachdem er den Präsidentenstuhl verlassen).
Die Frage scheint mir so wichtig, daß ich mich nicht enthalten
kann, einige Worte über den vorliegenden Gesetzesentwurf
anzubringen. Ich machte gegen diesen Entwurf bisher keinerlei
Opposition, obwohl ich es vom Gesichtspunkte der Ordnung,
vom Gesichtspunkte der öffentlichen Moral und vom Gesichtspunkte

der StaatSwirthschaft aus hätte thun können, denn eS

handelt sich um nichts Geringeres als um die Beschränkung
der individuellen Freiheit eines Mannes, welcher die Absicht
hat, eine Familie zu bilden. Man hätte in dieser Beziehung
manche interessante Dinge sagen können. Ich wollte mich nur
im Sinne des vom Herrn Berichterstatter selbst gestellten
Antrages aussprechen, und die Aufmerksamkeit des Regierungsrathes

auf dasjenige hinlenken, was im Jura vorgeht. So
ist bei unS das Wort „Admission", welches im § 1 erscheint,
unbekannt. Die erste Kommunion findet bei den Katholiken im
Alter von 12 Jahren statt, während sie bei den Reformirtcn
im 16. Jahre stattfindet. Noch mehr: man unterscheidet zwischen
dem katholischen und dem reformirtcn Theile. Im katholischen
Theile haben wir das kanonische Recht, welches Regel macht,
und wir müßten befürchten, daß man durch Anwendung dieses
Gesetzes damit in Widerspruch käme. Das ist also ein Punkt,
der untersucht zu werden verdient, weil im reformirlen Theile
des Jura eine eigene Gesetzgebung über den Eheeinspruch
besteht. Zudem merken Sie sich wohl, daß Sie bet uns, wo die

Industrie die Leute zum Hcirathen zwingt, dieses Gesetz kaum

zur Anwendung bringen könnten, daß es vielleicht dort auf
einen Widerstand stoßen würde, dem eS im alten KantonStkeile
nicht begegnete. ES ist übrigens einleuchtend, daß die Regierung

nicht die Absicht halte, dieses Gesetz auf den Jura
anzuwenden, weil der ursprüngliche, einer Kommission zur
Untersuchung überwiesene Entwurf die Bestimmung enthielt, daß er
auf den neuen Kantonstheil keine Anwendung finden werde.
Dieses Gesetz ist für uns um so weniger anwendbar, als eS

eine Ergänzung, eine Art Vollziehungsmaßregcl des Armen-
gesetzes ist. Von dem Momente an nun, wo man sagt, die

Hauptsache sei nicht anwendbar, gibt man ebenfalls zu, daß
der Zusatz es auch nicht ist. Der 8 1 des Entwurfes enthält
die Bestimmung, daß das Einspruchsrecht noch den
Armenbehörden und unterstützungSdflichtigen Verwandten zustehe. Ich
frage Herrn Bernard: wo sind die Armenbehördcn? Sie
bestehen bei unS nicht. Also wenn es keine Behörde gibt, um
daS Gesetz anzuwenden, so kann dieses Recht ihr nicht zufallen.

Allein man will nicht nur erhalten, was besteht, man will ihm
noch Ausdehnung geben; aber will der Jura, welcher kein
Armengesetz wollte, dieses über den Eheeinspruch? Ich glaube
nicht. DaS sind die Bemerkungen, welche ich machen wollte,
um die Versammlung über die Stellung deS neuen Kantonstheils

gegenüber der Gesetzgebung aufzuklären, deren Anwendung
auf denselben man sich vorsetzt.

Bernard. Ich bin genöthigt, auf die Behauptungen
deS Hrn. Präsidenten zu antworten. Meine Aufgabe ist nicht
schwer. Er behauptet, daS Gesetz über den Eheeinspruch sei
nur ein Zusatz zum Armcngesetze. Das ist nicht richtig, der
Inhalt des 8. 1 beweist es. Nicht um die Anwendung deS
ArmcngcsetzeS, sondern der Satzung 64 deS bernischen Civilge-
sctzes handelt eS sich. Betrifft diese Satzung 64 den reformirlen
Jura? Es versteht sich, daß ich hier unterscheide zwischen dem
katholischen Jura, wo das kanonische Recht Regel macht, und
dem reformirlen Jura, wo wir in Bezug auf das Personenrecht
unter dem bernischen Civilgesetze stehen. DaS ist die Stellung
des reformirlen Jura. Der Herr Präsident sagte uns, daß
die Anwendung dieses Gesetzes den Interessen des Jura
zuwider wäre, indem es für den Industriellen zuträglich und
nothwendig sei, eine Frau zu nehmen, welche seine Haushaltung

besorge. Allein auch der Landwirth ist genöthigt, sich zu
verheirathen, und ich könnte nebst diesem Grunde viele Beispiele
anführen, um zu zeigen, daß jurassische Gemeinden oft gewünscht
hätten, gegen Ehen Einspruch erheben zu können. Ich finde
eS daher verständig, dieses Gesetz auf die reformirlen Bezirke
deS Jura anzuwendeu, aber ich stimme gerne dazu, daß der
Regierungsrath mit nochmaliger Untersuchung dieser Frage
beauftragt werde, um uns zu sagen, ob daS gegenwärtige Ver,
hältniß beibehalten oder eine eigene Gesetzgebung für den Jura
aufgestellt werden soll.

Carlin. Herr Bernard ergriff das Wort, um eine
Berichtigung dessen, was lch sagte, anzubringen und zu zeigen^
daß die Satzung 64 des bernischen Civilgesetzes auf den Jura
anwendbar sei. Man darf nur den Gesetzesentwurf durchgehen,
um sich zu überzeugen, daß seine Anschauungsweise nicht richtig

und daß seine Berichtigung keine solche ist. (Der Redner
nimmt wieder den Vorsitz ein.)

Herr Präsident des Regierungsrathes. Da der Herr
Berichterstatter den Antrag stellte, den Herr Aeune stellen wollte,
so hätte ich mich enthalten können, das Wort zu ergreifen, aber
nach den stattgehabten Erörterungen erlaube ich mir einige
Bemerkungen. Es ist nöthig, daß der Antrag angenommen werde.
Es wurde im Regierungsrathe ein Verhältniß übersehen, nämlich

das Verhältniß der Eingehung von Ehen im Jura. Nach
der Verordnung vom 9. Jenner 1816 sind die Bestimmungen
des Locke Napoleon über die Civilehe aufgehoben Dann
folgte ein Dekret vom 15. Mai gleichen Jahres, welches die
Sache sowohl in Betreff der Eingehung der Ehe, als der
Scheidung rêgulirte. Im katholischen Theile wurden die früher
geltenden Bestimmungen durch das kanonische Recht, im
protestantischen Theile durch das bernische Civilgesetz ersetzt. Man
hat die zweckmäßige Einrichtung der Civilehe abgeschafft. Nun
ist es nöthig, daS Verhältniß näher zu untersuchen, um nicht
mit der geistlichen Gerichtsbarkeit in Konflikt zu gerathen. Sie
wissen, daß man in paritätischen Verhältnissen gut thut, solche

Konflikte zu vermeiden. Die Beispiele benachbarter Länder
beweisen uns dieß. Der protestantische Theil steht unter dem
bernischen Civilgesetze, bei dessen Einführung man jedoch vergaß,

im Promulgationsdekrete zu erklären, die frühern Bestimmungen

der EhegerlchtSsatzung seien für den Jura aufgehoben;
daher dieses ChaoS. Wir können uns nicht auf die viel bessern

Bestimmungen des neuen Civilgcsetzcs stutzen, weil die Ehegc-
richtssatzung nicht ausdrücklich aufgehoben ist. Die Ansichten
darüber sind freilich verschieden, aber ich könnte Ihnen
Beispiele zitiren, daß man die EhegenchtSsatzung noch angewandt



hat. Deßhalb ist eine nähere Untersuchung nothwendig,
namentlich auch mit Rücksicht aus das Armenwesen des Jura,
um zu sehen, waS man dort unter den Armenbehörden', unter
Notharmen und Dürftigen zu verstehen hat, da das Armenge«
setz für uns nicht gilt.

Kurz. Ich benutze diese Gelegenheit nur, um etwas, daS

schon berührt wurde, noch besonders hervorzuheben; nicht daß
ich einen Antrag stellen will, aber ich muß noch bestimmter
aufmerksam machen, daß eine merkwürdige Anomalie besteht.

Im Jahre 182k, wenn ich nicht irre, wurde im Jura die der«

nische Konsistorialgesetzgcbung eingeführt, aber eS wurde keine

Uebersetzung davon gemacht. Das mag noch angehen. Als
aber das Personcnrecht erlassen wurde, vergaß man, die

Bestimmungen über die Ehegesetzgebung aufzuheben. DaS Ober-
gericht und der KassationShof haben zwar erkannt, es verstehe

sich von selbst, daß die neue Konsistorialgesetzgcbung gelte, aber
der Uebelstand lag darin, daß keine Uebersetzung derselben im
Jura besteht. Ich weiß zwar, daß Herr Feune eine solche
unternommen hat, und wenn diese (vorausgesetzt, daß sie offiziell
anerkannt und als in Kraft bestehend erklärt werde) zu Stande
kommt, so wäre der Uebelstand gehoben. Ich wollte nur
aufmerksam machen, daß diese Anomalie, die nun über dreißig
Jahre besteht, einmal beseitigt werde, damit nicht eine Anwendung

von allerdings zur Stunde noch streitigen Bestimmungen
stattfinde. An einem schönen Morgen könnte einmal das
Gericht sagen: der neue Köder ist im Jura nicht promulgirr, also

gelten die alten Bestimmungen, und Niemand könnte sich dagegen

wehren. Es ist daher ein dringendes Bedürfniß, daß dieses

einmal offiziell erledigt und ein Beschluß des Großen
Rathes darüber provozirt werde Ich mache den Herrn Justiz-
direktvr besonders darauf aufmerksam.

Der Amrag des Herrn Berichterstatters wird durch
das Handmehr genehmigt. Der s i wird bis zur zweiten
Berathung verschoben.

Eingang.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung deS § 54 des Armengesetzes vom 1. Juli

1857 und in der Absicht, den leichtsinnigen Ehen und dadurch
der Vermehrung der Armuth entgegen zu wirken,

auf den Antrag des RegieruugSratheS,

beschließt:

Herr Berichterstatter. Es handelte sich bei der Mo-
tivirung des Dekretes darum, sowohl den Eheeinspruch zu regu«
liren, als das Dekret über die Verhinderung leichtsinniger Ehen
in ein Projekt zusammenzufassen. Ein Projekt vom 25. März
1855 ging »och viel weiter als das vorliegende, indem eS das
Alter zur Verehelichung erhöhte und verschiedene Hindernisse
aufstellte. Man abslrahirte nun aber davon, ein eigenes Gesetz
darüber zu entwerfen, indem man glaubte, es lasse sich mit den

Bestimmungen über den Eheeinspruch vereinigen.

Der Eingang wird ohne Einsprache genehmigt.

Zusätze werden nicht beantragt.

Entwurf- Dekret,

betreffend

die Heirathseinzuggelder.
(Erste Berathung.)

Schenk, RegierungSrath, alö Berichterstatter. Auch dieses

Dekret ist nur eine Ergänzung zum Armengesetze, welches
im z 49 litt. » unter den Hülfsmitteln der Krankenkasse
ausdrücklich den örtlichen, durch ein besonderes Gesetz zu bestimmenden

Antheil an den HeirathSeinzuggeldern vorsteht. Der Grundsatz

ist also auch hier bereits bestimmt. Es handelt sich also
nur noch darum, in welchem Maße der Antheil bestimmt werben und
in welcher Form die Krankenkasse denselben beziehen soll. Ich
empfehle Ihnen das Eintreten und die artikelweise Behandlung
des Entwurfes.

Sowohl daS Eintreten als die artikelweise Berathung werden

ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

8 1-

Zu Bezahlung deS Hetralhseinzuggelds sind in den
Gemeinden des alten Kantonstheils, welche für ihre Burger nicht
nach 8 25 des ArmengesetzeS vom 1. Juli i857 besondere
bürgerliche Armenverwaltung führen, die Angehörigen verpflichtet,
auch in dem Fall, wenn die Braut derselben Gemeinde angehört.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph enthält eine
Erweiterung dessen, was bis jetzt bestand. Bisher wurde
bekanntlich in den Fällen, wo zwei Angehörige derselben Gemeinde
eine Ehe eingingen, kein Heirathseinzuggeld bezahlt. Letzteres
fiel in das Armengut, und es läßt sich begreifen, daß in solchen
Fällen kein Einzuggeld gefordert wurde, da beide schon ohnehin
armengenösstg ,n der betreffenden Gemeinde waren. Anders
verhält es sich, wenn die Frau Bürgerin einer andern Gemeinde
und bis zur Verheirathung dort armengenösstg war. Da war
es natürlich, daß die Gemeinde, in welche sie nun zog, eine
Einzuggebühr forderte. Nun aber brachte das Armengcsetz eine
Aenderung in dieses Verhältniß. Es liegt auf der Hand, daß
eine Gemeinde, die nicht mehr selbstständig ihre Armen zu
erhallen vermag, sondern der Beihülfe deS Staates bedarf,
anders gestellt ist, als wenn dieses Verhältniß nicht vorhanden
wäre. ES ist vielmehr als eine Pflicht für Alle die im örtlichen

Armenverbande stehen, zu betrachten, daß bei der Heirath
ein Einzuggeld gefordert werde, auch wenn die Braut derselbe»
Genwinde angehört. DaS Einzuggeld kommt thcilweise der
Heimalgemeinde, theilweise der Krankenkasse deS Wohnortes zu.

Trachsel. Gegen die Sache selbst habe ich nichts ein.
zuwenden, aber ich finde die Benennung „Heirathseinzuggelder"
unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht mehr passend. Früher

fand ein gewisser Einzug von Seile der Frau in das
Burgerrecht des Mannes statt; jetzt ist dieß nicht mehl der Fall,
wenn die Leute der gleichen Gemeinde angehören. Ich wünsche
daher, daß der Ausdruck abgeändert werde.

G äffn er unterstützt den Vorschlag des Herrn Trachsel
und beantragt die Ersetzung deS WorteS: „Heirathseinzuggelder"
durch „Heirathsgebühr."

v. Werbt Ich möchte den Herrn Berichterstatter fragen,
wie eS gehalten sei, wenn man an zwei Orten Bürgerrechte
hat, ob man an beiden Orten die Einzuggebühr zahlen müsse.



Ich stelle den Antrag, die eigenen Burger der Gemeinde von
der Entrichtung einer Gebühr auSzunehmen und das bisherige
Verfahren beizubehalten.

Herr Berichterstatter. Ans die Aiistage des letzten
Redners habe ich zu antworten, daß meines Wissens in> Fällen,
wo die betreffende Person an zwei Orten verbärgen war, an
beiden Orten das Etnzuggeld bezahlt werden Mußte.

v. Werdt. In diesem Falle möchte ich den Antrag stellen,

nur art einem Orte die Gebühr zu fordern- Denn der s 1

enthält eine bedeutende, Erweiterung deS bisher Bestehenden,
da bisher nur von Burgerinne» anderer Gemeinden ein
Einzuggeld gefordert wurde.

Herr Berichterstatter. Welchem der beiden Burger-
one möchte dann Herr v. Werdt die Gebühr zukommen lassen?

v. Werdt. Dem Orte, wo der Betreffende wohnt.

Herr Berichterstatter. Was die Bemerkung des Herrn
Trachsel betrifft, so ist es allerdings richtig, daß der Ausdruck

„Emzuggeidel" nicht mehr für alle Fälle paßt. Dennoch möchte

ich denselben festhalten, damit nicht die Meinung entsteht, das

Einzuggeld sei festgehalten, daneben aber werde noch eine Hei-
rathsgebühr gefordert. Ich möchte es daher in dieser Beziehung
mit der Redaktion nicht so streng nehmen, um nicht
Mißverständnisse zu veranlassen.

v. Werd! zieht seinen Antrag zurück.

A b sti m m n n g.

Für den § 1 mit oder ohne Abänderung Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
Für Beibehaltung des Ausdruckes „HeirathSeinzug-

geldei" 57 Stimmen.
Dagegen Minderheit.

8 2.

Der Betrag bleibt für alle Gemeinden der bisherige.

Herr Berichterstatter. Es wäre allerdings nahe
gelegen, bei diesem Anlasse eine Gleichstellung der Gemeinden zu
beantragen. Diese ist nicht da, sondern es besteht die größte
Verschiedenheil, indem die eine Gemeinde 29, die andere 3(1 Fr.
u. s. w fordert. Es war aber keine absolute Nothwendigkeit,
die Gleichstellung einzuführen, deßhalb beschränkte die vvrbe-
ralhenve Behörde sich bei den Aenderungen auf das AUer-
nothwendigste.

Berger. Ich halte eS doch nicht für ganz gleichgültig,
ob die Gemeinden ^..chgestellt seien oder nicht, namentlich mit
Rücksicht aus den 8 4, nach welchem die Einzuggelder an die

Heimarhgemeiude geschickt werden, welche ihrerseits den Krankenkassen

deren Antheil übermittelt. Da müßte jede Gemeinde V«S

Reglement der andern kennen, um sicher zu sein, ob sie nicht
getäuscht werde. Ich glaube daher, eS sei zweckmäßig, die

Gleichstellung auszusprechen. ES wäre dieß auch zum Zweck
einer Kontrolle gegenüber dem GemeindSbeamten wünschbar,
der im Falle ist, die Rechnung zu führen. Deßhalb wünsche
ich, daß die Gleichstellung in das Dekret aufgenommen werde.
Man könnte etwa eine» Durchschnitt dessen annehmen, was
die Gemeindereglemente bisher bestimmt haben, vielleicht 29 bis
25 Fr.

Tagbiali des Großen Rathes «858.

v. Bürcn. Ich bin auch nicht ganz einverstanden mit
dem Paragraphen, und glaube, man solle das Rechnungswesen
der Gemeinden so viel als möglich vereinfachen. Ich möchte
unterscheiden zwischen dem, was der Wohnsttzgemeinde zukommt
und demjenigen, waS die Burgcrgemeinde zu beziehen hat. Das
Erstere möchte ich fest bestimmen, dagegen dasjenige, was den
Heimathgemeinden zukommen soll, so lassen, wie es mit Rück
stcht auf ihre ganz besonderen Verhältnisse bisher war; da wo
es sie Verhältnisse fordern, eine etwas höhere Gebühr, an andern
Orten etwas weniger. ES wäre einfacher und praktischer.

Gfeller zu Eignem. Ich bin auch nicht mit dem
Paragraphen einverstanden, ebensowenig mit den vorgeschlagenen
Abänderungen. Ich stelle mit Rücksicht auf das Armeugesetz
den Antrag, den 8 2 also zu fassen: „Der Betrag ist für alle
Gemeinden, welche nicht nach §' 25 deS Armengesetzes eine
bürgerliche Armenverwaitung fortführen, auf Fr. 35 bestimmt."
Ich möchte das CinZuggeld also nur für die Gemeinden de

stimmen, welche nicht eine bürgerliche Armenverwaltung
fortführen/ weil ich dafürhalte, in diesen Gemeinden habe das
Burgerrecht eigentlich keinen reellen Werth. Früher wurde ein
Hintersäßgeld bezogen. Nack dem Gesetze von 13t6 wurde
das Einzuggelv bestimmt und zwar so, daß jede Gemeinde
berechtigt war, den fünffachen Werth des Hintersäßgetdes zu
beziehen. Damals waren solche Bestimmungen villig und
zweckmäßig. Jetzt aber, da die Verhältnisse im Armenwesen anders
regulirt sind, scheint mir dieses nicht mehr der Fall zu sein.
Daher möchte ich untersuchen lassen, ob nicht nach meinem
Antrage verfahren werden könne.

Der Herr Berichterstatter gibt den Antrag des Herrn
Gfeller als erheblich zu, um die Sache näher zu untersuchen.

Der 8 2 wird mit Erhedlicherklärung des von Herrn
Gfeller gestellten Antrages durch das Handmehr genehmigt.

s 3.

Die Einzuggelder fallen bei Angehörigen von
Bürgerschaften, welche nach 8 25 des Armengesetzes mit eigenen Mitteln

ihre besondere bürgerliche Armenverwaltung fortführen,
wie bisher ungetheilt in ihr bürgerliches Armengut.

Bet Angehörigen von Gemeinden dagegen, welche rein
örtliche Armenpflege und Armenverwaltung führen, fällt nach
8 43 des Armcngesetzes ein Theil ihres Einzuggeldes, und zwar
die Hälfte, in die Krankenkasse ihres Wohnorts, die andere
Hälfte in daö Armengut ihrer Hetmathgemeinde.

Diese letztere Hälfte ist zum Kapital zu schlagen und der
Zins davon nach 8 24 deS Armengesetzes zur Versorgung der
Notharmen zu verwenden.

Aer Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Paragraphen
mit Rücksicht auf die einschlagenden Bestimmungen des Armengesetzes

zur Genehmigung.

Revel ersucht den Herrn Berichterstatter, auch hier eine
Bestimmung über das Verhältniß deS Jura auszunehmen und
zu hestimmen, in welche Kasse die Einzuggeldcr doit fallen
sollen.

'Siegenthaier stellt den Antrag, daß, um jeden Zweifel
zu heben, im zweiten Alinea die Worte „ihres Wohnortes"
ersetzt '-werden durch: „des Wohnortes des Bräutigams."

^Der Herr Berichterstatter gibt den letztern Antrag als
erheblich zu und wünscht, daß der von Herrn Reve! berührte
Punkt bei § 6 berücksichtigt werde.

25
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Revel erklärt sich damit einverstanden.

Der s 3 wird nebst dem Antrage des Herrn Stegenthaler

durch das Handmehr genehmigt.

8 4.

Die Einzuggelder sind an die Heimathgcmeinden zu
entrichten welche ihrerseits den berechtigten Krankenkassen den

ihnen zukommenden Theil übermitteln.

Herr Berichterstatter. Man wollte den Betreffenden
nicht nöthigen, das Einzuggeld zu theilen und an zwei Orte
hinzusenden. Er muß sich jedenfalls in seiner Heimaihgemeinde
verkünden lassen und vas Gelb ist hinzuschicken, bevor der
Verkündschein herausgegeben wird. Man wollte dem Einzelnen
nicht mehr Schwierigkeilen machen, als nöthig war. Nach
dem Vorschlage des Herrn v. Buren würde eher Verwirrung
entstehen, als wenn man einfach vorschreibt, das Einzuggelv
sei der Heimaihgemeinde ganz zu schicken, welche dann ihrerseits

die Hälfte davon der Wohnsitzgemeinde deS Betreffenden
zu übermitteln hat.

v. Birren. Ich bin durch die Auskunft des Herrn
Berichterstatters nicht ganz belehrt worden und glaube, eS wäre
doch leichter, wenn der Betreffende den an die Wohnsitzgemeinde
zu zahlenden Theil dort unmittelbar erlegen könnte, als wenn
er die ganze Gebühr in die Heimathgemeinde schicken muß,
welche die Hälfte wieder an die Wohnsitzgemetnde zurückzusenden

hätte. Das scheint mir ein Umweg, den man vermeiden könnte.
Die Verkündung muß in der Wohnsitzgemeinde ebenfalls
stattfinden. Ich stelle den Antrag, den 8 4 im angegebenen Sinne
abzuändern.

Abstimmung.
Für den 8 4 nach Antrag des Regierungsrathes

44 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn v. Büren 50 „

8 5.

Wie bisher soll kein Kantonsangehöriger, welcher zur
Bezahlung des Einzuggeldes verpflichtet ist, ohne förmliche
Bescheinigung der geleisteten Bezahlung eingesegnet werden.
Der Geistliche, welcher diese Vorschrift übertritt, haftet der
Heimaihgemeinde des Ehemanns für die zu bezahlende Gebühr.

Ebenso gelten in Beziehung auf die Bezahlung des 'Ein-
zuggeldeS von Seiten Kantonsangehöriger, welche außerhalb deS

Kantons sich befinden, die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph dient zur
genauen Orienlirung derjenigen, welche damit zu thun haben.
Da der 8 4 abgeändert ist, so wird es bei § 5 einige
Schwierigkeiten zur Folge haben. Der Geistliche wird nun zweierlei
Bescheinigungen haben müssen, von der Heimaihgemeinde und
von der Wohnsitzgemeinde. Es ist dieß schon eine fatale
Konsequenz deö angenommenen Antrages.

v. Bür, n. Ich stelle den Antrag, im ersten Alinea nach
dem Worte „Heimaihgemeinde" beizufügen: „und der Wohn-
srtzgemeinde." Die Schwierigkeiten, welche infolge des erheblich

erklärten Antrages entstehen können, sind jedenfalls sehr gering.
Der Geistliche muß ohnehin eine Menge Papiere haben, so daß
eS keine große Schwierigkeit macht, ob er sich statt einer Quittung

zwei geben lasse.

Berg er. Ich stelle den Antrag, nach dem Worte
„übertritt" einfach zu setzen: „haftet für die zu bezahlende
Gebühr." Dann wäre beides inbegriffen, die Heimathgemeinde
und die Wohnsitzgcmeinde.

v. Büren erklärt sich mit dem Antrage des Herrn Berger
einverstanden.

Der Herr Berichterstatter gibt den Antrag deS Herrn
Berger als erheblich zu.

Der 8 5 wird nebst dem zugegebenen Antrage durch das
Handmehr genehmigt.

8 6

Dieses Dekret, durch welches die Art. 1 und 6 deS Gesetzes
über die HeirathSeinzuggelder vom 20. Dezember 1816
abgeändert werden, tritt aus den in Kraft.

Der Herr Berichterstatter stellt auch hier den Antrag,
das Verhältniß des Jura noch näher zu untersuchen, waS ohne
Einsprache genehmigt wird.

Der 8 6 wird einstweilen verschoben.

Eingang.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Ausführung deS 8 49 des Gesetzes über das Armenwesen

vom 1. Juli 1357,
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Wird ohne Einsprache genehmigt.

DaS Präsidium eröffnet die Diskussion über allfällige
Zusatzanträge.

Siegenthaler. Ich halte dafür, dieses Dekret solle
provisorisch in Kraft erklärt werdon, da die Hälfte der
Einzuggelder der Krankenkasse zufällt und dieselben eine Haupt-
einnahmsquelle für sie bilden. Nun könnte während der nächsten

drei Monate nichts bezogen werden, daher stelle ich den
Antrag, das Dekret provisorisch in Kraft zu erklären.

Mösching. Ich könnte die Ansicht des Herrn Siegenthaler

gar nicht theilen, namentlich in Bezug auf 8 1, welcher
Grundsätze enthält, die an verschiedenen Orten Unzufriedenheit
erregen werden. Ich möchte daher die verfassungsmäßige Frist
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von drei Monaten abwarten, wir haben des Provisoriums
ohnehin schon genug.

Herr Berichterstatter. Ich sagte nichts über diese

Frage, weil ich glaubte, sie komme bei der Schlußredaktion zur
Sprache. Wenn über das Provisorium geklagt wird, so wissen
die Herren selbst, daß eS nicht auf der Willkür beruht, sondern
infolge der Nothwendigkeit und der Umstände herbeigeführt
wurde. Wenn daher im Votum des Herrn Mösching eine

Anklage liegen soll, so müßte ich dieselbe zurückweisen, weil
seiner Zeit bedeutende Gründe vorlagen, welche der Große Rath
selbst anerkannt hat, indem er seinen Beschluß faßte. Wenn
nun etwas provisorisch in Kraft bestebt, so ist nicht gesagt, daß
man eS bei dem Einen bewenden lassen soll, sondern es fragt
sich: in welchem Zusammenhange stehen die erlassenen Gesetze?

Ist die Nothwendigkeit vorhanden, daß auch das vorliegende
Dekret provisorisch in Kraft erklärt werde? Sind Uebelstände

zu gewärtigen? Ich hoffe übrigens, wir werden noch im Laufe
dieser Sitzung aus dem Provisorium herauskommen und daS

Niederlassungsgesetz definitiv behandeln. Wenn man befürchtet,
der 8 1 gebe zu Unzufriedenheit Anlaß, so muß ich eS den

Betreffenden überlassen, bei der zweiten Berathung ihre
Einwendungen geltend zu machen. Ich halte dafür, man könne

sich nicht immer durch derartige Motive leiten lassen. ES ist
auch nicht leicht, ein Gesetz zu erlassen, das nur Zufriedene
macht. Ich behalte mir vor, den Antrag über die Frage deS

provisorischen Inkrafttretens bei der Schlußredaktion
vorzubringen. Auch der Regierungsrath hat diese Frage verschoben.

Die Verschiebung wird mit großer Mehrheit beschlossen.
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Neunte Sitzung.

Mittwoch den 3. März 1858.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Jaquet, Parrat,
Peteut, v. Steiger, Tièche, Theurillat und Wiedmer; ohne
Entschuldigung: die Herren Aebersold, Bessire, Bigler, Kasser,
Kilcher, Methee, Morgenthaler, Neuenschwander, Rubin,
Schaffler, Seiler, Streit, HieronimuS, und Wyß.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der RegierungSrath zeigt durch Schreiben vom 1.

März an: da die zu Begutachtung des Ni ederl assungS-
gesetzes ernannte Kommission ihren Bericht noch nicht
erstattet habe, so werde das Präsidium des Großen Rathes
ersucht, diesen Gegenstand nicht auf die Tagesordnung zu setzen,

bis der Bericht vorliegen werde.

Schluß der Sitzung: 1 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind

Tagesordnung:

Vortrag der Bittschriftenkommission über die
Eisenbahnangelegenheit Bern-Thun»).

Es wird vorerst der Bericht der Bittschriftcnkommisston
verlesen, welche in ihrer Mehrheit folgende Anträge stellt:

1) Diejenigen, die vorliegende Angelegenheit betreffenden
Eingaben, welche sich nicht zu eigentlichen Beschwerden
qualifiziren, sind zur Begutachtung an deg Regierungsrath

gewiesen.

2) Die Beschwerde einer Anzahl Einwohner der Stadt
Bern an den Großen Rath vom 25. Jänner 1858, so
wie die übrigen Vorstellungen, soweit sie eine Beschwerde
enthalten, seien begründet, und demnach sowohl der
Beschluß der bernischen Regierung vom -1. Jänner 1858
als auch alle seither erganaenen, auf den obigen Gegenstand

bezüglichen Verfügungen derselben, als formell
inkompetent und materiell unrichtig zu kassircn und dagegen

die KonzesstonSzustcherung an die Centralbahn in
Betreff der Bern-Thun-Linie als erloschen zu erklären.

*) Anmerkung der Redaktion. Da mehrere Redner eine
Anzahl ganz gleichlautender Zitate anführten/ so werden solche,
die bereits in einem frühern Vortrage erschienen sind, da, wo eS

geschehen kann, um wiederholtes Abdrucken zu vermeiden, nur dem
Titel nach angeführt.
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Karrer, als Berichterstatter. Herr Präsident, meine

Herren! Wir haben heule einen Gêgenstand zu behandeln,
über den ich Namens der Billschriflenkommission die Ehre habe,
Bericht zu erstalten, einen Gegenstand, der schon seit längerer
Zelt die Gemüther aller derjcnigin bewegte, welche sich um die

Angelegenheit selbst, die für den Kanton von großer Wichtigkeit

ist, inleressiren. ES ist indessen nicht die Rücksicht auf die

Interessen der einen oder andern Gesellschaft, auf die Richtungen,

nach denen sich die Versammlung theilen mag, was die

Grundlage des Kommisstonalgutachtens bildet, sondern es hält
sich lediglich an den Rechlspunkt. ES wurden der Kommisston
4 Vorstellungen zugewiesen, nämlich: 1) Vorstellung von 95
Bewohnern der Stadt Bern, datirl vom 25. Januar 1,358, mit
dem Begehren um Kassation des regierungsräthlichen Beschlusses

vom 4. Januar 1853, und mit dem Schlüsse, daß die seiner

Zeit der Ceulralbahngesellschaft zugesicherte Konzession einer

Bern-Thun Linie als erloschen erklärt werde; 2) Vorstellung
der Gemeinverälhe von Münstngen, Tägertschi, Niederhüningen
und Gysensteinviertel pom 12. Febr. 1358; 3) Vorstellung deS

Damit« cenrràl cku kosesiu ckes cllemins sie 1erJurassiens, da-
tirt vom 12, Febr. ; 4) Zwei gleichlautende Vorstellungen der

gemeinnützigen Gesellschaft und deS LessteS der Industriellen von
Viel, ohne Datum. Die beiden Vorstellungen Nr. 1 Und 3 guali«
stzircn sich zu einer Beschwerde gegen die vom Regierungsrärhe
gefaßten Beschlüsse, die drei andern Vorstellungen enthalten ledigl ch

Gesuche an den Großen Rath, über welche der Regkrungsralh
Bericht zu erstatten hat. Was den ersten Antrag der Bittschrif-
tenkommisston betrifft, so glanbe ich, eine nähere Rechtfertigung
desselben sei nicht nöthig. Was dagegen die Vorstellung einer
Anzahl Einwohner der Stadt Bern und diejenige des Central-
komite VeS jurassischen Eisenbahnnetzes anbelangt, so ist der

gegenwärtige Vorwag dazu bestimmt, den Gegenstand zu erörtern,

Ich finde mich veranlaßt, die Bemerkung vorauszuschicken,

daß die Bittschriftenkommission in dieser Sache nicht einig
geht. Zwei Mitglieder sprachen sich für Erlöschung der
Konzession der Centralbahn, zwei für die Forldauer derselben auS;
durch Stichentschcid entschied das Präsidium zu Gunsten der
erstern Ansicht. Die Kommisston behandelte auch die Frage,
ob man auch einen Berichterstalter der Minderheit bezeichnen
wolle. Aber in Uebereinstimmung mit der bisherigen Uebung
und weil im Reglemente hierüber nichts vorgesehen ist, ging
man davon ab. Es tritt daher in meiner Person nur ein
Berichterstatter auf, und den übrigen Mitgliedern der Kommission
bleibt es überlassen, ihre Anträge im Großen Rathe zu wiederholen

Dieß als Einleitung, — Ans heule wird eS sich nur
i fragen: ist die seiner Zeit der Centralbahngesellschast zugesicherte

Konzession einer Eisenbahn von Bern nach Thun erlo-
schen oder nicht? Um diese Frage zu beantworten, wird man
sich einige andere Fragen stellen müssen, und nueß man namentlich

genau die Vorgänge kennen, welche in diesem oder jenem
Sinne Einfluß darauf haben. Es wird sich Jedermann erinnern,
daß noch in den vierziger Jahren in der Schweiz, mit Ausnahme
weniger Punkte, Eisenbahnen nicht vorkamen, daß solche wohl
von Außen her gegen die Grenze deS Landes gebaut, aber hier-
setis nicht fortgesetzt -wurden. Dieß hatte seinen Grund darin,
daß der Schweiz die finanziellen Mittel nicht in dem Maße zu
Gebote standen, wie dem Auslande; ferner glaubte man, die
Schweiz biete in Bezug auf das Terrain zu große Schwierigkeiten

dar; endlich war die Technik in der Ueberwindung von
Steigungen damals noch nicht so wen vorgerückt, wie sie es

jetzt ist Es gab eine Zeit, wo man glaubte, eine Steigung
über bz sei zuviel. Heute nimmt die Technik einen ganz
ändern,,Standpunkt ein. Man hat Eisenbahnen gebaut, welche
eine Steigung von 3 «/<, überwinden. In den fünfziger Jahren

gab sich der lebhafte Wunsch kund, daß auch in unserm
Lande Eisenbahnen gebaut werden möchten. Die Eidgenossenschaft

beschäftigte sich längere Zeit mit der Frage, ob dieselben
von Staates wegen gebaut und d'e dazu erforderlichen finanzielle!!

Mittel zur Hand gebracht weiden sollen, oder ob man
deren Erfüllung der Thätigseik von Privaten und Gesellschaf¬

ten überlassen wolle. Zur Untersuchung dieser Frage wurde
seiner Zeit eine Kommission ernannt, welche ihren Berathungen
das bekannte Stephenson'sche Projekt zu Grunde legte, welches
nur eine einzige fortlaufende Linie vom Bodensee nach Gens,
und zwar dem Wafferchaie nach bauen wollte. Durch diese,
Lsnie wäre Bern nicht berührt worden, es hätte nur eine Zweighahn

erhalten. Es saßen aber in der Kommission Männer,
welche erklärten, ein solches- Eisenbahnnetz genüge den innern
Interessen der Schweiz, istchsi, es müsse unsex alle» Umständm
darauf gedrungen werden, daß die Hauptliyie durch das Herz
des KantonS Bern ziehe und die Hauptstadt berühre. Der
Bund fand indessen, der Staatsbau sei nicht ralhsam, und es
sei in Bezug auf die politischen Interessen des Landes auch
weniger gefährlich, die Erstellung der Eisenbahnen der Privat-
thätigkeit zu überlassen, was denn auch beschlossen wurde. Die
Eidgenossenschaft behielt sich nur ein entscheidendes Wort über
einzelne Punkte vor- namentlich die Untersuchung der Frage,
ob die betreffenden Linien die militärischen Interessen des Landes

gefährden oder, nicht, sowie einige andere Punkte, über die
ich später zu sprechen komme. Ein BündeSgesetz über den Bau
und Beirieb der Eisenbahnen wurde am 28. Juli 1852 erlassen.
Nicht lange nachher entstand die Ceniralbahngesellschast, deren
Zweck es war», vi§ nordwestliche Schweiz mit dem Centrum
und dem Westen derselben zu verbinden. Die Gesellschaft kam
im November I8â2 bei der Regierung des Kantons Bein mit
einem Konzesstvnsgesuche ein; eine Üebereinktinst wurde
abgeschlossen und am 24. Nov. gl. I vom Gr. Rathe genehmige.
Ich möchte hier namentlich auf das Datum vom 24. Nov.
1852 aufmerksam machen. Es ist das Datum, welches bet

der ganzen Behandlung der Rechtsfrage als Grundlage dienc.

In dieser Uebereinkunst heißt es: „Die Regierung des Kantons
Bern ermächtigt die Gesellschaft und diese letztere verpflichtet
sich, als Bestandtheil der von ihr zu unternehmenden schweizerischen

Centralbahn und in Verlängerung der Linien Basel-
Ollen-Murgenthal, eine Eisenbahn von Murgeuthal in der
Richtung von Langenthal, und Herzogenbuchsee, und von da
einerseits nach Wyntgen, Burgdvrf, Scklönbühl, mit Ausmündung

auf dem linken Aarufer nach Bern, anderseits bis zur
solvthurnischen Grenze gegen Solvthurn zu bauen " Sie sehen,
daß in Betreff dieser Linien ein VertragSverhältniß zwischen
beiden Parteien zu Stande gekommen ist, infolge dessen die
eine Partei die andere zum Bauen ermächtigte und diese sich

dazu verpflichtete, und zwar so, daß die eine Partei die andern
zu Erfüllung ihrer Verpflichtung gerichtlich hätte anhalten
können, wenn die letztere derselben nicht hätte nachkommen
wollen. Die Dauer der Konzession wurde ans 99 Jahre
festgesetzt; nach Ablauf dieses Zeitraumes hat die Gesellschaft um
eine neue Konzession einzukommen, wenn der Staat die Eisenbahn

unterdessen nicht an sich gebracht hat. Nach § 6 der
Uebereinkunft ist die Gesellschaft verpflichtet, spätestens 12 Monate

nach der von der Bundesbchörde erfolgten Genehmigung
dieser Konzession die Erdarbeiten der Bahn zu beginnen,
widrigenfalls diese Konzession mir Ablauf jener Frist erloschen
sein soll. Der 8 8 schreibt vor, daß die Gesellschaft der
Regierung die Pläne über den Bau auf diesseitigem Territorium
zur Genehmigung vorlegen soll, bevor die Banarbeilen
begonnen werden können. Dadurch wurde der Gesellschaft
ausdrücklich verboten, irgend eine Arbeit, mit Ausnahme der
Vorstudie», zu beginnen, eS sei denn, daß vorher die Pläne der
Regierung vorgelegt und von dieser genehmtgt worden waren.
Im nämlichen Akte sicherte der Kanton Bern der Centralbahngesellschast

ferner noch die Konzession für andere Linien zu.
Die Zustcherung dieser Konzession unterscheidet sich aber von
derjenigen der Hauptlinic dadurch, daß die letztere inner 12
Monaten vom Tage der BunveSgenehmigung an in Angriff
genommen werden maßte, während bezüglich der andern Linien
keine Fristbestimmung für den Anfang der Erdarbeiter« vorgesehen

wurde. Der 8 3! sagt nämlich: „Die Konzession für
folgende Linien ist ihr zu den Bedingungen des gegenwärtigen
Aktes für die nässten fünf Jahre „von jetzt an" zugesichert."



Dann folg! die Aufzählung der Linien, nämlich : s. von Viel
biS zur solochurnischen Grenze bei Grenchen: st. von Viel in
südlicher Richtung zur Anknüpfung an die Herzogenbuchsee-
Bern-Linie oder an deren Verlängerung nach Westen; c. von
Bern in der Richtung nach Westen »ach Reuenburg oder gegen
Murten (die Murien-Linie ist einstweilen infolge KunbeS-
beschlusseS weggefallen); 3. von Kern nach Thun. Nun hängt
der ganze Streit, der heute vom Großen Raihe, nicht als ge-

j setzgebende Behörde, sondern als die eine der kvntrahirenden
s Parteien, zu erledigen ist, von der Auslegung der Stelle ab,

was unter den Worten: „für die nächsten fünf Jahre von
s jetzt an" zu verstehen sei. Ehe ich aus die Auslegung dieses

Artikels übergehe, muß ich die Geschichte der Konzession eiwaS
weiter verfolgen, Der z 31 enthält nämlich im Fernern
folgende Bestimmung: „Insofern während des vorbesagien
Zeitraumes andere Bewerber um die Konzession einer ober mehrerer
der gedachten Linien sich melden sollten, so hat die Centralbahn-
geseüschafl binnen der Frist von sechs Monaten zu erklären, ob

sie den Bau davon selbst übernehmen oder aus die ihr für die

betreffende Linie zugesicherte Konzession verzichten wolle. Im
erster» Fall ist der Kau binnen sechs weilein Monaten in
Angriff zu nehmen." Wie schon bemerkt, wurde dieser Vertrag
am 24 Nov. 1332 vom Großen Rathe rasifizirt, er trat
indessen nicht in Kraft, bis er der BundeSbehörde zur Prüfung
und Genehmigung vorgelegt worden. Die Bundesgenehmigung
ersolgie am 23. Januar 1853 und es wurde durch dieselbe
dem am 21. Nov. 1852 zwischen dem Kanton Bern und der

Cemralbahngesellschast abgeschlossenen Vertrage auch in Betreff
der Bern-Thun-Linie die Genehmigung erlhe ll; der Vertrag
ist somit in Kiafl getreten. Ter Art. 3 des Bunvesbeschlusses
enthält die Bestimmung: „Binnen einer Frist von !2
Monaten, von dem Tage dieses Beschlusses an gerechnet, ist auf
den Bahnlinien von Murgenthal bis Kern zc. zc. der Ansang
mit den Gidarbeiten für die Erstellung der Bahn zu machen
und zugleich genügender Ausweis über die gehörige Fortführung

dieser Bahuunternehmungen zu leisten, in der Meinung,
daß widrigenfalls mit Ablauf jener Frist die Genehmigung des
Bundes für die vorliegende Konzession, soweit sie sich auf die

erwähnten Bahnlinien bezieht, erlischt " Wenn also die
Gesellschaft dieser Bestimmung nicht nachkam, was war die Folge?
Etwa die Erlöschung der kantonalen Konzession? Rein,
sondern die Erlöschung der Bundesgenehmigung. Nun fährt
der Art. 3 fort: „In gleichem Sinne wird eine Frist von 5
Jahren, von dem Tage dieses Beschlusses angerechnet, theils
für den Beginn mit den Erdarbeiten auf den Bahnlinien von
Bern an die südwestliche Grenze des Kantons zc. zc. und von
Bern nach Thun, theils für die gleichzeitige Beibringung eines
genügenden Ausweises über die gehörige Fortführung dieser
Bahnunternehmungen anberaumt." Obschon nun die Central-
bahngcsellschafl, gestützt auf die kantonale Konzession und auf
die Bundesgenehmigung, die Verpflichtung hatte, binnen 12
Monaten die Erdarbeiten für die Linien Murgenihal-Bern und
Herzvgenbuchsee Biet zu beginnen, so geschah es dennoch nicht.
Die Konzession war daher erloschen. Im Jahre 1851 wandte
die Gesellschaft sich noch einmal an den Kanton Bern, indem
sie sagte, sie hätte nicht die nöthigen Geldmittel zur Ausführung

des Laues besessen, sie besitze solche auch jetzt nicht in
hinreichendem Maße, aber wenn der Kamen Bern ihr mir
einem Beitrage von 1 Millionen helfen würde, so wäre sie
bereit zu bauen Der Kanton ging daraus ein, damit die
betreffenden Linien mit möglichster Beförderung erstellt werden,
und nach einläßlicher Berathung genehmigte der G-vße Rath
den Vertrag vom 4. Okt. 1834, in welchem die Centralbahn»
Gesellschaft sich verpflichtete, den Bau der Linien Murgcnthal-
Bern und Viel Grenchen in der Weise in Angriff zu nehmen
und zu fördern, daß die Vollendung und die Uebergabe der
beiden Linien an den Betrieb spätestens im Laufe des JahreS
1857 stattfinden könne. Für den Aarübergang bei Bern wurde
em weiterer Termin eingeräumt. Im klebrigen genehmigte
dieser Vertrag die Bestimmungen der Konzession vom 24. Nov.

Tagdiatt des Großen Rothe» isss.
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1852, so weit solche durch denselben nicht abgeändert wurde,
so daß die Konzession mit den angebrachten Modifikationen
wieder in's Leben trat. Diese Modifikationen bestehen einerseits

im.Beitrage von 4 Millionen Fr., andererseits in der
Abänderung von Fristen. Im Art. 5 des Vertrages heißt eS

nämlich: „Ueberdieß bleibt es bei den Bestimmungen der Kon-
zessionS-Urkunde vom 24. November 1852, insoweit solche durch
gegenwärtigen Vertrag nicht abgeändert sind, insbesondere gilt
dieß in Beziehung auf die im Art. 31 der Konzession sull. litt. tt.
u. u. <1. ausgeführten Linien von Biel in südlicher Richtung,
von Bern in westlicher Richtung und von Bern nach Thun,
für welche letztere namentlich die Gesellschaft die Zusicherung
gibt, selbige auszuführen, sobald die finanziellen Verhältnisse
ihr solches gestalten werden." Dieser Artikel enthält zwei für
unsere Verhandlung sehr wesentliche Grundsätze. Der eine liegt
in der Bestäiigung der frühern Konzession in allen Theilen,
namentlich so weit es den Beginn des Baues und die Dauer
der Konzession betrifft. Fe-ner' gab die Cemralbahngesellschast <

bezüglich der Lime Bern-Thun die Zusicherung, dieselbe -u
bauen, freilich mit dem etwas verdächtigen Betsatze: „sobald
die finanziellen Verhältnisse ihr solches gestalten werden." Wenn
die Gesellschaft nicht bauen wollte, so konnte sie einfach sagen,
sie besitze die Mittel dazu nicht. Der Artikel gibt dem Kan-
t»ne leine Berechtigung, dieselbe aus rechtlichem Wege
anzuhalten; man wagte es auch bisher nicht, auf diesem Wege
vorzugehen. Dieser Vertrag erhielt unterm 8. Januar 1855 die
Bundesgenehmigung. Das sind die Grundlagen, auf welche
gestützt wir heute unsern Entscheid fassen sollen. Nachdem der
Kanton Bern der Centralbahn zur Zeit der Krisis mittels der
sehr erkleklichen Summe von 4 Millionen zu Hülse gekommen,
hätte man erwarten sollen, die Gesellschaft würde nun n.chl
nur den Bau derjenigen Linien in Angiiff nehmen, zu deren
Ausführung fie verpflichtet war unter Androhung von
Nachtheilen, sondern sie sollte auch hinlängliche Mittel zum Bau
der Linie Bern-Thun besitzen. Es geschah indessen von Serre
der Eentralbahngesellschast bis zum 6. Februar 1857 in dieser
Beziehung nichts, mit Ausnahme einiger Vorarbeiten. Während

rieser Zeit gelangten eine Menge Vorstellungen aus den
betreffenden Gegenden sowohl an den Regierungsrath als an
den Großen Rath, auch wurden in der Mitte dieser Behörde
Anzüge gestellt, um die Sache zu fördern. Jedesmal setzte Ver i

Regierungsrath sich mil dem Direktorium der Centralbahn in
Verbindung, erhielt aber auf mehrere Schreiben am 6. Februar

' ^

1357 folgende Antwort: „Wir sind im Besitze Ihrer verehr- 8

lichen Zuschriften vom 28. Nov. v. I. und 2. Febr. d. I.,
worin Sie uns ersuchen, mit thnulichsier Beförderung Ihnen
das fertige Tracö der Thuner-Bahnlinie zur Prüfung und
Genehmigung vorzulegen. Die eingetretenen politischen Verhältnisse

schienen uns zu gestallen, die Beantwortung des ersten
Schreibens zu verschieben. Leider sind wir auch jetzt noch nicht
im Falle, Ihnen eine entsprechende Antwort zu ertheilen, indem
Ihre Voraussetzung nicht richtig ist, daß keine finanziellen Be
denken hinsichtlich der sosomgen Ausführung der Thuner-Linie
mehr obwalten." Sie sehen, baß die Centralbahugesellschast
es ganz gut verstand, den angeführten Artikel des Vertrages
von 1854 anzuwenden. Dieses Schreiben ist aber auch
deßhalb interessant, weil in demselben bereits die Linie Biel-
Neuenstadt berührt wird, indem eS am Schlüsse desselben heißt:
„Der gegenwärtige Kurs unserer Aktien erlaubt nickt, dermal >

zu einer neuen Emission zu schreiten. Sehr viel würde zur
Erhöhung des Kredits unserer Unternehmung beitragen, wenn j

nebst der Verbindung mit dem Westen über Bern auch von
Biet auS, diejenige mit Neuentmrg geregelt wäre; denn je
weiter fortlaufende Geleise die großen Verkehrslinien bilden,
desto eher wird es möglich werde», auch für die Verbindungen
und Abzweigungen Geld aufzubringen " Ich mache auf diese

Stelle aufmerksam, um den schliftlichen Beweis zu leisten, daß
die Anregung der Linie Biel Neuenstadl, um sie mit der Linie Bern-
Thun in Verbindung zu bringen, nicht von der hiesigen Etsenbahn-
direklio», sondern von der Cemralbahu ausging. Ich glaube,



tl)2

eS sei um so wichtiger, hierauf aufmerksam zu machen, weil
in letzter Zeit Mitglieder des Direktoriums der Centralbahn
das Gegentheil behaupteten. Nachher dauerte es wieder eine

Weile. Die Regierung mahnte, und endlich am 25. August
1857 geschah ein fernerer Schritt, nicht aus freien Stücken,
sondern auf mehrmaliges Mahnen von Seite des RegierungS-
rathes. Unter diesem Dalum schreibt das Direktorium der

Centralbahn dem Rcgierungsrathe, was folgt: „Gemäß einer
seiner Zeit von unserm Verwallungsrathe erhaltenen Ermächtigung

haben wir die Ehre, Ihnen den Situationsplan der Linie
Bern-Thun zur Genehmigung vorzulegen. ES wird uns lieb
sein, wenn die Unterhandlungen über diesen Gegenstand bald

zu einem Ziele geführt werden können, da wir beabsichtigen,
den Bau der fraglichen Linie bis 1. Juli 1859 zu Ende zu
führen." Dieses Schreiben enthält drei Hauptpunkte, und es
wird gewiß heute mehrfach angerufen werden. Vorerst sendet
daS Direktorium Pläne ein, sodann erklärt es, den Bau der
Linie Bern-Thun bis 1. Juli 1859 zu Ende führen zu wollen;
endlich wird der Wunsch ausgesprochen, man möchte deßhalb
auf Unterhandlungen eintreten. WaS die Einsendung deS

SituationsplaneS betrifft, so wird Jedermann wissen, daß
darunter nicht die Pläne zu verstehen sind, welche der Regierung

vorgelegt werden müssen, bevor die Erdarbeiten begonnen
werden können, sondern daß auf dem Strualionsplane bloß
erne Andeutung der Linie in sehr kleinem Maßstabe gegeben
ist, um zu sehen, wohin sie sich ziehe; z. B. ob sie auf dem
linken oder rechten Aarufer gebaut werde, ob sie sich bei diesem
oder jenem Dorfe hinziehe u. dgl. Die Regierung konnte
also darauf hin nicht die Bewilligung zum Beginne der
Erdarbeiten ertheilen, und das Direktorium ging denn auch
selbst nicht von dieser Ansicht aus. Ueberdieß mache ich
aufmerksam, daß die Centralbahngesellschaft selbst mit den
Kantonalbehörden in Unterhandlung zu treten wünschte, und zwar
nicht nur durch Korrespondenz, sondern auch durch Delegirte,
indem sie erklärte, sie sei bereit, „in schriftliche oder mündliche
Unterhandlungen einzutreten." Natürlich konnte die Regierung
auf diese Pianvorlagc hin nicht weitere Beschlüsse fassen, sondern
erklärte in einem Schreiben vom 19. September 1857 dem
Direktorium folgendes: „Sie haben uns mittelst Schreiben
vom 27. letzten Monats Vorlagen für die Eisenbahnlinie Bern-
Thun, bestellend in je einem Eremplar Situationsplan und
Nivellement im '/,o,ooo Maßstabe zugesandt und dabei erklärt,
daß sie in schriftliche oder mündliche Unterhandlungen einzutreten
bereit sci<n. Wir haben nicht ermangelt, diese Angelegenheit
in Behandlung zu nehmen, haben uns jedoch gleich überzeugen
müssen, daß sowohl wegen Mangel der eingelangten Vorstellungen

welche Sie uns noch nicht zurückgesandt, als auch

wegen Unvollständigkeit der Vorlagen, die namentlich in Bezug
auf die Stalionsplätze von dem '/^„o Bauplane des Sektions-
Jngenieurs wesentlich abweichen, ein auf eine Detailprüfung
gestützter Entscheid unmöglich ist. Nichts destoweniger sprechen
wir schon jetzt die Geneigtheit aus, die vorgeschlagene Richtung
wenigstens zwischen Bern und Kiesen grundsätzlich zu
genehmigen, und ersuchen Sie, uns zu dem Ende entsprechendere
Vorlagen, als welche wir die '/^oo Pläne in äuplo verstehen,
zu machen, bis dahin sind wir unzweifelhaft dann auch im
Stande, über die Strecke Kiesen-Zhun eine définitive Entscheidung

abzugeben u. s. w." Die Regierung verlangt also die
Vorlage eines Bauplanes, der viermal größer ist, als derjenige
deS SituationsplaneS und zwar vollständig Das Direktorium
entsprach diesem Gesuche wieder nur theilweise. Unterm 5.
Oktober 1857 schickte das Direktorium endlich die Pläne, ohne
jedoch (was sehr wichtig ist) das Längenprofil beizulegen. Die
Regierung verlangte daher Vervollständigung der Vorlagen.
Nun fanden Konferenzen von Abgeordneten der Centralbahn
und der Regierung von Bern statt Diese Unterhandlungen
nahmen jedoch plötzlich einen ganz andern Charakter an als
bisher, insofern als die Regierung nur die Linie Bern-Thun
im Auge halte, während die Abgeordneten der Centralbahn
weiter gingen, indem sie sagten: wir wollen die Linie Bern-

Thun bauen, aber Ihr müßt uns die Konzession für die Linie
Biel-Neucnstadt geben; dann wollen wir auch die Linie Biel-
Bern ausführen. Natürlich konnte der Abgeordnete der
Regierung sich in einen solchen Vorschlag nicht einlassen, sondern
er mußte darauf dringen, daß vorerst die früher eingegangenen
Verpflichtungen erfüllt werden. Was war die Antwort
darauf? Bei der Konferenz vom 29. November 1857 erklärte
einer der Delegirten der Centralbahn: „Es ist uns unmöglich,
die Konzession von Biel-Neuenstadt, wie sie vorliegt, anzunehmen,

und ebenso werden wir, ohne diese Konzession, einen
Weilern Schritt im Kanton Bern nicht thun." Es ergibt sich

aus dieser Erklärung, daß die vom Direktorium ausgesprochene
Absicht, die Linie Bern-Thun bis zum t. Juli 1859 zu bauen,
allerdings nur eine Absicht war, um Einem Sand in die Augen
zu streuen und dabei einen andern Zweck zu erreichen. Es ist
deßwegen interessant, weil man aus dem Schreiben deS
Direktoriums vom 25. August eine für die Centralbahngesellschaft
bindende Erklärung herleiten wollte, welche der RegterungSraih
abgenommen hätte. Man steht, daß die Ansicht der Gesellschaft
mit dieser Auslegung nicht übereinstimmt, als wäre jene
Erklärung binvend für sie. Ich komme zu einem andern Punkte.
Nach § 31 der Konzession von 1852 war der Centralbahngesellschaft

auch die Konzession für die Linie Biel-Bern zugesichert
worden und zwar unter ver Bedingung, daß in dem Falle,
wenn ein anderer Bewerber sich für diese Linie innerhalb fünf
Jahren melden sollte, die Centralbahngesellschaft sich binnen
sechs Monaten zu erklären habe, ob sie den Bau selbst

übernehmen oder auf die ihr zugesicherte Konzession verzichten wolle.
Nun meldeten sich zwei Bewerber für die Linie Biel-Schönbühl,
nämlich die Gesellschaft k'ranco-Suisse und die jurassische

Eisenbahngesellschaft. Man theilte der Centralbahngesellschaft
diese Eingaben mit und fragte sie, ob sie von ihrem Vorrechte
Gebrauch zu machen gedenke. ES erfolgte eine bejahende
Antwort, freilich sehr verklausulirt, aber man mußte die
Konzessionsbegehren der andern Bewerber zurückweisen, was denn
auch, gestützt auf die Erklärung der Centralbahngesellschaft,
geschah. Nun sehen Sie, wie viel an der Linie Biel-Schönbühl
gearbeitet wurde. Nicht einmal die Pläne sind fertig, geschweige
daß ein Spatenstich vorgenommen worden wäre. Ungeachtet
der am 29. November 1857 erhaltenen Erklärung ging man
hterseitS dennoch auf fernere Unterhandlungen ein. Am 21.
November gleichen Jahres — also drei Tage vor Ablauf der

fünfjährigen Frist für die Linie Bern-Thun — reichten die
Abgeordneten der Centralbahngesellschaft ihre Schlußanträge
ein, welche dahin gehen: „Die Gesellschaft verpflichtet sich,
die Linie Bern Thun sogleich nach Entscheidung der gegenwärtigen

Konzession (Biel-Neuenstadt) von Seite des Großen
Rathes des Kantons Bern in Angriff zu nehmen zc." Ich
weiß nicht, ob irgend Jemand diesen Satz so auffaßt, daß die
Centralbahngesellschaft sich, gestützt auf die früher abgegebene
Erklärung, als gebunden betrachtete, oder ob man nicht vielmehr
annehmen müsse, die Gesellschaft habe in jener Erklärung wohl
die Absicht, zu bauen, ausgesprochen, aber von einer Verpflichtung

dazu nichts wissen wollen. Es liegt sogar die Andeutung
im letzten Antrage, baß das Direktorium die früher
ausgesprochene Absicht zurücknehme, wenn man der Gesellschaft nicht
die Konzession für die Linie Biel-Neuenstadt ertheile. So war
die Sachlage beschaffen drei Tage vor Ablauf der am 24.
November 1852 eingeräumten fünfjährigen Frist. Nachdem
der Kanton Bern der Gesellschaft im Jahre 1854 nit vier
Millionen unter die Arme gegriffen, nachdem, ungeachtet
mehrerer Rechargea, nicht einmal erne Antwort erhältlich war
bis im Februar 1857, nachdem das Direktorium den 25. August
gleichen Jahres erklärt hat, eS beabsichtige, die Linie Bern-
Thun auszuführen, nachher aber die Ausführung derselben
von der Eriheilung der Konzession für die Linie Biel-Neuenstadt
abhängig machte, glaube ich, die Gesellschaft habe ihren
Verpflichtungen auf keine Weise genügt. DaS sind die Verhandlungen

zwischen der C-mralbahngesellschaft und dem

Regierungsrathe bis zum 24 November 1857, als dem Tage des



Ablaufs der fünfjährigen Frist. Die Mehrheit der Regierung
ging von der Ansicht aus, man könne ungeachtet dieser

Vorgänge dennoch mit der Gesellschaft unterhandeln. Am 17.

Dezember 1857 schloß die Centralbahngesellschaft einen Vertrag
mit der Dampfschifffahrtsgesellschaft von Thun, worin verschiedene

gegenseitige Verpflichtungen enthalten sind, u. A. diese,

daß die Centralbahngesellschaft sich zu sofortiger Ausführung
der Linie Bern-Thun verpflichte, dagegen die DampfschifffahrtS-
gesellschaft für eine Million Franken Aktien übernehme. Am
Tage nach Abschluß dieses Vertrages gelangt die Gesellschaft
vor den Regierungsrath und — macht etwa demselben
Mittheilung davon? Nein, davon sagt man nichts, sondern

Herr Schmidlin übermittelt der Regierung den „Entwurf zu
einer Uebereinkunft zwischen der Regierung deS Kantons Bern
und dem Direktorium der schweizerischen Centralbahn." Wenn
man in Betracht zieht, was den Tag vorher vorgegangen, so

sollte man meinen, es werde in der neuen Vorlage von dem
mit der DampfschifffahrtSgeselllchaft in Thun abgeschlossenen

Vertrage Erwähnung gethan. Aber davon ist keine Rede,
sondern es heißt im Entwürfe: „1) Das Direktorium der
schweizerischen Centralbahn verpflichtet sich, die Linie Bern-
Thun sofort nach der Genehmigung der eingegebenen Pläne
in Angriff zu nehmen und spätestens nach zwei Jahren dem
Betriede zu übergeben. Die Regierung von Bern ertheilt
dagegen die Zusicherung: a, die Genehmigung der zwischen
den beidseirigen Dclegirten vereinbarten Konzession für die Linie
Viel Neuenstadt dem Großen Rathe vorzuschlagen, insofern
derselbe nicht den Selbstbau beschließt; 6. die Frage über eine

Dneue Uebernahme von Centralbahnaktien, behufs der Förderung
deS Unternehmens und der Abkürzung der Vollendungsfrist für

.die Linie Biel-Schönbühl, in ernste Erwägung zu ziehen."
Z Daraus geht hervor, daß der Abgeordnete der Centralbahngesellschaft

den mit der DampfschiffsahrtSgcsellschaft in Thun
geschlossenen Bertrag verschwiegen hat und zwar deßhalb, um
die Zwischenzeit dafür zu benutzen, um aus dem Kanton Bern
etwas herauszupressen, und was? Etwa bloß die Konzession
für die Linie Biel-Neucnstadt? Nein, noch etwas anderes,
nämlich baß die Regierung eine neue Uebernahme von
Centralbahnaktien in ernste Erwägung ziehe. Ich will
diese Art, mit der obersten Vollziehungsbehörde deS

KantonS Bern umzugehen, nicht näher qualifiziren. Jeder
von Ihnen wird es selbst thun Nach diesen Verhandlungen,
die aber nicht zu dem Ziele führten, daß man eine verbindliche
Erklärung für den Bau der Linie Bern-Thun von Seite der

Centralbahngesellschaft erhalten hätte, schreibt das Direktorium
derselben am 23 Dzembcr 1857 — also ungefähr einen Monat
nach Ablauf der fünfjährigen Frist — an die Regierung, daß
die bisherigen Unterhandlungen noch zu keinem definitiven
Resultate geführt haben, daö Direkwrium aber dessenungeachtet
bereit sei, dem Verwaltungsrathe den sofortigen Angriff und
die rascbe Ausführung der Linie Bern-Thun vorzuschlagen.
Dieses Schreiben müßte auffallen, wenn man nicht wüßte, was

i unterdessen vorging; es erklärt sich aber, wenn man weiß, daß
die Ostwestbahngesellschaft am 26. Dezember 1857 ein Konzes-
sionSgesuch für die Linie Bern-Thun einreichte, welches später
in dem Sinne mvdifizirt wurde, daß diese Gesellschaft sich

anheischig machte, die Linie Bern-Thun bis zum Jahre 1859 aus.
zuführen, wenn ihr die Konzession dafür bis im April »ächsthin
ertheilt werbe. Sie schickte einen förmlichen Konzessionsakt ein,
der sich von demjenigen der Cemralbahn dadurch unterscheidet,
«daß er den Sitz der Verwaltung nach Bern verlegt und dem

Mantonc überhaupt größere Vortheile einräumt Am 23.
Dezember gleichen Jahres legte die Eisenbahndirektion dem Regie-
-rungsrathe ein Projckrschreibcn an die Centralbahngesellschaft
ivor, welches folgende Antwort auf das Schreiben des

Direktoriums vom 23. gleichen MonatS enthielt: „Wie angenehm
uns auch unter andern Umständen eine solche Mittheilung
(diejenige vom 23 Dezember) hätte sein müssen, so sind wir
dermal doch, nachdem der konzessionsmäßige Termin zum
Beginne ber Bauten auf der Thunerlinic verflossen ist, nicht mehr
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kompetent, Ihrem Wunsche zu willfahren, indem die Befugniß
zur Verlängerung der betreffenden Frist, oder zur Erneuerung
der Konzession für jene Bahnstrecke lediglich unserm Großen
Rathe zusteht, dessen Entscheid wir um so weniger vorgreifen
dürfen, als sich bereits eine neue Gesellschaft für den Bau der
Linie Bern-Thun gestellt' hat." Dieses Projekt wurde indessen
vom RegierungSraihe nicht genehmigt, sondern er beschloß in
Abweichung davon am Januar 1858 folgendes: „1. Der
BundeSrath soll unter Bezugnahme auf Art. 3 deS BundeSge-
setzes vom 28. Juli 1852 angefragt werden, ob die
Centralbahngesellschaft gemäß Art. 3 des Bundesbeschlusses, betreffend
die Eisenbahnen im Kanton Bern, vom 28. Januar 1853, den
genügenden Ausweis über die gehörige Fortführung der
Bahnunternehmung Bern-Thun beigebracht habe: 2. die Eisenbahndirektion

wird angewiesen, dem Regierungsrathe beförderlich die
in Frage stehenden Baupläne zur Genehmigung vorzulegen,
damit die Arbeiten sofort in Angriff genommen werden können."
Dieser Beschluß wurde vollzogen und der Bundesrath erklärte
den von der Centralbahngesellschaft vorgelegten FinanzausweiS
für genügend. Ich fand, der Bundesralh sei dabei ziemlich
nachsichtig gewesen, wie er cS übrigens in der Regel gegen alle
Gesellschaften war. Der FinanzausweiS liegt hier bei den
Akten, und es ergibt sich daraus—, etwa daß die Centralbahn-^
gesellschaft genug Geld hat, um den von ihr eingegangenen
Verpflichtungen zu genügen? Nein, sondern daß sie noch
Franken 6,999,840 zur Hand schaffen muß, um ihre Verpflichtungen

zu erfüllen. Es wird dieß auch von Einfluß sein auf
die Frage, ob die dargebotene Garantie zur Ausführung der
Linie Bern-Thun genügend sei. Unterdessen hatte die
Ostwestbahngesellschaft einen andern Schritt gethan, und zum Beweise,
daß es ihr mit dem gemachten Anerbieren Ernst sei, eine Kaution

von Franken 200,000 angeboten, welche von der Kreditbank

in St. Gallen in Obligationen wirklich hinterlegt wurde
Ueberdieß verpflichtete diese Bank sich für die Solidität der
betreffenden Titel, während von der Centralbahngesellschaft in
dieser Beziehung gar keine weitere Garantie vorliegt, als die
Schreiben, welche ich in der Mehrzahl angeführt habe. — Ich
gehe nun, nachdem ich den Sachvcrhall so kurz oder so

weitläufig, als eS den Umständen angemessen schien, mitgetheilt
habe, noch zu einigen rechtlichen Erörterungen über. Ich komme
vorerst zu der Frage: wann Hai der Termin zu Gunsten der
Centralbahngesellschaft der Linie Bern Thun angefangen und
wann geht er zu Ende? In der ersten Zeit, als diese Frage
zur Sprache kam, hielt man die Sache gar nicht für zweifelhaft;

erst im Laufe der Zeit wurde sie durch Broschüren und
Zeitungsartikel in Zweifel gewgen. Man stellte die Behauptung

auf: wenn schon der § 31 der Konzession vom 24
November l852 der Centralbahngesellschaft die Konzession der
Linie Bern-Thun für die nächsten 5 Jahre „von jetzt an"
zusichere, so erleide diese Bestimmung eine Modifikation durch den
BundeSveschluß vom 28. Januar 1853 in dem Sinne, daß
die Frist erst mit dem letztern Datum ansauge. Ich weiß
nlcht, ob man diese Behauptung mit Glück wird verfechten können,

und ob man es heute wagt, sie wieder aufzustellen.
Indessen setze ich es voraus und bin so frei, nur ein paar
Beispiele anzuführen, woraus ^ ie entnehmen können, wie es sich

mit der Bunbesgenehmigung verhält, ob sie den Termin
verrückt oder bestätigt. DaS wird Niemand bestreiten, daß es im
8 31 heißt, „von jetzt an" daure die fünfjährige Fiist der Kon-
zessionSzusich.rung; es steht hier schwarz auf weiß. Wenn es

bloß heißen würde: „für die nächsten fünf Jahre" und die
Stelle „von jetzt an" weggelassen wäre, so glaube ich nicht,
daß der gesunde Menschenverstand deS einfachsten LandmannS
eine andere Auslegung geben könnte als diese, daß der Termin
für die nächsten fünf Jahre mit dem Datum der Unterzeichnung
des Vertrages und der Perfektion des AkteS seinen Anfang
nehme. Lassen Sie von einem Roiar irgcnd einen Akt ausfertigen,

worin es heißt: für die nächsten fünf Jahre wirb daS

und das mit einer Liegenschaft und dergleichen geschehen, so

wird jeder Richter tagen, die fünf Jahre beginnen mit der Un-



terzeichining. Damit aber gar kein Zweifel vorhanden sei, sind

noch die Worte „von jetzt an" beigefügt. Was haben sie zu
bedeuten? Hatte man zur Zeit der Ertheilung der Konzession
irgend eine Kennmiß davon, wann die Bundesgenehmigung
erfolgen werde? Nein, man konnte nur voraussetzen, daß die

Genehmigung in der nächsten Sitzung der Bundesversammlung
erfolgen werde. Konnte man also damals annehmen, die

Worte „von jetzt an" haben den Sinn, daß die Frist mit der

Bundesgenehmigung beginne? DaS wirb Niemanden in den
Sinn kommen. Man wird aber einwenden, die BundeSgeneh-
migung habe die Frist abgeändert. Auch das ist nicht richtig,
sondern der Bundesbeschluß hat nur die Folge, daß wenn die

Centralbahngesellschast nicht binnen der Frist vom 28. Januar
1853 bis zum 28 Januar 1858 den erforderlichen Ausweis
über die finanziellen Mittel leiste und die Erdarbeilen auf der
fraglichen Linie beginne, die Bnndesgenehmigung erloschen sei,
und daß der Kanton Bern neuerdings um eine solche bei den

Bundesbehördcn einkommen müßte. Wir wollen den Fall
ändern und annehmen, der Bundesbcschluß hätte vorgeschrieben,
der finanzielle Ausweis und das Beginnen der Erdarbeiten
müsse innerhalb vier Jahren stattfinden: würde durch diese

Bestimmung die von der Kantonalbehörde eingeräumte Frist
von fünf Jahren weggefallen sein? Das wird Niemand
behaupten .rollen, sondern es hätte einfach die Folge habt, daß,
wenn die Centralbahngesellschast innerhalb der vier Jahre
nicht den Ausweis leiste und den Bau beginne, die LunteS-
genehmigung nach Ablauf dieser Frist keine Wirkung mehr hatte
und bann neuerdings eingeholt werden mußte. Wir wollen
weiter gehen und annehmen, wenn der Bund eine Frist von
fünfzig Jahren zum finanziellen Ausweis und zum Beginnen

der Erdarbeiten eingeräumt hätte, würde dadurch die im
K 3l der kantonalen Konzession gestattete Frist eine Aenderung
erleiden? Auch daS nicht, sondern die Centralbahngesellschast
hätte nach Ablauf der kantonalen fünfjährigen Frist vom
Kanton Bern neuerdings eine Konzession einzuholen, die aber
einer neuen Bundesgenehmigung nicht bedurft hätte. Sie
sehen also, die Fristbestimmungen des Kantons und des Bundes
sind beide nöthig, um die Sache zu regeln Die meisten
Mitglieder der Versammlung werde» schon im Falle gewesen sein,
Verträge über Liegenschaften abzuschließen. Jedermann weiß,
daß solche Verträge nur dann Gültigkeit haben, wenn die

gerichtliche Fertigung da ist. Wenn es nun in einem solchen
Vertrage heißt: „Der Kaufpreis ist in fünf Jahren von jetzt
a» verfallen" — und das Datum des Vertrages vom 1.

Januar ist, während die Fertigung erst am 1. Februar
stattfindet: welchen Termin würden Sie annehmen, um die
Verfallszeit des Kaufpreises zu bestimmen? Würden Sie daS
Datum des Vertrages oder der gerichtlichen Fertigung für
maßgebend halten? Ich glaube, jedes Gericht in der Welt
würbe in dem Sin» entscheiden, daß in diesem Falle das Datum
des Aktes, der notarialischen Beglvbung, nicht das Datum der
gerichtlichen Fertigung Regel mache. So finden «sie eine

Menge analoge Bestimmungen, so schreibt die Bundesverfassung
vor, daß alle Kantonsverfassungen der Genehmigung deS Bundes
bedürfen. Die KamvnSversassungen enthalten auch verschiedene
Termine über die Dauer der Beamlungen rc. Glauben Sie,
durch die Bundesgenehmigung werde die kantonale Frist
abgeändert? Kein Mensch denkt daran. Es ist dieß eine Theorie,
welche in neuester Zeit zu Gunsten der Ccntralbahn erfunden
wuide, — Nun komme ich zur zweiten Frage: Hai die Cen>

tralbahngesellschaft während der fünfjährigen Frist vom 24,
November 1852 bis zum 24. November Í857 die Verpflichtungen

erfüllt, welche sie nach der Konzession vom 24. Nov.
1852 hätte erfüllen sollen? Um das zu beurtheilen, muß man
zuerst untersuchen; welche Pflichten halte die Gesellschaft zu
erfüllen? Daß man verschiedener Ansicht darüber sein kann,
gebe ich gerne zu. ES gibt eine mildere und eine strengere
Anficht. Die erstere geht dahin, die Centralbahngesellschast
habe binnen der fünfjährigen Frist eine bindende Verpflichtung,
bezüglich des Baues der Linie Bern-Thun ausstellen müssen

während die strengere Anficht die Sache so auffaßt: an der

Verpflichtung allein genüge es nicht, sondern die Gesellschaft
habe binnen der erwähnten Frist den Bau beginnen müssen.
Nimmt man die eine oder die andere Ansicht aiS maßgebend
an, so wird die Versammlung darüber ziemlich einverstanden
fein, daß weder eine bindende Verpflichtung von Seite der
Centralbahngesellschast vorhanden ist, noch ein Anfang des
Baues. Was die Verpflichtung zum Bau betrifft, so will ich
Sie nicht noch einmal mir Ablesung der Zuschriften des
Direktoriums langweilen, aber an Eines möchte ich Sie erinnern:
daß das Direktorium selbst nicht daran dachte, daß von Seite
der Gesellschaft eine bindende Verpflichtung eingegangen worden
sei, gehl aus dem am 18. Dezember 1857 vorgelegten
Vertragsentwürfe hervor. Man wird zugeben, daß Jemand, der
vorher eine bindende Verpflichtung eingegangen ist, nicht ei»
solches Projekt vorlegt. Man legte Gewicht auf die Erklärung
des Direktoriums, daß die Centralbahngesellschast beabsichtige,
die Linie Bern-Thun auszuführen. Ob aber die Absicht, etwas
zu thun, eine bindende Verpflichtung in sich schließe, überlasse
ich Ihrem Entscheide. Wenn z. B. ein Mitglied dieser
Versammlung die Absicht hat, in'S Oberland zu gehen, ist es
deßhalb dazu verpflichtet? Wenn Einer die Absicht äußert.
Jemanden mittels einer Summe Geldes zu helfen, er thut es
aber nicht, so kann der Andere ihn deßhalb noch nicht dafür
belangen. Es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen bloßer
Absicht und Verpflichtung. Ferner hat die R gierung nicht
ihre Genehmigung für daS Ganze ertheilt, sondern nur für
ein,eine Pläne und zwar für diejenigen Strecken, wo die
Ostwestbahn und die Cemralbahn wahrscheinlich zusammenkommen,

eine Genehmigung der ganzen Linie hat aber nie
staltfinden können. Warum nicht? Weil erst in letzter Zeit
die Pläne vollständig eingelangt sind. Es ist also hier von
einer Verpflichtung im juridischen Sinne, von einer Verpflichtung,

wie sie der schlichte Verstand auffaßt, von einer
Verpflichtung, wie sie tm Sinne der Konzession liegt, keine Rede.
Ich mache ausmerkjam, daß die Centralbahngesellschast gar
wohl wußte, wann sie sich des Ausdruckes „Verpflichtung"
bedienen mußte und wann nicht. In der ganzen Korrespondenz
bis im November vorigen Jahres kommt dieses Wort nie vor,
dagegen im Projekt einer Uebereinkunft vom 18 Dezember.
Ich glasibe daher, die Centralbahngesellschast sei ihrer
Verpflichtung in keiner Weise nachgekommen, und es hat die
Regierung bis zum 24. November l857 das Atierbieten derselben
nie angenommen. Ich theile aber nicht nur diese mildere
Ansicht, sondern ich halte dafür, man hätte von der
Centralbahngesellschast ein Mehreres verlangen könne» und sollen,
nämlich daß sie innerhalb der fünfjährigen Frist wirklich baue,
und wenn sie dieß nicht gethan hat, so set die Konzession
erloschen. Die Konzession vom 24. November 1852 macht einen
Unterschied zwischen solchen Linie», zu deren Ausführung die
CentralbahngeseUschast sich verpflichtete, für die sie eine Kaution
hinterlegte, und zwischen andern Linien, in Betreff welcher die
Verpflichtung nicht ersistirlc. In Betreff der ersten Klaffe ist
ein Termin zum Beginn der Erdarbeilen festgesetzt, mit der
Androhung, wenn diese nicht binnen zwölf Monaten nach der
Bnndesgenehmigung begonnen werden, so sei die Konzession
erloschen. Für diese Linien verlangte man nicht nur eine
Verpflichtung zum Bau von Seite der Centralbahngesellschast,
sondern auch die Ausführung des Baues oder wentgstens den
Beginn der Erdarbeilen binnen einer bestimmten Frist, welche
nicht fünf Jahre beträgt, sondern zwölf Monate nach erhaltener
Bnndesgenehmigung zu Ende ging. In z 31 steht von einer
solchen Bedingung nichts. Es wird der Centralbahngesellschast
nur die Konzession für mehrere andere Linien zugesichert. Wie
verhält es sich mit dieser Zusicherung? Ist sie nur ein Vorrecht

gegenüber andern Gesellschaften? Meine Ansicht darüber
ist diese, eine solche Zusicherung sei nicht die Konzession selbst,
sondern nur die Zusicherung einer Konzession, ein Vorrecht
gegenüber andern Bewerbern um dieselben Linien. Die
Konzession war erst noch mit den kantonalen Behörden abzuschließen,



und erst wenn die Gesellschaft dieselbe besitzt, muß sie innerhalb
zwölf Monaien nach erhaltener Bundesgcnehmigung bauen.
DaS ergibt sich aus dem Zusammenhange mit andern Ariikeln,
welche für die definitiv konzedirten Linien eine Menge
Bestimmungen enthalten, so z. B. die Bedingung einer Kaulion von
159,999 Fr., verschiedene Fristen u. s. f. Wenn nun die

Ccntralbahngesellschaft erklärt, sie wolle die Linie Bern-Thun
bauen, ist cS nicht nothwendig, daß man die nähern Bedin.
gungen festsetze? Es muß über den Beginn, über die Vollendung

Ausführung der Arbeiten rc. ein Vertrag geschlossen

werden, und dieser ist eben nicht vorhanden. Daher hat der

8 3l gewiß den Sinn, daß man sich binnen der Frist von fünf
Iahren mit der Ceniralbahngcsellschaft nicht bloß über die Art deö

BaueS und dessen nähere Bedingungen verständigen mußte,
fondern die Gesellschaft war verpflichtet, auch die Arbeiten
anzufangen. Man wollte doch gewiß mit dieser Zusicherung
nicht sagen, wenn bre Ccnlralbahngesellschaft noch am letzten

Tage komme und sage, sie wolle bauen, baß dann die
Konzession nicht erloschen fei. Nein, sie mußte inner dieser Frist
die Verpflichtung zum Bauen übernehmen und zwar in einer
bestimmten Zeit, und den Bau selbst begonnen haben. Ich
will, gestützt auf den gegenwärtigen Stand der Verhandlungen,
noch eine Frage stellen. Die Ccntralbahngesellschaft hat in
letzter Zeit den festen Entschluß gefaßt, die Linie Bern-Thun
zu bauen und zwar bis t. Juli 1859. Ich frage: wenn die

EentralbahngescUschaft diesem „festen Entschluß" keine Folge
gibt, wenn sie 2—3 Monate lang baut und die Arbeiten dann
bleiben läßt, welches Mittel haben Sie, die Gesellschaft
anzuhalten, den Bau zu vollenden? Es ist keine Strafbcstimmung
irgend einer Art varan geknüpft, nicht einmal der Grundsatz
der Entschädigung ist ausgesprochen. Es steht daher der Cen-
tralbahngesellschaft frei, den Bau nach einigen Monaten stecken

zu lassen und zu erklären: wir können nicht weiter bauen, wir
haben das Geld nicht. Das sind die Garantien, welche der

Kanton Lern bei dem gegenwärtigen Stande der Unterhandlungen

für den Bau der Linie Bern-Thun hat. Die Cenlral-
bahngesellschaft war daher gehalten, binnen der fünfjährigen
Frist nicht nur die Verpflichtung zum Bauen förmlich
einzugehen, sondern auch den Bau zu beginnen, und wenn sie das
Erne oder Andere, oder das Eine und Andere nicht that, so

hat sie ihre Konzession verwirkt. Von diesem Standpunkte auS

glaubte die Mehrheit der Kommission, ihren Antrag stellen zu
sollen. Zum Schlüsse erlaube ich mir noch eine Bemerkung.
Dadurch, daß man die Konzession als erloschen erklärt, will
man weder der einen noch der andern Gesellschaft wohl oder

swehe thun, sondern es waltet lediglich die Absicht ob, daß für.
die Bern-Thun Linie, in Verbindung allfällig mit andern Linien, '

wie es der NegierungSraih angemessen findet, die Konkurrenz
wieder eröffnet, daß der Bau dieser Linie einer Gesellschaft

^übertragen werde, welche sowohl in Betreff des Angriffes als
der Ausführung der Arbeiten binnen einer gewissen Zeit
bestimmte Verpflichtungen übernimmt. Man will gegenüber der

Regierung den Wunsch aussprechen, daß sie in Zukunft die

Erfahrungen, die man namentlich gegenüber der Centralbahn
gemacht hat, benutze, daß namentlich Fristen festgesetzt werden,

s innerhalb welcher die Arbeiten begonnen und beendigt werden
sollen, unter Androhung emcS Nachtheils im entgegengesetzten

Falle, sei es, baß die betreffende Gesellschaft eine Summe zahle
oder die Konzession als erloschen erklärt werde. Alle diese

- Bedingungen (ich mache namentlich die Oberländer darauf
'

aufmerksam) Hader, Sie hier nicht. Ich berufe mich auf die

bisherigen Verhandlungen, aus welchen Sie sich überzeugen
A könnend ob solche Zusicherungen vorhanden seien. Nehmen Sie

ein Beispiel an der Btcl-Schönbühl Linie, für deren Bau die

Ccntralbahngeselischa.t eine Verpflichtung übernommen hat.
Wo haben Sie eine Garantie? Nirgends, r. te Bittschriften-
kommission erlaubt sich ferner, darauf aufmerksam zu machen,

daß die Cenlraldahn, trotz ihres großen PaukapitalS, bisher
von allen Steuern frei gewesen ist. ES wäre daher zu
untersuchen, ob nicht eine Steuerpfllchi in den Vertrag aufzunehmen
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sei. Ich mache Sie ferner aufmerksam, daß bei der Centralisation
der Posten untersucht wurde, welche Entschädigung an die
Kantone verabreicht werden solle. Der Kanion Bern erhielt
für sein Postregal ungefähr 250.999 Fr. Bereits sind jedoch
Fälle eingetreten, wo nicht die ganze Summe ausbezahlt wurde,
und die sichere Aussicht ist vorhanden, daß diese Entschädigung
an die Kantone infolge der Einführung der Eisenbahnen noch
mehr schwinden werde. Es wird für den Kanton Bern eine
schwere Einbuße sein, wenn er statt der 259,999 Fr. künftig
nur noch die Hälfte oder einen Drittheil erhalten soll. ES ist
daher wichtig, zu untersuchen, ob sich für den Staat nicht
irgend ein Ersatz finden lasse. Ein fernerer Punkt, der noch
untersucht werden soll, liegt darin, daß in Bezug auf den
Personen- und Waarentransport größere Garantien gegeben
werden sollen, als solche bisher von der Centralbahn geleistet
worden sind. Das sind alles Punkte, die einer nähern
Untersuchung bedürfen. Ich schließe meinen Eingangsrapport und
empfehle Ihnen den Antrag der Mehrheil der Bittschriften,
kommission zur Genehmigung.

Herr Präsident des RegicrungSrathes. Ich erlaube
mir, im Namen des Regierungsralhes eine Erklärung abzugeben,
welche sich auf die Stellung des Berichterstatters dieser Behörde
bezieht. Der Regicmngsrarh hat mir Bezugnahme auf seinen
schriftlichen Bericht, der allen Mitgliedern des Großen MuheS
ausgetheilt wurde, beschlossen, auf einen mündlichen EingangS-
rapport zu verzichten. Indessen mag Herr Blösch, welcher vom
NegierungSralhe als Berichterstatter bezeichnet wurde, sich
vorbehalten, allfällig einen Schlußrapport zu erstatten, immerhin

mit dem Vorbehalte, daß der Herr Berichterstatter der
Biltschristenkommission das letzte Wort haben soll.

Herr Präsident. Der Eingangsrapport wurde von
Herrn Karrer gehalten. Wenn ein Mitglied des Regierungs-
rutheS das Wort zu ergreifen wünscht, so wird es jedem hier
sitzenden Mitglicde gestattet, sich einschreiben zu lassen. Ich
Mache hier keinen Unterschied zwischen den Mitgliedern deS

Regierungsrathes und denjenigen des Großen Rathes. Ich
denke, man werde über die Rechte der Versammlung und der
Kommisstonsmitglieder einverstanden sein.

Stettler. Die Bittschriftenkommission ist in Bezug auf
die Vorstellungen, welche nicht als eigentliche Beschwerden zu
betrachten sind, einig, daß sie dem NegierungSralhe zur
Begutachtung überwiesen werden sollen. Anders verhält eS sich mit
den Vorstellungen, welche die Natur einer eigentlichen
Beschwerde haben, namentlich mit derjenigen, welche von einer
Anzahl Einwohner der Stadt Bern eingelangt ist. Die eine
Hälfte der Kommissionömitglieder, in deren Namen Herr Karrer
rapporlirle, stellt den Antrag, dem Begehren der letztem Petition
zu entsprechen, die andere Hälfte ist damit nicht einverstanden.
Es ist also zu untersuchen, wie es sich damit verhalte. Vor
Allem, bevor näher aus die Sache eingetreten wird, haben wir
den Standpunkt in'S Auge zu fassen, auf welchem der Große
Rath heute steht. Wir haben die Frage zu untersuchen: steht
dem Großen Rathe VaS Recht zu, Beschlüsse des Rcgiernngs- /
rathes zu tasfiren, und wie weit geht dieses Recht? Diese
Frage ist eine hochwichtige. Ich erlaube mir, zur Erläuterung
derselben der Versammlung ein einziges Ankezedens in's
Gedächtniß zu rufen. Es betrifft die Perhandlungen, welche im
Jahre 1847 hier stattfanden bei Anlaß der Berufung des Herrn
Professor Zeller. Damals waren auch Vorstellungen eingelaugt,

welche den Antrag enthielten, der betreffende Beschluß
des ÄegierungSrathes möchte kasstrl werden. Die Vorstellungen
wurden der Petilionökommissivn überwiesen, und diese untersuchte

vor Allem den formellen Standpunkt. Der Regierungsrath
sprach sich in feinem Berichte damals folgendermaßen

auö: „Nach dem verfassungsmäßigen Grundsatze der Trennung
der Gewailcn kann unsers Erachtens ein regierungsräthlicher
Beschluß von dem Großen Rathe nur in zwei Fällen annullirt



werden: 1) wenn der Regierungsrath dabei seine gesetzliche

Kompetenz überschritten, oder 2) wenn er in Ansehung des.

selben die gesetzlichen Formen nicht beobachtet hat " Die
Bittschriftenkommission war mit dieser AuffassungSwetse
einverstanden, daß dem Großen Rathe nur dann daS Recht zustehe,

einen Beschluß des Regierungsralhes zu kassiren, wenn der Re«

gierungSralh seine gesetzliche Kompetenz überschritten oder wenn
er die gesetzlichen Formen nicht beobachtet hatte. Wenn man
heute die Grundsätze, welche damals ausgestellt wurden, auf
den vorliegenden Fall anwendet, so hat der Große Rath nur
zu untersuchen: hat der Regierungsrath bei seinen Beschluß,
nahmen in Sachen der Linie Bern-Thun in seiner Kompetenz

gehandelt, und hat er dabei die gesetzlichen Formen beobachtet?
î Werden diese Fragen bejaht, so werden diejenigen, welche Anno

1847 zur Tagesordnung stimmten, konsequenter Weise auch

heute dazu stimmen Ich war damals auch Mitglied des Großen
- RaiheS, und ich gestehe frei und offen, ich theilte damals die

AuffassungSweise des RegierungSratheö und der Bittschriftenkommission

nicht ganz; deßhalb erlaube ich mir heute einige
Erklärungen zu geben. Ich erkärle damals, ich gehe von der

î Ansicht auS, eS könne trotzdem, daß der Regierungsralh in
setner Kompetenz gehandelt und die gesetzlichen Formen beobachtet

habe, dennoch Fälle geben, in welchen der Große Rath
einschreiten könne, und zwar kraft seines Oberaufsichtsrechtes.
Diese AuffassungSweise wurde damals bestrillen, aber ich

behalte sie auch heute im Auge. Aber unter welchen Umständen
kann der Große Rath einen Beschluß des Regierungsrathes
kassiren? Hat es den Sinn, daß wenn von einem Staatsbürger

eine Beschwerde einlangt, der Große Rath einfach zu
Gerichte sitze und über den Beschwerdepunkt entscheide? Dann
könnte jeder geringfügige Fall dazu benutzt werden, einen
Beschluß des Großen Rathes zu provoziren, und eine Verfügung
deS Regierungsrathes zu kassiren. Ich setze voraus in diesem

Sinne, daß jeder Fall vor den Großen Rath gezogen werden
könne, werde man das Oberaussichtsrechl nicht verstehen,
sondern man werde dasselbe nur da in Anwendung bringen, wo
sehr entscheidende Staatsinteressen in Frage kommen, wo das

Wohl deö Vaterlandes auf dem Spiele steht. So fasse ich die

Sache auf. Wenn z. B. eine Beschwerde von Wirthen gegen
den RegierungSralh einlangt, denen vielleicht ein Patent
verweigert wurde, was beschließt der Große Rath auf den

Antrag der Billschriftcnkommissivn? Es liegt in der Kompetenz
der Regierung, der Große Rath hat sich nicht darein zu
mischen. ES wird sich also heute fragen, ob dieser Gegenstand
von solcher Wichtigkeit sei, daß der Große Rath gegenüber
dem Regierungöralhe sein Oberaufstchtsrecht geltend machen
und über denselben zu Gericht sitzen soll. Von dem heutigen
Entscheide hangt ein großer Einfluß ab, der sich aus eine Reihe
von Jahren erstrecken kann. Von diesem Standpunkte
ausgehend, den ich vor zehn Jahren hier eingenommen und heute
festhalte, frage ich: hat der Regierungsralh in seiner Kompetenz

gehandelt? Hierüber werden wir sicher einverstanden sein.

Der Wortlaut des mit der Eentralbahngesellschast geschlossenen

Vertrages vom 24. Nov. 1852 ist in dieser Beziehung so deutlich,

daß kein Zweifel obwalten kann. Der 8 8 dieses
Vertrages enthält folgende Bestimmung: „Bevor die Bauarbciten
begonnen werden können, soll die Gesellschaft der Regierung
die Pläne über den Bau auf vicßseitigem Territorium zur
Genehmigung vorlegen. Nachherige Abweichungen von diesen
Plänen sind nur nach neuerdings eingeholter Genehmigung
der Regierung gestaltet." Wer hat also die Pläne zu prüfen
und zu genehmigen? Die Regierung, sie einzig ist kompetent
dazu, ihr wurde vom Großen Rathe die Kompetenz dazu über,
tragen. Steht der Regierung dieses Recht zu, so wird man
nicht sagen können, sie habe formell inkompetent gehandelt, denn
der Große Raih hat dieses Recht dem RegterungSralhe
übertragen, also war er dazu berechtigt. Er hat denn auch das
Recht in den gesetzlichen Formen ausgeübt. So w.il eö also
die Behauptung betrifft, der RegierungSrath habe formell inkompetent

gehandelt, steht die Petition einer Anzahl Einwohner

von Bern entschieden im Widerspruche mit der Konzessionsakte
selbst. Ich will auf diesen Punkt nicht weitläufiger eintreten,
sondern gehe auf daS Materielle der Sache selbst über. Herr
Präsident meine Herren! Die Frage, welche wir heute zu
entscheiden haben, zerfällt nach meiner Ansicht in zwei Haupt«
theile. Vor Allem haben wir die Frage zu erörtern: ist nach
Mitgabe der Konzessionsakte vom 24. Nov. 1852 und der
bisherigen Verhandlungen anzunehmen, die Konzession der
Eentralbahngesellschast für die Linie Bern-Thun sei erloschen, oder ist
dieses nicht der Fall? Hält der Große Rath dafür, sie sei
nicht erloschen, so ist die Sache erledigt. Allein auch diejenigen,
welche von der Ansicht ausgehen, die Konzession sei erloschen,
haben sich noch die Frage zu stellen: liegt es im Interesse deS
Kantons Bern, von einem Rechte Gebrauch zu machen, daS
man vielleicht haben mag? Und hier kommen wir auf den
nationalökonomischen Standpunkt, auf den Standpunkt eincS
Privatmannes, der sich im gegebenen Falle auch die Frage
stellt, ob eS in seinem Interesse liege, von einem ihm
zustehenden Rechte Gebrauch zu machen. Wie verhält eS

sich hier mit der Rechtsfrage? Erwarten Sie nicht, daß ich
über diesen Punkt ein schulgerechtes Plaidoyer halte; der Große
Rath hat hier nicht die Stellung eines Gerichtes. Deßhalb
will ich nicht in Details eintreten, sondern nur die Hauptpunkte
berühren. In Bezug auf die Rechtsfrage haben wir vor Allem
die Konzession vom 24. November 1852 in'S Auge zu fassen.
Wenn Sie diese Urkunde durchgehen, so finden Sie dreierlei
Arten von Rechtsverhältnissen und drei Gruppen von
Eisenbahnverhältnissen. In die erste Gruppe gehört die Hauptlinie
Murgenthal-Bern und ihre Verlängerung nach dem Westen;
ferner ihre Verzweigung von Herzogenbuchsee gegen die svlo-
thurner Grenze und nach Viel, mit besondern Rechten und
Pflichten. Die zweite Gruppe bilden die sogenannten eventuellen

Konzessionen, zwei von Bern ausgehende Linien, die eine
in der Richtung nach Biei, die andere in der Richtung nach
Thun. Endlich kommt noch eine dritte Gruppe, die sogenannten
Privilegien, wo keine bestimmte Zusicherung für den Bau dieser
oder jener Linie gegeben wurde, sondern in Bezug auf welche
eö bloß heißt, eS werde der Centralbahngesellschaft ein
Privilegium für die Verlängerung der Hauptlinie vor andern
Gesellschaften ertheilt. Diese drei Gruppen lassen sich nicht weg.
wischen. DaS RechtSverhältniß derselben ist aber ganz
verschieden, In Bezug auf die erste Gruppe enthält die Konzession

die Bestimmung, eS werde der Centralbahngesellschaft daS
Recht ertheilt, die betreffenden Linien zu bauen, und sie

übernehme die Verpflichtung dazu. Es unterliegt dieß keinem Zweifel,
Die Centralbahngesellschaft war also nicht nur berechtigt,

sondern auch verpflichtet, diese Linien zu bauen, und wenn sie

ihrer Verpflichtung nicht Genüge leistete, so konnte sie rechtlich
dazu angehalten werden. Da wurde denn auch ausdrücklich
eine Frist bestimmt zum Beginne der Erdarbeiten, und in dieser
Beziehung sagt die Konzession: wenn die Frist nicht eingehalten
werde, so erlösche die Konzession. Ganz anders verhält eS sich
mit der zweiten Gruppe, in welcher die Linie Bern-Thun
begriffen ist. Da ist von einer Erlöschung der Konzession gar
keine Rede; vom Beginne der Erdarbeiten steht kein Wort im
Vertrage, sondern es heißt nur: der Centralbahngesellschaft
werde sur die nächsten fünr Jahre die Konzession für die
fraglichen Linie» zugesichert; unter den letztern befindet sich Bern-
Thun. Da steht kein Wort von einer Verpflichtung von Seite
der Centralbahn, während die Verpflichtung bei der ersien
Gruppe ausdrücklich in den Vertrag aufgenommen wurde.
Nach dieser Verschiedenheit der Bestimmungen kommen auch
verschiedene Rechtsverhältnisse in Betracht. Bei der ersten
Gruppe finden wir eine förmliche Verpflichtung zum Kau
gewisser Linien, eine Frist für den Beginn der Erdarbeiten, unter
Androhung der Erlöschung der Konzession, wenn die Frist nicht
innegehalten wirb. Bei der zweiten Gruppe dagegen besteht
keine rechtliche Verpflichtung der Uebernahme deS Banes, auch
keine Frist für den Beginn der Ervaraeilcn, sondern nur die
Zusicherung der Konzession für die nächsten fünf Jahre von



jetzt an. Es erklärt sich dieses Verhältniß auS dxm damaligen
Stand der Eiscnbahnunlernehmungen. Man betrachtete sie

damals als sehr gemeinnützige Unternehmungen, man dankte der
Centralbahngesellschaft. ich möchte sagen, auf den Knien, daß
sie sich anerbot, ein solches Werk im Kanton Bern auszuführen

; man räumle ihr sehr günstige Bedingungen ein. Bor
Allem wurde die Ausführung zweier Haupllinien verlangt, aber

man fügte bei, daß man noch andere Linien, welche gleichsam
in den Hintergrund gestellt wurden, ausgeführt sehen möchte.
Man ging dabei von der Ansicht aus, die Centralbahngesellschaft

hade zuerst die Hauptlinien zu vollenden und dann sich

um neue Geldmittel umzusehen, um die andern Linien in
Angriff zu nehmen; überhaupt sei die Sache nicht zu überstürzen.
DaS war die Auffassung, welche im Jahre 1852 in Beireff
der Eisenbahnen vorherrschte. Ganz anders gestaltete sich daS

Verhältniß zwei Jahre später. Damals war die Gesellschaft
nicht mehr im Besitze der gehörigen Geldmittel, und wie Sie
wissen, konnte sogar die Erstellung der Haupllinien nur dadurch
möglich gemacht werden, daß der Große Rath für eine Summe
von vier Millionen Franken Aktien übernahm. Es hatte sein
Verbleiben bei den Bestimmungen der Konzession von 1852
bezüglich der Linie Bern-Thun, dagegen verpflichtete die

Centralbahngesellschaft sich zu deren Ausführung, sobald die
finanziellen Verhältnisse eS ihr gestatten werden. An die Stelle deS

Rechtes, welches der Centralbahngesellschaft ohne Verpflichtung
von ihrer Seite eingeräumt wurde, trat nun eine eventuelle
Verpflichtung für den Fall, daß die nöthigen Geldmittel
vorhanden seien. Untersuchen wir nun dieses Verhältniß näher.
Nach Mitgabe deö Gesetzes mußte die Konzession vom 24.
November 1852 den Bundesbehörden zur Genehmigung vorgelegt
werden. Diese fanden, die Konzession enthalte eine Lücke, weil
sie für den Beginn der Erdarbeiten keine Frist festsetze. Diese
Lücke wurde gemäß der Borschrift des Bundesgesetzes über die
Eisenbahnen, 8 11, ergänzt, und zwar so, daß die Bundesversammlung

unterm 23. Januar 1853 für den Beginn der Erd-
arbeitcn auf der Linie Bern-Thun eine Frist von fünf Jahren
vom Tage dieses Beschlusses an festsetzte. Nach allgemeinen
RechlSgrundsätzen gestaltet sich das Rechtsverhältniß folgendermaßen.

In Bezug auf die Linie Bern-Thun enthält die
Konzession vom 24. November 1852 keinerlei rechtliche Verpflichtung

für die Centralbahngesellschaft, sondern sie räumt derselben
nur eine Berechtigung ein, indem sie ihr eine Konzession für
diese Linie zusichert; die Konzession setzt auch keine Frist für
den Beginn der Erdarbeiten fest. Wenn nun der Große Rath
in einem Vertrage seinerseits Jemanden eine Zusicherung gibt,
so ist nichts Anderes nöthig, als daß der andere Kontrahent
durch Handlungen oder Worte die angebotene Zusicherung
annehme. Im vorliegenden Falle hatte also die Centralbahngesellschaft

keine andere Verpflichtung, als binnen der fünfjährigen
Frist die ihr gegebene Zusicherung zu acceptiren. Nur gegenüber

den Bundesbehörden war die Gesellschaft verpflichtet, binnen
fünf Jahren vom 28. Januar 1853 an sich über den Besitz der
nöthigen finanziellen Mittel auszuweisen und die Erdarbeiten
auf der fraglichen Linie zu beginnen. Nun sind diese

Bedingungen erfüllt. Innerhalb der fünfjährigen Frist hat die
Centralbahngesellschaft sich über die finanziellen Mittel ausgewiesen
und die Erdarbeiter! begonnen. So weit also die Verpflichtung
gegenüber den Bundesbehörden in Frage steht, ist hier nichts
zu markten. Der BundeSrath hat in seiner Kompetenz darüber
entschieden. Es bleibt also nur noch die Frage zu entscheiden:
ist gegenüber dem Kanton Bern dasjenige geschehen, was die

Centralbahngesellschaft zu leisten verpflichtet war? Nach meiner

Ansicht ist dieß hauptsächlich eine faktische Frage: ergibt
sich aus den bisherigen Verhandlungen seit dem 24. November
1852 eine für die Centralbahngesellschaft verbindliche AnnahmS«
erklärung bezüglich der Ausführung der Linie Bern, Thun?
Durchgehen wir ganz kurz die Hauptbestandtheile dessen, waS
geschehen ist. Man hob heute besonders hervor, die Central,
bahngescllschaft habe lange auf sich warten lassen, bis sie einen

Schritt im Kanton Bern gethan habe. Ich bin keineswegs
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der Anwalt der Centralbahngesellschaft, aber daS werden Sie
nicht aus den Augen verlieren, daß sie vorerst ihre Geldmittel
für den Bau der dringendem Linien verwenden mußte, und
daß man ihr nicht einen Vorwurf machen kann, wenn sie irr
Bezug auf die eventuellen Konzessionen weniger schnell zu Werke
ging. Den ersten wichtigen Schritt, welcher in der Sache
gethan wurde, entnehmen wir einem Schreiben des RegierungS«
ratheS vom 14. März 1856 an das Direktorium der
Centralbahngesellschaft, welches folgende Stellen enthält: „Aus Ihrem
Erlaß vom 15. Februar entnehmen wir, daß Sie dem Plane
einer bloß einspurigen Brücke wegen der leichtern Ausführung
der Eisenkonstrukiion den Vorzug gegeben haben, und auch der
Gemeinderath von, Bern scheint diesen Entwurf, mit dem allein
Ihren Eröffnungen zufolge sich eine Fahrbahn verknüpfen ließe,
dem andern, der nur einen Fußgängerweg darbietet, vorzuziehen.
Bei dieser Sachlage hätten auch wir gerne einfach unsere
Zustimmung erklärt. Allein wir können nicht verhehlen, daß sich

gegen einen bloß einspurigen Brückenbau sehr ernste Bedenken
erheben, denen vorzüglich die Rücksicht auf größere Sicherheit
deS Betriebs zu Grunde liegt. Daß Unfälle bei einer
doppelspurigen Bahn eher vermieden werden, als bet einer bloß
einspurigen, unterliegt wohl keinem Zweifel. Freilich bemerken
Sie in Ihrer Zuschrift vom 15. Februar mit einigem Rechte,
daß die Bahn von Herzogenbuchsee bis Bern vorläufig nur
einspurig hergestellt werde, deßhalb auch auf dem Aarübergang
bei Bern eine zweite Spur entbehrt werden könne. Allein
abgesehen von der frühern oder spätern Anwendbarkeit deS Art. 12
der Konzessionsakte, scheint uns eine doppelspurige Bahn über
den Aarübergang, besonders mit Rücksicht aus die ohne Zweifel
in den nächsten Jahren zu erstellende Bern-Thun.Eisenbahn,
sofern sie in den nämlichen Bahnhof einmünden soll, für
geboten. Wir müssen daher, ehe wir uns zum Eingehen auf
den Plan eines bloß einspurigen Aarübergangs entschließen
können, darauf dringen, daß das Direktorium noch einmal in
ernste Erwägung ziehe, ob nicht das eigene Interesse der
Gesellschaft das Beharren auf dem frühern Entwürfe wünschen
lasse. Sollten Sie jedoch nach nochmaliger sorgfältiger Prüfung

aller Verhältnisse an dem Gedanken einer bloß einspurigen
Brücke festhalten, so liegt eS nicht in unserm Willen, auf der
entgegenstehenden Ansicht zu beharren, sprechen vielmehr —
um unnvthige Zögerung zu vermeiden — hiemit eventuell unsere
Zustimmung zu dem neuen Plane auS, jedoch unter dem
ausdrücklichen Vorbehalte, daß der Art. 12 der KonzesstonSakte
vom 24. November 1352 auch auf die Aarbrücke bei Lern seine

Geltung, behalte, und daß unS zu mehrerer Sicherheil die
Verwaltung der Ccntralbahn föunlich dahin reversire, daß wenn
sich früher oder später das Bedürfniß einer zweiten Spur auf
der Brücke bet Bern erzeigen sollte, vieselbc sofort von der
Gesellschaft werde hergestellt werden.* Auf diese Mittheilung
antwortet daS Direktorium der Centralbahn unterm 8. April gl. I.
an den Regierungsrath, was folgt: „Mit verehrlichem S chreiben
vom 14. März ertheilen Sie dem in letzter Linie von uns
Ihnen vorgelegten Entwürfe für die Aarbrücke bei Bern, nach
welchem dieselbe den Wünsche» des dortigen Gemeinderaths
gemäß anstatt nur mit einem Fußwege mit einem Fahrwege
über daS Thal kombinirt werden, hingegen anstatt eines
doppelspurigen, nur ein einspuriger Oberbau für die Eisenbahn
erhalten sollte, Ihre Genehmigung. Gleichzeitig stellen Sie je-
voch unserer wiederholten ernsten Erwägung anheim, ob nicht
unser eigenes Interesse uns auf eine doppelspurige Anlage der
Brücke zurückführen müsse, welche Sie, abgesehen von der frühern
oder spätern Anwendung deS An. l2 der KonzesstonSakte,
besonders mit Rücksicht auf die ohne Zweifel in den nächsten
Jahren zn erstellende Bern-Thun-Eisenbahn kür geboten
halten. Wir können Ihnen, Tit! nur wiederholen, daß wir
für uns von der hinlänglichen Sicherheit einer einspnrigen
Brücke über die Aare selbst im Hinblick auf deren gleichzeitige
Benutzung für die Thunerlime vollkommen überzeugt sind, und
zweifeln nicht, daß alle Bedenken, welche Sie in dieser Beziehung

noch hegen mögen, durch die Erfahrung einiger Monate
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des Betriebs zerstreut werden würden, zumal in dem Falle,
wenn bei Erbauung der Thunerlinie daran festgehalten werden
sollte, daß diese Bahn unmittelbar jenseits der Aarbrücke von
der Hauptbahn ab und über die Schoßhalde geführt würde,
wo für den Lokalverkehr zwischen Bern und Thun eine eigene
Station anzulegen wäre. Dieser Vorschlag, den wir selbst

Ihnen seiner Zeit als Bedingung einer Vereinigung deS Per»
sonen- und GüterbahnhvfeS von Bern auf der Spilalmatte
gemacht haben, dürfte indessen (wenigstens haben wir hierauf
gezählt), mit der Verlegung der Personenstation deS Bernerbahnhofes

zwischen den Bürgerspital und die heil. Geistkirche, mithin

so nahe an den Mittelpunkt der Stadt, nunmehr dahin
fallen, sofern eS selbst die Bewohner der untersten Stadttheile,
um die Bahn nach Thun zu benutzen, vorziehen würden, auf
bequemem geplättetem und bedecktem Wege zur heil. Geistkirche

zu gelangen, anstatt die Schoßhalde zu ersteigen. Bei dieser
veränderten Sachlage läßt uns nun allerdings die Fassung
Ihres verehrlichen Schreibens vom 14. März besorgen, daß
Sie, Tu.! in der Eröffnung der Thuncrlinie den Zeitpunkt
erblicken, zu welchem die Anbringung des zweiten Geleises auf
der Aarbrücke eine Nothwendigkeit werden wird, und daß wir
unsererseits, sosern uns kein einseiliges Entscheidungsrecht hierüber

zusteht, genöthigt sein werden, einem in dieser Richtung
an uns gestellten Ansinnen zu entsprechen. Ist diese Kesvrgniß
gegründet, so wird allerdings der Zeitraum, auf welchem wir
die Ausgabe für die Erbretterung der Brücke ans zwei Geleise
verschieben können, mithin auch die hieraus resuliirende Zinsen-
crsparniß auf ein sehr kleines Maß zurückgeführt und es
verliert hiedurch eines der Hauptmotive unseres letzten Vorschlages
für die Konstruktion der Aarbrücke sehr an Gewicht. Sie
werden eS indessen, Tit.! erklärlich finden, wenn wir in unserer
Stellung uns zu einem Aufwande, wie derjenige, den die
zweispurige Herstellung der Aarbrücke erfordert, uns entschließen
dürfen, wenn wir denselben mit konstatirten Thatsachen zu
begründen vermögen. Solche Thatsachen wären in vorliegendem
Falle Ihre Genehmigung eineS Bern-Thuner-Tracö, welche die

Anlage einer besondern Hallstation auf der Schoßhalde
ausschließt und Ihre bestimmte Erklärung, daß Sie uns dazu
verhalten würden, gleichzeitig mit der Erbauung einer in dieser

Richtung von Bern aus führenden Thunerlinie das zweite
Geleise der Aarbrücke zu erstellen. Wir erlauben unS daher, indem
wir Ihnen, Tit.! in beigeschlossenem SituationSplänchen die

Richtung vorlegen, welche wir für die Führung der Thunerlinie

von Bern aus wünschen müßten, eventuell um deren
Genehmigung, sowie um Ihre Erklärung darüber bei Ihnen
nachzusuchen, ob Sie an die Bewilligung zur Ausführung dieser
Linie die Bedingung der Herstellung deS zweiten Geleises auf
der Aarbrücke knüpfen werden." Wir erblicken hier bereits
einen Schritt, welcher auf die Bauausführung selbst Bezug
hat, indem die Centralbahnverwaltung sich bereit erklärt, mit
Rückficht auf einen Beschluß deS Regierungsrathes für die
Linie Bern-Thun etwas zu leisten und zwar durch die Anlage
eines zweispurigen Geleises auf dem Aarübergange bei Bern.
Noch bestimmtere Erklärungen fanden im Jahre 1857 statt.
Am 25. August 1857 schickte nämlich das Direktorium den

SituationSplan für die Linie Bern-Thun und bemerkte in seiner
daherigen Zuschrift an die Regierung ausdrücklich: „Es wirb
uns lieb sein, wenn die Unterhandlungen über diesen Gegenstand

bald zu einem Ziele geführt werden können, da wir
beabsichtigen, den Bau der fraglichen Linie bis 1. Juli 1859 zu
Ende zu führen " Der RegierungSrath verlangte hierauf nähere
Vorlagen, sprach indessen schon in seinem Schreiben vom 19.
Eept 1857 die Geneigtheit aus, die vorgeschlagene Richtung
wenigstens zwischen Bern und Kiesen grundsätzlich zu genehmigen

und auch über die Strecke Kiesen-Thun nach Einsicht
der Pläne eine definitive Entscheidung abzugeben. Die
verlangten Pläne wurden der Regierung unterm 2. Okt. 1857
eingeschickt, und das Direktorium schreibt unter diesem Datum
folgendes: „Anschlüisig haben wir die Ehre, Ihnen zwei Pläne
der genannten Linie im '/Poo Maßstab zu überreichen, mit der

Bitte, uns daS eine Doppel bescheinigt wieder zurückzusenden.
Wir haben ein zahlreiches Personal auf dieser Linie zum
Behufe der Aufnahme der ErpropriationSpläne und hoffen, dasselbe

werde seine Arbeiten innert wenigen Wochen beendigt
haben." Wir haben also, selbst wenn man die Konzession in
dem Sinne auslegen will, daß man die fünfjährige Frist als
vom 21. Nov. 1852 an laufend annimmt: 1) die Unterhandlungen

zwischen dem Direktorium der Centralbahn und der
Regierung über die Erstellung einer zweispurigen Bahn auf dem
Aarübergange bei Bern mit Rücksicht auf die Linie Bern- Thun;
2) die Einsendung der Pläne von Seite des Direktoriums mit
der Erklärung, die Arbeiten auf dieser Linie unverzüglich in
Angriff zu nehmen und bis 1. Juli 1859 zu Ende zu führen.
Bleiben wir einen Augenblick dabei stehen und fragen wir: ist
durch diese Vorarbeiten nicht alles dasjenige geschehen, wozu
die Centralbahngesellschaft in rechtlicher Beziehung verpflichtet
war? Harte die Konzession keinen Termin festgesetzt, wann die
Erdarbeiter, begonnen werden sollen,' hatte die Centralbahngesellschaft

keine Verpflichtung übernommen, so mußte sie binnen
der fünfjährigen Frist nur die Erklärung abgeben, daß sie die
ihr zugesicherte Konzession annehme. Nun haben verschiedene
Handlungen während dieser Zeit stattgefunden, und wenn
dieselben sich zu einer solchen Erklärung qualifiziren, so hat die

Centralbahngesellschaft ihre Verpflichtung erfüllt, den» eine
bindende Verpflichtung zum Bau der Linie Bern-Thun ist in der
Konzession nicht enthalten; die Gesellschaft hatte nur durch
Handlungen oder Worte die Annahme der Konzession zu
erklären, und das ist geschehen. Der Herr Berichterstatter stützte
sich nun aber namentlich auf eine Aeußerung eines Abgeordneten

der Centralbahngesellschaft, welcher sich dahin
ausgesprochen hätte, die Gesellschaft werde im Kanton Bern keinen
Schritt weiter thun, wenn ihr nicht die Konzession für die Linie
Biel-Neuenftadt ertheilt werde. Wir stehen hier auf einem
etwas sonderbaren Boden. Wenn Sie den offiziellen Bericht
deS Regierungsrathes lesen, so finden Sie davon kein Wort,
sondern der Regierungsrath, das Organ, welches im Großen
Rathe Bericht zu erstatten hat, erkläre einfach, man habe die
Centralbahngesellschaft nach Einsendung der SituationSpläne
2>/z Monate warten lassen, ohne ihr eine Antwort zu ertheilen.
Wem sollen wir nun heute glauben? Ich glaube, wir haben
uns hier an den offiziellen Bericht der Regierung zu halten.
Aber wenn man auch auf den Bericht des Herrn Eisenbahndirektor
Rückficht nehmen will, so erkläre ich offen, die Unterhandlungen,
auf welche er sich stützt, erscheinen mir in einem ganz andern Lichte,
als sie in jenem Berichte dargestellt sind. Das ist mir wichtig,
daß die Linie Bern-Thun in ein neues Vertragsverhältniß
hätte gezogen werden sollen Was hätte geschehen sollen?
Während dem nach allen bisherigen Verhandlungen, nach der
Konzession von 1852, nach dem Vertrage von 1851 kein
Termin zur Ausführung des Baues der Linie Bern-Thun
festgestellt war, wollte man dieses Verhältniß nun vertragsmäßig

feststellen, um die Vollendung der Linie bis zum 1. Juli
1859 sicher zu stellen. In Bezug auf dieses neue Vertragsverhältniß

fanden Unterhandlungen zwischen der bernischen
Eisenbahndireklion und dem Direktorium der Centralbahn statt.
Welche Natur haben aber die Aeußerungen eines Mitgliedes
des Direktoriums, auf die man sich nun stützen will? Sie
haben einen ganz andern Charakter, als man darstellt; sie

wurden nicht im Namen des Direktoriums ausgesprochen,
sondern daS betreffende Mitglied sprach damit lediglich seine
Privatanficht aus, wie Herr Schmidlin öffentlich erklärt hat.
Will man nun die Aeußerungen, welche derselbe gegenüber
Herrn Regterungsrarh Sahli mündlich gethan hat, als
maßgebend annehmen, und darvb die Aktenstücke, welche der
RegierungSrath vorlegt, aus den Augen verlieren? Nur offizielle
Aktenstücke können für den Großen Rath maßgebend sein,
namentlich wenn es sich darum handelt, eine Konzession als
erloschen zu erklären. Es ist also nur eine Privatäußcrung,
die hier kein entscheidendes Gewicht haben kann. Die offiziellen
Erklärungen sind in den Schreiben des Direktoriums nieder-



gelegt. Ich komme also zu folgendem Resultate: während
der fünfjährigen Frist hatte die Centralbahnverwaltung keine

andere Verpflichtung, als sich zu erklären, ob sie die ihr
zugesicherte Konzession annehmen wolle. Daß sie aber dieselbe

annehmen wolle, ergibt sich aus den Akten, aus der Einsendung
der Pläne und aus verschiedenen Verhandlungen über die

Ausführung des Baues selbst mir Rücksicht auf die Linie
Bern-Thun. Die kamonale Konzession sagl nichts über den

ß Beginn der Erdarbeilen, dagegen schreibt sie im § 8 vor, daß,
bevor solche begonnen werden, vorerst die Pläne einzusenden

und vom Regierungsrathe zu genehmigen seien. Wenn nun
die Centralbahngesellschaft das wirklich gethan, wenn sie dem

8 3 der Konzession Genüge geleistet, also etwas gethan hat,

wozu sie streng rechllich mcht einmal verpflichtet war, wie kann

man dann sagen, die Konzession sei von der Cenlralbahngesell-
schaft nicht angenommen worden, während alle Vorarbeiten
begonnen und selbst der eiste Schritt zur Ausführung des

Baues gethan worden ist? Ich finde also nach den offiziellen
Akten die Sachlage der Art, daß ich die Erlöschung der
Konzession nicht für begründet halte. — Wir haben noch die Frage
zu untersuchen: von welchem Zeitpunkte an beginnt die

fünfjährige Frist? Ich erkläre offen, daß ich aus diesen Punkt
nicht so großes Gewicht lege, denn ich komme immer zu dem

nämlichen Resultate. Wenn man den 24. November 1852 als
Ausgangspunkt annimmt, so ist von Seite der Centralbahn-
verwaliung geschehen, was sie leisten mußte. Dagegen hat
diese Frage Bedeutung für diejenigen, welche den soeben

bezeichneten Standpunkt bestreikn. Nimmt man das Datum der
Buuvesgenehmigung als Beginn der Frist an, so hat die

Ceiilralbahngesellschafi selbst den Anforderungen der strengsten
Ansicht entsprochen, indem sie die Erdarbeilen begonnen hat.
Es ist diese Frage zum Theil eine staatsrechtliche. Der Herr
Berichterstatter behauptet, die fünfjährige Frist beginne mit dem
24. November 1852. Wenn Sie das Bundcsgesetz über die

Eisenbahnen in's Auge fassen, so kommen Sie vielleicht zu
einem andecn Resultaie. Nach Act. 2 desselben gehen die

Konzessionen für Eisenbahnunternehmungen von Gesellschafien
oder Privaten „zunächst von den Kantonen aus." „Sie
unterliegen jedoch der Genehmigung des Bundes (Art. 7)." Das
Wort „zunächst" ist hier nicht ohne Bedeutung, und wenn ich
recht berichtet bin, so stellte Herr v. Gonzenbach seiner Zeit im
Nationalrathe den Antrag, dieses Wort zu streichen, weil es
einen Eingriff in die Souveränität der Kantone enthalte. Der
Antrag wurde aber verworfen, weil die Bundesversammlung
von der Ansicht ausging, die Kantone sollen nicht einfach
Verträge schließen dürfen und der Bund sie zu genehmigen
haben. Es gibt also zwei verschiedene Behörden mit verschiedenen

Kompetenzen, so daß die Kantonalkonzcssion nichts ist
ohne die Bundesgenehmigung Die Bunvesbehöiden sind
Mitkomrahentcn, sie wirken mit bei der Abschließt» g von
Eisenbahnverträgen. Das Bundesgesetz schreibt daher im Art.
16 vor: „Bevor eine KanlonSregierung mit solchen
Konzessionsbewerbern in Unterhandlung tritt, wird sie dem Bun-
desraihe von dem eingegangenen KonzesstonSgesuche Anzeige
machen, damit derselbe sich bei den dreßfalls zu pflegenden
Unterhandlungen vertreten lassen kann." Es sind also drei
komrahlrende Parteien: der Kanton, die Bundesbehörde und
dte unternehmende Gesellschaft, und eS folgt aus diesem
Verhältnisse, daß das letzte Datum das maßgebende ist. Daß eS

sich bezüglich der Etlöschung der Konzession so verhält, ergibt
sich sowohl aus der Konzession der Ceniralbahn als aus
derjenigen der Ostwestbahn und andern Konzessionen, indem die

Erlöschungsfristen überall als vom Darum der Bundesgenehmigung

an ausgehend festgesetzt sind. Ich mache bezüglich
dieser konstitutionellen Frage noch auf ein Beispiel aufmerksam.

In den dreißiger Jahren wurden vom Großen Rathe zwei
Konzessionen zum Bezüge von Zöllen ertheilt, die eine an die

Gesellschaft der Hunzikenbrücke, die andere an diejenige der

Iabergbrücke. Der Zollbrzug wurde auf so lange bewilligt,
bis das Baukapilal mit Zinsen gedeckt sein werde. Damals

Tagblatt des Großen Rathes ltià«.
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wurde hier auch die Frage aufgeworfen, ob man eine solche
Konzession ohne Genehmigung der Tagsatzung ausstellen dürfe.
Ma» ging von der Ansicht aus, es habe dun Großen Rathe
hierin Niemand etwas zu befehlen, allein die Bundcsgenehmi-
gung mußte eingeholt werden, und diese wurde für 15 Jahre
ertheilt. WaS geschieht nach Ablauf der 15 Jahre? Die
Gesellschaften fuhren fort, den Zoll zu beziehen, aber die
Bundesbehörde schritt dagegen ein; der Zoll durfte nicht mehr
bezogen werden, und der Kamen Bern mußte die Unternehmer
entschädigen, weil die Konzession für eine längere Dauer ertheilt
war. Das beweist ebenfalls, daß das Damm der
Bundesgenehmigung maßgebend ist, und daß der kantonale Termin
nirgends entscheidet. — Ich komme zu einem andern Punkte;
eS ist wieder eine konstitutionelle Frage. Die Regierung har
innert den Grenzen ihrer Kompetenz gehandelt, als sie die Pläne
für die Linie Bern Thun genehmigte. Die Folge dieser
Genehmigung war, daß die Centralbahngesellschaft die Erdarbeiten
begann. Die Gesellschaft ist also im Besitze der Konzession
und zwar im faktischen Besitze derselben. Was ist die Folge?
Können Sie den betreffenden Beschluß der Regierung heute
kassiren? Ich halte dafür, eS sei nicht mögtcch. Der Große
Rath kann der Centralbahngesellschaft den faktischen Besitz der
Konzession nicht mehr entziehen, und wenn er es thun wollte,
so würde später vor einem Schiedsgerichte die Frage zur
Sprache kommen, ob er unter diesen Umständen zu einer solchen
Schlußnahme berechtigt gewesen sei. Nach meiner Auffassung
halte ich dafür, das Einzige, was der Große Rath noch beschließen
könnte, wäre das, daß er gegenüber der Regierung erklären
würde: Ihr habt eine Handlung vollbracht, die zwar in Eurer
Kompetenz, aber nicht im Interesse der Wohlfahrt des Landes
lag; Ihr seid verantwortlich dafür, aber die Centralbahngesellschaft

ist im faktischen Besitze der Konzession, die wir ihr nicht
mehr entziehen können. Ich komme also zu dem Resultate, daß
die Konzession der Centralbahngesellschaft nicht erloschen sei,
daß, wenn sie auch erloschen gewesen wäre, sie durch den
Beschluß des Regierungsrathes vom 4. Januar 1858 wieder in'S
Leben getreten wäre, und zwar in der Weise, wie z. B. bei
einer ersessenen Schuld, wenn ein Vogt, vielleicht gegen den
Willen der Vormundschaftsbehörde, dessenungeachtet das Schuld-
Verhältniß durch Entrichtung eines Zinses faktisch anerkennt,
die Sache nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann. Man
kann nur den Vogt verantwortlich machen, aber gegenüber dem

Milkontrahenten, welcher infolge dessen Rechte erworben hat,
kann man die Sache nicht ungeschehen machen. — Ich gehe

zum zweiten Theile meiner Erörterung über, der nationalöko-
nomischer Natur ist. Ich deutete bereits an, der Große Rath
habe sich die Frage zu stellen: auch angenommen, die Konzession

der Centralbahngesellschaft sei erloschen, liegt eS im
Interesse des Landes, dieß zu erklären, oder haben wir nicht
vielmehr die Geltendmachung eines solchen Rechtes zu unterlassen?
Ich erkläre von vornherein, ich habe weder Sympathien noch
Antipathien gegenüber der Ceniralbahn oder gegenüber der Ost-
wcstbahn; auch besitze ich weder für das eine oder andere
Unternehmen Aktien. Der Große Rath soll sich ebenfalls nicht
durch solche Rücksichten leiten lassen, sondern nur fragen: was
gereicht zum Wohle deS Landes? Von diesem Standpunkte
aus erlaube ich mir, die absolut nothwendigen Folgen
anzudeuten, welche unmittelbar eintreten, je nachdem der Große
Rath entscheidet. Vor Allem bitte ich, eine Rücksicht nicht außer

Acht zu lassen. Man würde die Regierung in auffallender
Weise kompromittiren, wenn man eine Schlußnahme, die sie

innerhalb ihrer Kompetenz gefaßt hat, kassiren würde. Ich bin
nicht der Ansicht, daß dieses in keinem Falle geschehen dürfe,
aber es müssen überwiegende Motive dazu vorhanden sein. Sie
mögen wohl überlegen, welchen Eindruck eS machen würde,
wenn der Große Rath am Vorabend der neuen Wahlen, ohne
absolute Nothwendigkeit, eine kompetent gefaßte Schlußnahme
der Regierung kassiren würde, wie sehr es deren Ansehen
erschüttern müßte. Die erste nothwendige Folge wäre diese, daß

dann die ganze Sache vor die Bundesbehörden gelangen würde.
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ES liegt bereits ein Schreiben dcS Direktoriums der Centralbahn

vor, worin erklärt wird, wenn der betreffende Beschluß
der Regierung vom Großen Rathe kassirt werde, so rufe die

Centralbahngesellschaft den Schutz des Bundes an. Wie die

Bundesbehörden in der Sache einscheiden würden, weiß ich

nicht, aber es könnten immerhin gehässige Erörterungen
staltfinden, und auch diese möchte ich vermeiden. Allein angenommen,

eS bliebe bei dem Beschlusse des Großen Rathes, dann
kommt erst noch das Schiedsgericht, zu welchem jede Partei
zwei Richter ernennt, während das Bundesgericht einen Dreier-
Vorschlag zu Ernennung des Obmannes macht, worauf jede

Partei einen Namen streicht und der übrigbleibende Dritte
entscheidet. Wenn der Große Rath heute die Perfügung der

Regierung kassirt, so ist dieser Beschluß für die Centralbahngesellschaft

nicht verbindlich, sie betrachtet den Entscheid des Gro.
ßen Rathes als einen Rücktritt vom Pertrage, und wird vor
einem Schiedsgerichte Recht suchen. Und wenn dann der

schiedsrichterliche Entscheid ungünstig für den Kanton Bern
ausfällt, in welchem Lichte erscheinen wir dann vor der
Centralbahngesellschaft und vor der ganzen Eidgenossenschaft? Will
man sich diesem aussetzen? Pergesse man nicht» daß der Grope
Raih durch seinen Kassationsbeschluß dann noch mehr kompro-
mittirt wäre als die Regierung. Eine dritte Folge wäre diese,

daß in der Ausführung der Linie Bern-Thun gar kein Schritt
mehr geschehen könnte, bis die Bundesdehörven und das Schiedsgericht

entschieden hätten. Glauben Sie nicht, daß man unterdessen

mit andern Gesellschaften unterhandeln könnte. Auf der
einen Seite haben Sie die Zusicherung der Centralbahngesellschaft,

die Linie bis zum 1. Juli 1859 zu vollenden, auf der

andern Seite tritt die Folge ein, daß wegen der beschlossenen

Kassation in dieser Sache gar nichts mehr geschehen kann, bis
der schiedsrichterliche Entscheid da ist. Ich möchte die Vertre-
ter des Oberlandes aufmerksam machen, ob ein Verfahren,
durch welches die Ausführung der Linie um wenigstens ein

Jahr verschoben wirb, im Interesse ihres Landestheiles liege.
Gehen wir über zu der allgemeinen Frage: liegt es im Interesse

des Landes überhaupt, von dem Rechte der ErloschenheitS-
erklärnng Gebrauch zu machen? Es führt dieß zu dem Plqne,
welchen die Eiicnbahnvirektion dem Publikum vorlegt. Was
sagt man dem Lande, um den Kassationsbeschluß zu rechtfertigen

Man sagt: um das Eisenbahnnetz für den Kanton Bern
zu vervollständigen, sind noch die und die Linien nothwendig.
Wenn man die Eisenbahnen bauen könnte, wie Häuser nnv
andere kleinere Bauten, wenn die Ausführung einer Linie nicht
Millionen kosten würbe, so würde ich gerne, wie der Herr
Eisenbahndirektor, für alle Gegenden eine Eisenbahn dekretiren
helfen Ob die Unternehmer dann gute Geschäfte machen würden

oder nicht, darnach hätten wir nicht zu fragen. Aber eine
andere Frage ist diese: Wenn man ein Netz ausführen will,
und man sieht, daß eS bloß mit Hülfe einer sehr bedeutenden
Staatsbetheiligung möglich ist, sei es, daß der Staat den Bau
einzelner Linien seibst übernimmt, sei es durch Zusicherung einer
Zinsengarantie, oder durch Uebernahme von Aktien für einige
Millionen, — dann fragt eS sich: in welcher Stellung sind
wir? Fordert die Centralbahngesellschaft eine solche Betheiligung

vom Staate? Will sie nicht, mit Ausnahme der
jurassischen Linie, die Ausführung der andern Linien ohne eine solche
Beiheiligung übernehmen? Die Centralbahngesellschaft kann
bereits angehalten werden, die Linie Biel«Schönbühl zu bauen.
Mache man Gebrauch von diesem Rechte. Dann dringe man
ans die Ausführung der Linien, deren Bau wünschenSwerth ist.
Man sagt, die Linie Bcrn-Luzern müsse auch gebaut werden.
Ja, für diese ist bereits eine Konzession ertheilt, und als die
Betreffenden darum einkamen, haben sie damals nicht erklärt,
daß sie auch die Konzession für die Linie Bern-Thun dazu
verlangen. Ich sehe also nicht ein, warum es absolut nothwendig
wäre, diese Linie mit derjenigen von Bern nach Luzern zu
verbinden. Wenn eine solche Perbindung auch dem Emmenthale
zum Vortheile gereichen würde, so würden die oberländischen
Bezirke sich dagegen sehr vmachtheiligt glauben, so daß die Inte¬

ressen zweier Landesgegenden in Widerspruch geriethen, denn wenn
die Thuner-Linie mit der Emmenthalerbahn verbunden wird, so

würde bis nach Münsingen eine bloße Zweigbahn erstellt werden,

die nicht im Interesse veS Oberlandes läge, und gegen welche
dieserLanvestheil eingenommen wäre. Aber alle diese Rücksichten
haben nicht ein entscheidendes Gewicht, sondern die Geldfrage
entscheidet hier Ich frage die Mitglieder der Persammlung,
ob nicht nach den Mittheilungen öffentlicher Blätter eine sehr
bedeutende Staatsbeiheiligung in Aussicht gestellt wird, wenn
das erwähnte Netz zur Ausführung kommen soll. Der Staat
soll 3 Millionen für die Linie Bern-Luzern übernehmen, 3
Millionen für die Bielerlinie, 4 Millionen für die jurassische
Bahn, wenn man dann noch die Mittel dazu hätte Ich
möchte dem Großen Rathe zu bedenken geben, ob es zweckmäßig,
ob es klug sei, auf diese Weise mit Millionen zu spielen,
Millionen in ein Eisenbahnunternehmen zu werfen, dessen
Rentabilität sehr zweifelhaft ist? Ich wenigstens würde mich dann
gegen einen solchen Beschluß entschieden zu Protokoll verwahren,
denn ich könnte es weder gegenüber meinen Wählern, noch gegenüber
dem Lande verantworten, den Staat in eine solche Schuldenlast

zu werfen. Was soll dann auS der Juragewässerkorrektion,
was aus den andern Unternehmen werden, welche der Staat
noch auszuführen hat? Wollen Sie dann eine höhere Staats«
steuer fordern Glauben Sie, der Landmann werde sich herbeilassen,

2—3 per mille zu zahlen, um dieses Werk auszuführen,
weil der Staat sein verfügbares Kapital in Eisenbahnunter«
nehmen geworfen hat? Ich zweifle daran. Ich sage daher:
wenn ein solches Eisenbahnnetz, wie der Herr Etsenbahndirektor
eS projektirl hat, ohne Siaatsbetheiligung ausgeführt werden
könnte, so würde ich gerne dazu stimmen. Da eS aber ohne
Siaatsbetheiligung nicht möglich ist, so will ich nicht dazu
handbieten. ES ist eine bekannte Thatsache: wenn man einmal

A gesagt hat, so muß man auch B sagen, und eS würde
bald die Nothwendigkeit eintreten, daß weitere Opfer vom
Staate verlangt würden. Wir haben also in nationalökonomischer

Beziehung schlechterdings keinen genügenden Grund,
um von einem Rechte, das man zu haben behauptet, Gebrauch
zu machen. Und wenn die Konzession der Centralbahn hun->
dertmal erloschen wäre, so liegt es nicht in der Konvenienz deS

Großen Rathes, dieß zu erklären, deßhalb nicht, weil die
Centralbahngesellschaft ohne Staatsunterstützung bauen muß und auch
keine Opfer vom Staate verlangt. Das sind die Gründe,
welche die Minderheit der Pelitionskommissivn bestimmten, bei

Ihnen den Antrag auf Tagesordnung zu stellen. Ich empfehle
Ihnen diesen Antrag zur Genehmigung. - à

Bernard Es wäre thöricht von mir, dem Vortrage,
welchen Herr Stettler soeben als Organ der Kommissionsminderheit

gehalten, das geringste Wort beizufügen, so daß,
wenn ich nun das Wort ergreife, es weniger zu dem Zwecke
geschieht, die von diesem Redner angeführten Argumente zu ver,
mehren, als um gegenüber meinen jurassischen Mitbürgern und
Kommittenten das Votum zu rechtfertigen, welches ich in einer
so wichtigen Frage, wie diejenige, die uns in diesem Momente
beschäftigt, abgeben werde. In der That genügt es unter
solchen Umständen und bei einer Frage von solcher Tragweite
einem Mitglrede dieser Versammlung nicht, zu erklären, daß eS

zum Mehrheits- oder Minderheilsantrage der mit der
Begutachtung der Sache beauftragten Kommission stimme; es muß
auch seine persönliche Anschauungsweise ausdrücken und seine

Stimmgebung so viel als möglich begründen. DaS ist der
Grund, warum ich das Wort ergriff. Ich habe die zwischen
der Regierung von Bern und der Centralbahngesellschaft
gewechselte Korrespondenz ziemlich eilig durchgesehen, allein da
ich nicht hinlänglich Zeit hatte, um alle Aktenstück« zu unter-
suchen, so begann ich nur mit dem 25. August 1857, weil eS

sich im Grunde nur darum bandelt, ob die der Centralbahngesellschaft

zugesicherte Konzession erloschen sei ober nicht Bevor

ich indessen zu dieser Frage übergehe, muß ich mir einige
Worte über die Form erlauben. In dieser Beziehung sehen



wir, daß einige Einwohner des untern Theils der Stadt Bern
gegen einen Beschluß des Regierungsrathes, betreffend die
Eisenbahnlinie Bern-Thun, Beschwerde erhoben, aus dem Grunde,
wie sie sagen, daß diese Behörde nicht das Recht gehabt habe,
so zu entscheiden, wie sie entschieden hat, und sie ziehen daraus
den Schluß, der Regierungsrath habe sowohl tn formeller als
materieller Beziehung inkompetent in der Sache gehandelt. Was
die Form betrifft, so frage ich vorerst: welche Behörde war
befugt, mit der Eentralbahngesellschaft zu korrespondtren, ist es

nicht der Regierungsraih? Wenn man darüber unsere
Verfassung und das Bundesgesetz über die Eisenbahnen zu Rathe
zieht, so sieht man, daß in dieser Beziehung gar kein Zweifel
obwalten sollte, und daß der bernische RegierungSrath allein
kompetent war, mit der Eentralbahngesellschaft zu korrespondtren,
um derselben seine Wünsche auszusprechen und selbst um ihr
die geeignet scheinenden Berichtigungen und Modifikationen an
Blair und Trace vorzuschlagen. Niemand wird in Abrede
stellen können,- daß die Kompetenz der VollzichungSbehörde des
KarttonS Bern so weit gehen könne. Man kann daher
in formeller Beziehung den Satz aufstellen, daß der
Regierungsrath i» dieser-Sache allein kompetent war Untersucht
man die Sache vom materiellen Gesichtspunkte aus, so ficht
man, daß der RegierungSrath noch weiter ging, indem er die
der Centraibahngesellschast zugesicherte Konzession"als nicht
erloschen erklärte. Das Direktorium der Eentralbahn erklärte
seinerseits durch Schreiben vom 25. August 1857, es habe die
Absicht, die Linie bis zum 1. Juli 1859 zu vollenden. Unterm
19. September schickte der Herr Eisenbahndirektor des Kantons
Bern dem Eentralbahndirekrorium die Pläne zurück mit der
Weisung, dieselben in einem größern Maßstabe auszuführen
und in doppelter Ausfertigung wieder anherzusenden, damit
man sie dem Regicrungsstatthalter von Thun übermitteln könne,
welcher sie dem Gemeindrathe dieser Stadt' mit Rücksicht auf
den dortigen Ausmündungsplatz mittheilen mußte. Am 2 Okt.
entsprach die Eentralbahndirektion diesem Begehren, und sandte
der Regierung von Bern zwei Doppel der Situationspläne im
Maßstade von s'zzo,, für die ganze Linie, mit der Anzeige, daß
eln zahlreiches Personal mit der Ausführung der Vorarbeiten
bezüglich der Landeserpropriation auf der Linie Bern Thun
beschäftigt sei. Am 23. Dezember langt ein neues Schreiben
der nämlichen Direktion an, mit der Anzeige an die Regierung
von^ Bern, daß dem Verwaltungsrathe die unmittelbare
Inangriffnahme, sowie die beförv-rliche Beendigung der Arbeiten
auf dieser Linie vorgeschlagen werde, daß die Direktion deßhalb
wünsche, die Regierung von Bern möchte sofort die
Ausführungspläne genehmigen Während dieser Unterhandlungen
langt im Laufe des Monats Dezember 1857 ein Konzessionsbegehren

der OftivestbahngeseUschafr für die Thuner-Linie ein.
So fand man zu dieser Zeit, die der Eentralbahngesellschaft
zugesicherte Konzession sei erloschen, und der Moment daher
geeignet, diesen Umstand zur Ausführung der Linie Bern Luzern
zu benutzen. Das geschah am 27. Dezember, und am 28 gl. M.
antwortete der Herr Eisenbahnvirektor der Eentralbahngesellschaft,

die Konzession für die Linie Bern-Thun sei erloschen.
ES ist jedoch beizufügen, daß das fragliche Schreiben vom Re-
gierungSralhe am 4. Januar 1858 modifizirt wnrde. — Aus
allen diesen Thatsachen ziehe ich den Schluß, es unterliege in
materieller Beziehung keinem Zweifel, daß die Eentralbahngesellschaft

die Absicht auSsprach, die fragliche Linie zu bauen;
ich gehe selbst noch weiter, indem ich sage, sie hat unterm
23 Dez. 1857 die förmliche Verpflichtung übernommen, diese
Linie auszuführen. Meine Herren! Am 24. November 1852
war es, als der Große Rath des Kantons Bern der Central-
bahngefellschast die Konzession für die Linie Bern-Thun
bewilligte Wie man bemerkte, enthält dieser Akt zwei Arten
von Eisenbahnen; einmal die Hauptlinie von Murgenthal nach
Bern und von Murgenthal an die Solothuner Grenze, dann
die Linie Bern Viel. Die Pctenten stützen sich auf das Motiv,
daß nach ihrer Ansicht die Konzession für die Linie Bern-Thun
erloschen sei, weil die Arbeiten binnen der Frist von fünf Jahren,

lit
vom 24. Nov. 1852 angerechnet, nicht ausgeführt worden seien.
Dieser Punkt bedarf -biner nähern Untersuchung. Zu diesem
Zwecke muß man sich fragen, ob das DÄum der BundeS-
genehmigung für die Frist Regel mache, oder ob man sich an
das Datum der von Kanton Bern ertheilten Konzession zu
halten habe. Die ganze Frage läuft auf diesen Punkt hinaus.
Aus demjenigen, was ich vorhin sagte, geht (wenigstens für
mich) hervor, daß die Eentralbahngesellschaft ihre Verpflichtungen
erfüllt hat durch Erstellung einer zweispurigen Bahn auf dem
Aarübergang bet Bern, sowie durch die mehrmals förmlich
ausgesprochene Absicht, diese Linie zu bauen. Kann man nun,
gestützt auf eine verständige Auslegung der Konzession, behaupten,

die Frist sei mit dem 24. Nov 1857 erloschen? Ich glaube
nicht, weil nach meiner Ansicht die Konzessionsurkunde vom
24. Nov. 1852 ein unvollständiger Akt ist so lange, als er
nicht die Sanktion der Bundesbehörde erhalten hat. Nun kam
diese Sanktion erst später dazu, nämlich am 28. Januar des
folgenden Jahres, und der darauf bezügliche eidgenössische Akt
sagt, die Eentralbahngesellschaft sei gehalten, die Erdarbeiren
auf der Linie Kern-Thun binnen einer Frist von fünf Jahren,
vom Datum dieses Beschlusses an gerechnet, zu beginnen. Man
wendet wohl ein, der Kanton Kern sei souverän, wenn es sich

um die Ertheilung von Eisenbahnkonzefsionen handelt. Das
ist wahr, aber kann irgend ein Kanton derartige Konzessionen
ertheilen, ohne - die Bundesbehörde zu Rathe zu ziehen?
Da liegt die Frage, und'- in dieser Beziehung theile ich
vollständig die Ansicht des Herrn Stettler, weil die Bundesbebörde
hier als mitkvntrahirende Partei zur Wahrung der eidgenösst.
schen Interessen interveniern muß. Dessenungeachtet will ich
einen Augenblick annehmen, daß die Konzession wirklich nicht
mehr bestehe. Wenn man, um diese Frage zu lösen, vom Standpunkte

des allgemeinen Rechtes über die Obligationen ausgeht,
was findet man? Wir Jurasster finden, daß die Frist immer
zu Gunsten des Schuldners und nicht zu Gunsten des Gläubigers

bestimmt ist. Nun ist hier nicht der Kanton Bern in
der Stellung des Schuldners, der verpflichteten Partei, es ist
die Eentralbahngesellschaftj sie ist es, die sich verpflichtet hat,
binnen einer Frist von fünf Jahren zu ballen, so daß man im
Falle des Zweifels die Auslegung zu Gunsten des Schuldners,
also zu Gunsten der Eentralbahngesellschaft geben müßte. WaS
mich betrifft, so finde ich diese einfache Erklärung enrfcheidend,
denn von dem Momente an, wo man erkennt, daß die BundeS-
behörde inlerveniren muß, unterliegt es keinem Zweifel, daß der
in der eidgenössischen Ratifikation einer Konzession festgesetzte

Termin Regel macht, und nicht der Zeitpunkt, in welchem die
Konzession vom Großen Rathe eines Kantons ertheilt worden
ist. — Wenn ich die Sache vom Gesichtspunkte der Nationalökonomie

aus betrachte, so hätte ich-manches über die Ertheilung

von Eisenbahnkonzessionen zu sägen, und ich bedaure sehr,
daß man im Jahre l852 nicht andere Maßregeln ergriff, damit
die Eisenbahnkonzessionen auf einer'verständigern Grundlage
bewilligt werden, wie Herr v. Gostzenbach vorschlug. Allein
Hetr Stämpfli erwiederte bei jenem Anlasse, daß man nicht st

einen längern Termin einräumen könne, ohne den Interessen
des Landes zu schaden, weil, sagte er, mit der Zeit sich andere
Gesellschaften zeigen könnten, welche vielleicht größere Vortheile è

darböten, als diejenige, welche in erster Linie eine Konzession
erhielt. Namentlich bedaure ich gegenüber meinen Mitbürgern,
daß die Sache sich nun so verhält, weil sich eine Gesellschaft
gefunden hätte, welche die Ausführung des jurassischen
Eisenbahnnetzes zum guten Theil übernähme, während, wenn man
stückweise Konzessionen ertheilt, ich nicht begreifen kann, daß

man jf zur Ausfühnmg dieser Eisenhahnen komme. Wie sehr l

ich aber auch diesen Sachverhalt bedaure, so muß man doch

vor Allem gerecht sein, muß man geschlossene Verträge achten,
und nöthigensalls selbst unsere eigenen Interessen dabei opfern. >

Die Ehre des Kantons Bern erlaubt' mir nicht, einer Gesellschaft

zu sagen, sie habe dieses oder jenes Mittel angewendet,
um eine andere Konzession zu erhalten. Können diese Mitel
von Seile der Gesellschaft angewendet werden? Wenn sie sich



verpflichtet hat, die Linie Bern-Thun zu bauen, so muß man
sich daran halten, um so mehr, als alles bisher Geschehene
beweist, daß die Centralbahngcsellschaft im Besitze dieser Linie
ist, — Es ist noch ein Umstand, den ich nicht mit Stillschwei.
gen übergehen kann. Ich frage, warum man vom 2. Oktober
bis zum Monat Januar die Plane behielt, welche die Gesellschaft

zur Genehmigung einsandte? Ich kenne den Grund
davon durchaus nicht, allein man verhinderte dadurch die Gesell,
schaft, sich dieser Pläne zu bedienen, um die Linie auszuführen.
Damit sind die Bemerkungen zu Ende, welche ich zur
Rechtfertigung meines Votums machen zu sollen glaubte. Ich schließe

also mit dem Antrage, daß der Große Rath die Vorstellung
von Einwohnern der Stadt Bern als unbegründet abweise,
und die der Centralbahngesellschaft bewilligte Konzession als
gültig erkläre.

G fell er zu Signau. Nach dem aktengetreuen Vortrage
des Herrn Berichterstatters der Mehrheil der Bittschristenkom-
mission finde ich mich als Mitglied derselben nicht veranlaßt,
etwas beizufügen, sondern beschränke mich auf die Erklärung,
daß ich den MebrheitSanlrägen aus inniger Ueberzeugung
beipflichte.

Der Herr Präsident behält sich vor, als Mitglied der
Bittschriftenkommission im Laufe der Diskussion das Wort zu
ergreifen, und erklärt die allgemeine Umfrage als eröffnet.

Sahli, Regicrungsrath. Es ist Ihnen bekannt, daß in
der vorliegenden sehr wichtigen Angelegenheit in der Regierung
sich eine Mehrheit und eine Minderheil gebildet hat und daß

ich zur letztern gehörte. Wenn von Seite der Mehrheit nicht
erklärt worden wäre, auf den Rapport der Kommissionsminderheit

hin das Wort nicht zu ergreifen, so hätte ich dasselbe

erst ergriffen, wenn die Mehrheit der Negierung gesprochen

hätte. So finde- ich mich aber veranlaßt, schon jetzt
meine Ansichten in der Sache auszusprecheu. Ich will ungefähr
den gleichen Gedankengang einschlagen, wie Herr Stettler und

frage: hat die Centralbahngcsellschaft die Konzession für die

Linie Bern-Thun verwirkt? und wenn ja: soll der Staat dann

von seinem Rechte Gebrauch machen? In Bezug auf die erstere

Frage dann stelle ich die weiiere: welche Frist war der Cen-

traldahn eingeräumt? Der 8 31 der Konzession vom 24.
November 1852 gibt darüber genügenden Aufschluß, indem er
der Cemralbahn die Konzession für die Linie Bern Thun „für
die nächsten fünf Jahre von jetzt an« zusichert. Insofern man
diesen Artikel an und für sich auffaßt, wird Jeder, der gesunden

Menschenverstand hat, sagen müssen, die Konzession sei für die

Dauer von fünf Jahren „von jetzt an" zugesichert, und wenn
man das Datum der Konzession in's Auge faßt, so steh, man,
daß es d.r 24. November 1852 ist, mit welchem die fünfjährige
Frist beginnt, und daß sie am 24. November 1857 zu Enre
aeht. Nun fragt es sich weiter: welche Bedeutung hat der

Beschluß der Bundeögenehmigung? und: ist die Frist von fünf
Jahren dadurch in irgend einer Weise modifizul worden?
Der Bundesbeschluß vom 28. Jänner 1851 setzt eine Frist von
fünf Jahren, „von dem Tage dieses Beschlusses angerechnet"
für den Beginn der Erdarbeiter,'fest. Nun sagt man: indem
der Bund die Frist zum Beginne der Erdarbeiter, vom Datum
deö Beschlusses an beginnen lasse, sei die Frist der kantonalen
Konzession in der Weise modifizirt, daß sie nun vom Datum
des Bundesbeschlusses an lause, nämlich vom 28. Jänner 1853

an. Der praktische Unterschieb zwischen beiden Fristen besteht

darin, daß, je nachdem man das eine oder das andere Datum
als Ausgangspunkt annimmt, die fünfjährige Frist der Kon-
zessionSzuficherung am 24. November 1857 oder erst am 28.
Jänner 1858 zu Ende gelaufen wäre. Nun will ich untersuchen,
in welcher Weise die BundeSgcnehmigung auf diese Frist der
kantonalen Konzession Bezug haben konnte. Ich nehme ebenfalls
an, daß die Konzessionsakte erst mit der Bundesgenehmigung
ihre volle Wirksamkeit erhielt. Das ändert aber an der Sache

durchaus nichts. Wenn auch der kantonale KonzessionSvertrag
erst durch die Bundesgenehmigung zur rechtlichen Wirkung
gelangte, so ist damit nicht gesagt, daß infolge dessen alle
Bestimmungen nach Mitgabe der Bundesgenehmigung modifizirt
seien. Die kantonale Konzession wurde durch die
Bundesgenehmigung nur bestätigt, nnd es ist nur zu untersuchen, ob

allsällig in Bezug auf die Erdarbeilen eine Aenderung eingetreten

sei. ES ist bekannt, daß das Bundesgesetz vom 28. Juli
1852 die Eisenbahnen als Kantonalsache erklärt Nach Art 2
ist die Erlheilung von Konzessionen. Sache der Kantone, nach
Art. 7 ergibt sich, daß der Bund sich nur insofern einmischt,
als eidgenössische Interessen dabei mit in's Spiel kommen.
Daraus geht hervor, daß bei jeder KonzessionSeriheilung ein
doppeltes Rechtsverhältniß festgestellt wird, einerseits zwischen
der unternehmenden Gesellschaft und dem betreffenden Kantone,
andererseits zwischen der Gesellschaft und dem Bunde. Zum
Beweise, daß der Bund die Sache so auffaßt, will ich ein paar
Beispiele zitiren. Wenn Sie den Beschluß der Bundesgenehmigung

nachsehen, so finden Sie, daß über einzelne Punkte,
über den Militärdienst, über den Rückkauf rc wörtlich
gleichlautende Bestimmungen barin enthalten sind, wie in der
kantonalen Konzession. Was beweist das? Daß der Bund aus
der kantonalen Konzession kein Recht herleiten will, sondern
seine eigenen Rechte selbststäudig wahrt, ohne aas die kantonale
Konzession Bezug zu nehmen, die er vielmehr unbeantastet
lassen will. Es gibt aber noch einzelne Thalsachen, welche
diese Anschauungsweise durchaus unterstützen. Es ist Thatsache,
daß der Bund an der kantonalen Konzession nie etwas ändert.
Entweder werden die Bestimmungen derselben gen hmigt oder
nicht. Es ist Ihnen ferner belannt, daß eine Beschwerde gegen
die Regierung bei dem Bundesralhe eingereicht wurde, daß
dieser aber beschloß: er habe nicht zu entscheiden, ob die
kantonale Konzession erloschen sei oder nicht, sondern dev Entscheid
über diese Frage falle in die Kompetenz der Kan onsbehörden.
Also ist diese Frage durch eine» Spruch des BundesratbeS
erledigt. In dem schriftlichen Berichte d r Majorität der Re.
gierung, dem ich nicht beigestimmt habe, weil er von einem
andern Standpunkte ausgeht als ich (deßhalb wird man es
mir auch nicht übel nehmen, wenn ich mir gelegentlich eine
Kritik darüber erlaube), heißt es: wenn der Bundesbeschluß
verpflichtet habe, so habe er auch berechtigt. Damit bin ich
vollkommen einverstanden, aber wie die Pflicht nur gegenüber
dem Bund eristirt, so kann auch nur ihm gegenüber, nicht
gegenüber dem Kanton von einem entsprechenden Rechte die
Rede sein, und es ist eben immer der Unterschied festzuhalten
zwischen den Fristen, welche der Bundesbeschluß aufstellt und
denjenigen, welche die kantonale Konzession festsetzt. Es wird
aber noch in andern KonzessionSbesttmmungen bestimmt darauf
hingewiesen, daß der Bundesbeschluß nicht eine Abänderung
der kantonalen Fitsten enthalte. So heißt es im § 31 der
Konzession: wenn andere Bewerber für die in diesem
Paragraphen bezeichneten Linien sich melden, so habe die
Centralbahngesellschaft binnen einer Frist von sechs Monaten zu
erklären, ob sie den Bau selbst übernehme oder auf die ihr
zugesicherte Konzession verzichte. Wenn man annimmt, das
Datum der Bundesgenehmigung sei maßgebend für die in der
kantonalen Konzession festgesetzten Fristen, —was folgt daraus?
Daß die Bestimmung des g 31 völlig illusorisch ist Nehmen
Sie an, es habe sich eine andere Gesellschaft um die Konzession
einer der betreffenden Linien beworben; man fragt die Cenlral-
bahngejellschast, ob^sie den Bau selbst übernehmen wolle. Nun
gestaltet sich die Sache so: wäre das Anerbieten z. B am
28. Jänner 1853 gekommen, so hätte die Centralbahngcsellschaft
binnen sechs Monaten nach dem Einlangen desselben ihre
Erklärung abgeben und die Bauarbeiten binnen weitem sechs

Monaten beginnen müssen, also bis zum 28. Jänner 1854.
Wäre jedoch der Bundesbeschluß maßgebend gewesen, so hätte
die Centralbahngesellschaft einfach sagen können: ich will
zuwarten bis zum Einiritte der im Bundeöbeschlusse festgesetzten

Frist, 28. Jänner 1858 Die Centralbahngesellschaft hat aber



selbst anerkannt, daß diese Interpretation nicht richtig sei. ES

iral nämlich für die Linie Bern - Viel ein Bewerber auf, die

Gesellschaft chesncci-Suwse. Wir fragten die Eentralbahngesellschaft

an, ob sie den Bau selbst übernehmen wolle; sie

bejahte die Frage. Nun hat sie zwar nicht gebaut, aber ihre

Pflicht anerkannt, und damit hat sie auch anerkannt, daß die

BundeSfrist zum Beginne der Erdarbeiten nicht zurückwirke auf
die kantonale Frist Es wird dieß noch einleuchtender, wenn
man den Vertrag von 1854 in'ö Auge faßt. Dort verpflichtet
sich die Centralbahn.- „s. Der Bau der Linien Ölten, resp.

Murgenihal-Bern und BielGrenchen" (diese Linie gehört in
die gleiche Kategorie, wie die Linie Bern-Thun) „in der Weile
in Angriff zu nehmen und zu fördern, daß die Vollendung und
die Uebergabe der beiden Linien an den Betrieb spätestens im
Laufe deS Jahres >857 stattfinden kann." Nimmt man nun

an, die im Bundcsbeschlusse zum Beginn der Erdarbcilen
aufgestellte Frist sei für den Kanton in jeder Beziehung maßgebend,
so käme man zu dem absurden Resultate, daß die Linie
BielGrenchen erst im Jahre 1858 hätte in Angriff genommen
werden müssen. Ferner war nach Art. 4 des nämlichen
Vertrages die Centralbahstgesellschaft verpflichtet, die Fortsetzung
der Linie von Bern nach der südwestlichen Kantvnsgrenze zu
übernehmen, sobald die Verbindungslinie auf freiburgischem
Boden in Angriff genommen sein werde. Trotz der im Bun-
deSbeschlusse ausgestellten fünfjährigen Frist hat die Central-
bahngescUschaft anerkannt, daß sie von derselben nicht Gebrauch
machen könne, sondern vorher den Bau beginnen müsse, wenn
die Verbindungslinie auf der andern Seile in Angriff genommen
sein werde. Aus allem diesem ergibt sich, daß jedenfalls die

im 8 51 aufgestellte kantonale Frist von fünf Jahren einzig
Regel machen kann, daß sie mit dem Datum der Konzessionsertheilung

beginnt und daß, wenn die Eentralbahngesellschaft
bis zum 24. November 1857 keinen Gebranch davon machte,
die ihr zugesicherte Konzession für die Linie Bern-Thun erloschen
ist. — Herr Präsident, meine Herien! Ich komme zu der
zweiten Frage: hat die Eentralbahngesellschaft die Fast wirklich
unbenutzt verstreichen lassen oder nicht? Es macht sich hier die

Ansicht geltend, welche dahin geht, die Eentralbahngesellschaft
habe eigentlich gar keine Konzession für die Linie Bern-Thun
erhalten, eine solche sei ihr nur zugesichert gewesen, und sie

hätte deßhalb mit einem förmlichen KonzesflonSgesuche einlangen
sollen. Es läßt sich nicht leugnen, daß sich für diese Ansicht
Vieles sagen läßt. Indessen nahm die Regierung bis dahin
nicht diesen Standpunkt ein, und ich will auch hier nicht weiter
dabei verweilen. Dagegen fragt es sich, ob binnen der
fünfjährigen kantonalen Frist die Erdarbeitcn hätten begonnen
werben sollen. Ich meinerseits habe die Ansicht, die Gesellschaft
sei auch verpflichtet gewesen, bis zum 24. November 1857
die Erdarbeiten auf der Linie Bern-Thun zu beginnen. Wenn
der Bund keine Frist hiefür festgesetzt hätte, so käme die gegcn-
theilige Ansicht zu dem absurden Resultate, daß die Eentralbahngesellschaft

nie verpflichtet gewesen wäre, die Erdarbeiter! zu
beginnen. Die Annahme, daß die Erdarbeiter! vor dem 24.
November 1857 hätte» begonnen werben sollen, ist daher eine

ganz berechtigte; binnen dieser Frist sollte die Gesellschaft den
thatsächlichen Willen manifeststen, die Linie wirklich zu bauen.
Indeß will ich auch davon absehen. Aber daran halte ich
fest, daß jedenfalls innert der fünfjährigen Frist die Erklärung
zur Uebernahme des Baues hätte stattfinden sollen. Will man
der Frist nicht diese Bedeutung einräumen, so hat sie gar keine

und doch sollte sie eine haben, da zur Zeit, als der Große Rath
die Konzession genehmigte, man nicht wissen konnte, daß und
welche Frist der Bund zum Beginne der Erdarbeiten festsetzen

werde und wenn keine solche Frist festgesetz worden wäre, so

wäre der Bau der Linie wieder auf unbestimmte Zeit verschoben

gewesen. Was ist nun ist dieser Beziehung geschehen?
Bis zum 25 August 1857 nichts. Die Regierung erließ an
die Centralbahnverwaltung verschiedene Aufforderungen.
Vergeblich. Es ergibt sich sogar aus einem der Regierung
vorgelegten und von Herrn Regierungsraih Brunner unterzeich-

Tagblalt des Großen Rathes >85».
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neten Antrage aus dem Jahre 1854, daß man damit umging,
eine andere Gesellschaft zu finden, zum Baue der Thunerlinie
und einer solchen sogar eine ansehnliche Staarssubvcntivn in
Aussicht stellte. Unterm 25. August 1857 schickte das
Direktorium der Centralbahn den Situationsplan für die Linie Bern-
Thun zur Genehmigung ein mir der Erklärung: 1) es werde
der Gesellschaft lieb sein, wenn die Unierhandlungen bald zu
einem Ziele geführt werden können; 2) es sei ihr gleichgültig,
ob die Unterhandlungen schriftlich oder mündlich geführt werden.
Man behauptet, in diesem Schreiben liege bereits eine bestimmte
Erklärung zur Uebernahme deS Baues. Dtese Anschauungsweise

kann ich gar nicht theilen Ich frage Sie: wie hätte
sich die Sache gestaltet, wenn die Regierung die Pläne genehmigt

hätte, die Eentralbahngesellschaft aber nicht hätte bauen
wollen Hätte sie wegen der Genehmigung dH eingesandten
SituationSplanes bauen müssen? Offenbar nicht Sie hätte
einfach gesagt, das bekümmere sie nicht, eine Verpflichtung
erfolg, nicht daraus für sie. Die Bauverpflichtung muß
vorangehen, dann hat die Regierung das Trace zu' bestimmen,
sonst hätte die Cemralbahugesellschaft unter Umständen erklären
können, sie führe baö bezeichnete Trace nicht aus. In dem
Schreiben vom 25. August 1857 wurde ferner erklärt, die
Eentralbahngesellschaft wünsche Unterhandlungen anzuknüpfen.
Ich muß gestehen, daß ich damals nicht dachte, daß die Sache
so weit führen werde. Ich f-agte mich: waS wollen die Herren
wieder in einer Sache unterhandeln, die so sonnenklar auf der
Hand liegt? Um nichts zu versäumen, wurde ein Augenschein
geHallen, man begab sich nach Münstngen. Am 19. Oktober
kommen die Abgeordneten der Centralbahn, um in Betreff
der Linie Viel - Neuenstadt zu unterhandeln. Ich antwortete
ihnen: warum wollt Ihr nicht zuerst die ältern
Verpflichtungen erfüllen? Bauet zuerst die Linien Bern-Thun
und Viel-Bern! Daraus erwiederten sie mir: gerade
die Ertheilung der Konzession für die Linie Biel-Neuen-
stabt bringe sie in die Stellung, die andern zwei Linien leichter
ausführen zu können. Nun macht man es mir zum Vorwürfe,
daß ich die Linie Bern-Thun zuerst in die Unterhandlungen über
die Linie Bicl-Neuenstadt hineingezogen habe. Die Herren
wollten auf mein Begehren, die Linie Bern-Thun ohne weiter»
zu erstellen, nicht eintreten. Hierauf versuchte ich als zweite»
Mittel eventuelle Unterhandlungen; man versuchte dabei, nebst
der Linie Bern-Thun, auch diejenige von Viel nach Bern zu
regulircn. Man ging offenbar wett, indem man diese alten
Gegenstände wieder hineinziehen ließ, während man einfach die
Ausführung der betreffenden Linien hätte verlangen können.
Damals bestand noch eine entente corckiale. Die angeknüpften

Unterhandlungen scheiterten aber deßhalb, weil die
Eentralbahngesellschaft in Betreff der Linie Biel-Neuenstabr solche Be-
dingungen stellte, daß ich für meine Person erklärte, ich werde
nie und nimmer dazu Hand bieten. Infolge dessen trat ein
anderes Verhältniß ein. Ein Delegirter der Centralbahn
erklärte: die Gesellschaft werde keinen Schritt mehr im Kamon
Bern thun, bevor die Linie Biel.Neuenstadt konzedirt sei. Es
ist in der Presse öffentlich mit NamenSunterschrift behauptet
worden, jene Erklärung sei nur als eine Privatäußerung zu
betrachten. In der Konferenz, in welcher diese Erklärung
gegeben wurde, machte man nicht einen solchen Vorbehalt Erst
in einer spätern Konferenz, als ich die darüber aufgenommene
Notiz reproduzirte, bemerkte ich, daß es einigen Eindruck machte,
Mck erst jetzt erwiederte das betreffende Mitglied des Direktoriums,

die erwähnte Erklärung sei mehr als eine Privatäußerung

zu betrachten, es wisse nicht, ob das Direktorium mit der
Form, in der sie gegeben worden, einverstanden wäre oder nicht.
Wie verhält es sich nun nach den vorliegenden Akten? In
einer schriftlichen Eingabe vom 18. Dezember 1857 erklärt der
Delegirte des Direktoriums, die Linie Bern-Thun sofort bauen

zu wollen, wenn l) der Kanton Bern die Konzession für die
Linie Biel-Neuenstabt ertheile und 2) die Frage einer weitern
Uebernahme von Centralbahnaktien für die Linie Biel-Schönbühl

in ernste Erwägung ziehe. Das Direktorium war eiuge-
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laden worden, bevollmächtigte Abgeordnete zu schicken, und es

ist nicht anzunehmen, daß die Erklärungen, welche sie hier

abgaben, nur als Privatäußerungen zu betrachten seien. Die
Anträge wurden denn auch immer im Namen des Direktoriums
der schweizerischen Ceutralbahn gestellt, und ich begreife nicht,
wie man die vorliegenden offiziellen Aktenstücke ignvrtren könnte.

Das Direktorium erklärte in seinem Schreiben vom 25, August
vorigen IahreS selbst, eS sei bereit, in schriftliche oder mündliche

Unterhandlungen einzutreten. Noch mehr: das Direktorium

machte in spätern Schreiben diese Unterhandlungen
ausdrücklich zu den seinigen, indem es unterm 23. Dezember 1857

folgendes schrieb: „Die Unterhandlungen über die Vervollständigung

des CmtralbahnnetzeS im Kanton Bern sind durch Ihren

verehrten Herrn Delegirten mir der Hinweisung auf die

zweifelhasten Verhältnisse der Oroulinie und auf die Nothwendigkeit

neuer Entschlüsse für einige Zeit still gestellt worden, —
Wie sehr wir nun auch diese unerwartete Verzögerung bedauern

müssen, so halten wir doch an der Ueberzeugung fest, daß die

beidseitigen Interessen der Hauptsache nach übereinstimmen, und
daß die Eisenbahnverbindungen des Kantons Bern mit dem

Westen der Schweiz bald das Ziel gemeinsamer Bestrebungen
sein werden, — Wir sehen daher Ihren entscheidenden Mittheilungen

mit Vertrauen entgegen, und haben beschlossen, unserm
Verwaltungsrathe, der sich am Ansang des kommenden Jahres
versammeln wird, den sofortigen Angriff und die rasche
Ausführung der Linie Bern-Thun vorzuschlagen." Daraus steht

man, daß das Direktorium sich auf die Unterhandlungen seiner
Delegirten mit der Etsenbahndirektion bezieht und sie zu den
seinigen macht. In einem Schreiben vom 12. Februar 1853
spricht das Direktorium sich folgenvermaßen aus: „Wir glaubten

im Angeflehte des letzten Lemma des Artikel 31 des Kon«
zesfionsaktes die Ihnen vorgeschlagenen Konzesfivnsbcdingen so

gestellt zu haben, daß sie auf einen erheblichen Widerstand kaum
stoßen dürften. Demungeachtet wollen wir heute in Bezug der
Linie Biel-Schönbühl noch einen Schritt weiter gehen und
anerbieten, wenn die den 24. Iept. abhin übermittelten und den 21.
November modifizirten Entwürfe im Wesentlichen und in naher
Zukunft angenommen werden, die Linie Biel Schönbühl im
Laufe des IahreS 1861 zu vollenden und dem Betrieb zu
übergeben." Das ist ein Schreiben des Direktoriums, worin
wiederum die Anschauungsweise festgehalten wird, vor Allem auS
müsse die Konzedirung der Linie Biel-Neuenstabt an die
Centralbahn erfolgen, und nun erklärt man von dieser Seite, man
deSavouire das Benehmen der Delegirten, während man es in
den vorhandenen Akten bestätigt findet. Sie mögen über ein
solches Versahren sebbst urtheilen. Man legte großes Gewicht
auf das Schreiben des Regierungsrathes vom 16. September
1357, weil darin die Geneigtheil ausgesprochen ist, die
vorgeschlagene Richtung nach dem eingesandten Situationsplane
theilweise grundsätzlich zu genehmige» und es zur Inangriffnahme der
Arbeiten auffordert. Wenn man aber dieses Schreiben im
Zusammenhang mit den Unterhandlungen auffaßt, so hat eS nur
die Bedeutung, daß man der Centralbahngesellschaft erklären
wollte, sie möge sich beeilen, so schnell als möglich zu bauen,
indem man sie damals noch als kvnzessionöberechtigl betrachtete.
Eine weitere Bedeutung hat jenes Schreiben nicht. Auch das
ist eigenthümlich, daß man Alles, was die Delegirten gesagt
haben, nur als bloße Privaläußerungcn betrachten will, während

in der Presse einzelne Aeußerungen von Mitgliedern dieser

Versammlung alö maßgebend angeführt wurden; und doch.
haben solche Aeußerungen hier weniger Bedeutung als die
Erklärungen bevollmächtigter Abgeordneier in einer Konferenz.
Wenn man auf diese nicht mehr gehen kann, so ist es dann
äußerst schwierig, Unterhandlungen zu führen. Auf diese Weise
kann man allerdings eine Sache in die Länge ziehen und ist
die Angelegenheit der Linie Bern-Thun hingezogen worden.
Nun soll aber im Vertrage von 1854 eine bestimmte
Bauübernahme liegen, behauptet man. Allein der Art, 5 dieses
Vertrages bestätigt lediglich die Bestimmungen der Konzession
vom 24, Nov. 1852, soweit solche durch den Verrrag nicht

abgeändert sind. Bezüglich der Linie Bern-Thun gibt die
Centralbahngesellschaft die Zusicherung, „selbige auszuführen,
sobald die finanziellen Verhältnisse ihr solches gestatten werden."
Anfänglich sagte man von diesem Artikel gar nichts; man
stützte sich lediglich auf die Bundeskonzession und behauptete,
die Bundesgenehmigung »lache Regel. Später, als man sah,
daß man sich nicht behaupten könne, zog man sich auf den Vertrag

von 1854 zurück. Nun aber hat dieser Vertrag die in
der Konzession festgesetzte Frist nicht abgeändert, sie nicht
erweitert, sondern bestätigt Man gab sicher der Centralbahn
nicht 4 Millionen, um die Fristen nicht innezuhalten Wenn die
Diskussion in diesem Saale über jenen Vertrag sich nicht so

bestimmt auösprach, so wissen Sie, wie es mit öffentlichen Reden
gehl. Man denkt nicht immer, daß Aeußerungen, die nicht
aus der Goldwage abgewogen werden, später dazu dienen sollen.
Rechte gegenüber dem Kanton Bern abzuleiten Die wahre
Absicht, welche die Versammlung damals leitete, bestand offenbar

nicht darin, daß der Kanton Bern sich zur Uebernahme
von Cenlralbabuaktien im Betrage von 4 Millionen Fr.
verpflichtete, um sich die Hände noch mehr zu binden. UebrigenS
faßte die Centralbahngesellschaft die Sache ganz gleich auf,
wie ich hier; ich will es aus dem VerwaltungSberichte deS

IahreS 1855 nachweisen, welcher sich genau darüber aufspricht,
welche Termine durch den Vertrag von 1854 abgeändert worden
sind. Es heißt im Berichte: „Die in den Konzessionsaklen der
Kantone Bern und Luzern festgesetzten Vollendungs-Termine
wurden, durch die abgeschlossenen BetheiligungS.Verträge, unter
nachheriger Genehmigung der Lundeöbehördc, in etwelchcn
Punkten modifizirt. Der VollendungStermin für die bernischen
Linien war, laut der KonzessioySakte vom 24, Nov. 1352,
ebenfalls auf den 23. Januar 185? festgesetzt. Durch den
vorerwähnten BetheiligungS-Vertrag wurde dieser Termin für die
Linien Murgenihal-Bern und Biel Grenchen dahin ausgedehnt,
daß die Vollendung derselben „im Lauf des Jahres 1857"
stallfinden soll. Für die Herstellung des Aar-Uebergangs und den
Bau des Bahnhofs in Bern ist die Frist bis Ende 1858
verlängert. In Betreff der Fortsetzung der Linie von Bern nach
der südwestlichen Kantonsgrenze fährt die Verpflichtung zur
Ausführung fort zu ruhen, bis die Verbindungslinie von Westen
her in Angriff genommen sein wird." Von der Linie Bern-
Thun ist hier keine Rede, die Centralbahngesellschaft nahm
also selbst an, die darauf bezügliche Frist sei durch jenen Vertrag

nicht abgeändert. Ganz das Gleiche läßt sich aus den
Fusionsakten der Centralbahn nachweisen. Nachdem auch dieses
Vercheidigungsfundamenr unhaltbar geworden, zog man sich

auf einen weiter,, Punk: zurück und sagte, die Verhandlungen
über den zweispurigen Brückenbau bei Bern entscheiden, es liege
darin nicht nur eine Bauübernahme, sondern ein Beginn der
Ervarbeiten selbst. Auch in dieser Beziehung erlaube ich mir,
einige Lücken zu ergänzen. Mit Schreiben vom 3l. Okt. 1855
schickte die Centraldahnverwaltung einen Plan, woraus die
Brücke doppelspurig angelegt war, zur Genehmigung nach Bern.
Im Jahre 1856 erklärte sie, sie möchte einstweilen nur eine
einspurige Brücke bauen, bis man Ersahrungen gemacht habe.
Es wurde dem Gemeinderathe von Bern ein Plan mit
einspuriger Brücke zur Vernehmlassung vorgelegt, und die
Gemeindsbehörde wollte aus die zweispurige Brücke verzichten.
DaS kam aber hierseits sehr unerwartet, daß hier in Bern eine
einspurige Brücke gebaut werden sollte, während die andern
Brücken der Ceutralbahn zweispurig angelegt worden sind Die
Eisenbahndireklion stellte bei der Regierung den Antrag, sie
nehme die einspurige Brücke nicht an, sondern verlange die
Ausführung deS ersten Planes mit zweispurigem Bau. Wäre
der Antrag, wie er vorlag, genehmigt worden, so wäre die
Sache erledigt gewesen. Allein in der Mitte des RegierungS-
raihes wurde der Antrag gestellt, der Centralbahngesellschaft
zu erklären, es scheine der Regierung. eS liege im Interesse der
Gesellschaft selbst, namentlich mit Rücksicht' auf die später zu
erstellende Thuner-Linie, eine zweispurige Brücke anzulegend i
Wenn hier die Thuner-Linie hineingezogen wurde, so war die-






































































































































































